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Das Wichtigste in Kürze 

Die energiepolitischen Leitlinien der Bundesregierung haben im Verlauf der vergangenen 
14 Monate eine einschneidende Veränderung erfahren. So hatte die Bundesregierung im Sep-
tember des vergangenen Jahres ein umfassendes Energiekonzept beschlossen. Wichtige Ele-
mente dieses Konzepts sind eine Reihe von klimapolitischen Zielvorgaben, mit denen beste-
hende Emissions- und Ausbauziele bis in das Jahr 2050 fortgeschrieben werden. Ein zentraler 
Bestandteil des Energiekonzepts war ursprünglich die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwer-
ke, die als Brückentechnologie in das Zeitalter der erneuerbaren Energien genutzt werden soll-
ten. Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima hat die Bundesregierung jedoch 
eine Kehrtwende vollzogen und den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie bis zum 
Jahr 2022 beschlossen. In der Konsequenz ist ein gänzlich anderes System der Energieversor-
gung aufzubauen. Die aktuellen energiepolitischen Weichenstellungen sind der Beginn dieses 
Prozesses, nicht dessen erfolgreicher Abschluss. 
 
Die Umsetzung des Energiekonzepts und die Rücknahme der Laufzeitverlängerung haben vor 
allem Auswirkungen auf den deutschen Strommarkt, auf dem es bereits in den vergangenen 
Jahren zu wichtigen Veränderungen gekommen ist; vor allem durch die europaweite Liberalisie-
rung des Markts und den finanziell geförderten Ausbau der erneuerbaren Energien. Beide Ent-
wicklungen haben zu einer regionalen Entkoppelung von Stromerzeugung und Stromverbrauch 
geführt und damit einen erheblichen Ausbau der Übertragungsnetze erforderlich gemacht, der 
bislang jedoch nur zu einem geringen Teil realisiert ist. Insgesamt wird die Integration der er-
neuerbaren Energien in das Stromnetz bei der Umsetzung der Energiewende die größte Hürde 
darstellen. 
 
Die Struktur der Stromerzeugung in Deutschland wird inzwischen stark von den erneuerbaren 
Energien beeinflusst. Der weitere Ausbau gemäß den Zielvorgaben des Energiekonzepts wird 
zu einer technologischen und finanziellen Herausforderung, die nur bewältigt werden kann, 
wenn die Förderung der erneuerbaren Energien streng am Prinzip der Kosteneffizienz ausge-
richtet wird und Skaleneffekte konsequent ausgenutzt werden. Dazu muss vor allem die europä-
ische Dimension der Energiewende stärker in den Blick genommen werden, damit die Anlagen 
zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien dort aufgebaut werden, wo sie die besten 
Standortbedingungen vorfinden, wie etwa bei der Photovoltaik in Südeuropa. 
 
Der Sachverständigenrat schlägt daher vor, die nationale Förderung der erneuerbaren Energien 
auf ein Mengen- oder Quotensystem in Form von Grünstromzertifikaten umzustellen. Damit 
würde eine technologieneutrale Förderung gewährleistet. In einem weiteren Schritt sollte dieses 
Fördersystem mit dem anderer Mitgliedsländer zusammengeführt werden, die bereits heute eine 
Mengensteuerung praktizieren oder dies planen. Langfristig ließe sich so eine Vereinheitlichung 
der Förderbedingungen in der Europäischen Union herstellen. 
 
Durch den Umstieg auf ein Mengensystem ließe sich bei der Förderung der erneuerbaren Ener-
gien das reine Ausbauziel von technologiepolitischen Zielen trennen. Während der Kapazitäts-
aufbau durch das Quotensystem gefördert würde, hätte die Technologieförderung durch sepa-
rate, an innovationsökonomischen Prinzipien ausgerichtete Instrumente zu erfolgen. 
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I. Energiekonzept und Atomausstieg 

364. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 hat die Bundesregierung En-
de Juni ein Gesetzespaket zur Beschleunigung der Energiewende in den Deutschen Bundestag 
eingebracht. Bei diesem sogenannten Energiepaket handelt es sich überwiegend um die Um-
setzung von Vorhaben aus dem am 28. September 2010 von der Bundesregierung beschlosse-
nen Energiekonzept. Darin beschreibt die Bundesregierung Umrisse einer Gesamtstrategie, 
mit der die Stromerzeugung in Deutschland bis zum Jahr 2050 so umgebaut werden soll, dass 
dann die erneuerbaren Energien den Hauptanteil übernommen haben. Ein Kernbestandteil des 
Energiekonzepts war ursprünglich die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke um 
durchschnittlich zwölf Jahre. Dieses Vorhaben wurde als eine der ersten Maßnahmen aus dem 
Energiekonzept umgesetzt und nach dem Atomunfall im Rahmen des Energiepakets wieder 
zurückgenommen. 
 
Mit der Rücknahme der Laufzeitverlängerung erfährt die lang anhaltende Debatte um die 
friedliche Nutzung der Kernenergie eine Zäsur. Durch den Beschluss zur Einleitung einer 
umfassenden Energiewende, die im Vorhaben, den vollständigen Atomausstieg innerhalb des 
kommenden Jahrzehnts zu bewerkstelligen, ihren aktuell spürbarsten Ausdruck findet, wird 
deutlich, dass es in der Frage der Kernenergie kein Zurück mehr geben wird. Zudem belegt 
die Tatsache, dass die klimapolitischen Ziele des Energiekonzepts trotz der mit dem Atom-
ausstieg verbundenen zusätzlichen Herausforderungen nicht revidiert wurden, die Ernsthaf-
tigkeit des Bemühens um eine umfassende Energiewende. Somit wird in der Zukunft ein 
gänzlich anderes System der Energieversorgung aufzubauen sein, vor allem durch die Integra-
tion der erneuerbaren Energien. 
 
Energiekonzept der Bundesregierung 

365. Das Energiekonzept der Bundesregierung besteht aus einer Reihe von klimapolitischen 
Zielvorgaben und Ausbauzielen für die erneuerbaren Energien sowie in einem Bündel von 
Gesetzesänderungen, mit dem das Erreichen der Ausbauziele erleichtert werden soll. Es reiht 
sich in eine Folge nationaler Gesetzes- und Maßnahmenpakete zum Klimaschutz ein, die an-
gestrebte Obergrenzen für die Emission von Treibhausgasen und technologie- und energieträ-
gerspezifische Ziele enthalten. Mit dem Energiekonzept werden bestehende Ziele teilweise 
ergänzt und bis in das Jahr 2050 fortgeschrieben. In einigen Fällen werden damit Vorgaben 
der EU-Kommission in die nationalen Zielvorgaben übernommen. 
 
366. So bekräftigt die Bundesregierung im Energiekonzept das schon im Integrierten Energie 
und Klimaprogramm (IEKP) aus dem Jahr 2007 enthaltene Ziel, die Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2020 um 40 vH gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren. Darüber hinaus 
enthält das Energiekonzept Ziele für die Verminderung des fossilen Energieverbrauchs und 
zur Förderung von Umwelttechnologien. Insbesondere wurden die Zielvorgaben für das 
Jahr 2020 aus der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie der Europäischen Union bis zum 
Jahr 2050 fortgeschrieben. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergie-
verbrauch soll demnach von aktuell 11 vH bis zum Jahr 2050 auf 60 vH gesteigert werden. 
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Ausgehend von dem im Integrierten Energie- und Klimaprogramm angestrebten Ziel, den 
Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung bis zum Jahr 2020 von 
derzeit 17 vH auf 35 vH zu steigern, soll gemäß dem Energiekonzept bis zum Jahr 2050 ein 
Anteil von 80 vH erreicht werden. Des Weiteren soll der Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 
um 10 vH und bis zum Jahr 2050 um 25 vH gegenüber dem Jahr 2008 sinken. Minderungs-
ziele werden ebenfalls für den Primärenergieverbrauch und den Endenergieverbrauch im Ver-
kehrsbereich festgelegt (Tabelle 24). 
 

Aus-
gangs-

lage

2010 2020 2030 2040 2050

Veränderungen (vH):
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 .................................. – 23    – 40    – 55    – 70    – 80    
Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 ................................... – 1    – 20    . . – 50    
Stromverbrauch gegenüber 2008 ................................................ – 2    – 10    . . – 25    
Endenergieverbrauch im Verkehrsbereich gegenüber 2005 ........ – 1    – 10    . . – 40    

Anteile in vH:
Erneuerbare Energien am Bruttoendenergieverbrauch ...............   11      18      30      45      60    
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Brutto-

stromverbrauch .........................................................................  17     35     50      65      80    

Quellen: AGEB, AGEE, BMU, Bundesregierung, UBA 

Zielvorgaben

Klima- und energiepolitische Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung

Tabelle 24

 
 
367. Diese Vorgaben zielen nach Auffassung der Bundesregierung nicht auf eine Punktlan-
dung ab, sondern sollen allen Beteiligten eine Orientierung über einen zu erwartenden Ent-
wicklungspfad geben. Wie ein Vergleich mit den bisher erreichten Reduktionen und Ausbau-
erfolgen verdeutlicht, handelt es sich um äußerst ambitionierte Vorhaben, mit denen im 
Hinblick auf die grundlegende Struktur der Bereitstellung und Nutzung von Energie völliges 
Neuland betreten wird. Insbesondere dürfte die Aufgabe, angesichts der naturgemäßen Volati-
lität der erneuerbaren Energien weiterhin ein sehr hohes Maß an Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen. 
 
Die Bundesregierung will den Fortschritt in Richtung der Ziele regelmäßig auf Grundlage 
einer wissenschaftlich fundierten Überprüfung ermitteln lassen. Dieser Monitoring-Bericht 
soll künftig jährlich von BMWi und BMU unter Beteiligung der anderen betroffenen Ressorts 
erstellt werden und nach Beschlussfassung im Kabinett dem Deutschen Bundestag und Bun-
desrat zugeleitet werden. Der Monitoring-Bericht wird erstmals Ende des nächsten Jahres für 
das Jahr 2011 erstellt. Zusätzlich wird alle drei Jahre ein Fortschrittsbericht erarbeitet. Der 
erste Fortschrittsbericht im Jahr 2014 wird auf einer mehrjährigen Datenbasis beruhen, um 
dazu beizutragen, Trends besser zu erkennen. Zur wissenschaftlichen Begleitung des Monito-
ring-Prozesses wurde inzwischen eine Kommission aus Energieexperten eingerichtet. 
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368. An konkreten Maßnahmen enthält das Energiekonzept unter anderem eine Neufassung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Mit Hilfe der darin enthaltenen Maßnahmen 
soll die Kosteneffizienz bei der Förderung der erneuerbaren Energien verbessert, die System-
integration gefördert und die Transparenz des Gesetzes gesteigert werden. Hierzu wird unter 
anderem eine sogenannte Marktprämie eingeführt, die Anreize zur Stromeinspeisung in Zei-
ten starker Nachfrage setzen soll, um die Systemintegration der erneuerbaren Energien zu 
erleichtern. Grundlegende Änderungen an der Vergütungsstruktur des EEG sind im Energie-
konzept nicht vorgesehen. 
 
Darüber hinaus sieht das Energiekonzept eine Reihe von Änderungen im Verwaltungsrecht 
vor, mit denen Hindernisse für den Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere bei der 
Offshore-Windenergie und beim Netzausbau, abgebaut und dadurch eine Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren erreicht werden soll.  
 
369. Um die Klimaschutzziele zu geringeren Kosten erreichen zu können, war eine Lauf-
zeitverlängerung der Atomkraftwerke um durchschnittlich zwölf Jahre Kernbestandteil der 
ursprünglichen Fassung des Energiekonzepts. Die Verlängerung der Laufzeiten wurde am 
28. Oktober 2010 vom Deutschen Bundestag beschlossen. Zur Abschöpfung eines Teils der 
daraus resultierenden Zusatzgewinne wurde gleichzeitig eine Kernbrennstoffsteuer einge-
führt, durch die dem Bundeshaushalt zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2,3 Mrd Euro jähr-
lich zufließen sollten (Ziffer 303o). Darüber hinaus sollte zusammen mit einem Teil der Ein-
nahmen aus der Versteigerung von Emissionszertifikaten das neu eingerichtete Sonderver-
mögen  “Energie- und Klimafonds“ gespeist werden, mit dem die Förderung innovativer 
Technologien bei der Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von Energie bestrit-
ten werden soll. 
 
370. Nach der Reaktorkatastrophe am 11. März 2011 im japanischen Fukushima hat die Bun-
desregierung jedoch eine atompolitische Kehrtwende vollzogen. Bereits am 14. März 2011 
entschied sie, alle 17 deutschen Kernkraftwerke einer umfassenden Sicherheitsprüfung zu 
unterziehen. Zunächst wurden die sieben ältesten Kraftwerke in einem sogenannten Morato-
rium für die Dauer von drei Monaten vom Netz genommen (Moratoriumsmeiler). Im Ju-
ni 2011 beschloss die Bundesregierung dann, die in den langfristigen klimapolitischen Ziel-
vorgaben angelegte Energiewende durch eine Rücknahme der Laufzeitverlängerung zu be-
schleunigen und bis zum Jahr 2022 die Nutzung der Kernenergie zu beenden. Die übrigen 
Bestandteile des Energiekonzepts blieben unverändert. 
 
371. Bei diesem Beschluss stützte sich die Bundesregierung auf die Empfehlungen der 
ad hoc gegründeten Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung. Sie kam zu dem Schluss, 
dass ein Atomausstieg innerhalb eines Jahrzehnts aus ethischen Gründen geboten und aus 
technischer Sicht möglich sei. Ausgangspunkt der Überlegungen der Kommission war die 
Einsicht, dass es sich bei der Frage nach der grundsätzlichen Rolle der Kernenergie in der 
Energieversorgung um eine gesellschaftliche Wertentscheidung handelt. Demnach erfordere 
die Reaktorkatastrophe in Japan eine Neubewertung der mit der Nutzung der Kernenergie 
verbundenen Risiken, wenngleich diese Risiken objektiv keinen Veränderungen unterlagen 
(Ethik-Kommission). Die Empfehlung der Ethik-Kommission zum binnen eines Jahrzehnts 
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umzusetzenden endgültigen Atomausstieg gründet auf einer Abwägung zwischen der ökono-
mischen Effizienz, der sozialen Ausgewogenheit und der ökologischen Verträglichkeit, die 
allesamt in einem übergreifenden Leitbild nachhaltigen Wirtschaftens unverzichtbar sind 
(Expertise 2010). 
 
372. Die mit der Rücknahme der Laufzeitverlängerung verbundene Änderung des Atomge-
setzes wurde zusammen mit sieben weiteren Gesetzen, die der Umsetzung der im Energie-
konzept vorgesehenen Maßnahmen dienen, in den Deutschen Bundestag eingebracht und dort 
am 30. Juni 2011 beschlossen. Diese von der Bundesregierung als Energiepaket bezeichne-
ten acht Gesetze setzen die geplanten Änderungen im Verwaltungsrecht um und beinhalten 
neben der Rücknahme der Laufzeitverlängerung eine Novelle des EEG zur Förderung der 
Systemintegration der erneuerbaren Energien und zur Vereinfachung der Vergütungssätze 
(Kasten 14). 
 
Dem Entwurf des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes stimmten so gut wie 
alle im Bundestag vertretenen Parteien zu. Nur die Fraktion der Partei DIE LINKE stimmte 
geschlossen dagegen. Der Bundesrat hat sich am 8. Juli 2011 mit dem Gesetzespaket befasst. 
Mit Ausnahme des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Energetischen Sanierungsmaß-
nahmen an Wohngebäuden stimmte er allen Gesetzen zu. 
 
 Kaste 14 

 

Das Energiepaket der Bundesregierung 

Mit dem Begriff „Energiepaket“ bezeichnet die Bundesregierung ein Paket von acht Gesetzen, 
die am 30. Juni 2011 im Deutschen Bundestag und am 8. Juli 2011 im Bundesrat verhandelt 
wurden. Mit Ausnahme des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes sollen die 
anderen sieben Gesetze jeweils zur Umsetzung des von der Regierung im September 2010  
beschlossenen Energiekonzepts beitragen. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden  
Gesetze: 
 
Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes nimmt die erst am 28. Oktober 2010 
vom Deutschen Bundestag beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke zu-
rück. Das Gesetz beendet die Nutzung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung von Elek- 
trizität bis Ende des Jahres 2022. Für alle Kernkraftwerke wird darin ein verbindliches Ende der 
Berechtigung zum Leistungsbetrieb festgelegt. Die sieben vom Moratorium betroffenen Kern-
kraftwerke und der wegen zahlreicher Zwischenfälle zurzeit ohnehin abgeschaltete Reaktor 
Krümmel werden nicht wieder ans Netz gehen. Je nachdem, wie die Betreiber der Atomkraft-
werke von den im Atomgesetz des Jahres 2002 vorgesehenen Übertragungsmöglichkeiten für 
Restlaufzeiten Gebrauch gemacht hätten, könnte das letzte Atomkraftwerk nun unter Umstän-
den sogar etwas früher abgeschaltet werden. 
 
Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien (EEG-Novelle 2012) will die Bundesregierung die Kostenef-
fizienz bei der Förderung der erneuerbaren Energien verbessern, die Markt- und Systemintegra-
tion fördern und zur Vereinfachung und Transparenz des EEG beitragen. Die EEG-Novelle be-
hält die bisher geltenden Vergütungsstrukturen im Wesentlichen bei. In einigen Punkten wurde 
das Vergütungssystem jedoch stark vereinfacht. Für die Windenergie an Land wurde der Sys-
temdienstleistungsbonus für Neuanlagen bis zum 31. Dezember 2014 (bisher befristet bis zum 
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31. Dezember 2013) und für Bestandsanlagen bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. Zur För-
derung der Markt- und Systemintegration wurden eine optionale Marktprämie und eine Flexibi-
litätsprämie in das Gesetz aufgenommen, durch die zusätzliche Anreize zur Stromeinspeisung 
in Zeiten starker Nachfrage gesetzt werden sollen. Zugleich wurden die Anspruchsschwellen für 
eine Ausnahme von der EEG-Umlage für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes deutlich 
abgesenkt. 
 
Das Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Entwicklung in den Städten und Gemeinden 
fügt dem Baugesetzbuch eine Klimaschutzklausel hinzu, die vorsieht, dass Bauleitpläne künftig 
dazu beitragen, sollen „den Klimaschutz, insbesondere auch durch eine klimagerechte Stadt-
entwicklung, zu fördern“. Das Gesetz erleichtert ferner die Festsetzungsmöglichkeiten zum Ein-
satz und zur Nutzung insbesondere von Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden. Um das so 
genannte Repowering – also den Ersatz alter, durch leistungsstärkere Anlagen – zu unterstüt-
zen, kann in Zukunft in Bebauungsplänen festgehalten werden, dass Windenergieanlagen nur 
zulässig sind, wenn nach deren Errichtung andere Windenergieanlagen innerhalb einer Frist zu-
rückgebaut werden. 
 
Der Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von Energetischen Sanierungsmaßnahmen 
an Wohngebäuden sieht vor, dass bei Wohngebäuden, die vor 1995 gebaut wurden, Aufwen-
dungen für solche Maßnahmen, die im Regelfall als nachträgliche Herstellungskosten mit 2 vH 
oder 2,5 vH hätten abgeschrieben werden können, nun mit 10 vH abgeschrieben werden dürfen. 
Das Gesetz hätte die öffentlichen Haushalte, bei voller Jahreswirkung, mit einer Summe von 
1,5 Mrd Euro belastet, von der mehr als die Hälfte von den Ländern und Gemeinden zu tragen 
gewesen wäre. Der Bundesrat hat deshalb dem Gesetz bislang die Zustimmung verweigert. 
 
Das Erste Gesetz zur Änderung schifffahrtsrechtlicher Vorschriften zielt darauf ab, Vorrats-
haltungen von Genehmigungen für Offshore-Projekte zu vermeiden und Genehmigungen zu 
bündeln. Die Notwendigkeit dieses Gesetzes zeigt sich an der Tatsache, dass gegenwärtig zwar 
25 Windparks auf See genehmigt, aber erst drei errichtet sind. 
 
Mit dem Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze 
(Netzausbaubeschleunigungsgesetz) soll der Ausbau der Stromnetze der Höchstspannungs-
ebene und der Hochspannungsebene beschleunigt werden. Das Gesetz führt für die Transport-
leitungen von Elektrizität mit überregionaler Bedeutung eine bundeseinheitliche Fachplanung un-
ter dem Dach der Bundesnetzagentur ein. 
 
Das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften beinhaltet in erster 
Linie Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes, mit denen die Bedarfsplanung für die Über-
tragungsnetze neu geregelt wird. Mit dem Gesetz wird erstmals eine koordinierte, gemeinsame 
Netzausbauplanung aller Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber gewährleistet. Ferner ist 
der Staat nun durch die Bundesnetzagentur auf sämtlichen Stufen der Bedarfsplanung mit ein-
bezogen. 
 
Durch die Verkürzung der Laufzeiten sind keine Einnahmen aus den Zusatzgewinnen der Kern-
kraftwerksbetreiber mehr zu erwarten. Ein Teil dieser Einnahmen sollte ursprünglich das Son-
dervermögen „Energie- und Klimafonds“ speisen. Ebenfalls sinken die Einnahmen aus der 
Kernbrennstoffsteuer. Zur Kompensation dieses Einnahmeausfalls weist das Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ 
dem Fonds jetzt alle Einnahmen aus der Versteigerung von Emissionszertifikaten zu. Ursprüng-
lich vorgesehen war, nur den über 900 Mio Euro hinausgehenden Teil der Versteigerungserlöse 
hierfür heranzuziehen. 
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Atomausstieg 

373. Mit der Rücknahme der Laufzeitverlängerung ist die Politik im Wesentlichen auf den 
vor Beginn der Legislaturperiode gültigen Ausstiegspfad zurückgekehrt. Legt man die durch-
schnittliche Bruttostromerzeugung der vergangenen drei Jahre zugrunde, dann lässt die erneu-
te Novelle des Atomgesetzes für das Jahr 2012 einen geringfügigen Rückgang der Brutto-
stromerzeugung aus Kernkraft gegenüber dem im Atomgesetz von 2002 festgelegten Aus-
stiegspfad erwarten. Im Zeitraum der Jahre 2012 bis 2022 verläuft der Ausstieg aus der Kern-
energie hingegen vermutlich langsamer, als im rot-grünen Ausstiegsbeschluss vorgesehen. 
Das letzte Kernkraftwerk wird zwar ebenfalls im Jahr 2022 vom Netz gehen, bis dahin sind 
jedoch einige Kraftwerke länger in Betrieb, als dies unter dem Atomgesetz aus dem Jahr 2002 
zu erwarten gewesen wäre. 
 
Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass die Kraftwerksbetreiber im Atomgesetz des 
Jahres 2002 über weitergehende Möglichkeiten zur Übertragung von Reststrommengen ver-
fügten, was die Prognose des ursprünglichen Ausstiegspfads deutlich erschwert. Selbst wenn 
man verschiedene, mit dem Atomgesetz 2002 konsistente, Ausstiegspfade betrachtet, ändert 
sich die grundsätzliche Tendenz nicht: Der durch die Novelle des Atomgesetzes im Jahr 2011 
festgelegte Ausstiegspfad entspricht im Großen und Ganzen dem zu Beginn der Legislaturpe-
riode gültigen Ausstiegspfad (Schaubild 54). 
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Schaubild 54

Voraussichtliche Bruttostromerzeugung aus Kernkraftwerken
TWh

1) Studie der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) von Dezember 2006.– 2) Studie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) von Sep-
tember 2005.

Quellen: Atomgesetz, DPG, EnBW und eigene Berechnungen

Atomgesetz 2011
Atomgesetz 2002
Studie EnBW1)

Veränderung gegenüber dem Atomgesetz 2002: Studie EnBW und Studie DPG

Atomgesetz 2002
Studie DPG2)

 
 
374. Die Verlängerung der Laufzeiten um durchschnittlich zwölf Jahre im Zeitraum der Jah-
re 2015 bis 2030 hätte verschiedenen Studien gemäß zu einem um 0,4 ct/kWh bis 2,5 ct/kWh 
geringeren Großhandelspreis für Strom geführt. Das Bruttoinlandsprodukt hätte in diesem 
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Zeitraum um 0,1 vH bis 0,6 vH höher gelegen als unter dem aktuell gültigen Ausstiegspfad 
(Kasten Kosten des Atomausstiegs). Kumuliert entsprechen diese Unterschiede einem Betrag 
von bis zu 120 Mrd Euro (IER / RWI / ZEW, 2010). Im Umkehrschluss ist daher durch die 
Rücknahme der Laufzeitverlängerung für einen Übergangszeitraum ein leichter Rückgang des 
Produktionspotenzials zu erwarten, der vermutlich teilweise durch die Abschaltung der Mora-
toriumsmeiler im zweiten Quartal des Jahres 2011 schon realisiert wurde. 
 

Kasten 15  
 

Kosten des Atomausstiegs 

Im Vorfeld der Verabschiedung des Energiekonzepts der Bundesregierung im September 2010 
ist eine Reihe von Studien erstellt worden, die mögliche langfristige Entwicklungspfade der deut-
schen Energieversorgung in Abhängigkeit von verschiedenen Annahmen, unter anderem über 
die Laufzeit der Atomkraftwerke und die Entwicklung der Energienachfrage, der Rohstoffpreise 
und der Bevölkerungszahl, aufzeigen. Ein Teil dieser Studien kann dazu genutzt werden, die 
Auswirkungen der ursprünglich im Energiekonzept vorgesehenen Laufzeitverlängerung um 
durchschnittlich zwölf Jahre auf die Strompreise und das Bruttoinlandsprodukt abzuschätzen. 
 
Dazu können alle Studien herangezogen werden, die sowohl ein Ausstiegsszenario beinhalten, 
das in etwa dem durch das Atomgesetz aus dem Jahr 2002 vorgegebenen Ausstiegspfad ent-
spricht, als auch ein Verlängerungsszenario mit einem Ausstiegspfad, bei dem die Laufzeiten 
der Atomkraftwerke demgegenüber um ungefähr zwölf Jahre verlängert werden. Dies entsprä-
che einer Abschaltung des letzten Atomkraftwerks im Zeitraum von 2035 bis 2038. Sofern die 
Unterschiede dieser Szenarienpaare im Wesentlichen auf die Laufzeit der Atomkraftwerke be-
schränkt sind, kann das erste Szenario als ein Basisszenario verwendet werden. Die Auswir-
kungen einer Laufzeitverlängerung auf die Strompreise ergeben sich dann aus der Abweichung 
der Strompreise im Verlängerungsszenario von denen im Basisszenario. Nach dem gleichen 
Prinzip können auch die Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt berechnet werden. Da der 
Atomausstieg nach der Rücknahme der Laufzeitverlängerung durch die Atomgesetznovelle des 
Jahres 2011 wieder im Wesentlichen gemäß dem Atomgesetz in der Fassung des Jahres 2002 
erfolgt, entsprechen die derart ermittelten Effizienzgewinne durch eine Laufzeitverlängerung 
spiegelbildlich den geschätzten Kosten des Atomausstiegs. 
 
Insgesamt lassen sich fünf Studien identifizieren, die Ausstiegspfade mit den oben beschriebe-
nen Eigenschaften betrachten und den Strompreis in den unterschiedlichen Szenarien explizit 
ausweisen (enervis energy advisors, 2011; EWI/GWS/Prognos, 2011; IER, 2011; IER/RWI/ZEW, 
2010; PIK und Universität Leipzig, 2011). In allen Studien wird der Strompreis für die unter-
schiedlichen Szenarien anhand eines Strommarktmodells ermittelt, das den deutschen Kraft-
werkspark im Projektionszeitraum größtenteils auf Ebene der Kraftwerksblöcke abbildet. Dabei 
werden die variablen Kosten des Kraftwerksparks (spezifische Brennstoffkosten, Nutzungsgrad, 
Kosten für Emissionsrechte) und die spezifischen Anfahr- und Abfahrkosten der Kraftwerksblö-
cke berücksichtigt (Kondziella et al., 2011; Ellersdorfer et al., 2008). 
 
Um die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer veränderten Erzeugungsstruktur zu untersu-
chen, koppeln einige Studien das Strommarktmodell mit einem makroökonomischen Modell. 
Dabei handelt es sich in der Regel um ein „berechenbares allgemeines Gleichgewichtsmodell“, 
in dem beispielsweise die Auswirkungen höherer Strompreise auf die Privaten Konsumausga-
ben, die Bruttowertschöpfung in den einzelnen Sektoren der Volkswirtschaft und der aus dem 
Ersatz der Atomkraftwerke resultierende Investitionsbedarf berücksichtigt werden. 
 



Energiekonzept und Atomausstieg 227 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Trotz der Unterschiede in den Annahmen über relevante Variablen den exakten Ausstiegspfad 
kommen die Studien bezüglich der Auswirkungen einer Laufzeitverlängerung auf die Großhan-
delspreise für Strom und das Bruttoinlandsprodukt zu ähnlichen Ergebnissen. In den betrachte-
ten Studien fällt der Strompreis im Verlängerungsszenario im Zeitraum der Jahre 2015 bis 2030 
um 0,4 ct/kWh bis 2,5 ct/kWh geringer aus als im jeweiligen Basisszenario. Gemessen an den 
projizierten Pfaden für den Großhandelspreis entspricht dies einem Rückgang um 10 vH bis 
30 vH. Das Bruttoinlandsprodukt liegt in den Verlängerungsszenarien um 0,1 vH bis 0,6 vH über 
den entsprechenden Werten der Basisszenarien (Schaubild 55). 
 

1) Verglichen wird der Ausstiegspfad nach Atomgesetz 2002 mit einer Laufzeitverlängerung um durchschnittlich 12 Jahre.– 2) Die
Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts wurden aus einem Vergleich der folgenden Szenarien ermittelt: EWI/GWS/Prognos (2011):
Ausstiegszenario (Basis) und Energieszenario LZV; IER/RWI/ZEW (2010): Referenzprognose (Basis) und Variante Rb; IER (2011): AtG
2002 (Basis) und EKO 2010.– 3) Die Preisänderungen wurden aus einem Vergleich der folgenden Szenarien ermittelt: enervis (2011):
Ausstieg 2020 (Basis) und langsamer Ausstieg; EWI/GWS/Prognos (2011): Ausstiegszenario (Basis) und Energieszenario LZV;
IER/RWI/ZEW (2010): Referenzprognose (Basis) und Variante Rb; PIK (2011): Ausstieg 2022 (Basis) und Ausstieg 2038.

Schaubild 55

Auswirkungen einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke
gegenüber dem Atomgesetz 2002

Abweichungen gegenüber dem Ausstiegspfad im Atomgesetz 20021)
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375. Der trotz der dauerhaften Abschaltung der Moratoriumsmeiler nur geringfügige Rück-
gang der Erzeugungskapazitäten gegenüber dem ursprünglichen Ausstiegsbeschluss darf zu-
dem nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich bei der zeitgleichen Abschaltung von Kraft-
werken in einer Größenordnung von 5 000 MW ohne vorherige Ankündigung um ein bisher 
noch nicht aufgetretenes Ereignis handelt. In extremen Witterungssituationen, wie zum Bei-
spiel an kalten Wintertagen, an denen eine hohe Last im Netz herrscht und gleichzeitig ein 
Betriebsmittel, etwa ein Transformator, eine Leitung oder ein Kraftwerk, ausfällt (sogenannter 
n-1 Fall), könnte daher die Netzstabilität an ihre Grenzen stoßen. Die Bundesnetzagentur geht 
davon aus, dass eine solche Situation mit dem vorhandenen Eingriffsinstrumentarium der  
Übertragungsnetzbetreiber gerade noch beherrschbar wäre (Bundesnetzagentur, 2011). 
 
Allerdings weist die Bundesnetzagentur darauf hin, dass die Systemsicherheit des Übertra-
gungsnetzes bereits vor dem Moratorium an Tagen mit hoher Windeinspeisung nur durch 
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umfassende Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber gewährleistet werden konnte. Durch das 
Moratorium hat sich die Situation verschärft (Bundesnetzagentur, 2011). Dieser Umstand 
verdeutlicht, welch große Herausforderungen der grundlegende Umbau des Energiesystems in 
den kommenden Jahrzehnten aufwerfen wird, wenn noch weit größere Anteile des naturge-
mäß volatilen Stroms aus erneuerbaren Energien in das Netz zu integrieren sind. 
 
Die Energiewende als gesellschaftliche Herausforderung 

376. Die energiepolitischen Weichenstellungen des Jahres 2011 verwandeln die langfristigen 
klimapolitischen Ziele der Bundesregierung von einer abstrakten, mehrere Jahrzehnte entfernt 
gewähnten Aufgabe zu einer konkreten gesellschaftlichen Herausforderung. Das Gelingen 
dieses Projekts wird von den Weichenstellungen und Erfolgen wie Misserfolgen der kom-
menden Jahre abhängen. Denn das Ausrufen des mittelfristigen Ziels des völligen Atomaus-
stiegs und die Festlegung langfristiger Ziele für den Umbau des Systems der Energieversor-
gung sind noch lange nicht gleichbedeutend mit ihrem Erreichen. 
 
Aufgrund der nur schwerlich zu vermeidenden Ziel- und Interessenkonflikte, der zu erwarten-
den technischen und wirtschaftlichen Probleme und der zu leistenden Innovationsanstrengun-
gen dürfte bereits die Bewerkstelligung des endgültigen Atomausstiegs binnen eines Jahr-
zehnts alle gesellschaftlichen Kräfte in erheblichem Maße fordern. Insbesondere werden die 
beim Umbau des Systems der Energieversorgung entstehenden Kosten immer wieder aufs 
Neue mit konkurrierenden Nutzungsmöglichkeiten der volkswirtschaftlichen Ressourcen 
abzuwägen sein, um die stetige demokratische Legitimierung dieses Projekts zu sichern. 
 
377. Dennoch sind mit dem Einstieg in die umfassende Energiewende durchaus große Chan-
cen verbunden. Nicht zuletzt bietet sie die Möglichkeit, zu demonstrieren, dass eine moderne 
Industriegesellschaft ohne erhebliche Wohlfahrtsverluste aus der Kernenergie aussteigen 
kann. Darüber hinaus dürfte das Ende der kontroversen gesellschaftlichen Debatte über die 
Nutzung der Kernenergie eine gewisse Planungssicherheit bei den betroffenen Akteuren 
schaffen, selbst wenn sich diese im Einzelnen einen anderen Ausgang gewünscht hätten. Ein 
Scheitern der Energiewende dürfte hingegen der angestrebten Vorbildrolle beim Ausstieg aus 
der Kernenergie einen Bärendienst erweisen. Ein Scheitern der Energiewende kann sich 
Deutschland daher auf keinen Fall leisten. 
 
Allerdings kann die Energiewende nur gelingen, wenn nicht nur die Chancen eines derartigen 
Erfolgs diskutiert, sondern auch die Interessen- und Zielkonflikte ernst genommen werden, 
die damit unweigerlich verbunden sind. Diese Konflikte drohen bei allen drei Elementen des 
Leitbilds der Nachhaltigkeit: dem ökonomischen, dem sozialen und dem ökologischen. Aus 
der Sicht der ökologischen Verträglichkeit dürfte beispielsweise der erhebliche Ausbau der 
Erzeugungskapazitäten der erneuerbaren Energien und der parallel dazu benötigten Netzinfra-
struktur in Zukunft selbst in Konflikt mit Fragen des Umweltschutzes und des Erhalts der 
natürlichen Lebensräume geraten. 

Zudem wird die Energiewende im Hinblick auf die ökonomische Effizienz und die soziale 
Ausgewogenheit große Herausforderungen aufwerfen. Somit ist einerseits die Prämisse zu 
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bedenken, dass volkswirtschaftliche Ressourcen so sparsam für die gesellschaftlichen Ziele 
einzusetzen sind, dass alternative Möglichkeiten ihrer Nutzung so wenig wie möglich in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Und andererseits sollte man ebenfalls der Prämisse folgen, dass 
mehrheitlich gewünschte gesellschaftliche Ziele von der Mehrheit nicht zu Lasten einer ein-
kommensschwachen Minderheit der Gesellschaft umgesetzt werden dürfen. Um dies zu 
gewährleisten, sind die energiepolitischen Weichenstellungen dieses Jahres als der Beginn 
eines Prozesses aufzufassen, nicht als dessen erfolgreicher Abschluss. 
 

II. Strommarkt 

378. Der Verzicht auf die Laufzeitverlängerung und die Verabschiedung des Energiepakets 
betreffen alle Bereiche der Energieversorgung. Insbesondere gilt dies für den Strommarkt, für 
den die Abschaltung der Moratoriumsmeiler und die Fortschreibung der Ausbauziele für die 
erneuerbaren Energien eine weitere entscheidende Weichenstellung bedeuten. Zuvor hatten 
bereits die Liberalisierung des Strommarkts im Jahr 1998 und der seit dem Jahr 2000 poli-
tisch geförderte Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien für einschneidende 
Veränderungen gesorgt. Beide Maßnahmen führten zu einer räumlichen Entkoppelung von 
Stromerzeugung und Verbrauch, durch die ein Ausbau der Stromnetze notwendig wurde. 
 
Allein um die Integration der bis zum Jahr 2020 geplanten Kapazitäten an erneuerbaren Ener-
gien in das Stromnetz zu gewährleisten, muss das Hochspannungsnetz um insgesamt 
3 450 km ausgebaut werden. Die Kosten für diesen Netzausbau werden auf die Strompreise 
umgelegt und damit den Endverbraucherpreis für Strom weiter erhöhen, der schon jetzt durch 
eine Reihe von Steuern und Abgaben, nicht zuletzt für die Förderung der erneuerbaren Ener-
gien, belastet wird. Wenngleich bis zum Jahr 2020 die Kostensteigerungen aller Voraussicht 
nach noch zu verkraften sein werden, wird die Systemintegration der erneuerbaren Energien 
bei den derzeitigen Ausbauplänen ab dem Jahr 2020 eine große technische, politische und 
finanzielle Herausforderung darstellen. 
 

1. Determinanten des Großhandelspreises 

379. Die Ware Strom ist ein netzgebundenes Gut. Um den Strom von den Erzeugern zu den 
Endverbrauchern liefern zu können, bedarf es eines Verteilungs- und Transportnetzes. Aller-
dings liegen beim Bau eines Stromnetzes die durchschnittlichen Kosten je installiertem Kilo-
meter über den Kosten für eine geringfügige Erweiterung des Netzes (den Grenzkosten). So-
mit ist ein einziges Netz die ökonomisch effizienteste Lösung zum Transport von Strom. Das 
Stromnetz genügt daher den Eigenschaften eines natürlichen Monopols, wodurch der 
Strommarkt stets durch staatliche Eingriffe und eine Tendenz zu vermachteten Marktstruktu-
ren geprägt war. 
 
380. Bis in die 1990er-Jahre bestand der Strommarkt in Deutschland aus zahlreichen Ge-
bietsmonopolen. Hierbei handelte es sich zumeist um vertikal integrierte Unternehmen, die 
sowohl die Kraftwerke zur Stromerzeugung betrieben als auch über die Verteilungs- und 
Transportnetze verfügten und die Belieferung der Endkunden übernahmen. In dieser Zeit be-
stand kaum Wettbewerb zwischen den Stromanbietern. Stromkunden mussten ihren Strom in 
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der Regel entweder von einem regionalen Gebietsmonopolisten beziehen oder selber produ-
zieren. Die Eigenerzeugung rechnete sich aber nur für Unternehmen mit einem sehr hohen 
Strombedarf. Die Preissetzung orientierte sich daher weitestgehend an den Durchschnittskos-
ten der regionalen Erzeuger. 
 
In den 1990er-Jahren suchte die Politik gezielt nach Möglichkeiten, einzelne Ebenen des 
Strommarkts für den Wettbewerb zu öffnen. Die Liberalisierung wurde unter anderem durch 
die EU-Kommission vorangetrieben, die im Jahr 1992 einen ersten Richtlinienvorschlag zur 
Schaffung eines wettbewerblich organisierten Binnenmarkts für die Elektrizitätsversorgung 
vorlegte. Dieser Vorschlag mündete in die am 19. Februar 1997 in Kraft getretene EU-
Binnenmarktrichtlinie Elektrizität. Im Jahr 1998 wurde diese Richtlinie durch das Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) in deutsches Recht umgesetzt und die vollständige Öffnung des 
hiesigen Elektrizitätsmarkts für den Wettbewerb eingeleitet. 
 
381. Seit der zweiten Novelle des EnWG im Jahr 2005 müssen Erzeugung, Übertragung und 
Verteilung von Strom wirtschaftlich getrennt durchgeführt werden. Die Netzebene, als natür-
liches Monopol, ist seitdem einer ex ante-Regulierung unterworfen. Obwohl die Marktlibera-
lisierung zu mehr Wettbewerb im Energiesektor führen sollte, hat sich der Wettbewerb auf 
diesen Marktebenen lange Zeit noch nicht im vollen Umfang entfaltet (Monopolkommission, 
2008). Stattdessen bildete sich eine oligopolistische Struktur mit vier großen Stromerzeu-
gern heraus, die Strom nicht in größerem Umfang in die Stammgebiete der anderen Anbieter 
liefern (Wolter und Reuter, 2005). Die Preisbildung unterliegt seitdem nicht mehr der Durch-
schnittskalkulation vertikal integrierter Gebietsmonopolisten. Stattdessen wird an der Strom-
börse durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ein einheitlicher Großhandels-
preis bestimmt. 
 
Stromnachfrage 

382. Im Jahr 2009 wurden in Deutschland 511 Mrd Kilowattstunden (kWh) Strom ver-
braucht. Davon entfielen mit 45 vH nahezu die Hälfte auf die Industrie, weitere 27 vH auf die 
Haushalte, 23 vH auf Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, 3 vH auf den Verkehrssektor, in 
dem elektrische Energie bislang ausschließlich für den Schienenverkehr eine Rolle spielt, und 
2 vH auf die Landwirtschaft (BDEW, 2010). Betrachtet man allein die Industrie und das Ge-
werbe, so wird deutlich, dass mindestens 70 vH des Stromverbrauchs auf Wirtschaftsaktivi-
täten entfallen und damit mehr oder weniger direkt zum Erhalt des Lebensstandards beitra-
gen. 
 
Die in der Fachterminologie als Last bezeichnete Stromnachfrage unterliegt starken tageszeit-
lichen und saisonalen Schwankungen. Nachfragespitzen treten an Werktagen um die Mit-
tagszeit und am späten Nachmittag und Abend auf. An Wochenenden verläuft das Nachfrage-
profil flacher und bewegt sich auf einem insgesamt niedrigeren Niveau. Der starken Schwan-
kungen unterliegende Lastverlauf stellt für die Elektrizitätsversorgung eine Herausforderung 
dar, da Strom nicht in erforderlichem Umfang gespeichert werden kann. Zu jedem Zeitpunkt 
muss daher die angebotene Menge an elektrischer Energie weitgehend der Stromnachfrage 
entsprechen. 
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383. Insgesamt reagiert die Stromnachfrage nur relativ verhalten auf Änderungen der Strom-
preise. Allerdings muss hier zwischen dem Anpassungsverhalten in der kurzen und langen 
Frist unterschieden werden. Haushaltskunden verfügen kurzfristig nur über eingeschränkte 
Möglichkeiten, ihre Nachfrage an steigende Strompreise anzupassen, da sie ihre Ausstattung 
mit Elektrogeräten in dieser Frist nur schwer ändern können. Bei anhaltend hohen Stromprei-
sen lohnt sich in der langen Frist jedoch ein Ersatz der Haushaltsgeräte durch verbrauchsär-
mere Modelle. Empirische Studien identifizieren daher regelmäßig größere Preiselastizitäten 
der Stromnachfrage von Haushaltskunden in der langen Frist. 
 
In einer Meta-Analyse von 36 Studien der Stromnachfrage von Haushaltskunden finden die 
Autoren eine durchschnittliche kurzfristige Preiselastizität von -0,35 und eine durchschnittli-
che langfristige Elastizität von -0,85 (Espey und Espey, 2004). In der langen Frist führt daher 
ein Anstieg des Strompreises um 1 vH zu einem Rückgang der nachgefragten Menge von 
0,85 vH. Für Industriekunden ist dieser Zusammenhang nicht wesentlich anders. Im Schnitt 
identifizieren Studien hier eine kurzfristige Preiselastizität von -0,2 und eine langfristige Elas-
tizität von -0,6 (Simmons et al., 2011). 
 
Stromangebot 

384. In Deutschland werden verschiedene Technologien für die Erzeugung von Strom einge-
setzt. Den größten Anteil an der Stromerzeugung hatte im Jahr 2010 mit 145,9 Mrd kWh die 
Braunkohle. Dies entspricht einem Anteil von 23,4 vH an der gesamten Stromerzeugung in  
 

Braunkohle
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Höhe von 623,9 Mrd kWh, gefolgt von der Kernenergie mit 140,6 Mrd kWh (22,5 vH), der 
Steinkohle mit 117,4 Mrd kWh (18,8 vH), den erneuerbaren Energien mit 102,3 Mrd kWh 
(16,4 vH) und Erdgas mit 83,7 Mrd kWh (13,4 vH). Von besonderer Bedeutung ist die Zu-
nahme der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, deren Anteil im Zeitraum der Jah-
re 1990 bis 2010 stark gestiegen ist (Schaubild 56). Bei einem leichten Rückgang der Stro-
merzeugung aus Kohle und Kernenergie wurde der Anstieg der Stromerzeugung um 13,5 vH 
im Zeitraum der Jahre 1990 bis 2010 daher vornehmlich durch die erneuerbaren  
Energien und die Stromerzeugung aus Gas gedeckt.  
 
In der kurzen Frist ist dieser Erzeugungsmix als weitgehend unveränderlich zu betrachten, 
denn die Stromerzeuger werden versuchen, die Stromnachfrage mit dem bestehenden Anla-
genpark zu decken. Langfristig kann es jedoch zu Veränderungen im Erzeugungsmix kom-
men, vor allem wenn Anlagen ihre maximale Nutzungsdauer erreicht haben oder aus gesetzli-
chen Gründen vom Netz gehen und durch neue Anlagen ersetzt werden müssen. 
 
385. Der deutsche Strommarkt ist auf der Erzeugungsebene weitgehend durch vier große, 
regional voneinander abgeschottet operierende Anbieter geprägt, die Markteintritte produkti-
verer Stromerzeuger unter Umständen behindern. Das Angebotsverhalten der am Markt be-
reits etablierten Stromerzeuger kann jedoch näherungsweise durch Modelle nachgebildet wer-
den, in denen Unternehmen ihre Produkte zu kurzfristigen Grenzkosten anbieten (Ellersdor-
fer et al., 2008). Diese bezeichnen diejenigen Kosten, die bei der Produktion einer zusätzli-
chen Einheit anfallen. Auf dem Strommarkt entsprechen die Grenzkosten weitestgehend den 
variablen Kosten. Sie umfassen unter anderem die spezifischen Brennstoffkosten und den 
Preis für die Emissionszertifikate. Die variablen Kosten werden zudem durch die Auslastung 
eines Kraftwerks beeinflusst. 
 
386. Ordnet man die zur Stromerzeugung als kurzfristiges Angebot zur Verfügung stehenden 
Erzeugungskapazitäten aufsteigend nach ihren Grenzkosten, erhält man die sogenannte Me-
rit-Order. Dabei wird sich in der Regel eine klare Ordnung nach den eingesetzten Technolo-
gien ergeben. Die Merit-Order gibt an, in welcher Reihenfolge die Kraftwerke in einem Markt 
mit vollständigem Wettbewerb zur Deckung der tageszeitlich und jahreszeitlich schwanken-
den Nachfrage herangezogen werden. Sie entspricht damit der kurzfristigen Angebotskurve. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Merit-Order nicht von Vornherein festgelegt wird, 
sondern vielmehr endogen beim Handel mit Strom entsteht. Kraftwerke mit geringeren 
Grenzkosten werden stets in der Lage sein, die Nachfrage zu geringeren Preisen zu decken als 
Anlagen, die sich weiter oben in der Merit-Order befinden. Dadurch werden Kraftwerke mit 
geringeren Grenzkosten bevorzugt zur Deckung der Nachfrage ausgewählt. 
 
Die geringsten Grenzkosten im deutschen Kraftwerkspark hat die Stromerzeugung aus Was-
serkraft, Kernenergie und Braunkohle. Kraftwerke mit diesen Technologien besitzen aufgrund 
ihrer Kostenstruktur eine hohe Einsatzpriorität und werden zur Abdeckung der sogenannten 
Grundlast herangezogen. Steinkohle-Speicherwasserkraftwerke die Mehrzahl der Gaskraft-
werke, sowie Biomasse- und Biogaskraftwerke weisen höhere Grenzkosten auf, sind aber für 
das tägliche An- und Abfahren geeignet. Sie werden zur Deckung der Mittellast eingesetzt. 
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Kurzzeitig auftretende Nachfragespitzen werden von Kraftwerken abgedeckt, die für den Be-
trieb mit häufig wechselnder Leistung ausgelegt sind. Hierbei handelt es sich beispielsweise 
um Pumpspeicherkraftwerke, Gasturbinen, Öl- und Gaskraftwerke mit relativ hohen Grenz-
kosten. 
 
387. Bei der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern (Steinkohle, Braunkohle, Erdgas) 
werden Treibhausgase emittiert. Etwa die Hälfte der jährlich in Deutschland ausgestoßenen 
Treibhausgase stammt aus dem Energiesektor. Die Emission von klima- und umweltschädli-
chen Treibhausgasen ist mit negativen Externalitäten verbunden, die ohne einen entsprechen-
den staatlichen Eingriff in der Strompreisbildung nicht berücksichtigt werden. Insbesondere 
lagern sich Treibhausgase in der Atmosphäre ab und tragen so zu einem Anstieg der Durch-
schnittstemperatur bei, der – von einer erheblichen regionalen Ungleichverteilung der Lasten 
abgesehen, bei der Mitteleuropa vermutlich vergleichsweise günstig abschneiden wird – künf-
tig mit hohen Kosten verbunden sein dürfte (Tol, 2010). 
 
In der Europäischen Union werden daher seit dem Jahr 2005 die Treibhausgasemissionen der 
Energieversorger und energieintensiven Industriesektoren durch den Emissionsrechtehandel 
begrenzt (Ziffer 413 ff.) Da die Stromproduzenten die Opportunitätskosten der Emissions-
rechte – also die durch ihren Einsatz bei der Stromerzeugung entgangenen Möglichkeiten zur 
Veräußerung der Rechte an Dritte – in ihrer Preissetzung berücksichtigen, erhöht der Emissi-
onsrechtehandel zwangsläufig die variablen Kosten der Stromproduktion, und zwar umso 
stärker, je emissionsintensiver die verwendete Technologie ist. 
 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

388. Eine Sonderstellung nimmt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ein. Diese 
Technologien könnten derzeit zumeist nicht kostendeckend am Markt betrieben werden. Sie 
werden daher durch einen garantierten Netzanschluss, einen Einspeisevorrang und einen ga-
rantierten Mindestabnahmepreis vom Gesetzgeber gefördert. Durch die gesetzlich gesicherte 
Möglichkeit zur vorrangigen Abnahme können diese Anlagen unabhängig von der Merit-
Order jederzeit Strom produzieren. Der herkömmliche Kraftwerkspark muss dann zu jedem 
Zeitpunkt lediglich noch den von den erneuerbaren Energien nicht gedeckten Teil der Nach-
frage bedienen (Residuallast). Auf diese Weise werden die teilweise erheblichen durchschnitt-
lichen Kosten, die mit der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien verbunden sind, 
bei der Ermittlung der Großhandelspreise völlig ausgeblendet. Sie treten an anderer Stelle 
zutage, nämlich bei den Abgaben der Endverbraucher (Ziffer 378 ff.). In der mittleren und 
langen Frist hat der Anteil der erneuerbaren Energien unter Umständen Rückwirkungen auf 
die Zusammensetzung des übrigen Kraftwerksparks. 
 
389. Die Zusammensetzung des Kraftwerksparks kann sich ändern, wenn Altkapazitäten 
außer Betrieb genommen werden oder Kernkraftwerken die Betriebserlaubnis entzogen wird. 
In diesem Fall entsteht ein Bedarf an Ersatzkapazitäten. Welche Ersatztechnologien zum 
Einsatz kommen, hängt nicht zuletzt von den Fixkosten der Anlagen und den zu erwartenden 
Lauf- und Einsatzkosten ab. Hierzu zählen Kapitalkosten, Instandhaltungskosten und Perso-
nalaufwand. Von Bedeutung für die Technologiewahl ist ebenfalls die Entwicklung des übri-
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gen Kraftwerksparks. Für die Integration des steigenden Anteils stark schwankender Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien bedarf es vor allem flexibler Kraftwerke, die einfach 
hoch- oder heruntergeregelt werden können. Hierzu sind unter anderem Gaskraftwerke geeig-
net. Es ist allerdings angesichts der geografischen Konzentration der Gasvorkommen in Russ-
land denkbar, dass bei einem verstärkten Zubau von Gaskraftwerken die Importpreise für Gas 
spürbar anziehen könnten. 
 
390. Nicht zu unrecht wird die Befürchtung geäußert, dass bei einem steigenden Anteil er-
neuerbarer Energien an der Stromerzeugung eine Amortisation der Fixkosten konventioneller 
Kraftwerke wegen des Rückgangs ihrer Einsatzzeiten nicht mehr gewährleistet wäre. In die-
sem Fall würden Ersatzinvestitionen in den Kraftwerkspark unterbleiben. Aus ökonomischer 
Sicht dürfen jedoch Gleichgewichtseffekte auf den Strompreis nicht unberücksichtigt bleiben. 
Ein Rückgang des Stromangebots kann zu Preissteigerungen führen, unter denen sich die 
Installation neuer Kapazitäten rechnet. In Studien zur zukünftigen Entwicklung des Strom-
markts, die diesen Preiseffekt berücksichtigen und bei denen der langfristige Kraftwerkspark 
endogen bestimmt wird, findet ein Ersatz alter Anlagen zumindest teilweise statt, wenngleich 
die Stromimporte aus dem Ausland zunehmen (IER / RWI / ZEW, 2010). 
 
Preisbildung und Stromgroßhandel 

391. Seit der Liberalisierung des Strommarktes bilden sich die Großhandelspreise auf dem 
Spot- und Terminmarkt. Am Spotmarkt wird Strom entweder in sogenannten Over-The-
Counter (OTC)-Geschäften oder an Strombörsen gehandelt. Beim OTC-Geschäft verständi-
gen sich die Handelspartner bilateral über Preis und Lieferbedingungen des Stroms. Im Ge-
gensatz dazu werden beim Börsenhandel alle Transaktionen mit standardisierten Verträgen 
abgewickelt. Der börsenbasierte Stromhandel vollzieht sich in Deutschland an der European 
Energy Exchange AG in Leipzig. Der Börsenpreis unterliegt dabei, ebenso wie die Strom-
nachfrage, starken tageszeitlichen und saisonalen Schwankungen. Im Jahr 2010 betrug der 
Durchschnittspreis in Grundlastzeiten 4,7 ct/kWh (EEX Phelix Base) und in Spitzenlastzeiten 
5,5 ct/kWh (EEX Phelix Peak). 
 
392. Der Großhandelspreis bestimmt, welche Kraftwerke Strom in das Netz einspeisen. Zu 
einem gegebenen Zeitpunkt sind das genau diejenigen Kraftwerke, deren variable Kosten 
durch den Strompreis gedeckt werden. Damit sind die variablen Kosten genau des Kraftwerks 
preisbestimmend, dessen Angebot als letztes hinzugenommen wird, um die aktuelle Nach-
frage zu befriedigen. In der Regel sind daher nicht alle Kraftwerke durchgehend ausgelastet. 
Grundlastkraftwerke mit geringen variablen Kosten liefern häufiger Strom als Spitzenlast-
kraftwerke. Grundsätzlich ist daher zwischen der installierten Leistung und der Nettostromer-
zeugung eines Kraftwerks zu unterscheiden. 
 
So überstieg beispielsweise der Anteil der Stromerzeugung aus mit Kernenergie oder Braun-
kohle betriebenen Grundlastkraftwerken im Jahr 2009 mit 47 vH deren Anteil von 26 vH an 
der installierten Kraftwerkskapazität. Umgekehrt hatte die dargebotsabhängige Windkraft 
einen Anteil von 17 vH an der installierten Leistung, trug aber lediglich 7 vH zur gesamten 
Stromerzeugung bei (BDEW, 2010). In besonderem Maße klafft diese Lücke bei der Erzeu-
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gung von Strom aus Photovoltaik, bei der im Jahr 2009 diese Größen 6,5 vH beziehungsweise 
1,1 vH betrugen. 
 
393. In Phasen eines Überangebots kann es auf dem Strommarkt zu negativen Preisen 
kommen. Zum Beispiel, wenn die Industrie eine geringe Nachfrage aufweist und gleichzeitig 
Windenergieanlagen sehr viel Strom einspeisen. Da Strom nicht in den erforderlichen Men-
gen gespeichert werden kann, müssen in Situationen hoher Angebotsüberschüsse Kraftwerke 
gezielt herunter geregelt werden. Allerdings ist dies bei Grundlastkraftwerken sehr teuer. He-
runtergefahren werden diejenigen Kraftwerke, für die das Herunter- und wieder Hochfahren 
die geringsten Kosten verursacht. 
 
Seit dem 4. September 2008 lässt die EEX aus diesem Grund negative Preise bei den Day-
ahead-Auktionen zu. In Zeiten negativer Preise müssen Stromproduzenten, die keinen Ein-
speisevorrang genießen, für die Einspeisung in das Stromnetz zahlen. In diesem Fall sorgt das 
Preissignal dafür, dass nur die Anlagen Strom in das Netz einspeisen, bei denen das Herunter-
fahren mit den höchsten Kosten verbunden ist (Andor et al., 2010). Negative Preise sind seit-
dem an der Börse wiederholt aufgetreten. Ein Extremfall trat in der Nacht auf den 
4. Oktober 2009 ein, als eine feiertagsbedingte geringe Stromnachfrage mit einer hohen Ein-
speisung aus Windkraftanlagen zusammentraf. An der Strombörse wurde zu diesem Zeitpunkt 
ein Preis von minus 50 ct/kWh knapp unterschritten. Es ist abzusehen, dass die Häufigkeit 
einer durch negative Strompreise angezeigten Überproduktion weiter zunehmen wird, wenn 
der Ausbau der erneuerbaren Energien wie angestrebt weiter massiv fortgeführt wird. 
 

2. Stromnetze, Systemintegration und Endverbraucherpreise 

Stromnetze 

394. Die Lieferung des Stroms vom Erzeuger zum Verbraucher muss über das Stromnetz 
vorgenommen werden. Das deutsche Stromnetz hat eine Länge von insgesamt rund 1,78 Mio 
Kilometer (BDEW 2010). Es besteht aus vier verschiedenen Ebenen, welche unterschiedli-
che Spannungen führen. Das in das europäische Verbundnetz integrierte Höchstspannungs-
netz arbeitet mit einer Spannung von 200 kV bis 380 kV und wird auch als Übertragungsnetz 
bezeichnet. An diese Netzebene sind die großen Kohle-, Pumpspeicher- und Kernkraftwerke 
angeschlossen. Das Übertragungsnetz ist des Weiteren mit Transformatoren zur Weiterleitung 
in Netze mit niedrigerer Spannung und mit Kuppelstationen zur Weiterleitung in ausländische 
Stromnetze verbunden. 
 
Unterhalb der Übertragungsnetze sind die regionalen Verteilungsnetze angesiedelt. Sie arbei-
ten auf der Hoch- (50 kV bis 150 kV) und Mittelspannungsebene (6 kV bis 30 kV). An die 
Hochspannungsebene sind Verbrauchszentren oder einzelne Großabnehmer angeschlossen. 
Die Mittelspannungsnetze leiten Strom zum Beispiel an Behörden, Fabriken und Stadtwerke 
weiter. Darüber hinaus wird die Leistung von Kleinkraftwerken und erneuerbaren Energien 
auf dieser Ebene eingespeist. Auf lokaler Ebene wird der Strom über die Niederspannungs-
netze verteilt, die Haushalte mit einer Spannung von 230 V bis 400 V und Industriebetriebe 
mit 500 V bis 690 V beliefern. Die Kosten für die Elektrizitätsnetze werden von den Netz-
betreibern über die sogenannten Netzentgelte auf die Endverbraucher umgelegt. Dabei hängt 
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die Höhe der Entgelte von der genutzten Netzebene ab. Sie unterliegt zudem der Regulierung 
durch die Bundesnetzagentur und die zuständigen Landesregulierungsbehörden. 
 
Integration der erneuerbaren Energien in das Stromnetz 

395. Aufgrund des starken Zubaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ändern 
sich die Anforderungen an das Stromnetz, das bislang nicht ausreichend auf eine regionale 
Ungleichverteilung von Stromerzeugung und Stromverbrauch ausgelegt ist, wie sie sich vor 
allem aus der starken räumlichen Konzentration der Windkraft im verbrauchsarmen Norden 
und Osten Deutschlands ergibt. Für die Integration der erneuerbaren Energien in das Strom-
netz sind daher vor allem Ausbaumaßnahmen im Höchstspannungsnetz nötig, um den Strom 
in den verbrauchsstärkeren Süden und Westen Deutschlands zu transportieren. 
 
396. Der Netzausbaubedarf wurde in zwei Studien der Deutschen Energie-Agentur GmbH 
(dena) quantifiziert. Die erste Studie aus dem Jahr 2005, die sogenannte dena-Netzstudie I, 
untersucht den Netzausbaubedarf, der sich aus einer Steigerung des Anteils der erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung auf 20 vH bis zum Jahr 2015 ergibt. Der Fokus der Studie 
liegt auf dem Ausbau der Windenergie, an Land (onshore) und auf See (offshore). Die Studie 
identifiziert diesbezüglich einen Ausbaubedarf des Höchstspannungsnetzes von 850 km. Die 
absoluten Mehrkosten für die Integration der erneuerbaren Energien in die Stromerzeugung 
werden auf etwa 1,6 bis 2,3 Mrd Euro geschätzt. Für Stromverbraucher, die nicht unter die 
Härtefallregelung des EEG fallen (sogenannter nicht-privilegierter Verbrauch), wird dadurch 
der Strompreis bis zum Jahr 2015 um etwa 0,46 ct/kWh steigen, worin der Anstieg der EEG-
Umlage bereits enthalten ist. Bei einem Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 
3 500 kWh entspricht dies einer jährlichen Mehrbelastung von 16 Euro. Für den privilegierten 
Verbrauch wird der Ausbau der Netze voraussichtlich zu einem Anstieg des Strompreises um 
0,15 ct/kWh führen (Deutsche Energie-Agentur, 2005). 
 
397. In einer Folgestudie aus dem Jahr 2010, der dena-Netzstudie II, wird der zusätzliche 
Ausbaubedarf quantifiziert, der sich aus der Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien 
an der gesamten Stromerzeugung auf 39 vH bis zum Jahr 2020 ergibt. Dieses Ausbauziel wur-
de in Anlehnung an das Energiekonzept der Bundesregierung gewählt, das bis zum Jahr 2020 
einen Anteil der erneuerbaren Energien von 35 vH am Bruttostromverbrauch vorsieht. Bis 
zum Jahr 2020 ergibt sich für eine derartige Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien 
an der Stromerzeugung ein weiterer Ausbaubedarf des Höchstspannungsnetzes um 3 600 km 
Trassenlänge, der mit jährlichen Kosten in Höhe von etwa 1 Mrd Euro verbunden ist. Durch 
höhere Netzzugangsentgelte wird der Strompreis für Haushaltskunden (nicht-privilegierter 
Verbrauch) um weitere 0,2 ct/kWh steigen, dies bedeutet bei einem durchschnittlichen Haus-
halt eine jährliche Zubelastung von 7 Euro (Deutsche Energie-Agentur, 2010). 
 
398. Der Verzicht auf eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke hat keine direkten 
Auswirkungen auf den Ausbaubedarf bei den Stromnetzen (dena 2010), denn der zur Integra-
tion der erneuerbaren Energien erforderliche Netzausbau hängt ausschließlich vom Anteil der 
erneuerbaren Energien an der gesamten Stromerzeugung ab. Dabei ist es unerheblich, wel-
chen Anteil die Kernkraft an der übrigen Stromerzeugung hat. Da der Ausbau der erneuerba-
ren Energien vollständig durch den Einspeisevorrang und die gesetzliche Förderung bestimmt 
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wird, bleibt der Ausbaupfad der erneuerbaren Energien von der Abschaltung der Kernkraft-
werke unbeeinflusst. 
 
399. Der Ausbau der Stromnetze kommt trotz des dringenden Bedarfs bislang nur schlep-
pend voran. Von den 24 in der dena-Netzstudie I identifizierten und in das Gesetz zum Aus-
bau von Energieleitungen (EnLAG) aufgenommenen Projekten sind derzeit erst drei Projekte 
realisiert oder in Bau. Insgesamt wurden damit noch nicht einmal 100 km des in der dena-
Netzstudie I bezifferten Ausbaubedarfs erreicht. Hindernisse für den Netzausbau liegen ne-
ben komplexen Verwaltungsvorgängen unter anderem in der fehlenden Akzeptanz in der Be-
völkerung und der langen Dauer der Genehmigungsverfahren. Letzteres ist häufig das Resul-
tat eines Zuständigkeitswechsels an Landesgrenzen. So stellt die Bundesnetzagentur in ihrer 
Begutachtung des Fortschritts bei den EnLAG-Projekten fest, dass es gerade bei Ländergren-
zen überschreitenden Projekten zu Verzögerungen kommt (Deutscher Bundestag, 2011). 
 
Die Bundesregierung hat jetzt mit den im Energiepaket enthaltenen Maßnahmen den Rechts-
rahmen für den Ausbau der Höchst- und Hochspannungsnetze erheblich reformiert. Erleich-
tert werden dürfte der Netzausbau vor allem durch die Änderungen zur Ermittlung des Netz-
ausbaubedarfs und die Einführung einer Bundesfachplanung für länderübergreifende Ausbau-
projekte (Kasten Energiepaket). Ob die bestehenden Hemmnisse dadurch vollständig beseitigt 
werden, muss anhand der zukünftig erzielten Fortschritte beim Netzausbau beurteilt werden. 
 
Preise für Endverbraucher 

400. Zusätzlich zu den Netzentgelten wird der Strompreis für die Endkunden durch verschie-
dene Steuern und Abgaben belastet. Bei den privaten Haushalten enthält der Strompreis die 
Kosten für Erzeugung, Transport und Vertrieb sowie die Stromsteuer, die Umlage zur Finan-
zierung der erneuerbaren Energien, eine Konzessionsabgabe und die Mehrwertsteuer. Unmit-
telbar nach Beginn der Liberalisierung hatte sich auf dem Strommarkt der erwartete Preis- 
rückgang ergeben, der vor allem dazu gedacht war, drohende Marktzutritte zu verhindern 
(Lang, 1999). Seitdem sich die Strukturen auf dem liberalisierten Strommarkt wieder gefestigt 
haben, ist jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend bei den Strompreisen zu verzeichnen, der so-
wohl auf einen Anstieg der Erzeugungskosten als auch auf höhere Steuern und Abgaben zu-
rückzuführen ist (Schaubild 57, Schaubild 238). 
 
401. Für einen durchschnittlichen Privathaushalt belief sich der Preisanstieg seit dem 
Jahr 2000 auf 79 vH, wovon etwa die Hälfte auf höhere Preise bei Erzeugung und Vertrieb 
entfallen. Mit 43 Prozentpunkten ist der etwas größere Teil des Preisanstiegs hingegen auf 
einen Anstieg der Steuern und Abgaben zurückzuführen, wobei wiederum der Hauptteil 
(23,9 Prozentpunkte) auf die Förderung der erneuerbaren Energien entfällt. Ein ähnliches Bild 
ergibt sich bei den Industriekunden, bei denen der Strompreis seit dem Jahr 2000 um 89,1 vH 
gestiegen ist, wovon 42 Prozentpunkte auf die Stromerzeugung entfallen. Der übrige Teil des 
Preisanstiegs geht zu großen Teilen auf die EEG-Umlage zurück, die für 30,6 Prozentpunkte 
des Anstiegs verantwortlich ist. 
 
Derzeit entfallen damit bereits 14 vH des Strompreises für private Endverbraucher auf die 
finanzielle Förderung der erneuerbaren Energien. Ohne eine konsequente Ausrichtung des 



238 Energiepolitik: Erfolgreiche Energiewende nur im europäischen Kontext 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Fördersystems an dem Prinzip der Kosteneffizienz dürfte ein Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien jenseits eines Anteils von 20 vH an der Stromerzeugung zu Akzeptanzproblemen in der 
Bevölkerung führen. 
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402. Etwas anders stellt sich die Situation bei den industriellen Energieverbrauchern dar. 
Zwar birgt der Anstieg des Strompreises für diese grundsätzlich die Gefahr, dass die stromin-
tensiven Teile der Produktion an Standorte mit geringeren Energiekosten abwandern. Insge-
samt dürfte die spezielle Kombination aus Rücknahme der Laufzeitverlängerung und ange-
strebtem Ausbau der erneuerbaren Energien die Wettbewerbsfähigkeit der stromintensiven 
Industriezweige jedoch weitestgehend unbeeinträchtigt lassen. Denn die Preiseffekte der  
Energiewende dürften sich für diesen Kundenkreis, bei aller Unsicherheit, die eine enge wis-
senschaftliche Begleitung der Energiewende erforderlich macht, vermutlich neutralisieren. 
 
So wird der Ersatz der Atomkraft durch Kraftwerke mit höheren variablen Kosten zwar zu 
einem Anstieg des Strompreises führen, aber durch den Ausbau der erneuerbaren Energien 
könnte sich ein preissenkender Effekt ergeben, weil deren Grenzkosten der Erzeugung bei 
nahe Null liegen. Da für Teile der stromintensiven Unternehmen des Produzierenden Gewer-
bes bei der Finanzierung der erneuerbaren Energien durch das EEG eine Reihe von Ausnah-
men gelten, dürften sie von dem zu erwarteten Anstieg der EEG-Umlage nur unwesentlich 
getroffen werden. 
 
Die energiepolitischen Beschlüsse der Bundesregierung haben direkte Auswirkungen auf die 
betrachteten Preiskomponenten (Kasten 15). Denn sowohl die Rücknahme der Laufzeitver-
längerung als auch der Ausbau der erneuerbaren Energien wird letztendlich von den Strom-
kunden finanziert. Allerdings muss bei den zu erwartenden Preisänderungen zwischen priva-
ten Verbrauchern und Industriekunden unterschieden werden. 
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III. Klimapolitik der Europäischen Union 

403. Mit der begonnenen Umsetzung ihres Energiekonzepts unterstreicht die Bundesregie-
rung, dass sie an bestehenden Ausbauzielen für die erneuerbaren Energien festhalten will. Für 
die Zeit nach dem Jahr 2020 werden diese Ziele sogar auf ambitionierte Weise fortgeschrie-
ben. Eine allein auf die nationale Energiepolitik fokussierte Debatte kann jedoch die europäi-
sche Dimension dieser Energiewende nicht ausreichend würdigen. Denn mit ihren Beschlüs-
sen leistet die Bundesregierung lediglich den auf der europäischen Ebene bereits zugesagten 
Beitrag zur Umsetzung der gemeinsamen klimapolitischen Ziele der Europäischen Union für 
das Jahr 2020, mit denen die Europäische Union weltweit eine Vorreiterrolle im Klima-
schutz einnimmt. Dies kann allerdings aus Sicht des globalen Klimaschutzes nur eine vorü-
bergehende Situation darstellen, da zumindest auf lange Sicht die Gefahr besteht, dass eine 
dauerhaft durchgehaltene Vorreiterrolle Dritten die Anreize nimmt, ihrerseits Vermeidungs-
anstrengungen zu unternehmen. 
 
Unabhängig von diesen klimastrategischen Überlegungen sollte nicht zuletzt aufgrund der 
Konkurrenz mit alternativen Einsatzmöglichkeiten der volkswirtschaftlichen Ressourcen alles 
daran gesetzt werden, die Klimaziele der Europäischen Union zu minimalen Kosten zu errei-
chen. Durch die gegenwärtige Strategie, die Förderung der erneuerbaren Energien im alleini-
gen Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsländer zu lassen, wird dieses Ziel ökonomischer Ef-
fizienz jedoch verfehlt. Zum einen bleiben dadurch meteorologische und topografische Stand-
ortvorteile für die Nutzung erneuerbarer Energien ungenutzt; zum anderen vermengen die 
Nationalstaaten bei der Förderung erneuerbarer Energien häufig das reine Ausbauziel mit wei-
teren industrie- und technologiepolitischen Zielen, wodurch die Kosten der Förderung anstei-
gen. Ein Beispiel hierfür ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland (Ziffern 422 ff.). 
 

1. Grundlagen rationaler Klimapolitik 

Internationale Dimension des Klimaschutzes 

404. Das Grundproblem des Klimaschutzes besteht darin, dass dessen konkrete Kosten 
grundsätzlich allein auf nationaler Ebene getragen werden müssen, während die gesamte Staa-
tengemeinschaft die Vorzüge des Klimaschutzes genießt. Da niemand von diesem aus Ver-
meidungsanstrengungen abgeleiteten Nutzengewinn ausgeschlossen werden kann, erhalten 
vermiedene Emissionen den Charakter eines öffentlichen Gutes. In der Logik der Theorie der 
öffentlichen Güter führt eine Ausweitung der eigenen Vermeidungsanstrengungen tendenziell 
dazu, dass andere Länder ihre Vermeidungsanstrengungen verringern. Verfolgen alle Staaten 
eine rationale einzelstaatliche Klimapolitik, so das Ergebnis, dann dürfte der Nettoeffekt einer 
im Inland zusätzlich vermiedenen Tonne an Treibhausgasen auf die Summe der globalen E-
missionen deutlich kleiner sein. Bei einem international nicht koordinierten Vorgehen ist es 
für ein einzelnes Land daher rational, mehr Treibhausgase zu emittieren, als bei einem koope-
rativen Vorgehen optimal wäre. Dieses Problem kann im Prinzip nur durch ein internationales 
Abkommen behoben werden, in dem sich alle Staaten zu gemeinsamen Vermeidungsanstren-
gungen verpflichten. 
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405. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat die Staatengemeinschaft mit der Unterzei-
chung der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, der UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) unternommen. Diese, von den meisten Staaten 
auf dem Umweltgipfel von Rio de Janeiro im Jahr 1992 unterzeichnete Konvention sieht vor, 
dass zur Verhinderung einer anthropogenen Störung des Klimasystems und zur Verlangsa-
mung der globalen Erwärmung Klimaschutzmaßnahmen zu treffen sind. Konkrete Emissions-
ziele, einschließlich eines Zeitplans zu deren Erreichung, wurden in einem Zusatzprotokoll 
zur Klimarahmenkonvention, dem sogenannten Kyoto-Protokoll festgelegt. In diesem, am 
16. Februar 2005 in Kraft getretenen Protokoll verpflichten sich die Vertragsstaaten, ihre Ge-
samtemissionen von Treibhausgasen im Zeitraum der 2008 bis 2012 um mindestens 5,2 vH 
unter das Niveau des Jahres 1990 zu senken, wobei sich die Reduktionsziele der einzelnen 
Staaten nicht zuletzt in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Entwicklung unterscheiden. 
Mit den Vereinigten Staaten und China gehörten jedoch wichtige Industriestaaten nicht zu den 
Unterzeichnern des Protokolls. 
 
Für die Zeit nach dem Auslaufen des Verpflichtungszeitraums des Kyoto-Protokolls streben 
die Vertragsstaaten den Abschluss eines Nachfolgeabkommens an, das am 1. Januar 2013 in 
Kraft treten soll. Bislang gelang es den Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Länder 
im Jahr 2009 jedoch lediglich, eine Erklärung (Copenhagen Accord) auszuarbeiten, die erst-
mals das 2°C-Ziel zur Verhinderung einer gefährlichen anthropogenen Störung des Klimasys-
tems anerkennt. In dieser Erklärung verpflichten sich die Industrieländer zu Reduktionszielen 
für das Jahr 2020. Da die Erklärung von den teilnehmenden Ländern lediglich zur Kenntnis 
genommen, aber nicht verabschiedet wurde, sind die Reduktionsziele jedoch nur bedingt ver-
bindlich. Die Schwierigkeiten, die mit dem Abschluss eines Nachfolgeabkommens verbunden 
sind, illustrieren anschaulich, welche Probleme sich aus der Natur der Emissionsvermeidung 
als ein öffentliches Gut ergeben. 
 
Das Klimapaket der Europäischen Union 

406. Von den Industriestaaten haben sich bislang lediglich die Mitgliedsländer der Europäi-
schen Union auf verbindliche Treibhausgasreduktionen für die Zeit nach Ende der Ver-
pflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls festgelegt. Bereits die EU-15-Staaten hatten sich im 
Jahr 1997 auf eine gemeinsame Umsetzung ihrer in Kyoto eingegangenen Verpflichtungen 
geeinigt und bis zum Jahr 2012 eine Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen um durch-
schnittlich 8 vH gegenüber dem Jahr 1990 angestrebt. Die Beiträge der einzelnen Mitglied-
staaten zu dem gemeinsamen Ziel wurden EU-intern festgelegt. Deutschland nahm dabei mit 
einem Reduktionsziel von 21 vH einen Spitzenplatz ein. Andere Länder, wie zum Beispiel 
Griechenland (+25 vH), dürfen ihre Treibhausgasemissionen hingegen bis zum Jahr 2012 
noch gegenüber dem Jahr 1990 ausweiten. 
 
Für den Zeitraum der Jahre 2012 bis 2020 orientiert sich die europäische Klimapolitik an dem 
am 25. Juni 2009 in Kraft getretenen EU-Klimapaket. Darin verpflichteten sich die Mitglieds-
staaten bereits vor Abschluss eines Nachfolgeabkommens für das Kyoto-Protokoll auf ver-
bindliche Emissionsziele für die Zeit nach dem Jahr 2012. Bis zum Jahr 2020 muss demnach 
der Treibhausgasausstoß der EU um 20 vH gegenüber dem Jahr 1990 reduziert werden. 
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Eine weitergehende Reduktion um 30 vH soll angestrebt werden, wenn andere Industrieländer 
sich zu ähnlichen Emissionsreduktionen verpflichten. 
 
407. Zusätzlich legt das Klimapaket technologie- und energieträgerspezifische Ziele fest. 
Dabei spielen die erneuerbaren Energien eine bedeutende Rolle. Die EU-Kommission hatte 
bereits mit den Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung 
(2001/77/EG) und zur Förderung von Biokraftstoffen im Verkehrssektor (2003/30/EG) eine 
Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf 21 vH und Bio-
kraftstoffe auf 5,75 vH am Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch im Jahr 2010 angestrebt. 
Allerdings haben die Mitgliedsländer seitdem nur geringe Fortschritte im Hinblick auf diese 
Ziele gemacht. Beide Richtlinien wurden inzwischen durch die Erneuerbare-Energien-
Richtlinie (2009/28/EG) – einen der vier Rechtsetzungsakte des Klimapakets – abgelöst, die 
vorsieht, den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch bis zum 
Jahr 2020 auf 20 vH zu steigern. 
 
408. Im Verkehrssektor gilt ein für alle Mitgliedsländer einheitliches Ziel, den Anteil der 
Biokraftstoffe bis zum Jahr 2020 auf 10 vH zu steigern. Dabei bleibt es den Mitgliedsländern 
überlassen, welche Instrumente sie zur Förderung der erneuerbaren Energien einsetzen. Be-
reits in einem Aktionsplan der EU-Kommission aus dem Jahr 2006 war ferner das Ziel enthal-
ten, den jährlichen Energieverbrauch bis zum Jahr 2020 um 20 vH gegenüber dem Jahr 2005 
zu senken. Zusammen werden die Ziele des EU-Klimapakets für das Jahr 2020 als die 20-20-
20 Ziele bezeichnet (Tabelle 25). 
 

2020

1) Veränderung der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990  
Wenn andere Industrieländer keine vergleichbaren Verpflichtungen eingehen ............................ – 20         
Wenn andere Industrieländer vergleichbare Verpflichtungen eingehen ........................................ – 30         

2) Energieeffizienz  
Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs (Bezugsjahr 2005) .................................. ................... – 20         

3) Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch .....................................................   20         

vH

Zielvorgaben des EU-Klimapakets (20-20-20 Ziele)

Tabelle 25

 
 
409. Solange auf internationaler Ebene kein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll 
ausgehandelt worden ist, nimmt die Europäische Union mit der Umsetzung des Klimapakets 
weltweit eine Vorreiterrolle ein. Aufgrund des Charakters des Klimaschutzes als öffentliches 
Gut kann dies nur eine vorübergehende Situation sein, da zu befürchten ist, dass andere große 
Emittenten ihre Klimapolitik zumindest nicht ausschließlich an ihrer globalen Verantwortung, 
sondern zu einem guten Teil auch am nationalen Eigeninteresse ausrichten. Daher sind die 
Erfolgsaussichten der europäischen Strategie aus ökonomischer Sicht zu hinterfragen, insbe-
sondere, weil eine Koordination der Klimapolitik in Europa die Bereitschaft anderer Länder,  
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vor allem der Vereinigten Staaten, senkt, Beiträge zum Klimaschutz zu leisten. So ist zwar ein 
Verzicht auf treibhausgasintensive Technologien mit nationalen Vorteilen verbunden, bei-
spielsweise durch die gleichzeitige Reduktion von lokalen Emissionen, etwa Stickoxiden, 
aufgrund eines Ersatzes von Kohlekraftwerken durch erneuerbare Energien. Aber dennoch 
lässt sich eine derartige Vorreiterrolle beim Klimaschutz nur dann rechtfertigen, wenn eine 
ernsthafte Aussicht darauf besteht, damit den globalen Klimaschutz insgesamt zu beflügeln. 
 
410. Folgt man den Erkenntnissen der Theorie der öffentlichen Güter, dann könnte die Euro-
päische Union ihre Verhandlungsposition in der Klimadiplomatie durch die Wahl eines Stra-
tegiemix steigern, der neben der Emissionsvermeidung Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel vorsieht. Eine deutlich sichtbare Erweiterung des Handlungsspielraums durch 
das explizite Verfolgen von Anpassungsmaßnahmen hätte den strategischen Vorteil, dass sie 
in Verhandlungen über ein globales Klimaschutzabkommen einen überzeugenden Drohpunkt 
schüfen. Länder, die in Anpassungsmaßnahmen investieren, verringern ihre Abhängigkeit von 
Vermeidungsanstrengungen und verstärken auf diese Weise bei den Verhandlungspartnern die 
Anreize, eigene Emissionsminderungen vorzunehmen. Die Bundesregierung könnte mögli-
cherweise die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Verhandlungen zum Abschluss eines in-
ternationalen Klimaschutzabkommens führen, wenn sie gegenüber den Verhandlungspartnern 
die Sichtbarkeit der in der Deutschen Klimastrategie formulierten Anpassungsmaßnahmen 
erhöht (Feld et al., 2011). 
 
Aus diesen Überlegungen folgt jedoch nicht, dass auf eigene Vermeidungsanstrengungen 
vollständig verzichtet werden sollte. Denn als Beleg der Machbarkeit einer umfassenden  
Energiewende und der eigenen Ernsthaftigkeit in den Anstrengungen um das Zustandebringen 
internationaler Kooperation können sorgsam dosierte Vorleistungen durchaus nützlich sein. 
Bei einer fehlenden internationalen Kooperation lohnen sich eigene Anstrengungen jedoch 
lediglich bis zu einem Niveau, das deutlich unterhalb dessen liegt, was bei einem global er-
folgreich abgestimmten Vorgehen zur Begrenzung des Klimawandels optimal wäre. 
 
411. Insgesamt ist ein Vorgehen, das die Balance zwischen naivem Vorpreschen und mutiger  
Übernahme von Verantwortung wahrt, durchaus vielversprechend, da das Kalkül der natio-
nalen Regierungen in der Klimapolitik vielschichtig sein dürfte. Ergebnisse der experimentel-
len Wirtschaftsforschung deuten jedenfalls darauf hin, dass Versuchspersonen häufig mehr 
zur Bereitstellung öffentlicher Güter beitragen, als bei einer alleinigen Orientierung am Ei-
geninteresse optimal wäre (Lange und Vogt, 2001). Zwar können diese Ergebnisse nicht ohne 
weiteres auf das Verhalten von Ländern im Klimaschutz übertragen werden. Aber letztendlich 
müssen nationale Regierungen über die möglicherweise direkt eingesparten Mittel der Ab-
wendung des Klimawandels, die sie durch ihre Zurückhaltung Dritten aufbürden könnten, 
hinaus berücksichtigen, dass ihre Rolle in der internationalen Staatengemeinschaft auf dem 
Spiel steht. Eine isolierte Betrachtung dieses Aspekts internationaler Beziehungen greift daher 
wohl zu kurz, sodass internationale Verhandlungen über ein Klimaschutzabkommen durchaus 
erfolgreich sein können. 
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In Abwägung des Für und Wider ist jedoch fraglich, ob von nationalen oder regionalen Al-
leingängen bei der Emissionsvermeidung ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz ausgehen 
kann. Für die Zeit bis zum Abschluss eines internationalen Klimaschutzabkommens bietet 
sich für die europäische Klimapolitik eine Strategie verhaltener Vorleistungen an, die er-
weitert werden sollten, wenn andere Staaten sich ebenfalls zu einer Emissionsminderung ver-
pflichten. Eine solche Strategie wird bereits prinzipiell von der Europäischen Union verfolgt, 
die eine Ausweitung der eigenen Vermeidungsanstrengungen an die Festlegung vergleichba-
rer Minderungsziele in den anderen Industriestaaten geknüpft hat. 

 
412. Allerdings sollten die eigenen Minderungsziele kontinuierlich im Hinblick darauf über-
prüft werden, inwieweit dadurch Vermeidungsanstrengungen im Ausland verhindert werden. 
Sollte es nicht gelingen, den Kreis der Staaten mit eigenen Minderungszielen in absehbarer 
Zeit deutlich auszuweiten oder gar den Abschluss eines globalen Klimaschutzabkommens zu 
erwirken, müssten die weiteren Minderungsziele der Europäischen Union ab dem Jahr 2020 
nach unten korrigiert werden. Auf nationaler Ebene ist von einer einseitigen Ausweitung der 
EU-Minderungsziele dringend abzuraten, da die klimapolitische Wirksamkeit weiterer Emis-
sionsreduktionen nicht gesichert ist. 

 
2. Umsetzung der klimapolitischen Ziele 

413. Aus ökonomischer Sicht ließen sich die mit der Einhaltung des Emissionsziels der Eu-
ropäischen Union verbundenen Kosten minimieren, indem der Ausstoß von Klimagasen mit 
einem entsprechenden Preis versehen wird. Dies könnte entweder durch eine Emissionssteu-
er oder durch einen möglichst alle Wirtschaftsakteure umfassenden Handel mit Emissions-
rechten geschehen. In einer Welt ohne jedes weitere Marktversagen würde die Einrichtung 
eines derartigen Handelssystems die Einhaltung der Klimaziele zu minimalen Kosten garan-
tieren, und die Intensität des Klimaschutzes sowie die Intensität der ihm dienenden Innovati-
onsanstrengungen ließe sich durch eine entsprechend gesetzte  Anzahl von Emissionszertifi-
katen effektiv steuern. Eines weiteren Klimaschutzinstruments bedürfte es darüber hinaus 
nicht. 

 
414. In der Praxis setzen die Mitgliedstaaten jedoch auf zusätzliche Instrumente, die den 
Klimaschutz teurer machen, ohne dass von ihnen eine gesicherte klimapolitische Wirkung 
ausginge. So zielt das Energieeffizienzziel darauf ab, den Ausstoß an Treibhausgasen durch 
die Verwendung weniger energieintensiver Technologien zu reduzieren. Oftmals senken diese 
Technologien jedoch gleichzeitig die Kosten des Energieverbrauchs, sodass über den Re-
boundeffekt ein Teil der gewonnenen Einsparungen wieder verpufft (Kasten 16, Seite 244). 
Gleichermaßen skeptisch Ausbau der erneuerbaren Energien zu betrachten, deren klimapoliti-
sche Wirkung durch das Zusammenspiel mit dem Emissionsrechtehandel begrenzt wird. 
Durch die ungeschickte nationale Ausgestaltung der Förderung bleibt zudem ein beachtliches 
Potenzial für Kostensenkungen ungenutzt. 
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Kasten 16  

 
Der Reboundeffekt 

Allen Effizienzsteigerungen zum Trotz steigt der durch den Verkehr verursachte Ausstoß von 
Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2) in der Europäischen Union tendenziell weiter an. Um 
diesen Trend zu stoppen, hat die Europäische Kommission im Jahr 2009 die Verordnung 
443/2009 erlassen, die ab dem Jahr 2012 den neu in den Mitgliedsländern der Europäisch 
en Union registrierten Personenkraftwagen (Pkw) Obergrenzen für den CO2-Ausstoß pro Kilo-
meter vorschreibt und ebenso auch Limits für den Treibstoffverbrauch. Hersteller, bei denen der 
durchschnittliche Flottenverbrauch der Neuwagen das zulässige Maximum überschreitet, müs-
sen empfindliche Strafen von bis zu 95 Euro je überzähligem Gramm CO2 und Pkw an die Kom-
mission entrichten. Davon erwartet man sich beträchtliche Fortschritte in der Entwicklung effi-
zienter Antriebstechnologien. 
 
Indes ist unklar, inwieweit Effizienzverbesserungen tatsächlich zu einer Senkung des Treibstoff-
verbrauchs der Pkw-Flotte in der EU führen. Durch die Verbesserungen der technologischen Ef-
fizienz sinken die variablen Kosten der Fahrzeugnutzung. Die Nachfrage nach individueller Mo-
bilität kann sich dadurch erhöhen. Ein Teil der durch Effizienzverbesserungen ermöglichten E-
nergieeinsparungen würde dadurch wieder zunichte gemacht. Dieser Effekt wird in der energie-
ökonomischen Literatur als Reboundeffekt bezeichnet. 
 
Der Reboundeffekt kann unter Umständen so groß ausfallen, dass Effizienzverbesserungen so-
gar zu einem höheren Energieverbrauch führen (Wirl, 1997). So findet zum Beispiel eine Studie 
für die Pkw-Nutzung amerikanischer Haushalte direkte Reboundeffekte von 87 vH (West, 2004). 
Demnach würden im Mittel lediglich 13 vH der Treibstoffeinsparung, die infolge einer Verbesse-
rung der technologischen Effizienz von Pkw theoretisch möglich wäre, tatsächlich erreicht. Ande-
re Studien finden wesentlich geringere Reboundeffekte für die Pkw-Nutzung amerikanischer 
Haushalte (Small und Dender, 2007). Auf Basis einer Reihe von Querschnitten für die Jahre von 
1966 bis 2001 schätzen diese Autoren geringe Reboundeffekte zwischen 2,2 vH und 15,3 vH, 
die sich im Zeitablauf verringern. Eine der wenigen Studien, die den Reboundeffekt für die Pkw-
Nutzung deutscher Haushalte auf Basis unterschiedlicher Schätzverfahren und Daten des Deut-
schen Mobilitätspanels schätzt, findet relativ stabile Reboundeffekte im Bereich zwischen 57 vH 
und 67 vH (Frondel et al., 2008). 
 
Angesichts dieser Ergebnisse sollte der EU-Verordnung, die eine Begrenzung des spezifischen 
CO2-Ausstoßes von Pkw verlangt und dazu technologische Standards vorschreibt, mit Skepsis 
begegnet werden. Um die Anreize zur Emissionsvermeidung im Verkehrssektor zu erhöhen, 
könnte stattdessen noch stärker auf Benzinsteuern gesetzt werden, die die variablen Kosten der 
Mobilität erhöhen und die Autofahrer somit unmittelbar mit den Kosten für individuelle Mobilität 
und Fahrweise konfrontieren. 

 
 
EU-Emissionsrechtehandel 

415. Das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) legt seit dem Jahr 2005 eine  
Obergrenze für die Treibhausgasemissionen der Energieversorger und energieintensiven In-
dustriesektoren in der Europäischen Union fest. Es reguliert etwa die Hälfte aller Treibhaus-
gasemissionen in der Europäischen Union und ist damit deren bedeutendstes Instrument im 
Klimaschutz. Seiner Einrichtung liegt die Idee zugrunde, dass aufgrund des sich am Markt für 
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Emissionsrechte einstellenden einheitlichen Preises für CO2-Emissionen diejenigen Unter-
nehmen, die bei ihren Aktivitäten zu vergleichsweise geringen Kosten Emissionen vermeiden 
könnten, derartige Anstrengungen tatsächlich umsetzen werden, während es andere Akteure 
stattdessen vorziehen, Emissionsrechte zu erwerben. 
 
416. Im Rahmen des EU-ETS ist der Ausstoß von Treibhausgasen durch bestimmte Indust-
rieanlagen genehmigungspflichtig. Hierzu zählen Anlagen der Strom- und Wärmeversorgung, 
der Metallerzeugung und -verarbeitung, der mineralverarbeitenden Industrie, der Zellstoff- 
und Papierherstellung und der chemischen Industrie sowie Anlagen zur Abscheidung und 
unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid. Betreiber von durch das EU-ETS erfassten 
Anlagen müssen für geplante Emissionen über eine entsprechende Menge von Emissions-
rechten (Zertifikaten) verfügen. Emissionen, für die ein Anlagenbetreiber keine Emissionsbe-
rechtigungen vorweisen kann, werden mit einem Bußgeld von 100 Euro je unberechtigt emit-
tierter Tonne belegt. 
 
Kleinanlagen mit jährlichen Emissionen von weniger als 25 000 Tonnen Treibhausgasen und 
einer Feuerwärmeleistung von weniger als 35 MW können vom EU-ETS ausgenommen wer-
den. Gegenwärtig werden europaweit etwa 12 000 Anlagen von diesem Emissionshandel er-
fasst. In Deutschland sind derzeit 1 645 Anlagen betroffen (Stand Februar 2011). Sie stießen 
im Jahr 2010 rund 454 Mio Tonnen Kohlendioxid aus und waren damit für etwa die Hälfte 
der jährlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich (Quelle DEHSt). 
 
417. Anlagenbetreiber können die Emissionsrechte über Börsen, wie der European Energy 
Exchange in Leipzig, oder direkt zwischen den Beteiligten handeln. Rechtsgrundlage für den 
Handel mit Emissionsrechten ist die EU-Richtlinie 2003/87/EG. Sie teilt den Emissionsrech-
tehandel in verschiedene Handelsphasen auf, die sich vor allem im Hinblick auf die Zuteilung 
der Zertifikate und die Gesamtmenge an verfügbaren Zertifikaten unterscheiden. Gegenwärtig 
befindet sich der Handel in der zweiten Handelsperiode für den Zeitraum 2008 bis 2012. 
 
Mangelnde Transparenz über die Menge an ausgegebenen Zertifikaten führte anfänglich zu 
einer volatilen Preisentwicklung. Kurz nach Einführung des Handels betrug der Zertifika-
tepreis an der European Energy Exchange etwa 22 Euro. Er stieg bis zum Frühjahr des Jah-
res 2006 auf 30 Euro. Danach wurde bekannt, dass einige Mitgliedstaaten mehr Zertifikate 
ausgegeben hatten, als von den Emittenten benötigt wurden. Da ein Handel mit Emissionszer-
tifikaten zwischen der ersten und zweiten Handelsperiode nicht möglich war, brach daraufhin 
der Zertifikatepreis vollständig ein. Erst mit Beginn der zweiten Handelsperiode, nachdem die 
Menge der Zertifikate entsprechend verknappt wurde, stieg er wieder auf ein Niveau von etwa 
15 Euro je Tonne (Schaubild 58, Seite 246). 
 
Für die dritte Handelsperiode von 2013 bis 2020 wurde das Handelssystem durch die erwei-
terte Emissionshandelsrichtlinie 2009/29/EG reformiert und ausgeweitet. Mit der erweiterten 
Richtlinie wird unter anderem der Flugverkehr in den Emissionshandel einbezogen und die 
Zuteilung der Zertifikate neu geregelt. Ebenfalls wird es erstmals ein EU-weites Budget an 
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Zertifikaten geben, das die Treibhausgasemissionen der beteiligten Anlagen im ersten Jahr der 
dritten Handelsperiode auf 1,97 Mrd Tonnen begrenzt. Um die dem Zertifikatehandel unter-
liegenden Emissionen, wie im EU-Klimapaket vorgesehen, bis zum Jahr 2020 um 21 vH ge-
genüber dem Stand von 2005 zu reduzieren, wird die ab dem Jahr 2013 zur Verfügung ste-
hende Gesamtmenge an Zertifikaten jährlich um 1,74 vH gesenkt. 
 

Quelle: Thomson Financial Datastream

Preis für EU-Emissionsberechtigungen

Euro je Emissionsberechtigung für eine Tonne CO2

Schaubild 58
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418. Durch den Zertifikatehandel haben Emittenten, deren Grenzvermeidungskosten über 
dem Marktpreis der Emissionsberechtigungen liegen, einen Anreiz, Emissionsrechte zu er-
werben. Umgekehrt werden Anlagenbetreiber mit Grenzvermeidungskosten unterhalb des 
Marktpreises für ein Emissionsrecht bereit sein, Emissionsrechte am Markt zu verkaufen. Da-
her werden durch den Zertifikatehandel solange Emissionsrechte von Emittenten mit günsti-
gen Vermeidungsoptionen auf die Emittenten mit hohen Vermeidungskosten verlagert, bis 
alle Marktteilnehmer einheitliche Grenzvermeidungskosten aufweisen. Im Ergebnis wird 
die Reduktion der Emissionen daher von den Anlagenbetreibern mit den geringsten Vermei-
dungskosten unternommen. Wenn dem nicht weitere Aspekte eines Marktversagens entgegen 
stehen, etwa Informationsdefizite oder ein übermäßiges Volumen an Investitionsrisiken, das 
einzelne Akteure nicht schultern können, dann minimiert der Emissionsrechtehandel daher die 
Kosten der Einhaltung einer gegebenen Emissionsobergrenze für die beteiligten Anlagen. 
 
Die Förderung erneuerbarer Energien in Europa 

419. Wenngleich mit der im EU-ETS gesetzten Obergrenze für Treibhausgasemissionen ein 
ebenso effektives wie effizientes Instrument bereit steht, um bei der Stromerzeugung die Nut-
zung fossiler Energieträger vergleichsweise unattraktiv und die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien vergleichsweise attraktiv zu gestalten, haben sich die Mitgliedsländer der Europäischen 
Union in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie über die Reduktionsziele hinaus konkrete Aus-
bauziele für die erneuerbaren Energien gesetzt. So soll deren Anteil am Endenergieverbrauch 
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bis zum Jahr 2020 auf 20 vH steigen (Ziffern 408 ff.). Die Richtlinie bricht dieses Ziel in ver-
bindliche nationale Ausbauziele herunter. Deutschland muss demnach seinen Anteil von 
derzeit 11 vH auf 18 vH im Jahr 2020 ausbauen (Schaubild 59). Um die Ausbauziele zu errei-
chen, haben die Mitgliedsländer nationale Fördersysteme für die erneuerbaren Energien etab-
liert. Dabei kommt entweder eine Preis- oder Mengensteuerung zum Einsatz. 
 

1) SE-Schweden, FI-Finnland, LV-Lettland, AT-Österreich, PT-Portugal, RU-Rumänien, EE-Estland, DK-Dänemark, LT-Litauen, SI-Slowenien, FR-
Frankreich, ES-Spanien, EU27-Europäische Union, BG-Bulgarien, DE-Deutschland, SK-Slowakei, GR-Griechenland, PL-Polen, CZ-Tschechische
Republik, IT-Italien, HU-Ungarn, CY-Zypern, IE-Irland, BE-Belgien, NL-Niederlande, UK-Vereinigtes Königreich, LU-Luxemburg, MT-Malta.– 2) Ge-
mäß Klimakonzept der Europäischen Union.

Quelle: EU

Schaubild 59

Erneuerbare Energien in der Europäischen Union1)

Anteil am Gesamtenergieverbrauch in vH
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420. Aus ökonomischer Sicht ist grundsätzlich zu hinterfragen, ob von einer zusätzlichen 
Förderung der erneuerbaren Energien ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann, 
wenn durch den EU-ETS bereits eine verbindliche Obergrenze für den Ausstoß von Treib-
hausgasen etabliert ist. So werden zwar durch die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 
Energien Emissionen eingespart, aber gleichzeitig werden in diesem Bereich Emissionsrechte 
frei, die nach ihrem Erwerb am Markt wiederum in anderen vom EU-ETS erfassten Bereichen 
eingesetzt werden können. Die emittierten Klimagase werden also effektiv durch die Ober-
grenze des EU-ETS bestimmt, unabhängig davon, ob im Stromsektor viel oder wenig erneu-
erbare Energien zum Einsatz kommen. Dieses Argument hat zu einer breiten Kritik am EEG 
aus den Reihen der Energie- und Umweltökonomen geführt (Wissenschaftlicher Beirat beim 
BMWi, 2004). 
 
421. Als problematisch angesehen werden muss auch die Entscheidung, das Erreichen der 
Ausbauziele in nationaler Verantwortung zu belassen. Anders als beim EU-ETS, der für 
eine europaweite Minimierung der Vermeidungskosten sorgt, bleiben bei einem rein national 
organisierten Ausbau der erneuerbaren Energien Größenvorteile ungenutzt. Ebenfalls wird 
eine nach meteorologischen und topografischen Gesichtspunkten effiziente Verteilung der 
Erzeugungsstandorte verhindert. Im Ergebnis führt dies zu der paradoxen Situation, dass es 
im relativ sonnenarmen Deutschland zu dem im EU-Vergleich schnellsten Zubau bei der Pho-
tovoltaik gekommen ist. 
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In den Jahren 2009 und 2010 entfiel den mehr als 60 vH beziehungsweise 50 vH der in der 
Europäischen Union neu installierten Kapazitäten auf Deutschland. Insgesamt standen im 
Jahr 2010 von 29 327,7 MWp der in Europa insgesamt installierten Kapazitäten zur Stromer-
zeugung aus Solarenergie 17 370,0 MWp in Deutschland. Dies entspricht einem Anteil von 
knapp 60 vH. In den vergleichsweise sonnenreichen Ländern Griechenland und Portugal be-
fanden sich hingegen nur 0,7 vH beziehungsweise 0,4 vH der europaweit installierten Solar-
module. 
 
Wenngleich hier zu berücksichtigen ist, dass diese Länder bevölkerungsärmer sind, liegt 
Deutschland bei der Photovoltaik mit einer installierten Gesamtkapazität von 212  Wp je 
Einwohner weit über dem europäischen Durchschnitt von 58,5 Wp je Einwohner. Griechen-
land und Portugal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, weisen mit 18,2 beziehungsweise 
12,3 Wp je Einwohner hingegen deutlich unterdurchschnittliche pro-Kopf-Kapazitäten auf 
(Schaubild 60). Insgesamt veranschaulichen diese Beispiele, dass unter der derzeitigen Förde-
rung Effizienzreserven bei der Nutzung erneuerbarer Energien unausgeschöpft bleiben. Hin-
zu kommt, dass die Mitgliedsländer neben dem reinen Ausbauziel mit der Förderung der er-
neuerbaren Energien zusätzlich technologie- und industriepolitische Ziele verfolgen. Dadurch 
weicht die Förderung der erneuerbaren Energien in der Regel vom Prinzip der Kosteneffi-
zienz ab. Ein Beispiel hierfür ist die Förderung der erneuerbaren Technologien in Deutsch-
land. 
 

1) DE-Deutschland, CZ-Tschechische Republik, ES-Spanien, BE-Belgien, IT-Italien, LU-Luxemburg, SK-Slowakei, GR-Griechenland, SI-Slowenien,
FR-Frankreich, PT-Portugal, AT-Österreich, CY-Zypern, NL-Niederlande, MT-Malta, BG-Bulgarien, FI-Finnland, DK-Dänemark, UK-Vereinigtes König-
reich, SE-Schweden, HU-Ungarn, IE-Irland, RU-Rumänien, EE-Estland, PL-Polen, LT-Litauen, LV-Lettland.– 2) Spitzenleistung von Solarmodulen
unter festgelegten Standard-Test-Bedingungen.

Quelle: EurObserv'ER (2011)

Schaubild 60

Photovoltaik-Kapazitäten in der Europäischen Union im Jahr 20101)

Wattpeak je Einwohner2)
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Die Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland durch das EEG 

422. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird in Deutschland seit dem Jahr 1991 
gesetzlich gefördert. Ursprünglich wurde die Förderung durch das Stromeinspeisungsgesetz 
geregelt, das im Jahr 2000 durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ersetzt und seitdem 
immer wieder verändert und angepasst wurde. Das zentrale Ziel des EEG ist die Förderung 
der Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien, um die politisch vorgegebenen Ausbauziele zu erreichen (Ziffern 365 ff). Es steht aus 
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innovations- und umweltökonomischer Sicht mittlerweile unter heftiger Kritik, insbesondere 
aufgrund der mit ihm verbundenen hohen Zusatzkosten für die Stromverbraucher. 
 
423. Gegenwärtig sind die verfügbaren Technologien zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien nicht marktfähig. Um die Ausbauziele trotzdem zu erreichen, werden die Netz-
betreiber durch das EEG dazu verpflichtet, Anlagen zur Herstellung von Strom aus erneuerba-
ren Energien vorrangig an das Netz anzuschließen (§ 5 EEG-2012). Weiterhin muss der aus er-
neuerbaren Energien produzierte Strom vorrangig abgenommen, übertragen und an die 
Stromverbraucher verteilt werden (Einspeisevorrang, § 8 EEG-2012). Anlagenbetreiber er-
halten zudem von den Netzbetreibern einen auf 20 Jahre garantierten Mindestpreis (Einspei-
severgütung) für aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom. Für neu installierte Anlagen 
sinkt die garantierte Einspeisevergütung jährlich um einen festgelegten Prozentsatz (Degres-
sion). Das Gesetz beschränkt die Förderung auf bislang bekannte Technologien. Dies sind die 
Stromerzeugung aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas und Grubengas, aus Biomasse, Geo-
thermie, Windenergie und solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik). 
 
Da das EEG zum Ziel hat, aktuell noch nicht marktfähige Technologien zu unterstützen, vari-
ieren die Einspeisevergütungen je nach eingesetzter Stromerzeugungsart (Schaubild 61). Der-
zeit erhalten weniger rentable Technologien daher generell eine höhere Mindestvergütung. 
So wird Strom aus der Photovoltaik derzeit zu einem Vergütungssatz (ohne Selbstverbrauchs-
anlagen) von 21,11 ct/kWh bis 28,74 ct/kWh eingespeist, während etwa die Einspeisevergü-
tung für landgestützte Windenergie in den ersten fünf Jahren 8,93 ct/kWh (Anfangsvergü-
tung) und danach 4,87 ct/kWh beträgt. Windkraftanlagen in ertragsarmen Gebieten erhalten 
die Anfangsvergütung allerdings über einen längeren Zeitraum. 
 

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

0
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021

Bandbreite der Vergütungssätze für Stromeinspeisung nach ausgewählten Energieträgern
gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Zeitraum von 2000 bis 20211)

ct/kWh

© Sachverständigenrat

Schaubild 61

1) Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) vom 29. März 2000 sowie Novellierungen vom 22. Dezem-
ber 2003, 21. Juli 2004, 25. Oktober 2008, 11. August 2010 und 30. Juni 2011. Vergütungssätze gelten nur für Neuanlagen.– 2) Freiflächenanlagen
einschließlich sonstige Anlagen sowie Anlagen an und auf Gebäuden mit einer Leistung bis 30 kW.– 3) Basisvergütung und Anfangsvergütung
einschließlich Systemdienstleistungsbonus und Repowering Bonus.– 4) Basisvergütung und Anfangsvergütung einschließlich Schnellstarterbonus.–
5) Ohne Berücksichtigung der dynamischen Degression ab dem Jahr 2013.

Solare Strahlungsenergie2) Windenergie an Land3) Windenergie auf See4)

Fortschreibung auf Basis
des Rechtsstands des EEG 20125)

Rechtsstände:
EEG 2004EEG 2000 EEG 2009
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424. Das EEG versucht, dem Erreichen der Ausbauziele über einen Preismechanismus nä-
herzukommen. Dieses Prinzip ist allerdings mit einem sehr hohen Informationsbedarf auf 
Seiten des politischen Planers verbunden. Die Preissteuerung weist daher gravierende Prob-
leme auf: Zwar ist die sie äußerst einfach zu administrieren, allerdings lässt sich damit der 
mengenmäßige Zubau kaum verlässlich steuern. Bei plötzlichen Änderungen der Produkti-
onskosten für einzelne Technologien kommt es zu erheblichen Verzerrungen des Investitions-
kalküls und entsprechenden Mehrkosten für die Verbraucher, sofern die Mindestvergütungen 
nicht umgehend angepasst werden. Zudem sind bei deren notwendigen Änderungen langwie-
rige Auseinandersetzungen mit Vertretern von Partikularinteressen vorgezeichnet, die sich 
vehement gegen geringere Vergütungssätze wehren (Menanteau et al., 2003).  
 
So sanken etwa die durchschnittlichen Kosten zur Errichtung einer Photovoltaikanlage mit 
einer Leistung von 100 kW im Zeitraum der Jahre 2006 bis Mitte 2011 um mehr als 50 vH, 
während die durchschnittliche Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik mit dieser 
Entwicklung kaum Schritt halten konnte (Schaubild 62). Die Diskrepanz zwischen der Ent-
wicklung der Anlagenpreise und der garantierten Einspeisevergütung dürfte entscheidend zum 
Ausbauboom bei der Photovoltaik beigetragen haben, in dessen Folge sich die installierte 
Leistung in den Jahren 2009 und 2010 um 61 vH beziehungsweise 74 vH erhöht hat. Dies 
entspricht einer Verdreifachung der Kapazitäten seit dem Jahr 2008. 
 

1) Basis: Systempreis, netto; Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft.– 2) Durchschnitt aus den Vergütungssätzen für Anlagen an und auf Gebäuden
bis 30 kW beziehungsweise von 30 bis 100 kW Leistung gemäß Eneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 21. Juli 2004 und 31. Oktober 2008 ein-
schließlich der Änderungen vom 11. August 2010.

Schaubild 62
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Die Verknüpfung der Preissteuerung mit dem absoluten Einspeisevorrang führt außerdem 
dazu, dass keinerlei Wettbewerb auf der Erzeugerebene stattfindet. Dieser wird ausschließlich 
auf die Ebene der Anlagenbauer verlagert. Dadurch gibt es für die einzelnen Erzeuger kaum 
Anreize, nachfrageorientiert zu produzieren und in Speichertechnologien zu investieren. Dies 
lässt sich dann nur durch zusätzliche subventionsähnliche Instrumente, wie etwa die neu ein-
geführte Marktprämie erreichen. 
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425. Die gesetzlich garantierte Mindestvergütung stellt aus ökonomischer Sicht eine Sub-
vention der durch das EEG geförderten Technologien dar, unabhängig davon, dass ihre Zah-
lung nicht über den öffentlichen Haushalt organisiert wird. Denn eine Subvention wird immer 
dann gezahlt, wenn der Marktpreis des eingespeisten Stroms unterhalb der gesetzlich garan-
tierten Vergütung liegt; faktisch gilt dies derzeit für einen Großteil der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien. Die sich aus der Differenz von gezahlter Einspeisevergütung und dem 
Marktpreis des Stroms ergebenden Kosten werden von den Netzbetreibern durch eine bun-
desweite EEG-Umlage in unterschiedlichem Umfang auf alle Stromverbraucher umgelegt. 
 
Damit die Wettbewerbsfähigkeit stromintensiver Unternehmen durch die Umlage nicht ge-
fährdet wird, gelten für Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes und Schienenbahnen 
weitgehende Ausnahmen (§ 40 EEG ff.). Der Kreis der begünstigten Unternehmen wurde in 
der Vergangenheit immer stärker erweitert. Anspruch auf die Ausgleichsregelung des 
EEG 2012 haben Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, deren Stromkosten mindestens 
14 vH (bisher 15 vH) der Bruttowertschöpfung entsprechen und deren abgenommene Strom-
menge 1 GWh (bisher 10 GWh) übersteigt. Die für jede weitere Menge an Strom zu zahlende 
EEG-Umlage sinkt dann ab 1 GWh auf 10 vH der festgelegten Umlage, ab 10 GWh auf 1 vH 
und ist ab 100 GWh auf 0,05 ct/kWh begrenzt. 
 
Diese besondere Ausgleichsregelung verzerrt die Kostenstruktur zwischen den Unternehmen 
des Verarbeitenden Gewerbes. Darüber hinaus wird die Belastung der anderen Wirtschaftsbe-
reiche einschließlich der privaten Verbraucher stark erhöht. Durch die besondere Ausgleichs-
regelung sind im Jahr 2011 voraussichtlich 74,73 TWh privilegiert; dies entspricht etwa 
16 vH des gesamten Stromverbrauchs oder mehr als 36 vH des Stromverbrauchs des Verar-
beitenden Gewerbes (EEG Erfahrungsbericht 2011). Ohne die Ausnahmeregelung hätte die 
EEG Umlage bei 2,96 ct/kWh statt bei 3,53 ct/kWh gelegen. Ein zusätzliches Problem besteht 
darin, dass die aktuelle Ausgestaltung der Förderung durch die EEG-Umlage für die privaten 
Haushalte stark regressiv wirkt. Aufgrund der relativ einkommensunelastischen Nachfrage 
werden Haushalte mit einem geringen Einkommen vergleichsweise stark von der EEG-
Umlage betroffen. Diese Verteilungsproblematik dürfte zukünftig noch verschärft werden, 
wenn die Umlage im Zuge des fortgesetzten Ausbaus weiter steigen sollte. Zudem scheint die 
heute gültige EEG-Umlage von 3,53 ct/kWh bereits weit über der mehrheitsfähigen Umlage 
zu liegen, die bei einem Anteil der erneuerbaren Energien von 18 vH am Strommix bie 
1,27 ct/kWh liegt (Grösche und Schröder, 2011). 
 
426. Die durchschnittlich gezahlte Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien 
(in Cent/kWh) hat sich in den vergangenen Jahren erheblich erhöht. Dies lag vor allem daran, 
dass der Anteil der durch hohe Mindestvergütungen geförderten Photovoltaik an der Stro-
merzeugung aus erneuerbaren Energien stark zugenommen hat. So wurden im Jahr 2010 bei-
spielsweise 38,6 vH der EEG-Umlage zur Förderung der Stromerzeugung aus solarer Strah-
lungsenergie verwendet, obwohl diese Technologie nur einen Anteil von 14,5 vH am gesam-
ten EEG-Strom dieses Jahres hatte. Die EEG-Umlage stieg daher von 0,54 ct/kWh im 
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Jahr 2004 auf 2,05 ct/kWh im Jahr 2010 und sogar 3,53 ct/kWh für das Jahr 2011 (Schau-
bild 63). Insgesamt belief sich die gezahlte Umlage im Jahr 2010 auf über 12 Mrd Euro. 
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427. In der derzeitigen Ausgestaltung verletzt das EEG das Prinzip der Kosteneffizienz. Da 
es weniger wirtschaftliche Technologien bei der Förderung bevorzugt, weichen die CO2-
Vermeidungskosten der einzelnen EEG-Technologien stark voneinander ab. Dies treibt die 
Kosten der Förderung in die Höhe. Besonders deutlich wird dies im Falle der Photovoltaik, 
die im Verhältnis zur erzielten Stromerzeugung die mit Abstand höchsten Subventionen er-
hält. Ein Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ließe sich daher zu weitaus 
geringeren Kosten realisieren, wenn anstatt eines Zubaus von Photovoltaikanlagen verstärkt 
auf wirtschaftlichere Technologien wie Wind- oder Wasserkraft zurückgegriffen würde. Dies 
könnte am ehesten durch einen einheitlichen Fördersatz über alle Technologien hinweg er-
reicht werden. Dadurch würden die Vermeidungskosten der einzelnen Technologien angegli-
chen und der Zubau neuer Anlagen würde sich wieder an den komparativen Kostenvorteilen 
der einzelnen Technologien in einer gegebenen Klimazone orientieren. 
 
Zudem betätigt sich der Gesetzgeber mit der Beschränkung der Förderung auf ausgewählte 
Technologien als vorausschauender Planer, der versucht, die zukünftig erfolgreichen Tech-
nologien bereits Jahrzehnte im Voraus zu identifizieren. Da die Bevorzugung einer (bekann-
ten) Technologie immer auch die Diskriminierung anderer (noch unbekannter) Technologien 
bedeutet, besteht somit die Gefahr, dass die Entwicklung derzeit noch unbekannter, aber kos-
tengünstigerer, Technologien verhindert wird. 
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428. Das Hauptproblem des EEG liegt daher in den mit seinem (vordergründigen) Erfolg 
verbundenen Kosten. Es hat sich im Hinblick auf die Anreize zum Kapazitätsausbau als sehr 
effektiv, aber gleichzeitig als äußerst ineffizient erwiesen. Insbesondere entstehen, da die 
zum Zeitpunkt des Anlagenbaus gültigen Mindestvergütungssätze über einen Zeitraum von 
20 Jahren garantiert sind, durch den derzeit installierten Anlagenpark auch in der Zukunft 
noch erhebliche Zahlungsverpflichtungen. Die Kosten des EEG ließen sich daher in absehba-
rer Zeit selbst dann nicht mehr mindern, wenn es zu einem sofortigen Ende der Förderung 
käme. Denn bei einem sofortigen Ausbaustopp würde sich die Förderung im Zeitverlauf gera-
de in dem Maße reduzieren, wie Anlagen, die bereits 20 Jahre Strom produziert haben, aus 
der Förderung herausfallen. Erst in 20 Jahren liefe dann die gesamte Förderung aller bis heute 
errichteten Anlagen aus. 
 
Zwar hat der Gesetzgeber bereits mit den EEG-Novellen der Jahre 2009, 2010 und 2012 die 
Vergütungssätze der Photovoltaik stark angepasst und eine beschleunigte Degression einge-
führt, die an den Zubau gekoppelt ist. Für das Jahr 2012 hat die Bundesnetzagentur den Ver-
gütungssatz auf Basis dieser Regelungen auf 15 vH festgelegt. Allerdings wird die exzessive 
Förderung der Photovoltaik der vergangen Jahre die Verbraucher in Deutschland noch über 
die nächsten zwei Dekaden erheblich belasten So haben sich bereits bis zum Jahre 2010 er-
wartete Zusatzkosten (gegenüber dem zu erwartenden Pfad an Strompreisen) aufgebaut, die in 
ihrem Gegenwartswert in einer Größenordnung von 80 Mrd Euro liegen (Frondel et al., 
2011). Dies hat mittlerweile dazu geführt, dass selbst grundsätzliche Befürworter dieser För-
derstrategie eine Deckelung des Ausbaus gefordert haben (Erdmann et al., 2010). Es ist daher 
kaum vorstellbar, dass ein auf diese Weise organisierter weiterer Ausbau der Erzeugungska-
pazitäten der erneuerbaren Energien die mit der Energiewende verbundenen Herausforderun-
gen wird bewältigen können. 
 
429. Die Bevorzugung weniger wirtschaftlicher Technologien im EEG könnte durch einen 
Verweis auf eine technologiepolitische Dimension der Förderung gerechtfertigt werden, mit 
welcher der technische Fortschritt auf indirekte Weise beflügelt werden soll. In seiner aus-
führlichen Diskussion des idealen Zuschnitts innovationspolitischer Anstrengungen – bei der 
die Betonung allerdings auf dem Ausbau der Infrastrukturen für Innovationen und auf der 
Sicherstellung eines ungehinderten Innovationswettbewerbs privater Akteure liegen sollte – 
hat sich der Sachverständigenrat in der Tat dafür ausgesprochen, die Suche nach innovativen 
Lösungen für große gesellschaftliche Herausforderungen wie den vollständigen Umbau des 
Systems der Energieversorgung durch gezielte innovationspolitische Eingriffe zu flankieren. 
Sie können dann sinnvoll sein, wenn diese Suche als ein Entdeckungsprozess aufgefasst und 
die staatliche Unterstützung entsprechend ausgestaltet wird (JG 2009 Ziffer 351). 
 
Die Ausgestaltung des EEG erfüllt diese Voraussetzungen allerdings weitgehend nicht. Zwar 
lässt die breit angelegte Förderung unterschiedlicher Erzeugungstechniken im Prinzip zu, dass 
sich anfänglich weniger kostengünstige Lösungen nach einiger Zeit am Markt durchsetzen 
könnten, aber weder ist dieses Förderinstrument zeitlich begrenzt ausgestaltet, noch war bis-
lang der Wille vorhanden, einer offensichtlichen Fehlsteuerung, wie sie bei der Überförderung 
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der Photovoltaik vorliegt, effektiv den Riegel vorzuschieben. Zu verfestigt sind offenbar mitt-
lerweile die entsprechenden Partikularinteressen. Wenn der Gesetzgeber mit dem EEG ernst-
haft technologiepolitische Ziele verfolgt hätte, hätte zudem eine wissenschaftlich gestützte 
Evaluation der Auswirkungen des EEG auf den technologischen Fortschritt von Vornherein 
im Gesetz angelegt werden müssen. 
 
430. Um die Möglichkeiten zu einer tatsächlichen Umsetzung der Energiewende zu verbes-
sern, gilt es daher, die klimapolitischen Vorgaben und Maßnahmen geschickter in den Kon-
text der internationalen Klimapolitik einzubetten. Eine europäische Strategie, bei der zur 
Umsetzung internationaler Zielvereinbarungen und nationaler Selbstverpflichtungen Förder-
instrumente verwendet werden, die regionale Wind- und Klimavorteile in Europa außer Acht 
lassen, droht vom Ansatz her zu kurz zu greifen. Sie wirft zudem strategische Probleme auf, 
da sie den europäischen Partnern und Dritten die Anreize nehmen kann, sich angemessen zu 
beteiligen. Zudem greifen die bislang verfolgten Fördermaßnahmen zum Ausbau der erneuer-
baren Energien angesichts der Aufgabe zu kurz. Selbst wenn man die innovationsökonomi-
sche Kritik an der bisherigen Form der Förderung außer Acht lässt, können die gesteckten 
Ziele ohne eine grundlegende Neukonzeption dieser Förderung der erneuerbaren Energien 
nicht eingehalten werden. 
 

IV. Notwendige wirtschaftspolitische Entscheidungen 

431. Der mit der Energiewende angestoßene umfassende Umbau des Systems der Energie-
versorgung muss unter sehr einschränkenden Nebenbedingungen erreicht werden. So sind 
gleichermaßen Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit des 
Umstiegs zu gewährleisten. Vor allem stellt sich jedoch die Frage, wie diese Aufgabe unter 
der bindenden Verpflichtung zum völligen Atomausstieg ökonomisch möglichst effizient er-
füllt werden kann. Denn sowohl ordnungspolitische Weichenstellungen als auch zusätzliche 
staatliche Anreize, um die Entscheidungen der Privaten zu beeinflussen, werden unweigerlich 
erhebliche volkswirtschaftliche Ressourcen verzehren. Da diese Ressourcen anderen Ver-
wendungsmöglichkeiten, etwa der Abfederung sozialer Disparitäten, entzogen werden, gilt es 
die Kosten der Energiewende zu minimieren. 
 
Dies wird ohne eine Neugestaltung des derzeitigen Fördersystems für die erneuerbaren Ener-
gien kaum zu erreichen sein. Erforderlich ist ein neues System, das stärker marktorientiert 
ist und die Anreize zur Nutzung von Skaleneffekten erhöht, vor allem durch eine effiziente 
Verteilung der Erzeugungsstandorte in Europa. Es wird nicht genügen, die Energiewende im 
nationalen Alleingang zu betreiben, sondern es wird erforderlich sein, künftig die europäische 
Dimension der auf der Ebene der Europäischen Union ausgehandelten nationalen Ausbauziele 
stärker in den Blick zu nehmen. Insbesondere könnten die europäischen Ausbauziele durch 
eine auf europäischer Ebene harmonisierte Förderung kostenminimal erreicht werden, bei-
spielsweise durch die Einrichtung eines Mengen- oder Quotensystems in Form von Grün-
stromzertifikaten. 
 
Auf diese Weise ließen sich zudem die Ausbauziele von technologiepolitischen Zielen tren-
nen. Denn während der Kapazitätszubau durch die Zusammenlegung nationaler Mengensys-
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teme schrittweise harmonisiert würde, bliebe die technologiepolitische Förderung weiterhin 
in nationaler Verantwortung. Darüber hinaus ist bei Großprojekten wie der Energiewende 
künftig noch mehr als zuvor die zeitraubende zentrale Frage der demokratischen Teilhabe 
zu lösen. Um die fortwährende Akzeptanz der Energiewende sicher zu stellen, ist die große 
planerische Aufgabe zudem durch einen wissenschaftlich fundierten und transparenten Moni-
toring-Prozess zu gewährleisten. 
  
Unterschiedliche Ziele erfordern unterschiedliche Instrumente 

432. Aus ökonomischer Sicht steht mit dem EU-ETS bereits ein europaweit harmonisiertes 
Steuerungsinstrument zur Verfügung, mit dem der Einsatz emissionsarmer Techniken der 
Stromerzeugung im Vergleich zum Einsatz fossiler Energieträger attraktiv gestaltet und glei-
chermaßen Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung gesetzt werden können. 
Dabei bleibt es den privaten Akteuren überlassen, welche Technik an welcher Stelle zum Ein-
satz kommen und in welchen Aspekt des Entdeckungsprozesses investiert werden soll. So 
wird zumindest im Prinzip sichergestellt, dass diese Entscheidungen in effizienter Weise ge-
troffen werden. Aus ökonomischer Sicht gibt es eine wirtschaftspolitische Weichenstellung, 
mit der künftig die Energiewende bevorzugt beflügelt werden sollte. Diese besteht darin, 
künftig auch außerhalb des Stromsektors möglichst viele Bereiche des Wirtschaftens in den 
Zertifikatehandel mit einzubeziehen und die Obergrenze der zulässigen Emissionen konse-
quent zu senken. Damit würden der Börsenpreis der Emissionszertifikate und die daraus ent-
stehenden Anreize bei den Investitionen der Privaten entsprechend erhöht. 
 
433. Doch die europäische Politik hat sich zusätzlich zu den Reduktionszielen bei den Treib-
hausgasemissionen konkrete Ausbauziele bei den Erneuerbaren vorgenommen. Um diese zu 
erreichen, lässt es sich beim heutigen Stand der Technologie nicht umgehen, zum Instrument 
der Subvention zu greifen. Allerdings sollte diese zumindest so ausgestaltet sein, dass die 
angestrebten Ziele kostenminimal erreicht werden. Das bestehende Fördersystem, das rein 
national ausgerichtet ist, kann diese Voraussetzung nicht erfüllen und sollte daher durch einen 
europaweit harmonisierten, effizienter ausgestalteten Mechanismus ersetzt werden. 
 
Bisher verfolgte die Förderung im Rahmen des EEG gleichzeitig drei Ziele. Erstens sollte ein 
Teil der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umgestellt werden, um auf diesem Wege 
die vorgegebenen Ausbauziele zu erreichen. Zweitens war es die Absicht, durch die Schaf-
fung eines ausreichend großen Marktes den technischen Fortschritt für bekannte Erzeu-
gungstechnologien zu unterstützen. Drittens sollte klassische Industriepolitik betrieben wer-
den, um vermeintliche Zukunftstechnologien in Deutschland anzusiedeln und den derart ge-
förderten Unternehmen zu erlauben, dauerhaft globale Marktanteile erobern zu können. Ge-
gen diese Art der Industriepolitik hat sich der Sachverständigenrat bereits in der Vergangen-
heit ausdrücklich ausgesprochen (JG 2009, Ziffern 351 ff.). Der wissenschaftliche Beirat des 
BMWi hat sich gleichermaßen kritisch gegen die industriepolitische Motivation des EEG ge-
wandt (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2004). 
 
434. Mittlerweile zeigen insbesondere die Probleme der deutschen Solarindustrie im globa-
len Wettbewerb, wie flüchtig vermeintliche Führungspositionen in einem dynamischen Markt 
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sein können, wenn sie vor allem auf Subventionen beruhen. Im Hinblick auf die beiden ande-
ren Ziele, dem Erreichen der Ausbauziele und dem Setzen technologiepolitischer Impulse, ist 
dringend die Wahl jeweils spezifisch auf sie zugeschnittener Instrumente anzuraten. So 
sollte der kosteneffiziente Ausbau der erneuerbaren Energien mittels einer möglichst auf eu-
ropäischer Ebene harmonisierten Mengensteuerung erfolgen, während die Technologieförde-
rung in nationaler Eigenverantwortung durch separate und nach innovationsökonomischen 
Prinzipien ausgerichteten Programme ausgestaltet werden sollte. Dies würde im Gegensatz 
zur bisherigen Förderstrategie über das EEG nicht zuletzt die transparente Ausweisung der 
Mittelverwendung verbessern. Denn das wesentliche Argument der Befürworter der Preis-
steuerung durch das EEG sind gerade die fehlenden Möglichkeiten zur Technologieförderun-
gen in einem Mengensystem. Wir sehen stattdessen, dass weder Preis- noch Mengensteuerung 
als technologiepolitische Instrumente geeignet sind. Die Technologieförderung muss konse-
quenterweise über mehrere, flankierende Instrumente umgesetzt werden.  
 
Ausbauziele europäisch koordinieren – auf Mengensteuerung umstellen 

435. Durch das rasante Wachstum der Kapazitäten hat sich der Markt für erneuerbare Ener-
gien von einem reinen Probemarkt zu einem Massenmarkt gewandelt. Mit einem Marktanteil 
von 16,4 vH der erneuerbaren Energien an der gesamten Bruttostromerzeugung ist eine rein 
auf die Erprobung von Nischentechnologien ausgerichtete Förderung, wie sie durch das EEG 
intendiert ist, nicht mehr zeitgemäß. Sie sollte durch ein Fördersystem ersetzt werden, das 
streng am Prinzip der Kosteneffizienz ausgerichtet ist und die Möglichkeit eröffnet, zukünftig 
mit weiteren europäischen Ländern zu kooperieren und dadurch Standortvorteile für die ver-
schiedenen Erzeugungstechnologien zu nutzen.  
 
436. Der Übergang zu einem neuen Fördersystem könnte daher wie folgt ausgestaltet sein: 
Ein erster notwendiger Schritt in Richtung einer kostenminimalen Erreichung der Ausbauziele 
wäre die technologie- und größenneutrale Ausgestaltung der Fördersätze für alle zukünftig zu 
installierenden Anlagen. Hierzu bedürfte es lediglich der Harmonisierung der Mindestver-
gütungssätze im EEG auf ein einheitliches Niveau. Im Ergebnis würde sich der Zubau der 
erneuerbaren Energien an den Kosten der Stromerzeugung orientieren, wenngleich der Anreiz 
für eine nachfrageorientierte Einspeisung immer noch gering wäre. Zudem würde ein starker 
Anreiz geschaffen, Neuanlagen unter Ausnutzung regionaler Standortvorteile in Bezug auf 
durchschnittliche Windstärken und Sonnenscheindauer zu errichten, statt wie bisher Nachteile 
über zusätzliche Vergütungen auszugleichen. 
 
437. Da für den Ausbau der erneuerbaren Energien ohnehin explizite Mengenziele vorgege-
ben sind, sollte in einem zweiten großen Schritt konsequenterweise der Umstieg auf eine 
marktbasierte Mengensteuerung in Form von Grünstromzertifikaten erwogen werden. Ein 
ähnliches Verfahren kommt bereits in anderen europäischen Ländern zum Einsatz und wurde 
jüngst von der Monopolkommission vorgeschlagen (Monopolkommission, 2011). Bei einem 
solchen Mengenverfahren würden die Energieversorger verpflichtet, einen bestimmten Anteil 
ihres an die Endverbraucher gelieferten Stroms aus erneuerbaren Energien zu decken. Strom 
ist allerdings ein homogenes Gut, bei dem lediglich die Netzbetreiber bei der Einspeisung 
erkennen können, welche Technologie zu dessen Erzeugung verwendet wurde. Deshalb erhal-
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ten die Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien für jede erzeugte und eingespeiste 
Einheit von den Übertragungsnetzbetreibern sogenannte Grünstromzertifikate. Gleichzeitig 
würden Energieversorger unter Androhung finanzieller Strafzahlungen dazu verpflichtet, am 
Ende eines jeden Abrechnungszeitraums, beispielsweise nach jedem Kalenderjahr, eine be-
stimmte Menge an Grünstromzertifikaten vorzuweisen, deren genaue Menge sich aus der ge-
forderten Grünstromquote und der insgesamt an Endverbraucher gelieferten Strommenge er-
gibt (Schaubild 64). 
 
Die Grünstromzertifikate würden an Börsen gehandelt, wodurch sich zu jedem Zeitpunkt ein 
einheitlicher Marktpreis für die Grünstromzertifikate ergibt. Das Angebot an Grünstromzer-
tifikaten käme von den Produzenten, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und ein-
speisen, während die gesetzliche Mindestquote gleichsam zu einer Mindestnachfrage nach 
Grünstromzertifikaten führen würde. Da es jedem Energieversorger prinzipiell freigestellt ist, 
eine höhere Quote zu erfüllen, etwa um sich im Wettbewerb qualitativ von anderen Energie-
versorgern zu unterscheiden, ist die Nachfrage nach Grünstromzertifikaten nicht durch die 
Mindestquote beschränkt. 
 

© Sachverständigenrat

Schaubild 64
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438. Für die Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien ergäben sich zur bisherigen 
Förderung zweierlei Unterschiede. Anders als bisher erhalten sie nicht mehr nur einen Vergü-
tungssatz je eingespeister Menge Strom, sondern die Vergütung kommt dann aus zwei un-
terschiedlichen Quellen. Einerseits werden Einnahmen aus der produzierten Strommenge 
erzielt, wobei sich der erzielte Preis am jeweils gültigen Preis an der Strombörse orientieren 
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würde oder bilateral mit Stromabnehmern durch (langfristige) Verträge ausgehandelt würde. 
Andererseits werden Einnahmen aus dem Verkauf der Grünstromzertifikate erzielt. Über den 
Zertifikatepreis würde somit eine technologieneutrale Förderung der erneuerbaren Energien 
gewährleistet, denn der Zertifikatepreis wäre für jede Technologie gleich. 
 
Zudem würden sich die Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien bei der Einspei-
sung am Marktpreis für Strom orientieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Systemin-
tegration leisten. Wenn der Strompreis Teil des Gewinnmaximierungskalküls der Erzeuger 
ist, werden diese ihrerseits etwa in Zeiten hinreichend negativer Strompreise darauf verzich-
ten, Strom in das Netz einzuspeisen. Zudem erhöht sich insgesamt der Anreiz, in Speicher-
technologien zu investieren, die es den Produzenten ermöglichen, den Produktionszeitpunkt 
vom Einspeisezeitpunkt des Stroms zu trennen. Schließlich würde durch die Harmonisierung 
der Grenzvermeidungskosten sichergestellt, dass zur Produktion von Strom aus erneuerbaren 
Energien immer der kostenminimale Technologiemix eingesetzt wird. 
 
439. Da bereits installierte Anlagen, die im Rahmen des EEG gefördert werden, dem Be-
standsschutz unterliegen, würde nur der zukünftige Ausbau unter die neue Mengenförderung 
mit Grünstromzertifikaten fallen. Erfahrungen etwa aus Schweden haben gezeigt, dass die 
Einbeziehung von bereits installierten und profitabel arbeitenden Stromerzeugungsanlagen 
erhebliche Renten generiert (Bergek und Jacobsson, 2010). Deshalb sollten diese nicht in das 
Fördersystem miteinbezogen werden, sondern stattdessen nur neue Anlagen. Der zukünftig 
geplante Ausbaupfad für den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien am Gesamtstrom-
verbrauch müsste dann in eine entsprechende Mindestquote für Grünstromzertifikate über-
setzt werden. Diese entspräche der Differenz aus geplantem Ausbau und der zum Anfangs-
zeitpunkt bereits installierten Leistung.  
 
Dadurch würde allen Marktteilnehmern bereits am Anfang klar kommuniziert werden, dass 
die Mindestquoten im Zeitverlauf ansteigen und es wäre bereits heute klar, wann welche 
Mindestquoten erreicht werden müssen. Neu zu installierende Anlagen unterlägen dann dem 
Handel mit Grünstromzertifikaten und nicht mehr dem EEG, das dann als Rechtsrahmen ab-
gelöst werden würde. Am vorrangigen Anschluss durch die Netzbetreiber und dem Einspeise-
vorrang für aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom würde weiter festgehalten werden. 
Letzterer wäre allerdings im Falle negativer Preise mit einer „Strafe“ belegt, so dass sich An-
reize für eine vermehrt nachfrageorientierte Einspeisung ergäben. 
 
440. Die Mengensteuerung ist ebenso wie die derzeitigen Einspeisevergütungen nicht frei 
von Problemen, die durch den entsprechenden institutionellen Rahmen, speziell das Markt-
design, adressiert werden müssen (Menanteau et al., 2003; Oikonomou und Mundaca, 2008; 
Frontier Economics, 2011). Damit die Preisschwankungen bei den Grünstromzertifikaten 
nicht zu groß ausfallen, sollte die Möglichkeit bestehen, die Zertifikate periodenübergreifend 
zu handeln. Damit würde ein Zertifikat, das in der aktuellen Periode ausgestellt wurde, ebenso 
in der nächsten Periode gültig bleiben. Zudem sollte analog zur Strombörse ein Terminmarkt 
eingerichtet werden (Amundsen et al., 2006). So lange es sich um ein rein national ausgerich-
tetes System handelt, ist es darüber hinaus sinnvoll, einen Höchstpreis zu definieren, den 
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Stromversorger entrichten müssten, falls die am Markt angebotene Menge an Zertifikaten 
niedriger ist als die in der Periode geforderte Mindestquote. So liegt dieser Höchstpreis in 
Schweden bei 150 vH des Durchschnittspreises des Vorjahrs. 
 
Es hat sich gezeigt, dass das Vertrauen der Investoren in die langfristige Aufrechterhaltung 
des Fördersystems eine zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Ausbau darstellt. Ent-
sprechend der derzeitigen Garantie der Einspeisevergütungen über einen Zeitraum von 
20 Jahren müsste den Investoren garantiert werden, für eben diesen Zeitraum mit ihren Anla-
gen für die Zertifikate zugelassen zu sein. Zudem müsste die Handelbarkeit der Grünstrom-
zertifikate für einen ebenso langen Zeitraum garantiert werden. Wenn die definierten Ausbau-
ziele dann in der Zukunft erreicht wurden, muss die Förderung noch weitere 20 Jahre beste-
hen bleiben, wobei sich die Mindestquote entsprechend um die Anlagen verringern sollte, die 
jedes Jahr aus der Förderung herausfallen. 
 
441. Um ihre Ausbauziele zu erreichen, haben die meisten Länder der Europäischen Union 
bereits Fördersysteme (preis- und mengenbasiert) eingeführt. Allerdings ist nur das mengen-
basierte Verfahren dazu geeignet, in einem dritten und letzten großen Schritt durch einen 
grenzüberschreitenden Zertifikatehandel die Handelsvorteile für erneuerbare Energien in-
nerhalb Europas nutzbar zu machen. Dies ist prinzipiell bereits in der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie (2009/28/EG) vorgesehen. Jedes Land weist spezifische Vorzüge für die Nutzung 
der unterschiedlichsten, aktuell zur Verfügung stehenden Erzeugungstechnologien auf. So ist 
die Nutzung der Sonnenenergie in den Mittelmeerregionen vorteilhafter als in Mitteleuropa, 
während Off-Shore Windenergie in der Nord- und Ostsee gute Standortbedingungen vorfin-
det. Zudem ließe sich die Schwankungsintensität im europäischen Verbund stärker mindern, 
als dies im nationalen Rahmen möglich wäre, etwa bei der Windenergie, wofür allerdings der 
europäische Netzausbau weiter vorangetrieben werden müsste (Roques et al., 2010). 
 
Da derzeit nur ein kleiner Teil der europäischen Länder, darunter Schweden, Polen, Belgien, 
Italien und ab dem Jahr 2015 auch die Niederlande, über mengenbasierte Verfahren verfügt, 
könnte zukünftig zumindest mit diesen Ländern ein gemeinsamer Zertifikatemarkt geschaffen 
werden. Wenngleich dadurch nicht sofort alle Handelsvorteile innerhalb Europas genutzt 
werden könnten, wäre dies der Beginn eines europäisch harmonisierten Vorgehens, das 
dann sukzessive um die Länder erweitert werden kann, die zukünftig ebenfalls auf mengenba-
sierte Verfahren umsteigen und somit die neu entstehenden Handelsvorteile nutzen wollen. 
Eine Harmonisierung stellt selbstverständlich große Herausforderungen dar, wie das Beispiel 
Belgien zeigt. Dort wurde bislang der Versuch unternommen, Grünstromzertifikate aus vier 
verschiedenen Regionen handelbar zu machen (Verhaegen et al., 2009). 
 
Da ein derartiges mengenbasiertes Verfahren die Erreichung der politisch vorgegebenen Aus-
bauziele klar von technologiepolitischen Zielen trennt, werden damit tendenziell nur die 
Technologien gefördert, die bereits marktreif sind (Menanteau et al., 2003). Sollen darüber 
hinaus Erfahrungen mit dem Einsatz bislang wenig erprobter Techniken oder Verfahren ge-
sammelt werden, müsste dies im Rahmen der Innovationspolitik geschehen. Dadurch würde 



260 Energiepolitik: Erfolgreiche Energiewende nur im europäischen Kontext 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

ein hybrides Fördersystem entstehen, mit dem marktbasierten Quotenverfahren auf der einen 
Seite und einem klar definierten innovationspolitischen Rahmen auf der anderen Seite. 
 

Flankierende Innovations- und Technologiepolitik 

442. Eine wirtschaftspolitische Strategie zur Energiewende sollte zusätzlich eine intelligente 
Innovations- und Technologiepolitik umfassen. Sie ist im Hinblick auf das Ergebnis ihrer 
Bemühungen ergebnisoffen und dazu bereit, im Zuge des zu vollziehenden Entdeckungspro-
zesses Rückschläge und Niederlagen hinzunehmen, die zur Abschreibung eingesetzter Res-
sourcen führen. Vor allem erkennt sie an, dass Fortschritt selbst bei einem idealen Zuschnitt 
der Innovationspolitik Zeit braucht und dass man diesen Prozess daher nicht durch eine Ab-
weichung von diesem Zuschnitt beschleunigen kann. Insbesondere würde dies nicht gelingen, 
indem von staatlicher Seite Vorgaben für bestimmte technologische Lösungen gemacht wür-
den. 
 
443. Stattdessen ist es unter Berücksichtigung der anerkannt systemischen Zusammenhänge 
privater Forschungsaktivitäten wichtig, dass die Innovationspolitik eine angemessene Infra-
struktur der für Innovationen bereitstellt, durch den Ausbau der universitären und außeruni-
versitären Forschung ebenso, wie durch das Schaffen attraktiver Bedingungen für forschende 
Unternehmen. Dabei sind bei der Organisation der Forschung in Hochschulen und Instituten 
die Prinzipien der Eigenverantwortung, der Steuerungskompetenzen und der Leistungsdiffe-
renzierung streng zu beachten (JG 2009 Ziffer 399). Zu fördern ist dabei vor allem der tech-
nologieoffene Wettbewerb um wissenschaftliche Spitzenleistungen, unterstützt durch ent-
sprechende Bemühungen im Bildungsbereich (Ziffernverweis Bildungsoffensive JG 2009). 
Technologieneutralität bedeutet insbesondere, dass die Forschung in Richtung klimaverträgli-
cherer Nutzung der fossilen Energieträger ausgebaut werden kann. 
 
444. Nach dem Verständnis des Sachverständigenrates gehören zu einer umfassenden und 
intelligent ausgestalteten Innovationspolitik allerdings durchaus gezielte technologiepolitisch 
motivierte Eingriffe und Demonstrationsprojekte, wenngleich sie lediglich ergänzend wir-
ken können. Ihr Einsatz ist aber nur dann sinnvoll ausgestaltet, wenn sie in einen lern- und 
anpassungsfähigen Prozess eingebettet sind, zu dem eine unmissverständliche zeitliche Be-
grenzung der Förderung und eine kritische Evaluation der Ergebnisse gehören, die den Stan-
dards der modernen Evaluationsforschung folgt und insbesondere Mitnahmeeffekte von genu-
inen Effekten der Förderung trennt (JG 2009 Ziffer 403). Diese Evaluation ist in den allge-
meinen Kontext des anzustrebenden Monitoring-Prozesses der Energiewende einzubetten. 
 
Sicherstellung der demokratischen Legitimation  

445. Eine derart große gesellschaftliche Herausforderung wie die Energiewende erfordert 
eine sehr enge Begleitung durch wissenschaftliche Analysen und durch einen offen und trans-
parent ausgestalteten öffentlichen Diskurs. Die politische Steuerung dieser Aufgabe ist daher 
eng durch einen Monitoring-Prozess zu begleiten, der als Aufgaben die umfassende Analyse 
und die objektive Bewertung der Entwicklungen sowie die Ausarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen zur Anpassung an veränderte Gegebenheiten hat. Mit der ab dem Jahr 2012 vorge-
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sehenen jährlichen wissenschaftlichen Begleitung ist die Bundesregierung hier grundsätzlich 
auf dem richtigen Weg. 
 
Integraler Bestandteil dieser Analyse muss die Einordnung der Entwicklung der Strompreise 
und der Investitionsentscheidungen der privaten Akteure sein. Zwar dürfte es schwer sein, die 
Preissteigerungen in einem globalen Umfeld steigender Kosten für Energierohstoffe kausal 
dem Atomausstieg und der Energiewende zuzuordnen. Welche Steigerungen der Energieprei-
se von welcher Branche zu verkraften sein werden, ohne dass diese im Wettbewerb ins Hin-
tertreffen gerät, ist ebenfalls pauschal nicht zu beantworten. Nichtsdestoweniger ist die Be-
trachtung der Strompreisentwicklung und deren Auswirkungen für eine mögliche Anpassung 
des Prozesses an die wirtschaftlichen Gegebenheiten und mithin für die fortlaufende Akzep-
tanz der Energiewende unabdingbar. 
 
446. Von zentraler Bedeutung in einer umfassenden Strategie zur Energiewende ist die 
transparente Aufklärung der Öffentlichkeit um die mit dieser Weichenstellung verbundenen 
Zusammenhänge. Damit ist nicht nur die Bildungspolitik mit der verstärkten Vermittlung 
technologischer und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse angesprochen. Zur demokratischen 
Legitimation der Energiewende sind darüber hinaus die Politik und die Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften gefordert. Insbesondere ist die Frage der alternativen Verwendungen 
volkswirtschaftlicher Ressourcen als Opportunitätskosten der Energiewende offen zu disku-
tieren, sonst könnte die aktuell für sie vorhandene Akzeptanz wieder verloren gehen. 
 
In diesem Sinne sind die Vorschläge der Ethik-Kommission zu unterstützen, den anstehenden 
Umsetzungsprozess der Energiewende durch die Einrichtung einer zentralen Stelle zur Orga-
nisation des gesellschaftlichen Diskurses zu begleiten (Ethikkommission). Nur wenn es gelin-
gen wird, eine hinreichende demokratische Teilhabe an Planungsprozessen, etwa für die benö-
tigten Netze und Speicher, aber auch für den künftigen Bau fossiler Kraftwerke, zu gewähr-
leisten, kann eine fortlaufende gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende erwartet wer-
den. 
 
Eine andere Meinung 

447. Ein Mitglied des Rates, Peter Bofinger, kann sich dem in diesem Kapitel entwickelten 
Vorschlag, die Förderung erneuerbarer Energien von der für das EEG konstitutiven Preissteu-
erung auf eine Mengensteuerung umzustellen, nicht anschließen. Die folgenden Ausführun-
gen halten sich im Wesentlichen an Bergek sowie Bergek und Jacobsson (Bergek und Jacobs-
son, 2010; Bergek, 2010). 
 
Wie von der Mehrheit zutreffend feststellt wird, besteht das Grundproblem der Men-
gensteuerung darin, dass tendenziell nur Technologien gefördert werden, die bereits markt-
reif sind (Ziffern 435 ff.). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Preis der Zertifikate durch 
die teuerste Energieform bestimmt wird, die erforderlich ist, um die Quote zu erfüllen (margi-
nale Technologie). Es werden damit erhebliche Potentiale für Renten der Anbieter geschaffen, 
die zu Beginn eines solches Systems mit etablierten Technologien an den Markt gehen kön-
nen. Je mehr es aufgrund der Ausbauziele erforderlich ist, die Quoten anzuheben, um Anbie-
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ter mit höheren Kosten (zum Beispiel off-shore Windenergie) in den Markt zu bringen, desto 
höher werden die Renten der sub-marginalen Anbieter mit reifen Technologien. Konkret wer-
den diese Renten bestimmt vom Umfang der Quote, dem Potential der billigeren Technolo-
gien und den Kostenunterschieden zwischen den unterschiedlichen Technologien. Die Men-
gensteuerung führt somit zu Anreizen, die ordnungspolitisch fraglich sind. Prämiiert werden 
nicht die Innovatoren, die noch relativ unreife Technologien entwickeln und anwenden, son-
dern die Investoren, die auf etablierte Technologien setzen. 
 
Da die Mehrheit weder die Preis- noch die Mengenförderung als technologiepolitisches In-
strument einsetzen will, setzt sie auf eine Technologieförderung, die über eine „flankierende 
Innovations- und Technologiepolitik“ geleistet werden soll. Dabei bleibt unerwähnt, dass es 
mit dem EEG – neben den in diesem Kapitel immer wieder angesprochenen Problemen bei 
der Photovoltaik – sehr erfolgreich gelungen ist, für deutsche Unternehmen eine führende 
Stellung auf dem Markt für Windkraftanlagen zu erzielen. Während der deutsche Markt im 
Jahr 2009 lediglich 6 vH des Weltmarkts ausmachte, betrug der Umsatz der Hersteller von 
Windkraftanlagen in Deutschland 17,5 vH des weltweiten Umsatzes, die Exportquote lag bei 
75 vH. 
 
Bergek und Jacobsson führen dies darauf zurück, dass die Politik neue Technologien erfolg-
reich fördern kann, indem sie geschützte Märkte („nursing markets“ und „bridging markets“) 
etabliert. Diese schaffen für die Anbieter von Investitionsgütern einen Anreiz, in eine neue 
Industrie einzutreten und Ressourcen für die Produkt-, Prozess- und Marktentwicklung einzu-
setzen. Das deutsche EEG wird von den Autoren als ein erfolgreicher Beitrag zur Schaffung 
eines „Brückenmarktes“ angesehen. Ohne eine solche Förderung entstehe eine Lücke zwi-
schen der reinen Grundlagenforschung, die auch Demonstrations- und Pilotprojekte einschlie-
ße, und der Förderung durch ein Quotensystem, das primär reife Technologien begünstige. 
 
Somit besteht bei der von der Mehrheit präferierten Kombination aus Mengensteuerung und 
primär technologieneutraler Grundlagenforschung nicht nur die Gefahr, dass Deutschland 
seine führende Stellung als Anbieter neuer Technologien im Energiebereich verliert, sondern 
dass es mit einer Erhöhung der Quoten zugleich zu steigenden Renten für die Anbieter etab-
lierter Technologien kommt, die am Ende von den Stromverbrauchern zu bezahlen sind. 
 
Die Skepsis gegenüber der Mengensteuerung bedeutet nicht, dass es im EEG nicht weitere 
Spielräume für die Senkung der Vergütungssätze insbesondere bei der Photovoltaik gibt. 
 
Wenig überzeugend ist auch die Argumentation der Mehrheit, wonach es aus ökonomischer 
Sicht grundsätzlich zu hinterfragen sei, ob von einer zusätzlichen Förderung der erneuerbaren 
Energien ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werde könne, wenn durch den EU-ETS be-
reits eine verbindliche Obergrenze für Treibhausgase etabliert sei (Ziffer 415). Dem ist zum 
einen entgegenzuhalten, dass die dadurch erzielte Verteuerung des Stroms aus fossilen E-
nergien in den meisten Fällen unzureichend ist, um die Wirtschaftlichkeit von Strom aus 
erneuerbaren Energien zu gewährleisten (Kemfert und Diekmann, 2009). Zum anderen wird 
völlig außer acht gelassen, dass es möglich und auch politisch geboten ist, den Emissionshan-
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del und die Förderung erneuerbarer Energien sinnvoll aufeinander abzustimmen. Dabei ist 
nicht auszuschließen, dass die Emissionsminderung durch erneuerbare Energien bei der Fest-
setzung der Obergrenze für Emissionen nicht angemessen antizipiert wird.  
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Das Wichtigste in Kürze 

Robuste Aufwärtsentwicklung der Beschäftigung: Verlauf und Erklärung 

Der Arbeitsmarkt hat sich im Jahr 2011 weiterhin sehr positiv entwickelt. Die jahresdurch-
schnittliche Anzahl der registriert Arbeitslosen belief sich auf 2,97 Millionen Personen und sank 
damit knapp unter den Stand des Jahres 1992. Im Gegenzug stieg die Beschäftigung auf fast 
41,1 Millionen Erwerbstätige an und erreichte damit den höchsten Stand seit der Wiedervereini-
gung. Diese Entwicklung wird sich im Jahr 2012 aufgrund der konjunkturellen Eintrübung vor-
aussichtlich abflachen. 
 

Bemerkenswert an der Entwicklung des Arbeitsmarkts ist nicht nur, wie robust dieser aufgrund 
einer Hortung von Arbeitskräften das Krisenjahr 2009 überstanden hat. Mindestens ebenso be-
deutsam erscheint der nahezu stetige Beschäftigungsaufbau seit Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts. Der Arbeitsmarkt steht im Jahr 2011 sogar bedeutend besser da als vor der Krise. 
Verantwortlich für diese bisher ungebrochene Beschäftigungsdynamik ist das Zusammen-
wirken einer günstigen Weltkonjunktur, einer beschäftigungsfreundlichen Tariflohnpolitik und der 
Arbeitsmarktreformen. 
 

Beschäftigungsveränderungen in multinationalen Unternehmen 

Neben der Hortung von Arbeitskräften haben sich multinational agierende Unternehmen ei-
nes weiteren Beschäftigungspuffers bedient, indem sie einen Teil der Anpassung zu Lasten ihrer 
Beschäftigung im Ausland vorgenommen haben. 
 

Arbeitnehmerüberlassung: Im Fadenkreuz der Kritiker 

Die erfreuliche Arbeitsmarktentwicklung sollte jedoch nicht dazu verleiten, Reformen für mehr 
Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt als obsolet anzusehen. Nach wie vor besteht eine hohe 
Sockelarbeitslosigkeit. Neben institutionellen Reformen ist weiterhin der Beitrag der 
Tariflohnpolitik notwendig. 
 

Die Zeitarbeit hat sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt und diente den 
Unternehmen im Jahr 2009 als zusätzliches Anpassungsinstrument. Im Vergleich zu einem un-
befristeten Vollzeitarbeitsverhältnis müssen Zeitarbeitnehmer zwar ein für sie ungünstiges Lohn-
differenzial zwischen 10 vH und 20 vH sowie eine kürzere Dauer der Betriebszugehörigkeit in 
Kauf nehmen. Allerdings sind Vollzeitarbeitsverhältnisse nicht immer eine realistische Option, 
sodass sich Zeitarbeitnehmer allemal besser stellen als Arbeitslose. In einem bescheidenen Um-
fang kann Zeitarbeit zudem als Brückenfunktion in den ersten Arbeitsmarkt dienen. 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat eine Gewerkschaft der Zeitarbeitsbranche für tarifunfähig er-
klärt. Damit sind die entsprechenden Tarifverträge ungültig, mit der Konsequenz, dass Ansprü-
che auf Restvergütung und Sozialversicherungsbeiträge geltend gemacht werden. Den betroffe-
nen Zeitarbeitsunternehmen sollte indes ein Vertrauensschutz für die Zeiten vor der Verkündung 
der Entscheidung gewährt werden. 
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I. Robuste Aufwärtsentwicklung der Beschäftigung: Verlauf und Erklärung 

448. Die unerwartet positive Beschäftigungsdynamik des vergangenen Jahres setzte sich 
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt im Jahr 2011 fort. Nicht nur der leichte Rückgang der Er-
werbstätigkeit im Krisenjahr 2009 ist längst überwunden, sondern die Arbeitsmarktbilanz fällt 
seit Mitte des Jahres 2010 günstiger aus als vor der schweren Krise (Schaubild 65). Mehr 
noch, im internationalen Vergleich steht Deutschland hinsichtlich der Entwicklung seiner Ar-
beitslosenquote praktisch singulär dar. Nach Angaben der OECD weisen allein Deutschland 
und Chile eine niedrigere Arbeitslosenquote auf als vor Krisenbeginn (OECD, 2011). Eine 
nahezu stetige Aufwärtsentwicklung bei weitgehender konjunktureller Robustheit kennzeich-
net die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts. 
 
Allerdings liegt das Vollbeschäftigungsziel noch weit vor uns. Zwar befand sich die Anzahl 
der registriert Arbeitslosen mit 2,97 Millionen Personen im Jahresdurchschnitt 2011 auf ei-
nem seit fast einem Jahrzehnt nicht gekannten niedrigem Niveau. Aber eine Arbeitslosenquo-
te von 7,1 vH liegt nicht unerheblich über ihrem Vollbeschäftigungswert von rund 4 vH. Die 
Beschäftigungsdynamik war bisher ungebrochen, sie dürfte aber angesichts der erwarteten 
Abkühlung der Konjunktur an Schwung verlieren (Prognosekapitel). Obwohl der Anteil der 
Langzeitarbeitslosen hierzulande einen erfreulichen Rückgang aufweist – im Gegensatz etwa 
zu einer Verdreifachung in den Vereinigten Staaten zwischen den Jahren 2007 und 2010 –, 
belief sich der Anteil im Jahr 2010 gemäß der OECD-Statistik jedoch auf einen erschrecken-
den Wert von 47,4 vH. Ähnliches zeigt sich für die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, die 
trotz eines Rückgangs durch eine immer noch inakzeptabel hohe Quote von 9,7 vH gekenn-
zeichnet ist (OECD, 2011). 
 
449. Für die Arbeitsmarktanalyse ergeben sich aus diesem Befund zwei Aspekte: Erstens 
stellt sich die Frage nach den Bestimmungsgründen der bisher ungebrochenen Beschäfti-
gungsdynamik. Zweitens muss geklärt werden, ob der seit geraumer Zeit angemahnte Re-
formbedarf für den Arbeitsmarkt durch den positiven Verlauf der Erwerbstätigkeit nunmehr 
obsolet ist. 
 

1. Der Befund: Viel Licht, aber auch Schatten 

450. Die Anzahl der Erwerbstätigen einschließlich der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten stieg seit dem Jahr 2006, vor allem aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von 
Teilzeitarbeit, nahezu kontinuierlich bis zum Krisenbeginn an. Die Arbeitslosigkeit hat sich, 
nachdem sie im ersten Quartal 2005 mit über 5 Millionen registriert Arbeitslosen ihren Höhe-
punkt erreichte, nicht mehr ausgeweitet. Dies ging zunächst mit einem starken Anstieg der 
Unterbeschäftigung einher. Ab dem Jahr 2006 kam es dann allerdings sowohl bei der regist-
rierten Arbeitslosigkeit als auch der Unterbeschäftigung zu Rückgängen. Über die Krise hin-
weg sank die Anzahl der Beschäftigten nur in geringem Ausmaß und die der Arbeitslosen 
erhöhte sich lediglich moderat. Das Vorkrisenniveau der Beschäftigung wurde bereits seit 
April 2010 wieder übertroffen. Die Kurzarbeit ist rückläufig (Schaubild 65). Nach Berech-
nungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird das Arbeitsangebot, 
also die Summe aus Erwerbspersonen und Stiller Reserve, im Jahr 2011 hauptsächlich demo-
grafiebedingt im Vergleich zum Vorjahr um 39 000 Personen auf rund 44,8 Millionen Perso-
nen zurückgehen (Fuchs et al., 2011). 
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1) Census X-12-ARIMA.– 2) Vollzeitäquivalent der Kurzarbeit.– 3 Bruch in der Zeitreihe ab Januar 2009 bedingt durch die Umstellung von)
Betriebsmeldungen auf das Verfahren der Abrechnungslisten durch die Agenturen für Arbeit.– 4) Arbeitslosigkeit registriert nach § 16 SGB III.

Quelle: BA

Entwicklung der Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
in Deutschland seit Oktober 2008

Saisonbereinigte Ergebnisse1)

Schaubild 65
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Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich im Jahr 2011 deutlich erhöht. Die Anzahl der 
Erwerbstätigen stieg im Vorjahresvergleich um 537 000 Personen auf fast 41,1 Millionen Per-
sonen an und erreicht damit einen Höchststand seit der Wiedervereinigung (Tabelle 26, Sei-
te 270). Diese Erhöhung der Arbeitsnachfrage dürfte erstens auf die im Vorjahresvergleich 
kräftige Steigerung der weltweiten Nachfrage nach deutschen Produkten zurückzuführen sein. 
Um diese zu erfüllen, nahmen die Unternehmen, insbesondere die des Produzierenden Ge-
werbes, Neueinstellungen vor und erhöhten den Arbeitseinsatz ihrer Beschäftigten mit der 
Ausweitung der betriebsüblichen Wochenarbeitszeit, der Rückführung der Kurzarbeit und mit 
zusätzlichen Überstunden. An das Beschäftigungsniveau vor der Krise dürfte dieser Wirt-
schaftszweig allerdings im Jahr 2011 noch nicht anknüpfen (Schaubild 66, Seite 271). 
 
Zweitens expandierte die Beschäftigung in anderen Teilbereichen der Wirtschaft. Neben dem 
Produzierenden Gewerbe erlebte im Krisenjahr 2009 der Bereich Unternehmensdienstleister  
– zu dem die Zeitarbeit gehört – den schärfsten Einbruch. Allerdings wurde in diesem Bereich 
bereits Anfang des Jahres 2010 das Vorkrisenniveau wieder erreicht. 
 
451. Der Saldo aus Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, also die Summe aus der Anzahl 
der registriert Arbeitslosen und der Stillen Reserve, ging im Jahr 2011 zurück; die Anzahl der 
registriert Arbeitslosen verringerte sich um 266 000 Personen auf 2,97 Millionen Personen.  
In Folge der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nahm die Entlastung durch die  
Arbeitsmarktpolitik ab, sodass die Unterbeschäftigung einschließlich Kurzarbeit mit  
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2008 2009 2010 20112) 2008 2009 2010 20112)

Erwerbspersonen3)4) ………………..............................  43 426 43 539 43 452 43 607  34  113 –   87  155 

Erwerbslose5) ………………....................................  3 136 3 228 2 946 2 558 – 465  92 – 282 – 388 
Pendlersaldo6) …………...................................……   55  51  47  40 – 11 – 4 – 4 – 7 
Erwerbstätige7) …………………...............................  40 345 40 362 40 553 41 090  488  17  191  537 
    Selbstständige ……………….………...................  4 479 4 468 4 488 4 541 – 19 – 11  20  53 
    Arbeitnehmer ……………………..........................  35 866 35 894 36 065 36 549  507  28  171  484 

   darunter: marginal Beschäftigte …..……….. 5 895 5 936 5 886 5 794 – 42  41 – 50 – 92 

Erwerbspersonenpotenzial8) …………........................  44 811 44 842 44 806 44 767 – 27  31 – 36 – 39 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte9) …….........  27 510 27 493 27 757 28 411  567 – 17  264  654 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte insgesamt9)10) …… 7 080 7 190 7 252 7 372  164  110  62  120 
davon:
ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte … 4 866 4 904 4 883 4 886  5  38 – 21  3 
im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte …. 2 214 2 286 2 369 2 486  159  72  83  117 

Kurzfristig geringfügig Beschäftigte insgesamt9)11)  347  358  355  352 – 5  11 – 3 – 3 
davon:
ausschließlich kurzfristig geringfügig Beschäftigte  299  304  300  291 – 6  5 – 4 – 9 
kurzfristig geringfügig Beschäftigte im Nebenjob  48  54  55  61  1  6  1  6 

Registriert Arbeitslose9)12) ………….......................…… 3 258 3 415 3 238 2 972 – 502  157 – 177 – 266 
davon:
im früheren Bundesgebiet ohne Berlin ……............  2 138 2 314 2 227 2 031 – 337  176 – 87 – 196 
in den neuen Bundesländern und Berlin …….........  1 120 1 101 1 011  941 – 165 – 19 – 90 – 70 

nachrichtlich:
Kurzarbeiter (Beschäftigtenäquivalent)9)13) …………  46  321  168  44 .  275 – 153 – 124 

Unterbeschäftigung (einschl. Kurzarbeit)9)14) ………… 4 833 5 235 4 869 4 194 .  402 – 366 – 675 
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)9)14) …………..… 4 788 4 914 4 701 4 150 .  126 – 213 – 551 

Gemeldete Arbeitsstellen9) …………...…....................   389  301  359  463 – 34 – 88  58  104 

Arbeitslosenquote9)15) ………………............................  7,8 8,1 7,7 7,1 x x x x

Unterbeschäftigungsquote (ohne Kurzarbeit)9)16) ……  . 10,6 10,3 10,0 x x x x

ILO-Erwerbslosenquote17) ……....................…………… 7,2 7,4 6,8 5,9 x x x x

1) Jahresdurchschnitte.– 2) Eigene Schätzung.– 3) Personen im erwerbsfähigen Alter mit Wohnort in Deutschland 
(Inländerkonzept).– 4) In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.– 5) Nach ILO-Definition.–
6) Erwerbstätige Einpendler aus dem Ausland/Auspendler in das Ausland.– 7) Erwerbstätige mit einem Arbeitsplatz 
in Deutschland unabhängig von ihrem Wohnort (Inlandskonzept).– 8) Quelle: IAB.– 9) Quelle: BA.– 10) Beschäftigte 
mit einem Arbeitsentgelt bis zu 400 Euro (§ 8 Absatz 1, Nr. 1 SGB IV).– 11) Beschäftigung mit längstens zwei Mona-
ten oder 50 Arbeitstagen innerhalb eines Kalenderjahres, oder im voraus vertraglich begrenzt, es sei denn, dass die Be-
schäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und das Entgelt 400 Euro im Monat übersteigt (§ 8 Absatz 1, Nr. 2 SGB IV).–
12) Durch die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente zum 1.1.2009 Ergebnisse nicht mit den Vorjahr-
en vergleichbar.– 13) Ab 2009: Umstellung der Statistik von Betriebsmeldungen auf Abrechnungslisten.– 14) Erläuter-
ungen siehe Anhang IV A.– 15) Registriert Arbeitslose in vH aller zivilen Erwerbspersonen.– 16) Registriert Arbeitslo-
se und Teilnehmer an entlastenden Maßnahmen in Relation zu den abhängigen zivilen Erwerbspersonen einschließ-
lich nichterwerbstätige Maßnahmeteilnehmer.– 17) Erwerbslose in vH der Erwerbspersonen.

Quoten (vH)

Tausend Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr in Tausend

Personen

Der Arbeitsmarkt in Deutschland1)

Tabelle 26
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Arbeitnehmer und Verdienste c ausgewählten bereichenna h Wirtschafts 1)

© Sachverständigenrat

Schaubild 66
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675 000 Personen stärker sank als die Anzahl der registriert Arbeitslosen. Unterbeschäftigung 
ist definiert als die Summe der registriert Arbeitslosen und der Personen, die im Sinne des 
§ 16 Sozialgesetzbuchs III (SGB III) als nicht arbeitslos gelten, weil sie an bestimmten ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen oder einen arbeitsmarktbedingten Sonderstatus 
besitzen (Hartmann, 2011). 
 
Vom Konzept her umfassender als die Unterbeschäftigung ist die Stille Reserve, wie sie vom 
IAB berechnet wird. Dabei wird zwischen der „Stillen Reserve in Maßnahmen“ und der „Stil-
len Reserve im engeren Sinne“ unterschieden. Die gesamte Stille Reserve ist demnach im 
Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 218 000 Personen auf knapp 1,1 Millionen Personen 
gesunken. Auf die Stille Reserve in Maßnahmen entfielen 732 000 Personen und auf die im 
engeren Sinne 357 000 Personen (Fuchs et al., 2011). 
 
452. Das Bild hinsichtlich der Struktur der Arbeitslosigkeit fällt differenziert aus. Nach 
wie vor sind Arbeitnehmer mit einer geringen schulischen und beruflichen Qualifikation mit 
dem höchsten Arbeitslosigkeitsrisiko konfrontiert (Schaubild 67, Seite 272). 
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Die Jugendarbeitslosigkeit ist rückläufig und die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen 
befindet sich mit 6,1 vH auf einem im Vergleich zu anderen Altersgruppen unterdurchschnitt-
lich niedrigen Niveau (Tabelle 27). Da die Dauer der Arbeitslosigkeit bei den Jüngeren aller-
dings deutlich geringer ist, ergibt sich für diese die weitaus stärkere Betroffenheit 
 

    Insgesamt  .................................................... 7,2    6,1    7,4    8,2      
      Männer  ...................................................... 7,3    6,7    7,4    8,3      
      Frauen  ....................................................... 7,2    5,5    7,4    8,1      

    Insgesamt  .................................................... 33,9    13,6    34,6    49,3      
      Männer  ...................................................... 31,9    13,3    32,9    45,9      
      Frauen  ....................................................... 36,6    14,0    36,6    53,7      

    Insgesamt  .................................................... 11,1    23,4    11,1    8,7      
      Männer  ...................................................... 11,9    26,1    11,6    9,4      
      Frauen  ....................................................... 10,2    20,5    10,5    7,9      

1) Arbeitslose in vH aller zivilen Erwerbspersonen.– 2) Ohne die Ergebnisse von zugelassenen kommunalen Trä-
gern.– 3) Arbeitslosenquote im Verhältnis zur Dauer der Arbeitslosigkeit bezogen auf 52 Wochen.

Quelle: BA

Arbeitslosenquoten1) (vH)

Betroffenheit von Arbeitslosigkeit1)3) (vH)

Abgeschlossene Dauer der Arbeitslosigkeit2) (Wochen)

Arbeitslosigkeit nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 2010/2011
Durchschnitt September 2010 bis August 2011

Altersgruppen, davon:
InsgesamtGeschlecht 25 bis unter 50 

Jahrenunter 25 Jahren 50 bis unter 65 
Jahren

Tabelle 27
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von Arbeitslosigkeit. So gesehen könnte es naheliegen, das Problem der Jugendarbeitslosig-
keit etwas zu relativieren, weil Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen zwar häufiger ar-
beitslos werden, aber relativ schnell (wieder) einen Arbeitsplatz finden. Jedoch schließen die 
Durchschnittswerte eine beträchtliche Konzentration der Arbeitslosigkeit auf bestimmte 
Gruppen von Jugendlichen nicht aus, das heißt, es sind häufig dieselben Personen, die zwi-
schen jeweils kurzen Perioden einer Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit wechseln (Möller 
und Schmillen, 2008). 
 
453. Im Hinblick auf die Berufschancen der Jugendlichen bietet der Berufsausbildungsstel-
lenmarkt höchst erfreuliche Perspektiven, im Gegensatz dazu werden die Unternehmen mehr 
und mehr mit dem Problem konfrontiert sein, geeignete Bewerber für die Ausbildungsplätze 
zu finden (Tabelle 28). 
 
In Folge der guten konjunkturellen Situation und des Bestrebens der Unternehmen, ihren 
Fachkräftenachwuchs insbesondere im MINT-Bereich durch Ausbildung zu sichern, erhöhten 
die Betriebe das Angebot an Berufsausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
von Oktober 2010 bis August 2011 um 10,8 vH auf 494 080 Stellen. 
 
Der demografiebedingte Rückgang der Anzahl der Bewerber für eine duale Berufsausbildung 
schwächte sich aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge in Bayern und Niedersachsen sowie 
der Aussetzung der Wehrpflicht ab. Die Nachfrage nahm im Vergleich zum Vorjahr nur um 
2,5 vH auf 520 443 Bewerber ab. 
 

2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011

Gemeldete Stellen ............................................. Personen 436 208      445 914      494 080      
vH2) . 2,2      10,8      

      davon:
   betrieblich besetzbar ................................... Personen 405 997      418 464      467 269      
   in über-/außerbetrieblichen 
     Einrichtungen3) ………………..…..……….. Personen 30 211      27 450      26 811      

Gemeldete Bewerber4) ………………..…..………. Personen 536 212      533 871      520 443      
vH2) . -0,4      -2,5      

1) Ohne die ausschließlich von den zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) betreuten Bewerber und gemeldeten 
Ausbildungsstellen; bei den gemeldeten Stellen einschließlich der Angaben der Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) und 
bei den gemeldeten Bewerbern einschließlich der Angaben der ARGEn und zkT.– 2) Veränderung gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.– 3) Gemäß § 241 Absatz 2 SGB III und § 102 SGB III (Reha), Ausbildungsplatzprogramme Ost 
und Länderprogramme.– 4) Einschließlich Doppelzählungen bei den Bewerbern, die sowohl von den Arbeitsagen-
turen/ARGEn als auch von den zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) gemeldet wurden.

Quelle: BA

Im Berichtszeitraum

Berufsausbildungsstellenmarkt in Deutschland1)

(Oktober bis August)

Tabelle 28

 
 
Im August 2011 lag die Anzahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen mit rund 
91 400 Stellen über der Anzahl der unversorgten Bewerber 88 300 Personen. Wird die Ent-
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wicklung der vergangenen Jahre als Anhaltspunkt verwendet, dürfte bis August der weitaus 
größte Teil der Meldungen zu den Bewerbern und den Stellen bei der Bundesagentur für Ar-
beit eingegangen sein. In den vergangenen Jahren wurden bis August bereits fast 97 vH der 
Bewerber des gesamten Berufberatungsjahres und über 90 vH der gemeldeten Ausbildungs-
stellen registriert. Auf Grundlage dieser Erfahrungswerte dürfte sich die Bilanz zum Ende des 
Berufsberatungsjahres Ende September im Vergleich zu den Vorjahren weiter verbessern und 
voraussichtlich ein Stellenüberhang vorhanden sein. Hinter diesem verbergen sich indes regi-
onale und berufliche Ungleichgewichte. Gleichwohl werden Arbeitgeber künftig noch mehr 
Anstrengungen unternehmen müssen, um vor dem Hintergrund des zu erwartenden Fachkräf-
tebedarfs insbesondere im MINT-Bereich die Arbeitsplätze besetzen zu können. 
 
454. Der hohe Bestand an Langzeitarbeitslosen wirft einen unübersehbaren Schatten auf die 
Bilanz des Arbeitsmarkts (Tabelle 29). Zwar hat sich der Anteil der Langzeitarbeitslosen in 
den vergangenen Jahren signifikant verringert, jedoch beläuft er sich nach den Ergebnissen 
der Bundesagentur für Arbeit im Durchschnitt des Jahres 2010 auf 31,8 vH beziehungsweise 
sogar auf 47,4 vH (2010), wenn die Definitionen der OECD zugrunde gelegt werden. 
 

BA OECD

    2006 7,5    1,8    1,1    1,1    13,9    5,6    1,3    2,2    40,8  56,4  
    2007 8,5    1,8    1,3    1,5    16,3    6,8    1,4    2,8    39,8  56,6  
    2008 8,5    1,8    1,5    1,5    18,1    7,5    1,6    3,7    36,3  52,6  
    2009 8,0    1,5    1,3    2,0    17,8    7,0    1,4    4,7    29,7  45,5  
    2010 9,5    2,2    1,2    2,4    19,3    8,1    1,3    4,5    31,8  47,4  
    2011a) 8,5    2,2    0,8    1,9    18,4    8,6    0,9    3,6    32,3  .

    2006 6,6    . . . 13,2    6,9    0,7    1,5    . .
    2007 5,2    . . . 15,3    7,6    1,2    1,9    . .
    2008 6,6    . . . 17,9    9,2    1,3    3,3    . .
    2009 7,2    . . . 19,0    9,9    1,3    4,0    . .
    2010 7,5    . . . 19,1    9,4    1,2    4,3    . .
    2011a) 7,0    18,1    9,5    1,1    3,3    . .

1) Jahresdurchschnitte; ohne die Ergebnisse von zugelassenen kommunalen Trägern und ohne Abgänge wegen Arbeits-
unfähigkeit.– 2) Langzeitarbeitslose/Arbeitslose gemessen am Bestand aller Langzeitarbeitslosen/Arbeitslosen in vH.– 
3) Abgänge/Zugänge in Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (AAMP).– 4) Anteil an 
allen Arbeitslosen.– 5) Auf der Grundlage von Monatsdaten.– a) Durchschnitt Januar bis September.

Quellen: IAB, OECD
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Tabelle 29

 
 
Außerdem wechseln rund 26 vH aller Abgänger aus der Langzeitarbeitslosigkeit in ein Be-
schäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt, der weitaus überwiegende Teil jedoch in 
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geförderte Arbeitsplätze und in Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik oder verlässt den 
Arbeitsmarkt. 
 
455. Die Arbeitszeit dürfte im Jahr 2011 im Vergleich zum vergangenen Jahr, in dem die 
Anzahl der von jedem Erwerbstätigen durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden um 1,8 vH 
im Zuge des Aufholprozesses nach der Krise relativ stark angestiegen war, nur noch moderat 
um 0,3 vH zunehmen und damit immer noch unter dem Niveau des Jahres 2008 liegen. Der 
Anstieg ergibt sich nach Berechnungen des IAB aus einer Erhöhung der tariflichen Wochen-
arbeitszeit, dem Abbau der Kurzarbeit, der Veränderung der Beschäftigtenstruktur und dem 
Aufbau von Überstunden. Arbeitszeitverkürzend wirkten der Kalendereffekt und ein steigen-
der Krankenstand sowie die höhere Inanspruchnahme von Urlaubstagen. 
 
Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen wird damit im Jahr 2011 im Vergleich zum Vor-
jahr um 1,7 vH und die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigenstunde um 1,3 vH zunehmen. 
 
456. In den Tarifabschlüssen des ersten Halbjahres 2011 wurden bei günstiger konjunkturel-
ler Lage von den Tarifvertragsparteien relativ kräftige Tariflohnsteigerungen vereinbart. In 
einer Reihe von Branchen kam es zu Abschlüssen, die für das Jahr 2011 einen Anstieg der 
Tarifvergütungen von 3 vH und mehr vorsehen. Beispielsweise beinhaltet der Tarifabschluss 
in der Chemischen Industrie ab 31. März 2011 nach einem Nullmonat eine Tarifanhebung um 
4,1 vH bei einer im Vergleich zu den übrigen Abschlüssen relativ kurzen und regional unter-
schiedlichen Laufzeit des Tarifvertrages von durchschnittlich14 Monaten. Bei der Volkswa-
gen AG kam es aufgrund der besonders guten Geschäftszahlen zu einer tariflichen Entgelter-
höhung ab dem 1. Mai 2011 um 3,2 vH sowie für die Monate Februar bis April 2011 zu einer 
Pauschalzahlung in Höhe von 1 vH des Jahresentgelts (mindestens 500 Euro) bei einer Lauf-
zeit von 12 Monaten. In verschiedenen Energieunternehmen wurden Tarifanhebungen um 
3,4 vH bei 13 Monaten Laufzeit vereinbart (Bispinck und WSI-Tarifarchiv, 2011). Für das 
Jahr 2011 dürften insgesamt gesehen die Tarifverdienste je Stunde mit 1,9 vH schwächer als 
die Effektivverdienste steigen, sodass sich eine positive Lohndrift ergibt (Tabelle 30 Seite 276). 
 
Der lohnpolitische Verteilungsspielraum, der sich aus der Summe der Veränderungsrate der 
um Beschäftigungsschwankungen bereinigten Grenzproduktivität der Arbeit (1,7 vH) und der 
Entwicklung des Deflators des Bruttoinlandsprodukts (0,4) berechnet, steigt nach Berechnun-
gen des Sachverständigenrates im Jahr 2011 wahrscheinlich um 2,1 vH, sodass der Vertei-
lungsspielraum bei einem Anstieg der Tarifverdienste je Stunde um 1,9 vH nicht ausgeschöpft 
sein dürfte (Anhang C). 
 
457. Die ab dem Winterhalbjahr 2011/2012 nachlassende konjunkturelle Dynamik dürfte 
dafür sorgen, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 2012 wahrscheinlich nur 
noch moderat verbessert. Die Anzahl der Erwerbstätigen steigt zwar noch um 143 000 auf 
41,2 Millionen Personen. Hauptsächlich geht dies allerdings auf den Überhangeffekt am Ende 
des Jahres 2011 zurück. Die Anzahl der registriert Arbeitslosen dürfte in erster Linie durch 
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2008 2009 2010 20111)

Tarifverdienste je Stunde2)3) …….................................………….  + 2,7      + 2,0      + 1,6      + 1,9      

Effektivverdienste je Stunde4) …................................................  + 2,3      + 3,0      + 0,0      + 2,8      

Stundenproduktivität5) …...…........................………...................  – 0,1      – 2,5      + 1,4      + 1,3      

Erwerbstätigenproduktivität5) ….....................………..................  – 0,1      – 5,2      + 3,2      + 1,6      

Lohnstückkosten6) ………….................................…….......... + 2,3      + 5,5      – 1,2      + 1,4      

Reale Arbeitskosten7) ………….................................……..........  + 1,3      + 1,6      – 0,4      + 2,3      

Reale Nettoverdienste8) ……….........................................….....… – 1,3      + 1,9      + 0,6      – 0,2      

Nachrichtlich:
Deflator des Bruttoinlandsprodukts9) ….......................................  + 0,8      + 1,2      + 0,6      + 0,4      

1) Eigene Schätzung.– 2) Quelle: Deutsche Bundesbank.– 3) Tarifverdienste (einschließlich Nebenvereinbarungen, Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld, Vermögenswirksame Leistungen sowie Altersvorsorgeleistungen) je tariflich vereinbarter 
Arbeitsstunde.– 4) Bruttolöhne und -gehälter je geleistete Arbeitnehmerstunde.– 5) Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt 
je geleistete Erwerbstätigenstunde/je Erwerbstätigen.– 6) Arbeitsentgelt je Arbeitnehmer in Relation zum Bruttoinlands-
produkt, preisbereinigt je Erwerbstätigen (jeweils Inlandsprodukt). 7) Arbeitnehmerentgelt plus kalkulatorischer Unter-
nehmerlohn (dabei wird unterstellt, dass jeder Selbstständige/mithelfende Familienangehörige das durchschnittliche Ar-
beitsentgelt eines Arbeitnehmers erhält) je geleistete Erwerbstätigenstunde, preisbereinigt mit dem Deflator des Bruttoin-
landsprodukts.– 8) Nettoarbeitsentgelt plus kalkulatorischer Unternehmerlohn (zur Berechnung siehe Fußnote 7) je ge-
leistete Erwerbstätigenstunde, preisbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex (Basis 2005 = 100).– 9) Veränderung des 
impliziten Preisindex.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vH
Verdienste, Produktivität und Arbeitskosten in der Gesamtwirtschaft

Tabelle 30

 
 
den Unterhangeffekt um 81 000 Personen auf 2,89 Millionen Personen sinken. Die Arbeitszeit 
wird im Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011 wieder dem längerfristigen Trend folgen und 
wahrscheinlich um 0,4 vH zurückgehen. Zahlreiche Risikofaktoren sorgen allerdings für eine 
relativ große Unsicherheit bei der Prognose der Arbeitsmarktentwicklung im Jahr 2012 
(Ziffern 119 f.). 
 

2. Bestimmungsgründe der bisher robusten Beschäftigungsdynamik 

458. Warum steht der deutsche Arbeitsmarkt im Hinblick auf die Entwicklung von Beschäf-
tigung und Arbeitslosigkeit heute so viel besser da als vor der Krise? Zwei Aspekte verdienen 
besondere Beachtung, nämlich zum einen der vergleichsweise robuste Verlauf dieser beiden 
zentralen Größen des Arbeitsmarktgeschehens im Krisenjahr 2009 und zum anderen deren 
nahezu stetige Aufwärtsentwicklung seit etwa Mitte des vergangenen Jahrzehnts. 
 
Anpassung im Krisenjahr 

459. Der scharfe Einbruch des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 5,1 vH im Jahr 2009 hätte 
früheren Erfahrungen zufolge eigentlich eine beträchtliche Entlassungswelle auslösen müssen. 
Warum es dazu nicht gekommen ist, lässt sich vornehmlich einer besonders ausgeprägten 
Hortung von Arbeitskräften zuschreiben. Diese Unternehmensstrategie wurde maßgeblich 
unterstützt durch ein besonnenes Verhalten der Tarifvertragsparteien und eine Konzessionsbe-
reitschaft auf der betrieblichen Ebene sowie durch eine kräftige Hilfestellung seitens der 
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Wirtschaftspolitik, namentlich in Form der Ausweitung der gesetzlichen Regelungen zur 
Kurzarbeit. 
 
Die Anpassung an die schwere Rezession vollzog sich weniger über Personalfreisetzungen, 
sondern über eine Unterauslastung der Beschäftigten, indem die durchschnittliche Anzahl der 
geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitnehmer teilweise drastisch herunter gefahren wurde. Die-
ses Reaktionsmuster ist zwar grundsätzlich typisch für die Arbeitsnachfrage in Deutschland, 
im Gegensatz etwa zu den Verhältnissen in den Vereinigten Staaten, wo eher eine Politik von 
Entlassungen und (Wieder-)Einstellungen verfolgt wird. Allerdings überrascht die Intensität, 
mit der diese Hortung durch Arbeitszeitreduktion hierzulande betrieben wurde.  
 
460. Konkret haben sich die Unternehmen folgender Anpassungsinstrumente bedient 
(JG 2010 Ziffern 448 ff.): 
 
− Hauptsächlich wurde die Arbeitszeit reduziert, sei es zu Lasten von Guthaben auf Arbeits-

zeitkonten oder in Form des Abbaus von Überstunden, sei es durch eine Verringerung der 
tariflichen oder betriebsüblichen Wochenarbeitszeit, gegebenenfalls auf der Basis von ent-
sprechenden Öffnungsklauseln in Tarifverträgen. 

 
− Die zweite Komponente bestand in einer Inanspruchnahme der gesetzlichen Kurzarbeiter-

regelungen, welche die Bundesregierung seinerzeit beträchtlich ausgeweitet hatte. Kurzar-
beit stellt in einer historischen Perspektive allerdings seit jeher ein gebräuchliches Instru-
ment dar. 

 
Quantitativ war nach Angaben des IAB die temporäre Verkürzung der tariflichen oder be-
triebsüblichen Wochenarbeitszeit (einschließlich der Zunahme der Teilzeitarbeit und des be-
reinigten Arbeitstageeffekts) mit 45 vH das bedeutendste Instrument beim Rückgang der 
Jahresarbeitszeit im Jahr 2009, gefolgt vom Abbau der Überstunden und der Guthaben auf 
Arbeitszeitkonten mit 38 vH und der Kurzarbeit mit 25 vH. Daneben haben andere Kompo-
nenten der Arbeitszeit, wie beispielsweise der krisenbedingt schon im Jahr 2008 in Anspruch 
genommene Urlaub zu einem leichten Anstieg der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden 
geführt. Insgesamt gesehen liefert die starke Zurücknahme der Arbeitszeit durch die vorüber-
gehende Verkürzung der Wochenarbeitszeit, den Abbau von Überstunden und Arbeitszeitkon-
ten eine Erklärung für den Rückgang der Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigenstunde in 
der jüngsten Rezession, wohingegen in früheren Rezessionen eher ein Anstieg der Stun-
denproduktivität zu verzeichnen war (Burda und Hunt, 2011). 
 
Dass das Schwergewicht der Anpassung über eine Reduktion der Arbeitszeit vorgenommen 
wurde, heißt nicht, dass die Unternehmen sich nicht des Instruments der Entlassung von Ar-
beitskräften bedient hätten. Zum einen betrifft das den Rückgang der Anzahl der beschäftig-
ten Leiharbeitnehmer. Dies wird nicht zuletzt aufgrund der kontroversen Diskussion über die 
Arbeitnehmerüberlassung in dem gesonderten Abschnitt III (Ziffern 478 ff.) behandelt. 
 



278 Arbeitsmarkt: Bisher ungebrochene Beschäftigungsdynamik 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Ein anderer Grund für die robuste Beschäftigungsentwicklung im Jahr 2009 mag darin liegen, 
dass Unternehmen in den Jahren davor den Beschäftigungsaufbau weniger stark betrieben 
haben, als es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eigentlich hätten erwarten lassen 
(Burda und Hunt, 2011). Mit anderen Worten, die Beschäftigungsdynamik hätte eigentlich 
vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungen, der Reduktion der Lohnstückkosten und der 
Wirkung der Arbeitsmarktreformen noch kräftiger ausfallen müssen. 
 
Zum anderen verfügen multinational agierende Unternehmen über die Option, die erforder-
lichen Anpassungen zu Lasten ihrer Belegschaft im Ausland und weniger im Inland vorzu-
nehmen. Inwieweit dieser Stellschraube empirische Relevanz zukommt, wird in Abschnitt II 
untersucht. 
 
Stabile Beschäftigungsentwicklung seit dem Jahr 2006 

461. Der zweite Aspekt der robusten Beschäftigungsdynamik betrifft die stetige, fast trend-
mäßige Aufwärtsentwicklung der Erwerbstätigkeit im Zeitraum der Jahre 2006 bis zu-
nächst 2011 oder im Gegensatz dazu den Rückgang der Arbeitslosigkeit. Dafür gibt es im 
Wesentlichen drei Gründe: die günstige internationale Konjunkturentwicklung, eine insge-
samt gesehen beschäftigungsfreundliche Tariflohnpolitik und die Wirkung der Arbeitsmarkt-
reformen der Jahre 2003 bis 2005. Diese drei Bestimmungsfaktoren und ihr Zusammenwirken 
haben maßgeblich die robuste Beschäftigungsdynamik unterstützt und aufrechterhalten. Zwar 
ist es aus methodischen Gründen kaum möglich, den jeweiligen Beitrag der drei Komponen-
ten in ihrem Zusammenwirken auf die Beschäftigungsdynamik zu quantifizieren. Wohl aber 
gibt es empirische Belege für den Einfluss der einzelnen Komponenten auf die Höhe der Be-
schäftigung. 
 
462. Die Unterstützung durch die Weltkonjunktur wird mit der Zunahme des Welthandels 
um knapp 21 vH im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2008 deutlich. Allerdings kann dies nicht der 
einzige Grund für die Beschäftigungsdynamik gewesen sein, denn im Jahrzehnt davor war der 
Welthandel etwa um 105 vH gestiegen. Dieser Aufschwung des Welthandels schlug sich in-
dessen nicht positiv auf dem Arbeitsmarkt nieder. Die Erwerbstätigkeit stieg im Durchschnitt 
der Jahre 1991 bis 2000 in Deutschland nur leicht an, hingegen nahm die registrierte Arbeits-
losigkeit im gleichen Beobachtungszeitraum in Westdeutschland wie in Ostdeutschland in fast 
gleichem Ausmaß erheblich zu. Anders formuliert, ein florierender Welthandel allein garan-
tiert noch keinen Beschäftigungsaufschwung in Deutschland, vor allem dann nicht, wenn die 
Beschäftigung belastende Faktoren in Erscheinung treten, wie beispielsweise die Bewältigung 
der ökonomischen Folgen der Wiedervereinigung und die markante Erhöhung der hiesigen 
Lohnkosten im Vergleich zur Entwicklung der Arbeitsproduktivität. 
 
463. In der Tat legten die Lohnstückkosten – der zweite Bestimmungsfaktor der Beschäfti-
gungsdynamik – nach Angaben der OECD für die Gesamtwirtschaft in den Jahren 1991 
bis 1996 in Deutschland stärker zu als in den Vereinigten Staaten und Frankreich. Danach war 
der gesamtwirtschaftliche Anstieg der Lohnstückkosten – also das Verhältnis der Arbeitneh-
merentgelte je Arbeitnehmer zur Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen – in Deutschland bis 
zum Jahr 2007 allerdings geringer. Krisenbedingt erhöhten sich in den Jahren 2008 und 2009 
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die Lohnstückkosten in Deutschland durch die Hortung der Arbeitskräfte relativ stark. Mit der 
kräftigen wirtschaftlichen Erholung in Deutschland im Jahr 2010 sanken die Lohnstückkosten 
in Deutschland stärker als die in den Vereinigten Staaten und die des Euro-Raums. In Frank-
reich stiegen die Lohnstückkosten im Jahr 2010 an (Schaubild 68). 
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464. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft sind die Lohnstückkosten in Deutschland im Ver-
arbeitenden Gewerbe, das aufgrund der hohen Exportabhängigkeit besonders im internatio-
nalen Wettbewerb steht, im Zeitraum der Jahre von 1991 bis 1996 stärker gestiegen als in der 
Gesamtwirtschaft. Bis zum Jahr 2002 waren die Lohnstückkosten im Verarbeitenden Gewer-
be leicht gesunken, aber im Vergleich zum Jahr 1991 immer noch um rund 13,5 vH höher. 
Damit übertraf die Entwicklung nicht nur die des Euro-Raums, sondern vor allem die in den 
Vereinigten Staaten weit. Die Verwendung der Lohnstückkosten ist aufgrund von Messprob-
lemen vor allem der Arbeitsproduktivität nicht unproblematisch. Die Berechnung der im vor-
liegenden Zusammenhang eigentlich sinnvollen Grenzproduktivität der Arbeit, um Beschäfti-
gungsschwankungen bereinigt, stößt im Rahmen eines internationalen Vergleichs jedoch auf 
erhebliche Datenprobleme. 
 
Ab dem Jahr 2003 sanken die Lohnstückkosten im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland 
und ihre Entwicklung unterschritt ab dem Jahr 2006 die des Euro-Raums. Sie lagen aber nach 
wie vor weit über der in Frankreich und in den Vereinigten Staaten, allerdings mit sich ver-
ringerndem Abstand. 
 
Deutschland hat damit ab dem Jahr 2005 eine Korrektur lohnpolitischer Fehlentwicklun-
gen in den vorangegangenen Jahren („Kranker Mann Europas“) vollzogen und im Jahr 2007 
die Veränderung seiner Lohnstückkosten im Verarbeitenden Gewerbe praktisch wieder auf 
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Null gestellt, den Ausgangspunkt der Zeitachse. Nach dem Jahr 2007 bis zum Jahr 2009 war 
krisenbedingt ein ansteigender Verlauf zu beobachten, allerdings in allen hier betrachteten 
Ländern, sodass die Relationen in etwa gleich geblieben sind. Im Jahr 2010 verringerten sich 
die Lohnstückkosten in allen angegebenen Ländern. Der Rückgang fiel in Deutschland aller-
dings geringer aus. 
 
Der beschäftigungsfreundliche Kurs der hiesigen Lohnpolitik in der zweiten Hälfe des ver-
gangenen Jahrzehnts lässt sich daran erkennen, dass in den Jahren 2004 bis 2007 der Vertei-
lungsspielraum um insgesamt fast sechs Prozentpunkte nicht ausgeschöpft wurde, allein in 
den Jahren 2006 und 2007 um etwa fünf Prozentpunkte (Tabelle C1, Anhang C). In den Jah-
ren vor 2004 wurde der Verteilungsspielraum nahezu regelmäßig überzogen. 
 
Damit hat ein beschäftigungsfreundlicher Kurs der Lohnpolitik – für den der Sachverstän-
digenrat seit jeher geworben hat – einen Beitrag zur robusten Beschäftigungsdynamik geleis-
tet. Gewiss: Die Lohnpolitik allein kann es nicht richten, schon gar nicht in rezessiven Kon-
junkturphasen. Aber: Ihr Beitrag zur Schaffung neuer wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze ist 
unerlässlich. 
 
465. Die Arbeitsmarktreformen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts stellen 
schließlich einen weiteren wichtigen Bestimmungsgrund der robusten Beschäftigungsdyna-
mik ab dem Jahr 2006 dar (JG 2008 Ziffern 475 ff.). 
 
Insbesondere die Einführung des Arbeitslosengelds II legte bei der Zielrichtung der Ar-
beitsmarktpolitik, dem Fordern und Fördern, ein größeres Gewicht auf das Fordern. Von 
den Arbeitslosen wurde eine intensivere Suche nach einem Arbeitsplatz erwartet, sowie eine 
höhere Konzessionsbereitschaft bei der Akzeptanz von Arbeitsplatzangeboten, selbst wenn 
diese nicht unbedingt den Präferenzen der Arbeitslosen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Ar-
beitsentgelte, entsprachen. 
 
Damit einher ging eine höhere Beschäftigung im Niedriglohnbereich und eine weitere Sprei-
zung der qualifikatorischen Lohnstruktur. Die geäußerte Kritik an dieser Entwicklung über-
sieht vielfach die Vorteile. Gering qualifizierte Arbeitnehmer verfügen über eine vergleichs-
weise niedrige Produktivität, sodass sich Arbeitsplätze nur bei entsprechend geringen Lohn-
kosten rechnen. Die daraus resultierende Entlohnung mag zwar nicht zum Lebensunterhalt 
reichen. Gleichwohl ist es allemal besser, diese Arbeitslosen ebenfalls in den ersten Arbeits-
markt zu integrieren und ihre Arbeitsentgelte mit Hilfe des Arbeitslosengelds II aufzustocken, 
als dieser Alternative mit Hilfe überzogener Anforderungen an diese Arbeitsplätze einen Rie-
gel vorzuschieben und den gering qualifizierten Arbeitslosen damit Beschäftigungschancen zu 
verwehren. Ein Vollzeitarbeitsplatz mit einer Entlohnung, die es erlaubt, „von seiner Hände 
Arbeit zu leben“, ist selbstverständlich vorzuziehen, aber diese Alternative stellt sich für viele 
gering qualifizierte Arbeitslose leider nicht. 
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Ein mitunter kritisiertes missbräuchliches Verhalten kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen 
werden, dass nämlich Unternehmen gezielt niedrige Löhne zahlen und die betroffenen Ar-
beitnehmer auf die sozialen Sicherungssysteme verweisen. Abgesehen davon, dass sich Miss-
brauch bei zahlreichen sozialpolitischen Maßnahmen und vertretbarem Kontrollaufwand nie 
ganz vermeiden lässt, liegt keine empirische Evidenz für eine weite Verbreitung einer solchen 
Bereicherung der Unternehmen zu Lasten der Systeme der sozialen Sicherung vor. 
 
Insgesamt gesehen gibt es mithin eine Reihe von Gründen, warum sich das Zusammenspiel 
zwischen Arbeitsplatzsuchenden und unbesetzten Arbeitsplätzen, die Effizienz des Mat-
chings, verbessert hat. Hinweise darauf geben Studien zur Relation zwischen der Anzahl von 
Arbeitslosen und der der offenen Stellen (Beveridge-Kurve), die in empirischen Studien für 
die Zeit nach dem Jahr 2005 belegt wird (Fahr und Sunde, 2009; Klinger und Rothe, 2010). 
 

3. Reformbedarf trotz Beschäftigungsdynamik 

466. Die erfreuliche Entwicklung von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit könnte dazu 
verleiten, keinen Handlungsbedarf für weitere Reformen auf dem Arbeitsmarkt zu sehen. Dies 
wäre ein Trugschluss. 
 
Rigiditäten auf Arbeitsmärkten schlagen bei einer positiven Arbeitsmarktdynamik weniger zu 
Buche. Bei einer starken Arbeitsnachfrage fallen ein inflexibler Kündigungsschutz oder Un-
zulänglichkeiten im Tarifvertragsrecht sowie institutionell bedingte Fehlanreize für Arbeitslo-
se weniger ins Gewicht. Das kann sich ändern, wenn die Arbeitsmarktdynamik das Vorzei-
chen wechselt. Außerdem besteht nach wie vor eine hohe Sockelarbeitslosigkeit. Unterneh-
men sehen sich bei einem inflexiblen Kündigungsschutz mit hohen Entlassungskosten kon-
frontiert, welche ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit behindern und sie bei selbst in ei-
ner Rezession eigentlich erforderlichen Neueinstellungen, etwa aufgrund von Pensionierun-
gen, vorsichtiger agieren lässt. Analoges gilt für gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen, 
die den Arbeitslosen den Zugang zu Arbeitsplätzen erschweren, wie etwa das Günstigkeits-
prinzip. 
 
Wann, wenn nicht in Zeiten einer guten Arbeitsmarktsituation, könnte der Reformbedarf am 
ehesten Akzeptanz finden und umgesetzt werden? Daher wirbt der Sachverständigenrat nach 
wie vor für mehr institutionelle Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Des Weiteren sollte die 
Reform des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums ihren Fokus auf eine stärkere Zielgrup-
penorientierung legen. 
 
467. Zu den erforderlichen institutionellen Reformmaßnahmen hat der Sachverständigen-
rat bereits ausführlich und mehrfach Stellung genommen, sodass eine kurze Auflistung ge-
nügt. 
 
(i) Gesetzlicher Kündigungsschutz (JG 2006 Ziffern 554 ff., insbesondere Ziffer 559): Der 

Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen sollte generell aus dem Kündigungsschutz-
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gesetz gestrichen und stattdessen ein von der Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängi-
ger verbindlicher Abfindungsanspruch gewährt werden. 

 
(ii)  Tarifvertragsrecht (JG 2002 Ziffern 466 ff.): 

− Beim Günstigkeitsprinzip gemäß § 4 Absatz 3 Tarifvertragsgesetz (TVG) sollte der 
Gesetzgeber klarstellen, dass bei der Beurteilung, ob sich ein Arbeitnehmer bei vom 
Tarifvertrag abweichenden Regelungen „günstiger“ stellt, die Beschäftigungssicher-
heit neben den Arbeitsentgelten und der Arbeitszeit zu den abzuwägenden Aspekten 
gehören kann. 

 
− Die Tarifbindung gemäß § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 5 TVG sollte im Fall eines 

Verbandsaustritts eines Unternehmens auf eine Maximalfrist von einem halben Jahr 
für Entgeltverträge und Manteltarifverträge lauten. 

 
− Allgemeinverbindlicherklärungen gemäß § 5 TVG sollten künftig unterbleiben. 

 
− Betriebsvereinbarungen mit nicht tarifgebundenen Unternehmen sollten von der Vor-

schrift des § 77 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz freigestellt werden, wonach ein 
tariflich nicht gebundenes Unternehmen keine Betriebsvereinbarung über Arbeits-
entgelte und sonstige Arbeitsbedingungen abschließen darf, wenn diese üblicherwei-
se durch einen Tarifvertrag geregelt sind und dieser den Abschluss ergänzender Be-
triebsvereinbarungen nicht ausdrücklich zulässt. 

 
(iii)  Arbeitsgesetzbuch (JG 2009 Ziffer 437): Der Gesetzgeber sollte die gesetzlichen Vor-

schriften zum Arbeitsmarkt in einem Arbeitsgesetzbuch zusammenfassen und sich in 
diesem Zusammenhang mit dem Arbeitskampfrecht befassen. 

 
(iv) Minijobs im Nebenerwerb (JG 2005 Ziffer 333): Deren steuerliche Förderung sollte 

entfallen.  
 
(v) Mindestlöhne (JG 2006 Ziffern 546 ff.): Der Sachverständigenrat lehnt nach wie vor 

gesetzliche Mindestlöhne ab, seien diese flächendeckend oder – noch bedenklicher – 
branchenspezifisch. 

 
468. Der Deutsche Bundestag hat im September 2011 dem Gesetzentwurf zur Verbesse-
rung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt zugestimmt. Der Bundesrat verwies die 
Gesetzesvorlage indes an den Vermittlungsausschuss. Das Gesetz ordnet die Instrumente der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik neu und verringert deren Anzahl. Insbesondere wird die dezentra-
le Entscheidungskompetenz der Arbeitsagenturen über den Einsatz der unterschiedlichen 
Maßnahmen gestärkt und erweitert. So fungiert beispielsweise der Gründungszuschuss nun-
mehr als eine vollständige Ermessensleistung. Eine Kostendeckelung der Pauschalen bei den 
Ein-Euro-Jobs soll Mitnahmeeffekte und fragwürdige Einzelmaßnahmen eindämmen. Der 
Bundesrat bemängelte unter anderem aber eine Einschränkung des Gründungszuschusses. 
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Insgesamt gesehen berücksichtigt das Gesetz eine Reihe von Ergebnissen empirischer Evalua-
tionsstudien (JG 2007 Ziffern 525 ff.). Diese kommen zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber 
sein Hauptaugenmerk auf eine bessere Zielgenauigkeit bei der Teilnehmerauswahl richten 
sollte (Heyer et al., 2011). Dem kommt das Gesetz durch erweiterte Entscheidungs- und Er-
messensspielräume bei den lokalen Arbeitsagenturen und Jobcentern nach. 
 
Den Erfolg der Jobcenter veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit, wobei die Vergleiche 
den unterschiedlichen regionalen Arbeitsmarktkonstellationen Rechnung tragen (Schau-
bild 69, Seite 284). Das Schaubild konkretisiert diesen Erfolg anhand regionaler Integrations-
quoten. Sie geben die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in eine Erwerbs-
tätigkeit während der vergangenen zwölf Monate an, jeweils bezogen auf deren durchschnitt-
lichen Bestand. Mit diesen öffentlich verfügbaren Informationen könnte der Wettbewerb zwi-
schen den einzelnen Agenturen und Jobcentern durchaus gestärkt werden, nicht zuletzt auf-
grund öffentlichen Drucks auf weniger erfolgreiche Institutionen. 
 
469. Insgesamt gesehen hat die Tariflohnpolitik seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts einen 
beschäftigungsfreundlichen Kurs eingeschlagen, deren Früchte in Form einer robusten Be-
schäftigungsdynamik gerade auch die Arbeitnehmer ernten konnten. Erst wenn Vollbeschäfti-
gung erreicht sein wird, kann der Verteilungsspielraum voll ausgeschöpft werden. 
 
 

II. Beschäftigungsveränderungen in multinationalen Unternehmen 

470. Angesichts der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 war ein massiver Beschäftigungseinbruch 
als die übliche Reaktion der Unternehmen auf den Rückgang der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage zu befürchten. Dies ist aber nicht eingetreten. Stattdessen bedienten sich die Un-
ternehmen einer Reihe von Instrumenten, wie etwa der Reduktion der tariflichen Wochenar-
beitszeit, der Inanspruchnahme von Arbeitszeitkonten, des Abbaus von Überstunden und er-
weiterter gesetzlicher Kurzarbeiterregelungen, um trotz der schweren Rezession nicht zu grö-
ßeren Entlassungen greifen zu müssen. Für multinationale Unternehmen stellt sich darüber 
hinaus die Frage, ob mit einer Verlagerung der Beschäftigungsanpassung zu Lasten ihrer 
ausländischen Belegschaft ein weiteres Instrument zur Verfügung stand und genutzt wurde. 
 
Gründe für eine solche asymmetrische Entwicklung der Arbeitsnachfrage könnten spezielle 
institutionelle Regelungen in Deutschland sein, welche – wie etwa die Kurzarbeit – eine tem-
poräre Hortung von Arbeitskräften kostengünstiger machen als im Ausland. Vor dem Hinter-
grund eines erwarteten Fachkräftebedarfs betrifft dies in erster Linie qualifizierte Arbeitneh-
mer. Ein weiterer Grund für die Nutzung eines solchen Beschäftigungspuffers im Ausland 
könnte darin liegen, dass insbesondere multinationale Unternehmen des Verarbeitenden Ge-
werbes im Rahmen einer Reorganisation ihrer Wertschöpfungskette eher die Teile ins Aus-
land verlagern, die besonders sensibel auf konjunkturell bedingte Nachfrageeinbrüche reagie-
ren. 
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Integrationsquoten der Jobcenter in Deutschland1) 2)

Schaubild 69

35,1 bis unter 66,713,7 bis unter 23,9 23,9 bis unter 28,3 28,3 bis unter 35,1

© Sachverständigenrat; Geometrische Grundlagen: Staistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011

1) Integration von in eine Erwerbstätigkeit während der vergangenen zwölf Monate bezogen auf derenerwerbsfähigen Leistungsberechtigten
durchschnittlichen Bestand.– 2) Angaben für die 422 Jobcenter im Berichtsmonat Juni 2011.

Quelle: BA
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471. Die Verlagerung von Teilen der Wertschöpfung inländischer Unternehmen ins Ausland 
und die dieser Entscheidung zugrundeliegenden ökonomischen Strategien sind vom Sachver-
ständigenrat und in der Literatur schon ausführlich behandelt worden (JG 2004 Ziffern 
454 ff.; Snower et al., 2009). Allgemein geht es in diesen Ausführungen um zwei zusammen-
hängende Sichtweisen der zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaft. Der eine 
Blickwinkel stellt auf die fortschreitende Spezialisierung der am Welthandel beteiligten 
Länder ab, je nachdem über welche komparativen Kostenvorteile sie verfügen. Als Folge 
steigt in den entwickelten Ländern die Nachfrage nach qualifizierter Arbeit, wohingegen 
spiegelbildlich die Nachfrage nach gering qualifizierter Beschäftigung zurückgeht. Weitere 
wichtige Gründe für eine (teilweise) Standortverlagerung inländischer Unternehmen ins Aus-
land sind die Notwendigkeit, dort Vertriebs- und Servicestrukturen aufzubauen, um eine Kun-
dennähe sicherzustellen, sowie politisch motivierte Auflagen des Auslands, einen Teil der 
Produkte dort herzustellen (Local-Content-Vorschriften). 
 
Diese Bestimmungsfaktoren greifen die zweite, darauf aufbauende Sichtweise auf und beto-
nen die Unternehmensstrategie einer internationalen Reorganisation zahlreicher Aktivitä-
ten in Form einer Verlagerung von Teilen der Wertschöpfung (Europäische Zentralbank, 
2011). Dabei wird nicht nur gering qualifizierte Arbeit im Inland freigesetzt, sondern –
 wiederum unter anderem aus Kostengründen – vorher im Inland nachgefragte, qualifizierte 
Arbeit ins Ausland verlagert. Unterstützt durch die erheblichen Fortschritte in der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie arbeiten nunmehr weltweit Gruppen qualifizierter 
Fachkräfte im Inland und im Ausland vermehrt an denselben Projekten (Unbundling of Pro-
duction, für Beispiele siehe die Literaturangaben in Snower et al., 2009). Als Konsequenz 
ergibt sich in den entwickelten Ländern eine geringere Arbeitsnachfrage ebenso nach qualifi-
zierter Arbeit. 
 
Beide Sichtweisen bauen aufeinander auf, stellen jedoch unterschiedliche wirtschaftspoliti-
sche Herausforderungen dar, nämlich den Fokus auf die Unterstützung und Weiterqualifikati-
on der gering qualifizierten Arbeitnehmer und die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Erwerbsbevölkerung insgesamt. In beiden Fällen steigt jedoch die Beschäftigung in multina-
tionalen Unternehmen im Ausland. 
 
472. Die unternehmerischen Internationalisierungsstrategien bedienen sich vielfältiger 
Formen. Der Beschäftigungsaufbau im Ausland kann, wie eben dargestellt, innerhalb des 
betreffenden Unternehmens stattfinden (Offshoring). Das Unternehmen kann alternativ die in 
Frage kommenden Tätigkeiten durch andere (ausländische) Unternehmen durchführen lassen 
(Outsourcing). Für den zentralen Wirkungsmechanismus ist dies von untergeordneter Bedeu-
tung, weil es auf die Verlagerung von Teilen der Wertschöpfungskette als solcher und deren 
Effekt auf die inländische Belegschaft ankommt. Weitgehend Analoges gilt für die Frage, ob 
es sich um einen Beschäftigungsaufbau in einer bestehenden ausländischen Tochtergesell-
schaft (Intensive Margin) oder um einen Aufbau neuer ausländischer Produktionsstätten (Ex-
tensive Margin) handelt (Bergin et al., 2009). 
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473. In der Tat haben deutsche Unternehmen insbesondere seit Beginn der 1990er-Jahre na-
hezu kontinuierlich ihre Belegschaft im Ausland erhöht, unterbrochen lediglich zwischen den 
Jahren 2002 bis 2004 und im Jahr 2009 (Schaubild 70). Innerhalb von 20 Jahren hat sich die 
Anzahl der Beschäftigten in ausländischen Unternehmen mit unmittelbarer deutscher Kapital-
beteiligung praktisch verdoppelt, von rund 1,5 Millionen Personen auf etwa 3,3 Millionen 
Personen. Belief sich im Jahr 1989 der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an dieser auslän-
dischen Beschäftigung auf 68 vH, so betrug er im Jahr 2009 nur noch 52 vH. Mithin fand un-
gefähr seit Mitte der 1990er-Jahre eine zunehmende Verlagerung von Teilen der Wertschöp-
fung aus dem Tertiären Sektor ins Ausland statt. 
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Schaubild 70

Beschäftigung in multinationalen Unternehmen

Tausend Personen

In Deutschland mit unmittelbarer ausländischer Kapitalbeteiligung1), insgesamt

Im Ausland mit unmittelbarer deutscher Kapitalbeteiligung1), insgesamt

darunter: Verarbeitendes Gewerbe

1) Einschließlich abhängige Holdinggesellschaften. 1993, 1999 und 2002 Strukturbrüche durch veränderte Meldegrenzen. Weitere Erläuterungen
siehe Deutsche Bundesbank, Statistische Sonderveröffentlichung 10, Bestandserhebung über Direktinvestitionen.

Quelle: Deutsche Bundesbank (2011)

 
 
Diese Verschiebungen gehen allerdings maßgeblich auf die sektoralen Veränderungen im 
Inland zurück. Zwischen den Jahren 1991 und 2009 ging der Anteil der Wertschöpfung des 
Verarbeitenden Gewerbes an der Gesamtwertschöpfung in Deutschland von 26,6 vH auf 
19,5 vH zurück, begleitet von einem Beschäftigungsabbau um 30 vH oder 2,9 Millionen Per-
sonen auf insgesamt 6,9 Millionen Personen. Dagegen stieg die Anzahl der Beschäftigten in 
den ausländischen Tochterunternehmen um 52 vH oder 579 000 Personen auf 1,7 Millionen 
Personen. Außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes nahm die Anzahl der Beschäftigten in den 
ausländischen Tochtergesellschaften um 190 vH oder 1,0 Millionen Personen zu. 
 
Werden hingegen die deutschen Tochterunternehmen mit unmittelbarer ausländischer Kapi-
talbeteiligung betrachtet, bleibt hier die Anzahl der Beschäftigten deutlich geringer als die der 
ausländischen Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen. Zudem liegt die Beschäftigung 
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über den Zeitraum von 1989 bis 2009 relativ konstant bei etwa 1 Millionen Personen und ist 
im Verarbeitenden Gewerbe seit Ende der 1990er-Jahre bei etwa 500 000 Personen geblieben. 
 
474. Die nachfolgende Analyse grenzt die Thematik insoweit ein, als im Mittelpunkt die Fra-
ge nach dem Reaktionsmuster im Krisenjahr 2009 steht. Es soll untersucht werden, ob hie-
sige multinationale Unternehmen einen Beschäftigungsabbau in ihren ausländischen Tochter-
gesellschaften vorgenommen und damit einen Beitrag zur Stabilisierung der inländischen Be-
schäftigung geleistet haben. Es geht mithin nur um das Faktum als solches, die Motive dafür 
zu untersuchen, lässt das Datenmaterial nicht zu. 
 
475. Die folgende empirische Untersuchung basiert auf Daten der Mikrodatenbank Direkt-
investitionen (MiDi) der Deutschen Bundesbank (Peters und Weigert, 2011). Zwar enthält 
die Datenbank Informationen bereits ab dem Jahr 1989 über die ausländischen Direktinvesti-
tionen, jedoch können erst ab dem Jahr 1996 der Investor und das betreffende Investitionsob-
jekt über eine Identifizierungsnummer anonymisiert zusammengeführt werden. Damit kann 
ein Paneldatensatz erstellt werden, der allerdings nur den Zeitraum der Jahre 2002 bis 2009 
umfasst, weil sich im Jahr 2002 ein Strukturbruch in den Daten aufgrund einer veränderten 
Meldepflicht und der Verfügbarkeit von Informationen über den deutschen Investor ergibt. 
 
Nach der derzeitig gültigen Außenwirtschaftsverordnung unterliegt der inländische Investor 
der Meldepflicht über getätigte Investitionen im Ausland, sofern der Stimmrechts- oder Kapi-
talanteil am ausländischen Unternehmen mindestens 10 vH beträgt und der bilanzierte Wert 
des Investitionsobjekts mehr als drei Millionen Euro übersteigt. Der Investor muss Angaben 
unter anderem über die Bilanzsumme, den Jahresumsatz und die Anzahl der Beschäftigten im 
Inland machen sowie über das Investitionsobjekt im Ausland, wie etwa Art und Höhe der Ka-
pitalbeteiligung, den Wirtschaftszweig, die Rechtsform und einzelne Bilanzpositionen. Die 
Untersuchung beschränkt sich nur auf Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (ohne 
Holdinggesellschaften) mit unmittelbaren Kapitalbeteiligungen. Holdinggesellschaften wer-
den von der Analyse ausgeschlossen, da diese im Vergleich zu Unternehmen des Verarbeiten-
den Gewerbes vornehmlich an einer gewinnbringenden Kapitalbeteiligung interessiert sind 
und tendenziell keine Verlagerung von Teilen ihrer Wertschöpfungskette vornehmen. Der 
Fokus wird zudem auf das Verarbeitende Gewerbe gelegt, da dort hauptsächlich die Fragmen-
tierung der Wertschöpfungsketten stattfindet und dieser Wirtschaftszweig durch den Einbruch 
der weltweiten Nachfrage im Jahr 2009 besonders hart getroffen wurde. 
 
Bei der Verwendung des Datensatzes muss darüber hinaus beachtet werden, dass die Deut-
sche Bundesbank nachträglich Revisionen der Daten vornimmt, die teilweise beträchtlich aus-
fallen können. Dies betrifft für den hier betrachteten Zeitraum besonders die Daten des Jah-
res 2009, die im Jahr 2012 revidiert werden. Von daher läge es nahe, das Jahr 2009 aus der 
Betrachtung auszuschließen, wäre es für die vorliegende Fragestellung nicht besonders wich-
tig, wenn nicht sogar ausschlaggebend. Daher werden nur die Unternehmen in die Untersu-
chung einbezogen, für die im Jahr 2009 bereits Bilanzangaben vorhanden sind (Peters und 
Weigert, 2011). 
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Insgesamt liegt dem hier verwendeten Datensatz der Zeitraum der Jahre 2002 bis 2009 
zugrunde. Im Jahr 2009 umfasst er 230 deutsche Investoren mit 781 000 Beschäftigten und 
515 Unternehmen mit einer unmittelbaren deutschen Kapitalbeteiligung, die 
196 000 Personen beschäftigen. 
 
476. Im Zeitraum der Jahre 2002 bis 2008 haben die in der Untersuchung erfassten multina-
tionalen Unternehmen mit einer Kapitalbeteiligung an ausländischen Firmen von mindestens 
10 vH ihre Beschäftigung im Inland insgesamt um knapp 7,6 vH verringert und in der aus-
ländischen Tochtergesellschaft um 22 vH erhöht. Hinter diesen Veränderungsraten verber-
gen sich allerdings sehr unterschiedliche Absolutwerte im Hinblick auf die Anzahl der Perso-
nen, nämlich ein Rückgang um 66 000 Personen im Inland und ein Zuwachs von gut 
37 000 Personen im Ausland, jeweils für die in der Betrachtung einbezogenen Unternehmen. 
Der genannte Anstieg der Anzahl der Beschäftigten im Ausland betrifft dabei im Wesentli-
chen den asiatischen und amerikanischen Kontinent (Schaubild 71). Der größte Anteil der 
Beschäftigten entfällt im Jahr 2008 allerdings mit 55 vH noch auf Europa, zusammen mit der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. 
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Schaubild 71

1) igene BerechnungVerarbeitendes Gewerbe ohne Holdinggesellschaften. Peters und Weigert (2011); e en auf Basis der „Mikrodatenbank Direkt-
investitionen“ (MiDi) der Deutschen Bundesbank.– 2) Einschließlich der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Beschäftigungsentwicklung in multinationalen Unternehmen des
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Darunter:
In ausländischen Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung nach Kontinenten

Nach Höhe der Kapitalbeteiligung

Inland Ausland Inland Ausland Inland Ausland

2002 bis 2008 – 7,6 22,0 – 7,8 21,5 – 8,5 18,5

2008 bis 2009 – 2,0 – 5,0 – 2,1 – 5,3 – 2,0 – 7,9

Zeitraum
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477. Anders verhält es sich im Krisenjahr 2009. Der Rückgang der Beschäftigung des Jah-
res 2009 gegenüber dem Vorjahr war im Vergleich zum Inland im Ausland prozentual min-
destens doppelt so hoch. Während sich bei höheren Kapitalbeteiligungen die Veränderung der 
Beschäftigung beim deutschen Investor kaum veränderte, erhöhte sich die Anpassung der 
Beschäftigung bei ausländischen Tochtergesellschaften. Die Beschäftigungsabnahme im Aus-
land betraf Asien praktisch nicht, sondern konzentrierte sich auf den amerikanischen Konti-
nent und Afrika, wo der Beschäftigungsabbau in der Zeitperiode 2002 bis 2008 noch einmal 
beträchtlich verstärkt wurde. 
 
Wiederum sollten die personenmäßigen Größenordnungen beachtet werden. Ein Rückgang 
der inländischen Beschäftigung im Jahr 2009 im Vergleich zum Jahr 2008 in Höhe von 
2,0 vH bei den erfassten Unternehmen, also mit einer Kapitalbeteiligung von mindestens 
10 vH, entspricht rund 16 000 Personen, wohingegen sich das Ergebnis für die ausländische 
Beschäftigung bei einem Rückgang der Beschäftigung um 5,0 vH auf rund 10 000  Personen 
beläuft. Bei der angegebenen Größenordnung der absoluten Veränderung der Beschäftigung 
beim deutschen Investor und den ausländischen Tochterunternehmen ist allerdings zu beach-
ten, dass für den Datensatz über den gesamten Beobachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2009 
zahlreiche Unternehmen aus dem Datensatz ausgeschieden sind.  
 
Wird der Datensatz auf die Jahre 2008 und 2009 eingegrenzt, sinkt die Beschäftigung im In-
land um 2,5 vH oder 28 000 Personen und im Ausland um 5,9 vH oder mehr als 
33 000 Personen. 
 
Da im vorliegenden Datensatz allerdings für einen Teil der deutschen Investoren für das 
Jahr 2009 nur vorläufige Daten vorhanden sind, ist die tatsächliche Bedeutung der absoluten 
Beschäftigungsveränderung vermutlich größer. Legt man das Jahr 2008 zugrunde, für welches 
der vollständige Datensatz vorliegt, ergibt sich als Hochrechnung unter Verwendung der dar-
gestellten prozentualen Veränderung in Höhe von -2,5 vH im Inland und -5,9 vH im Ausland 
für das Jahr 2009 ein Beschäftigungsrückgang von rund 43 000 Personen im Inland 
beziehungsweise 106 000 Personen im Ausland. 
 
478. Die empirischen Ergebnisse unterliegen aufgrund des verfügbaren Datenmaterials einer 
Reihe von Einschränkungen und lassen keine Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Moti-
ve zu. Gleichwohl zeigt diese Analyse, dass die Unternehmen über einen zusätzlichen, 
durchaus bedeutsamen Beschäftigungspuffer in konjunkturellen Krisensituationen verfü-
gen, der bislang in der Öffentlichkeit kaum Beachtung fand.  
 

III. Arbeitnehmerüberlassung: Im Fadenkreuz der Kritiker 

479. Die Beschäftigungsanpassungen der vergangenen Jahre vollzogen sich zu einem Teil 
über Veränderungen bei den atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Mit dieser Thematik  
– und in diesem Zusammenhang insbesondere mit der Leiharbeit – hatte sich der Sachver-
ständigenrat bereits mehrfach und ausführlich befasst (JG 2008 Ziffern 513 ff. und 714 ff.). 
Die Motivation, diese Thematik erneut aufzugreifen, liegt vor allem in der zunehmenden 
quantitativen Bedeutung der Anzahl der Leiharbeitnehmer begründet sowie in der für viele 
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Entleihunternehmen folgenschweren Rechtsprechung. Beide Aspekte gaben Anlass zu einer 
teilweise erbittert geführten Diskussion, in deren Rahmen die aktuelle Schaffung neuer Ar-
beitsplätze durch Leiharbeit bestritten und stattdessen auf deren Eigenschaft als „Prekariat“ 
(Dumpinglöhne) verwiesen wird. 
 
Daher bietet es sich an, die jüngere Entwicklung der Leiharbeit kurz nachzuzeichnen, das Ur-
teil des Bundesarbeitsgerichts und seine Folgen einzuordnen und die Frage zu beantworten, 
wie „prekär“ Leiharbeitsverhältnisse tatsächlich sind. Zur begrifflichen Klarstellung sei er-
wähnt, dass im Folgenden die Begriffe Leiharbeit und Arbeitnehmerüberlassung – beide ent-
sprechen dem Wortlaut des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) – synonym mit dem 
Begriff Zeitarbeit verwendet werden, der von den Verleihunternehmen präferierten Bezeich-
nung.  
 

1. Die dynamische Entwicklung der Zeitarbeit 

480. Die Anzahl der Leiharbeitnehmer hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als 
verdoppelt, sie erhöhte sich von 338 000 Personen Ende des Jahres 2000 auf 
824 000 Personen im Dezember 2010 (Schaubild 72). Dieser Anstieg hat sich im Jahr 2011 
fortgesetzt. 
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Schaubild 72
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Ursprungswerte Saisonbereinigte Werte3)

 
 
Die Bestandszahlen verdecken allerdings die beträchtliche Fluktuation der Leiharbeitsver-
hältnisse. Werden die Stromgrößen betrachtet, standen der durchschnittlichen Anzahl von 
776 000 Leiharbeitnehmern im Jahr 2010 rund 1,13 Millionen neu begonnene und 
1,09 Millionen beendete Leiharbeitsverhältnisse gegenüber. Dies bedeutet indes nicht not-
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wendigerweise, dass über eine Million unterschiedlicher Arbeitnehmer im Jahr 2010 eine 
Zeitarbeit aufgenommen haben, da ein und dieselbe Person mehrere Leiharbeitsverhältnisse 
eingegangen sein kann. Rückschlüsse auf die Bewegungsvorgänge lassen vielmehr Angaben 
über die durchschnittliche Beschäftigungsdauer zu. Die geschätzte durchschnittliche Dauer 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse belief sich im Jahr 2010 im Bereich 
der Arbeitnehmerüberlassung auf 8,7 Monate, in der Gesamtwirtschaft (ohne Zeitarbeit) auf 
50 Monate (Bundesagentur für Arbeit, 2011). 
 
Die Bedeutung der Zeitarbeit lässt sich an ihrem Anteil an der Gesamtbeschäftigung able-
sen. Da die Leiharbeitnehmer bei den Verleihunternehmen zu rund 90 vH ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingehen, liegt es nahe, die Anzahl der Leiharbeit-
nehmer zur Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt in Beziehung zu 
setzen. Zwar spiegelt sich darin die starke Zunahme der Zeitarbeit wider, jedoch ist ihr Ge-
wicht mit 2,9 vH im vierten Quartal 2010 nach wie vor nicht sehr hoch. 
 
Im internationalen Vergleich, der sich aufgrund der Datenverfügbarkeit auf das Jahr 2009 und 
auf den Anteil der Leiharbeitnehmer an allen Erwerbstätigen, gemessen in Vollzeitäquivalen-
ten, bezieht, liegt Deutschland mit 1,6 vH auf dem fünften Platz, nach dem Vereinigten Kö-
nigreich mit 3,6 vH und den Niederlanden mit 2,9 vH, aber in etwa gleichauf mit Frankreich 
mit 1,7 vH (CIETT, 2011). 
 
Insbesondere der starke wirtschaftliche Einbruch im Jahr 2009 und die kräftige konjunkturelle 
Erholung der beiden darauffolgenden Jahre legen die Frage nahe, inwieweit Zeitarbeit den 
Unternehmen als „konjunktureller Puffer“ dient. In der Tat ist die Anzahl der sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten Leiharbeitnehmer bis zum zweiten Quartal des Jahres 2009 
um rund 171 000 Personen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal gesunken. Mit 
der Aufhellung der Konjunktur ab der zweiten Jahreshälfte 2009 hat sich der Rückgang der 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Leiharbeiter zunehmend abgeflacht und im ersten 
Quartal 2010 waren wieder mehr Leiharbeitnehmer beschäftigt als im ersten Quartal 2009. 
Der über die Krise hinweg anhaltende Rückgang der sozialversicherungspflichtig beschäftig-
ten Leiharbeitnehmer wurde indes in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 wieder mehr als aus-
geglichen (Schaubild 73, Seite 292). 
 
Die absoluten Veränderungen beider Größen, also die sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten ohne diejenigen in der Zeitarbeitsbranche zum einen und die sozialversicherungspflich-
tig beschäftigten Leiharbeitnehmer zum anderen, im Jahr 2010 belegen überdies, dass es sich 
bei dem Aufbau der Leiharbeitsverhältnisse keineswegs um ein „Märchen vom Jobwunder“ 
handelt, weil dies angeblich mit einem reziproken Abbau der Stammbelegschaft einhergehe. 
Wäre dem so, müssten den zusätzlichen Leiharbeitnehmern entsprechend weniger andere Be-
schäftigte gegenüberstehen, seien diese nun sozialversicherungspflichtig oder nicht. Vielmehr 
ging ab Mai 2010 rund ein Drittel der Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung insgesamt auf die Zeitarbeit zurück. Dafür war die Arbeitnehmerüberlassung im 
Jahr 2009 überproportional vom Beschäftigungseinbruch betroffen. 
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Schaubild 73

Arbeitnehmer2)

(ohne Leihar-
beitnehmer)1)

Beschäftigungsentwicklung in und außerhalb der Zeitarbeitsbranche

Leiharbeitnehmer1)

Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal in tausend Personen

1) Arbeitnehmerü Arbeitnehmer gemäß Volkswirtschaftlicher Gesamt-Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Wirtschaftszweig berlassung.– 2)
rechnungen abzüglich sozialversicherungspflichtig beschäftigte Leiharbeitnehmer nach der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit.

Quelle: BA

 
 

2. Zur Qualität von Leiharbeitsverhältnissen 

481. Die Arbeitnehmerüberlassung steht in der Öffentlichkeit nach wie vor im Kreuzfeuer 
der Kritik. Wahlweise wird vorgetragen, es handele sich „nur“ um - abwertend gemeint - aty-
pische Beschäftigungsverhältnisse, sie benachteiligten die betroffenen Arbeitnehmer und sei-
en zumindest teilweise „prekär“. Vor diesem Hintergrund erscheint zunächst eine begriffliche 
Klärung vonnöten. 
 
482. Die Einschätzung einer bestimmten Beschäftigungsform als vorteilhaft oder nicht pro-
voziert sofort die Frage nach dem Vergleichsmaßstab. Beurteilungen der Qualität der 
Leiharbeitsverhältnisse legen diesbezüglich in der Regel ein unbefristetes, sozialversiche-
rungspflichtiges Vollzeitarbeitsverhältnis (Normalarbeitsverhältnis) zugrunde. Diese Sicht-
weise engt das Spektrum der Alternativen jedoch unzulässigerweise ein. Denn häufig besteht 
die Alternative eines Leiharbeitnehmers eben nicht in einem solchen Arbeitsplatz, sondern in 
einer weniger bevorzugten Beschäftigung außerhalb der Leiharbeitsbranche oder in Arbeitslo-
sigkeit. 
 
Dieses Argument erhält sofort Bedeutung, wenn es um den Begriff „atypisch“ geht, der in der 
Regel mit einer abwertenden Konnotation versehen wird. Atypische Beschäftigungsverhält-
nisse sind definiert als befristete oder geringfügige Arbeitsplätze oder solche, die in Teilzeit 
ausgeübt werden oder bei denen es sich um eine Arbeitnehmerüberlassung handelt (JG 2008 
Ziffern 515 f.). Mit einigem Recht könnten Leiharbeitsverhältnisse als typisch klassifiziert 
werden, da sie in der Regel sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten darstellen. Dagegen 
spricht die vergleichsweise kurze Dauer der Beschäftigungsverhältnisse in der Leiharbeits-
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branche. Analoges gilt für die Beschäftigung in Teilzeit. Sie kann im Vergleich zu einem 
Vollzeitarbeitsplatz inferior sein, muss dies aber nicht, insoweit sie den Arbeitszeitpräferen-
zen der betroffenen Arbeitnehmer entspricht. Zusammengenommen sollte der Begriff „aty-
pisch“ wertungsfrei verwendet werden. Er ist unglücklich gewählt, hat sich jedoch bereits fest 
eingebürgert, sodass er nicht mehr als änderbar erscheint. 

 
483. Ähnliche Vorbehalte lassen sich gegen die Bezeichnung „prekär“ anführen. Bei dieser 
Wortwahl steht das Urteil über den so charakterisierten Arbeitsplatz unmittelbar fest, nämlich: 
heikel. Als prekär werden Beschäftigungsverhältnisse eingeordnet, wenn sie durch Unsicher-
heit, nicht existenzsichernde Entgelte oder einen eingeschränkten Zugang zu den sozialen 
Sicherungssystemen gekennzeichnet sind (Dütsch, 2011). Hier spielt die Vergleichsgruppe 
ebenfalls eine Rolle. Ein Arbeitsplatz, dessen Entlohnung einen angemessenen Lebensstan-
dard ermöglicht, ist sicherlich vorzuziehen. Jedoch steht diese Option nicht allen Arbeitslosen 
zur Verfügung. Ein gering qualifizierter Arbeitnehmer stellt sich im Vergleich zur Arbeitslo-
sigkeit aber besser, wenn er zu einem nicht existenzsichernden Lohn arbeitet, der mit Hilfe 
des Arbeitslosengelds II aufgestockt wird, sodass sein Lebensunterhalt gewährleistet und er in 
den Arbeitsmarkt integriert ist. 

 
484. Als Schlussfolgerung empfiehlt es sich mithin, auf die genannten Begriffe weitgehend 
zu verzichten und anhand operationaler und quantifizierbarer Merkmale eine Einschät-
zung der zur Rede stehenden Arbeitsplätze vorzunehmen. Für die Zeitarbeit erfolgt dies im 
Hinblick auf die Entlohnung, die Beschäftigungsstabilität und eine Brückenfunktion in 
den ersten Arbeitsmarkt. Davon abgesehen verbleiben die Vorteile, welche die Arbeitneh-
merüberlassung den Unternehmen bietet (JG 2008 Ziffern 522 ff.). Sie bestehen in einer Ver-
ringerung von Anpassungskosten aufgrund ökonomischer, technischer und institutioneller 
Zwänge, wie etwa einer befristeten Projektarbeit, transitorischer Abwesenheit von Mitarbei-
tern der Stammbelegschaft, etwa wegen Krankheit, oder eines als zu rigide empfundenen 
Kündigungsschutzes. 

 
485. Bei einer Analyse etwaiger Lohndifferentiale zwischen Normal- und Leiharbeits-
verhältnissen ist es wenig aussagekräftig, Durchschnitte der Entlohnung jeweils für beide 
Bereiche insgesamt zu betrachten, solange sie sich bezüglich der Struktur der Beschäftig-
ten, etwa im Hinblick auf ihre Qualifikation, signifikant unterscheiden. Dies trifft aber zu 
(Schaubild 74, Seite 294). 

 
Die Verleihunternehmen beschäftigen einen wesentlich höheren Anteil an Arbeitnehmern 
ohne eine berufliche Ausbildung. Zudem existiert eine beachtliche Heterogenität  
– beispielsweise beim Alter und bei arbeitsplatzspezifischen Variablen – zwischen Leihar-
beitnehmern und Beschäftigten außerhalb der Leiharbeit. Unter Berücksichtigung dieser Hete-
rogenitäten ergibt die Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), dass männliche 
vollzeitbeschäftigte Leiharbeitnehmer im Unterschied zu vergleichbaren Normalbeschäftigten 
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Ohne Berufsausbildung

Qualifikationsstruktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten1)

in der Arbeitnehmerüberlassung und in anderen Wirtschaftszweigen
Anteile in vH

1) Ohne Auszubildende, Stand: 30. Juni.
Quelle: BA

Schaubild 74
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im Jahr 2008 einen um etwa 20 vH und im Jahr 2009 einen um etwa 10 vH geringeren Brutto-
stundenlohn hatten (Kasten 17). Diese Differenz ist insoweit wenig überraschend, als in der 
Leiharbeit während der Einarbeitungsphase aufgrund der dann niedrigeren Produktivität im 
Vergleich zur Stammbelegschaft geringere Entgelte gezahlt werden und nach Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit mehr als die Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse eine Dauer von weni-
ger als drei Monaten aufweist (Bundesagentur für Arbeit, 2011). 
 

Kasten 17  

Lohnunterschiede in der Leiharbeit 

Eine unterschiedliche Entlohnung von Arbeitnehmern im Bereich der Leiharbeit im Vergleich zu 
anderen Arbeitnehmern steht häufig im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen über den Stel-
lenwert der Arbeitnehmerüberlassung. Allerdings ist ein Vergleich von durchschnittlichen Ar-
beitsentgelten wenig hilfreich, solange unklar bleibt, inwieweit solche Differenzen auf spezielle 
Charakteristika der Leiharbeitnehmer und ihrer Arbeitsplätze zurückgeführt werden können. Eine 
Möglichkeit, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, bietet eine Auswertung der Daten des 
SOEP, indem der Gruppe der Leiharbeitnehmer vergleichbar Beschäftigte außerhalb der Leihar-
beit gegenübergestellt werden (Kontrollgruppe). Die Untersuchung bezieht sich dabei auf die 
Jahre 2008 und 2009 und legt der Analyse männliche Vollzeitbeschäftigte im Alter zwischen 18 
und unter 65 Jahren zugrunde, wobei das unterste Perzentil des Stundenlohns in beiden Grup-
pen ausgeklammert wird. Damit werden zwar Probleme der Vergleichbarkeit von Teilzeitbe-
schäftigung und geringfügiger Beschäftigung umgangen. Jedoch verbleiben für die Analyse 
dann nur etwas unter 90 Arbeitnehmer in der Leiharbeit und 3 200 Personen außerhalb. Die 
kleine Stichprobe der Leiharbeiter hat zur Folge, dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten 



Arbeitnehmerüberlassung: Im Fadenkreuz der Kritiker 295 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

sind. Hochgerechnet repräsentieren sie indes rund 300 000 Leiharbeitnehmer und rund 11 Milli-
onen anderweitig Beschäftigte. 
 
In der Tat lässt sich eine beachtliche Heterogenität zwischen den beiden Arbeitnehmergruppen 
und den Arbeitsplätzen beobachten. So sind Beschäftigte in der Zeitarbeit im Gegensatz zu Be-
schäftigten außerhalb dieser Branche durchschnittlich drei Jahre jünger, besitzen fast dreimal 
häufiger keinen Berufsabschluss und nur halb so oft einen Hochschulabschluss. Daneben fallen 
deutliche Unterschiede innerhalb der arbeitsplatzspezifischen Variablen auf. Die Betriebszuge-
hörigkeit liegt in der Zeitarbeit erheblich unter dem Wert für andere Beschäftigte. Das Gleiche gilt 
für den Anteil der befristeten Arbeitsverträge, die in der Zeitarbeitsbranche um ein Vielfaches 
häufiger anzutreffen sind. 
 
Ohne Beachtung dieser Heterogenität belief sich in den Jahren 2008 und 2009 der Bruttostun-
denlohn eines vollzeitbeschäftigten Leiharbeitnehmers auf rund 10 Euro beziehungsweise 12 
Euro. Dies entspricht einem Lohnabstand zu anderen Vollzeitbeschäftigten von 37 vH bezie-
hungsweise 30 vH. Unter Berücksichtigung der Heterogenität reduziert sich das Lohndifferenzial 
jedoch beträchtlich auf 20 vH im Jahr 2008 und 10 vH im Jahr 2009. Verantwortlich dafür sind 
hauptsächlich arbeitsplatzspezifische Variablen wie die Dauer der Betriebszugehörigkeit und Be-
fristungen von Arbeitsverträgen. Der Unterschied zwischen den Jahren 2008 und 2009 könnte 
dadurch verursacht sein, dass im Krisenjahr 2009 vornehmlich gering qualifizierte Arbeitnehmer 
entlassen wurden und das Lohndifferenzial für qualifizierte Arbeitnehmer ohnehin geringer aus-
fällt. 
 
Im Wesentlichen entsprechen diese Resultate den Ergebnissen anderer vergleichbarer empiri-
scher Studien, die sich aber zumeist auf frühere Jahre beziehen (Jahn, 2010; Kvasnicka und 
Werwatz, 2004; Lehmer und Ziegler, 2011; Oberst et al., 2006; Dütsch, 2011). 
 

 
486. Im Hinblick auf die Frage, ob die Arbeitsentgelte existenzsichernd sind, verwendet die 
genannte Studie von Dütsch (2011) als Schwellenwert das international gebräuchliche, wenn-
gleich nicht unproblematische Kriterium von fast zwei Dritteln des Medianlohns. Als Resultat 
der Berechnungen ergibt sich zwar, dass Zeitarbeiter im Durchschnitt einen über der auf diese 
Weise definierten Niedriglohnschwelle in Höhe von 9,19 Euro liegenden Bruttostundenlohn 
erzielen. Jedoch erhalten bei einer Aufschlüsselung der Anteilswerte auf die einzelnen Ar-
beitnehmergruppen 53 vH der Zeitarbeitnehmer und 32 vH der Kontrollpersonen ein unter-
halb der Niedriglohnschwelle befindliches Entgelt. Hierin spiegelt sich der höhere Anteil 
(vorher arbeitsloser) gering qualifizierter Arbeitnehmer in der Arbeitnehmerüberlassung  
wider. 
 
487. Hinsichtlich der Beschäftigungsstabilität wurde bereits eingangs die vergleichsweise 
kurze Beschäftigungsdauer der Leiharbeitnehmer bei Zeitarbeitsunternehmen angesprochen. 
Allerdings ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in der Leiharbeitsbranche deutlich 
gestiegen (Schaubild 75, Seite 296). 
 
Wurden im Jahr 2000 noch 36 vH der Beschäftigungsverhältnisse in der Leiharbeit mit einer 
Dauer von mindestens drei Monaten beendet, so belief sich dieser Anteil im Jahr 2010 auf 
43 vH. Diese Verschiebung ging nahezu ausschließlich zu Lasten von Beschäftigungszeit-
räumen von einer Woche bis unter drei Monaten. Mit anderen Worten, in der Zeitarbeitsbran-
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che ist das Risiko, den Arbeitsplatz wieder zu verlieren, im Vergleich zur Gesamtbeschäfti-
gung sehr hoch. Zu bedenken ist aber, dass Arbeitslose überhaupt keinen Arbeitsplatz haben. 
 

1) Anzahl der beendeten Beschäftigungsverhältnisse.
Quelle: BA
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488. Ein Motiv für die Deregulierung der Zeitarbeit im Jahr 2004 – damals wurden unter 
anderem die Befristungs-, Wiedereinstellungs- und Synchronisationsverbote aufgehoben 
(JG 2008 Ziffer 764)  – war die Erwartung, Arbeitslosen mit Hilfe der Zeitarbeit eine Hilfe-
stellung für die Aufnahme einer regulären Beschäftigung zu bieten (Brückenfunktion). Diese 
Hoffnung hat nicht getrogen, wenngleich hohe Erwartungen nicht in Erfüllung gingen. 
 
489. Die Aufgabe, diese Brückenfunktion empirisch zu quantifizieren, stößt auf mannigfache 
methodische Probleme. So ist beispielsweise die Aussage, ein bestimmter Prozentsatz der 
Leiharbeitnehmer fände nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses mit dem Zeitarbeitsun-
ternehmen eine Beschäftigung, nicht sonderlich aussagekräftig. Denn es stellt sich die Frage, 
ob sich diese Personen ohne Tätigkeit in der Arbeitnehmerüberlassung nicht ebenso in den 
ersten Arbeitsmarkt hätten integrieren können, mehr noch, ob die Leiharbeit dafür nicht sogar 
hinderlich gewesen sein könnte, etwa weil sie die Leiharbeitnehmer von einer (intensiveren) 
Suche nach einem regulären Arbeitsplatz abgehalten hat. Da sich ein und dieselbe Person zu 
einem gegebenen Zeitpunkt nicht in zwei Zuständen bezüglich der Beteiligung am Erwerbsle-
ben - Arbeitslosigkeit oder reguläre Beschäftigung - befinden kann, ist es erforderlich, eine 
Kontrollgruppe zu bilden. Zu den Arbeitslosen, die eine Leiharbeit aufnehmen, muss eine 
Kontrollgruppe von Arbeitslosen gebildet werden (statistische Zwillinge), die dies nicht tun, 
ansonsten aber möglichst über die gleichen individuellen Merkmale verfügen - beispielsweise 
berufliche Qualifikation, Erwerbsbiografie, Alter und Geschlecht. Anschließend ist zu ermit-
teln, in welchem Arbeitsmarktstatus sich beide Gruppen in kurzfristiger und mittelfristiger 
zeitlicher Perspektive befinden.  
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Um aber einen kausalen Effekt von Leiharbeit auf die spätere Beschäftigungswahrscheinlich-
keit belegen zu können, bedarf es weiterer Tests, ob eben diese Wahrscheinlichkeit nicht be-
reits beispielsweise durch Verhaltensänderungen der betroffenen Personen beeinflusst wird 
(Vor-Programm-Effekte). Zu diesen Problemen hat die Evaluationsökonometrie zwar ziel-
führende Instrumente entwickelt (Bauer et al., 2009; Franz, 2009 für Übersichten). Jedoch 
benötigen die einschlägigen Verfahren zur Bildung von Kontrollgruppen aufgrund der vielfäl-
tigen individuellen Heterogenität der Personen vergleichsweise große Datensätze mit einer 
hohen Anzahl von Arbeitslosen. Dies stößt häufig, wenn nicht sogar regelmäßig, auf erhebli-
che Schwierigkeiten. 
 
490. Eine neuere Studie, welche diesen Anforderungen am ehesten entspricht, stammt vom 
IAB (Lehmer und Ziegler, 2010). Sie untersucht den weiteren Werdegang von Personen, die 
im Zeitraum der Jahre 2004 bis 2006 mindestens in der Hälfte der Zeit durchgehend arbeitslos 
waren. Diese Langzeitarbeitslosen wurden danach unterschieden, ob sie einen Leiharbeitsver-
trag abgeschlossen hatten, weiterhin arbeitslos blieben oder eine Beschäftigung außerhalb der 
Arbeitnehmerüberlassung gefunden hatten. Der nächste Schritt der Studie bestand darin, den 
Erwerbsstatus der in die Untersuchung einbezogenen Personen zu verschiedenen darauffol-
genden Zeitpunkten zu ermitteln. 
 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Leiharbeit im Gegensatz zu einer fortwährenden 
Arbeitslosigkeit für eine künftige Beschäftigung von Vorteil ist. Konkret besaßen Personen, 
die in einem bestimmten Quartal (hier: zweites Quartal 2006) langzeitig arbeitslos waren, eine 
um 17 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, rund ein Jahr später einen Arbeitsplatz au-
ßerhalb der Arbeitnehmerüberlassung inne zu haben, wenn sie ein Leiharbeitsverhältnis ein-
gegangen waren, anstatt in Arbeitslosigkeit zu verbleiben. Im ersten Halbjahr im Anschluss 
an das betrachtete Quartal schnitten die Leiharbeitnehmer indes nicht besser ab, weil sich für 
eine sofortige Beschäftigungsaufnahme die Effekte der Leiharbeit als statistisch insignifikant 
erwiesen (Lehmer und Ziegler, 2010).  
 
491. Obschon aus diesen Resultaten nicht notwendigerweise auf eine Kausalität geschlossen 
werden kann, gibt es starke empirische Hinweise, dass die Leiharbeit für eine Integration von 
Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt förderlich ist. Die Effekte zeigen sich erst mit einer 
teilweise erheblichen Zeitverzögerung und fallen vielleicht gegenüber unrealistisch hohen 
Erwartungen bescheiden aus, aber zur Überwindung der Langzeitarbeitslosigkeit bedarf es 
eines Bündels zielführender Instrumente. Die Zeitarbeit gehört dazu. 
 
492. Zusammenfassend ergibt sich hinsichtlich der Qualität von Leiharbeitsverhältnissen ein 
uneinheitliches Bild, je nachdem ob das Normalarbeitsverhältnis oder Arbeitslosigkeit als 
Referenzmaßstab dient. Gewiss: Im Vergleich zum Normalarbeitsverhältnis ist die Leiharbeit 
inferior, sie ist durch eine geringere Entlohnung und eine unzureichende Beschäftigungsstabi-
lität gekennzeichnet. Aber: Dessen ungeachtet widerspricht Zeitarbeit nicht von vorneherein 
den Präferenzen aller dort Beschäftigten. Allemal ist Zeitarbeit besser als Arbeitslosigkeit und 
hilft Arbeitslosen, einen Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Diese Argumente und die 
erheblichen Flexibilisierungspotenziale, welche die Zeitarbeit den Unternehmen bietet, raten 
zu einer insgesamt positiven Bilanz der Arbeitnehmerüberlassung. 
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3. Tarifunfähigkeit und ihre Folgen 

493. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat im Dezember 2010 die Tarifgemeinschaft 
Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personaldienstleistungen (CGZP) für 
tarifunfähig erklärt, weil sie die Anforderungen an eine Tariffähigkeit verfehle. Da die Tarif-
fähigkeit der Vertragsparteien eine Voraussetzung für die Wirksamkeit abgeschlossener Ta-
rifverträge ist, hat die Entscheidung des BAG zur Folge, dass die betroffenen Arbeitnehmer 
sowie die Sozialversicherungsträger zumindest seit dem Zeitpunkt der Entscheidung Ansprü-
che auf Restvergütung und Sozialversicherungsbeiträge geltend machen können. Dies ist un-
strittig. Der Streit geht vielmehr darum, ob diese Forderungen rückwirkend für sämtliche mit 
der CGZP abgeschlossenen Tarifverträge erhoben werden können. 
 
494. Bei der CGZP handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Christlicher Ein-
zelgewerkschaften, wie beispielsweise die CG Metall. Die CGZP ist als Spitzenorganisation 
unter dem Dach des Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschlands (CGB) konzipiert und 
nimmt für sich selbst eine eigene übergeordnete Tariffähigkeit in Anspruch. Rechtsgrundlage 
dafür bietet prinzipiell § 2 Absatz 2 TVG, wonach Zusammenschlüsse von Gewerkschaften 
im Namen der ihnen angeschlossenen Verbände Tarifverträge abschließen können, wenn sie 
eine entsprechende Vollmacht haben, dies also zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben gehört. 
Der Tarifabschluss einer Spitzenorganisation hat aber keinen Einfluss auf die Tariffähigkeit 
der angeschlossenen Verbände (Brox et al., 2011). 
 
495. Tarifverträge für die Zeitarbeitsbranche können von der gesetzlichen Vorschrift einer 
Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern und der Stammbelegschaft beim Arbeitsentgelt, 
Urlaub und bei der Arbeitszeit (Equal Pay und Equal Treatment) abweichen. Rechtsgrundlage 
dafür bildet das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), welches mehrfach geändert wur-
de (JG 2008 Ziffern 762 ff.). Seit der Deregulierung im Jahr 2004 ist der Verleiher gemäß 
§ 10 Absatz 4 AÜG verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an den 
Entleiher die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 
geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren, 
es sei denn, ein auf das Arbeitsverhältnis anzuwendender Tarifvertrag trifft abweichende Re-
gelungen. Allerdings ist der Verleiher seit der Neuregelung des AÜG ab dem 30. April 2011 
verpflichtet, etwaige vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Vorschlag der dazu 
berechtigten Tarifvertragsparteien durch Rechtsverordnung bestimmte Mindeststundenentgel-
te im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung zu entrichten (§ 10 Absatz 5, § 3a Absatz 2 
AÜG). 
 
Schließlich enthält § 9 Nummer 2 AÜG eine „Drehtürklausel“. Eine abweichende tarifver-
tragliche Regelung gilt demnach nicht für Leiharbeitnehmer, die in den letzten sechs Monaten 
vor der Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei diesem oder einem Ar-
beitgeber, der mit dem Entleiher einen Konzern bildet, ausgeschieden sind. Damit soll einem 
„Drehtüreffekt“ ein Riegel vorgeschoben werden, der darin besteht, dass ein Unternehmen 
festangestellte Beschäftigte dazu drängt, in ein Zeitarbeitsunternehmen zu wechseln, um sie 
anschließend als Zeitarbeitnehmer zu schlechteren Arbeitsbedingungen wieder einzusetzen. 
Eine namhafte Drogeriekette wurde im Jahr 2009 eines solchen Verhaltens bezichtigt. 
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496. Die CGZP hatte selbst eine Reihe von Tarifverträgen mit dem Arbeitgeberverband Mit-
telständischer Personaldienstleister (AMP) abgeschlossen. Konkurrierend dazu hat die Tarif-
gemeinschaft des DGB Tarifverträge mit dem Bundesverband Zeitarbeit Personal-
Dienstleistungen e.V. (BZA) und dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen 
e.V. (IGZ) vereinbart. Insgesamt liegen die mit der DGB Tarifgemeinschaft ausgehandelten 
tariflichen Stundenlöhne bis zu rund 17 vH höher als die CGZP-Tarife (Entgeltgruppe 8, 
Ostdeutschland). Allerdings ist zumindest der genannte CGZP-Tarifvertrag als Folge der Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) unwirksam. So hätte beispielsweise der eigent-
lich ab 1. November 2011 geltende Tarifvertrag der CGZP/AMP-Tarif mit Ausnahme der 
untersten Entgeltgruppe die in den Flächentarifverträgen DGB/IGZ und DGB/BZA vereinbar-
ten Stundenlöhne unterschritten: 
 
− In der untersten Entgeltgruppe 1 betragen die Stundenlöhne in Westdeutschland 7,89 Euro 

und in Ostdeutschland 7,01 Euro einheitlich in allen diesen Tarifverträgen. 
 

− In der höchsten Entgeltgruppe 9 belaufen sich die Stundenlöhne in Westdeutschland und 
Ostdeutschland gemäß DGB/IGZ- und DGB/BZA-Tarif auf 17,76 Euro beziehungsweise 
15,52 Euro, gemäß CGZP/AMP-Tarif auf 17,45 Euro beziehungsweise 13,59 Euro. 

 
497. Das BAG hat mit seiner Entscheidung vom 14.12.2010 auf Antrag der Gewerkschaft 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und des Landes Berlin die Tarifunfähigkeit 
der CGZP festgestellt. Die Antragsteller führen an, bei den CGZP-Tarifverträgen handele es 
sich um „Gefälligkeitstarifverträge“, mit denen der gesetzliche Mindestschutz der Leiharbeit-
nehmer einseitig zu deren Lasten verschlechtert werde, die Rede ist von „Schmutzkonkur-
renz“ (Bundesarbeitsgericht, 2010). Die Gegenseite machte unter anderem geltend, ver.di 
gehe es um die Ausschaltung eines missliebigen Konkurrenten, während der Berliner Senat 
das Verfahren aus parteipolitischen Gründen – die Regierungskoalition setzte sich aus den 
Parteien SPD und DIE LINKE zusammen – betreibe (Bundesarbeitsgericht, 2010). 
 
498. Eine Beteiligung von Spitzenorganisationen wie der CGZP am Abschluss von Tarifver-
trägen kann unter zwei Bedingungen erfolgen. Zum einen müssen die Voraussetzungen, die 
an eine Spitzenorganisation zu stellen sind, erfüllt sein. Zum anderen muss diese Spitzenorga-
nisation tariffähig sein. Beide Aspekte werden in § 2 Absatz 3 TVG geregelt. Spitzenorgani-
sationen sind Zusammenschlüsse etwa von Gewerkschaften oder Arbeitgebervereinigungen. 
Sie können im Namen der ihnen angeschlossenen Verbände Tarifverträge abschließen, wenn 
sie über eine entsprechende Vollmacht verfügen (§ 2 Absatz 2 TVG). Im Hinblick auf die 
Tariffähigkeit von Spitzenorganisationen fordert § 2 Absatz 3 TVG, dass der Abschluss von 
Tarifverträgen zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben gehört. Über die Tariffähigkeit entschei-
det das BAG (§ 2a Absatz 1, Nummer 4 Arbeitsgerichtsgesetz), da der Begriff der Tariffähig-
keit gesetzlich nicht geregelt ist. 
 
Nach der Rechtsprechung des BAG ist eine Arbeitnehmervereinigung tariffähig, wenn sie 
satzungsgemäß willens ist, Tarifverträge abzuschließen, und frei gebildet, gegnerfrei, unab-
hängig und auf überbetrieblicher Grundlage organisiert ist. Darüber hinaus muss sie das gel-
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tende Tarifrecht anerkennen und über eine durch ihre Mitglieder vermittelte Durchsetzungs-
kraft gegenüber dem „sozialen Gegenspieler“ und über eine leistungsfähige Organisation ver-
fügen (Bundesarbeitsgericht, 2010). Damit ist eine „soziale Mächtigkeit“ gemeint. Die Tarif-
fähigkeit einer Spitzenorganisation - wie etwa der CGZP - setzt nach Ansicht des BAG die 
Tariffähigkeit sämtlicher das Tarifgeschehen der Spitzenorganisation bestimmenden Gewerk-
schaften voraus (Bundesarbeitsgericht, 2010). Neu aufgestellt hat das BAG außerdem die zu-
sätzliche Voraussetzung, dass die zusammengeschlossenen Gewerkschaften ihre Tariffähig-
keit an die Spitzenorganisation „vollständig vermitteln“ müssen, es sich also um „eine voll-
ständige Verbindung der Gewerkschaften zu einer Spitzenorganisation“ handeln müsse (Bun-
desarbeitsgericht, 2010). Dies sei bei der CGZP nicht der Fall, weil sie sich auf den Organisa-
tionsbereich der Arbeitnehmerüberlassung beschränke, wohingegen die Mitgliedsgewerk-
schaften über einen weit darüber hinausgehenden Organisationsbereich verfügten. 
 
499. Damit stellt sich die Frage, ob die CGZP-Tarifverträge nicht nur unbestritten seit Ur-
teilsverkündung, sondern ebenso rückwirkend unwirksam sind und ob die Arbeitnehmer, 
welche nach den Tarifverträgen der CGZP bezahlt worden sind, unter Berufung auf den  
Equal-Pay-Grundsatz des AÜG Nachforderungen für die Zeit vor dem Urteilsspruch erheben 
können. Dies wird von Gewerkschaftsvertretern nachdrücklich bejaht. Aus ihrer Sicht diente 
die CGZP in erster Linie dazu, den im AÜG festgelegten Equal-Pay-Grundsatz und die mit 
dem DGB abgeschlossenen Tarifverträge zu unterlaufen. Die CGZP sei eine Phantomgewerk-
schaft, nutze die Ausnahmeklausel des AÜG als Einfallstor für Lohndumping und sei damit 
ein willfähriger Handlanger der Arbeitgeber. Die Sozialversicherungsträger haben die betrof-
fenen Unternehmen ebenfalls unmissverständlich und unter Androhung von Säumniszuschlä-
gen aufgefordert, spätestens bis Ende Mai 2011 Sozialbeiträge auf der Grundlage von Equal 
Pay rückwirkend ab Januar 2006 nachzuentrichten (GKV-Spitzenverband, 2011). Die Nach-
entrichtung von Arbeitsentgelten und Sozialbeiträgen könnte zu Insolvenzen der betroffenen 
Verleihunternehmen und zu finanziellen Schwierigkeiten bei den entleihenden Unternehmen 
führen, weil sie im Zuge eines Durchgriffs gemäß § 28e Absatz 2 SGB IV bei Zahlungsunfä-
higkeit des Verleihunternehmens bürgen. 
 
500. Nach Ansicht des Sachverständigenrates sollte den betroffenen Zeitarbeitsunternehmen 
ein Vertrauensschutz für die Zeiten vor der Urteilsverkündung zuerkannt werden. Des Wei-
teren sollte der Gesetzgeber die Tariffähigkeit gesetzlich klarer regeln. 
 
Das vom BAG angewandte Kriterium zur Feststellung einer Tariffähigkeit ist nach seinem 
eigenen Bekunden sowie gemäß der Auffassung der juristischen Literatur neu (Löwisch, 
2011; Giesen und Rieble, 2011). Die betroffenen Unternehmen hätten nicht vorhersehen kön-
nen, dass die mit der CGZP abgeschlossenen Tarifverträge aufgrund einer Änderung der 
Rechtsprechung rechtsunwirksam sind, zumal die Tarifverträge der CGZP damals über drei 
Jahre angewendet worden waren, ohne dass die DGB-Gewerkschaften ein arbeitsgerichtliches 
Verfahren eingeleitet hätten (Löwisch, 2011). 
 
Zwar war bekannt, dass die Tarifentgelte bei CGZP-Tarifverträgen unterhalb derer bei DGB-
Tarifen liegen - gerade deshalb fanden vermutlich die CGZP-Tarifverträge Anwendung. Aber 
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Tarifpluralität und Gewerkschaftskonkurrenz sind weder aus juristischer noch ökonomischer 
Sicht zu beanstanden. Denn das BAG selbst hatte unlängst das Prinzip der Tarifeinheit für den 
Fall einer Tarifpluralität aufgegeben (JG 2010 Ziffern 499 ff.). Die Monopolstellung einer 
Gewerkschaft widerspricht dem wettbewerblichen Prinzip eines marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftssystems, und niedrigere Tarifabschlüsse als die des DGB von vornherein als „Dum-
pinglöhne“ zu diskreditieren, ist bereits von der Wortwahl her betrachtet ungerechtfertigt und 
bestreitet darüber hinaus die Vorteile eines Preiswettbewerbs. 
 
Mithin bestand für die den CGZP-Tarifvertrag anwendenden Leiharbeitsfirmen kein Anlass, 
an der Rechtswirksamkeit ihres Tarifvertrags zu zweifeln. Selbst wenn die rückwirkende Un-
wirksamkeit der CGZP-Tarife endgültig von der Arbeitsgerichtsbarkeit bejaht wird, sollte sie 
aus den genannten Gründen einen Vertrauensschutz gewähren. Andernfalls wäre seitens der 
Einzelgewerkschaften der CGZP, soweit sie tariffähig sind, zu prüfen, die in den Tarifverträ-
gen der CGZP festgelegten Arbeitsbedingungen in Kraft zu setzen (Löwisch, 2011). 
 
501. Der Gesetzgeber sollte sich ebenfalls angesprochen fühlen und prüfen, ob die Tariffä-
higkeit insbesondere von Spitzenorganisationen klarer zu regeln ist, um für eine größere 
diesbezügliche Rechtssicherheit zu sorgen. Denn das Gesetz stellt den Tarifvertragsparteien 
im Vorfeld eines Tarifabschlusses kein Instrument zur Verfügung, um die Tariffähigkeit des 
Verhandlungspartners feststellen zu lassen, anders als beispielsweise in Österreich, das ein 
solches Regelungskonzept in Form eines Schnellverfahrens kennt (Henssler, 2011). Im Inte-
resse einer funktionstüchtigen Gewerkschaftskonkurrenz sollten die Anforderungen an die 
Tariffähigkeit von Spitzenorganisationen nicht zu restriktiv, auf jeden Fall aber hinlänglich 
transparent ausgestaltet sein. 
 
 

IV. Eine andere Meinung 

502. Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Peter Bofinger, vertritt zu der in diesem Kapi-
tel vorgenommenen Diagnose der Arbeitsmarktentwicklung und zu einigen daraus abgeleite-
ten Politikimplikationen eine abweichende Meinung. 
 
503. Die Mehrheit sieht einen deutlichen Zusammenhang zwischen der günstigen Arbeits-
marktlage und einem „beschäftigungsfreundlichen Kurs“ der Lohnpolitik, dass also insge-
samt gesehen die Tariflohnpolitik seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts einen beschäfti-
gungsfreundlichen Kurs eingeschlagen habe, deren Früchte in Form einer robusten Beschäfti-
gungsdynamik gerade auch die Arbeitnehmer ernten konnten. Erst wenn Vollbeschäftigung 
erreicht sein wird, könne der Verteilungsspielraum voll ausgeschöpft werden. Der Sachver-
ständigenrat versteht mehrheitlich unter „beschäftigungsfreundlich“, dass die Lohnentwick-
lung den vor allem durch Produktivitätssteigerungen bestimmten Verteilungsspielraum  nicht 
vollständig ausschöpft (Tabelle C1, Anhang C). 
 
Es trifft zu, dass in den Jahren 2004 bis 2007 die Lohnentwicklung hinter dem so definierten 
Verteilungsspielraum zurückgeblieben ist. Dies hat sich in der Folgezeit jedoch schlagartig 
geändert. Da die Unternehmen in der Krisenphase trotz einer sehr ungünstigen Produktivität 
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die Löhne weiter erhöht haben, ist es zu einem starken „Überziehen“ des so definierten Ver-
teilungsspielraums in den Jahren 2008 und 2009 gekommen. Insgesamt ist damit für den ge-
samten Zeitraum bis zum Jahr 2011 die Lohnzurückhaltung der Jahre 2004 bis 2007 völlig 
zunichte gemacht worden; die Lohnstückkosten liegen in der Gesamtwirtschaft sogar wieder 
deutlich über dem Niveau zu Beginn des letzten Jahrzehnts (Schaubild 76). 
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Schaubild 76

Entwicklung des Verteilungsspielraums und der Lohnstückkosten in Deutschland
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504. Wie die bis zum aktuellen Rand äußerst positive Entwicklung am Arbeitsmarkt verdeut-
licht, sind von dieser „großzügigen Lohnpolitik“ offensichtlich nicht die von der Mehrheit 
des Rates davon befürchteten negativen Auswirkungen ausgegangen. Man könnte vielmehr 
durchaus geneigt sein, das Gegenteil zu unterstellen. Vergleicht man die Beschäftigungsent-
wicklung in Deutschland und im Euro-Raum, so zeigen sich eindeutige deutsche Erfolge erst 
ab dem Jahr 2008 (Schaubild 77). Es spricht somit auch in Zukunft wenig dafür, bei Tarif-
lohnerhöhungen den Verteilungsspielraum nicht voll auszuschöpfen. 
 
505. Überschätzt wird von der Mehrheit der Beitrag der Arbeitsmarktreformen  für die 
„robuste Beschäftigungsdynamik“ (Ziffern 458 ff.) der letzten Jahre. Die unerwartet wider-
standsfähige Konstellation des Arbeitsmarkts in der schweren Wirtschaftskrise des Jahres 
2009 ist größtenteils nicht auf die von den Arbeitsmarktreformen intendierte  „externe Flexi-
bilität“, sondern vielmehr auf ein hohes Maß an „interner Flexibilität“, insbesondere in der 
Form der Arbeitszeitverkürzung zurückzuführen (Möller, 2010; Schaz und Spitznagel, 2010). 
Während sich die Arbeitszeit je Erwerbstätigen in den Vereinigten Staaten in der Krise nur 
wenig verminderte und heute nahezu wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat, kam es in 
Deutschland zu einem sehr viel deutlicheren Rückgang, der bis zuletzt nicht voll aufgeholt 
worden ist (Schaubild 78). 
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506. In Anbetracht der ungewöhnlich guten Verfassung des deutschen Arbeitsmarkts und 
insbesondere unter Berücksichtigung der äußerst flexiblen Reaktion auf die schwere Wirt- 
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Schaubild 77

Entwicklung der Erwerbstätigen in Deutschland und im Euro-Raum ohne Deutschland1)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr
vH

Euro-Raum (12) ohne Deutschland

Deutschland

 
 
schaftskrise des Jahres 2009 ist nur schwer nachvollziehbar, wieso die Mehrheit des Rates-
weiterhin darauf drängt, den Kündigungsschutz zu flexibilisieren. Von „Rigiditäten auf den 
Arbeitsmärkten“ kann bei der hohen internen Flexibilität des deutschen Arbeitsmarkts, die 
international bewundert wird, ebenso wenig die Rede sein wie von einer Behinderung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen durch einen inflexiblen Kündi-
gungsschutz (Ziffer 466). 
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Schaubild 78

Arbeitsstunden je Erwerbstätigen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten
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507. Außerdem gibt es keinerlei Veranlassung, die Bindungswirkung  von Tarifverträgen 
durch Änderungen im Tarifvertragsrecht weiter zu schwächen (Ziffer 467). Wenn die deut-
sche Wirtschaft in einem zunehmend labileren globalen und europäischen Umfeld in den 
nächsten Jahren eine eigenständige Wachstumsdynamik entfalten soll, wird dies nur möglich 
sein, wenn die über ein Jahrzehnt zu beobachtende, im internationalen Vergleich  ungewöhn-
liche Schwäche des privaten Verbrauchs (Schaubild 79) überwunden werden kann. Eine 
wichtige Voraussetzung hierfür besteht darin, den seit längerem zu beobachtenden Anstieg 
der Einkommensungleichheit, der vor allem aus einer Aufspreizung der Entlohnungsstruk-
tur am unteren Ende resultiert, zu stoppen. Dass die Tarifbindung hierzu einen Beitrag leisten 
kann, lässt sich daraus schließen, dass die Ungleichheit in Ostdeutschland sehr viel  ausge-
prägter  ist als in Westdeutschland (Ziffern 562 ff.). 
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Schaubild 79

Private Konsumausgaben in Deutschland und in den Vereinigten Staaten
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508. Aus diesem Grund wäre auch für Deutschland ein allgemeiner gesetzlicher Mindest-
lohn dringend geboten. Die Mehrheit rät hiervon weiterhin ab. Zu den von der Mehrheit be-
haupteten negativen Effekten eines solchen Instruments verweise ich auf mein Minderheitsvo-
tum im Jahresgutachten 2006/07 (Ziffern 576 ff.) sowie auf aktuelle Studien zu den Beschäf-
tigungswirkungen von branchenspezifischen Mindestlöhnen, die vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben wurden. Sie beziehen sich auf das Elektrohandwerk, 
das Maler- und Lackiererhandwerk, die Pflege, das Dachdeckerhandwerk, die Abfallwirt-
schaft, das Bauhauptgewerbe, die Gebäudereinigung sowie die Wäschereien im Objektkun-
dengeschäft. 
 
509. Eine weniger starke Ungleichheit der Einkommen dürfte zudem einen wichtigen Beitrag 
für eine insgesamt stabilere Entwicklung der Weltwirtschaft  leisten, da die Finanzkrise 
nicht allein durch Fehlentwicklungen innerhalb des Finanzbereichs, sondern nicht unerheblich 
durch weltweit ungewöhnlich stark wachsende Disparitäten bei der Einkommensverteilung 
verursacht worden ist. Diese haben auf der einen Seite zu hohen Geldvermögensbeständen bei 
den Vermögenden geführt, auf der anderen Seite ist insbesondere in den Vereinigten Staaten 
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aufgrund der stagnierenden Realeinkommen bei der Mittelschicht zu einer  wachsenden Ver-
schuldungsneigung gekommen (Reich, 2010; Fitoussi und Saraceno, 2010). 
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Das Wichtigste in Kürze 

Gesetzliche Rentenversicherung: Priorität für die Prävention von Altersarmut 
Die finanzielle Lage der Gesetzlichen Rentenversicherung ist erfreulich und führt dazu, dass die 
Nachhaltigkeitsrücklage am Ende des Jahres 2012 ihren Höchstwert von 1,5 Monatsausgaben 
überschreiten wird. Aus diesem Grund kann es bereits im Jahr 2012 zu einer Beitragssatzsen-
kung kommen, die trotz eines mittelfristig wieder ansteigenden Beitragssatzes unbedingt umge-
setzt und nicht geglättet werden sollte. Darüber hinaus wurde mit dem Beginn des „Regierungs-
dialogs Rente“ das Thema Altersarmut in den Vordergrund gerückt. Aufgrund der großen Unsi-
cherheiten, die im Hinblick auf die tatsächliche zukünftige Entwicklung der Altersarmut bestehen, 
rät der Sachverständigenrat von vorschnellen Leistungsausweitungen ab und bevorzugt statt-
dessen präventive Maßnahmen, wie die Einführung einer allgemeinen Versicherungspflicht für 
nicht obligatorisch abgesicherte Selbstständige, eine zielführende Bildungs- und Gesundheitspo-
litik sowie den Ausbau der privaten Altersvorsorgebemühungen. 
 
Gesetzliche Krankenversicherung: Erfreuliche Finanzlage – Zusatzbeiträge nutzen 
Aufgrund der einnahme- und ausgabenseitigen Reformen des Jahres 2010 sowie der guten kon-
junkturellen Entwicklung weist die Gesetzliche Krankenversicherung zur Jahresmitte einen  
Überschuss von knapp 3 Mrd Euro aus, sodass die finanzielle Lage als sehr gut zu bezeichnen 
ist. Allerdings führt dies dazu, dass sich die ebenfalls zum einnahmeseitigen Reformkonzept des 
vergangenen Jahres gehörende Finanzierung zukünftiger Ausgabensteigerungen über einkom-
mensunabhängige Zusatzbeiträge zumindest verzögert – es besteht sogar die Gefahr, dass sie 
nicht realisiert wird. Zudem scheint der Wille zu Ausgabenbegrenzungen nur von kurzer Dauer 
zu sein, da mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-VStG) bereits wieder finanzielle Mehrbelastungen zu erwarten sind.  
 
Soziale Pflegeversicherung: Defizit vorgezeichnet 
Wenngleich die Möglichkeit besteht, dass die zur Jahresmitte defizitäre Soziale Pflegeversiche-
rung (SPV) das Jahr 2011 noch mit einem geringen Überschuss beenden kann, wird das 
Wachstum der Ausgaben dasjenige der Einnahmen in den kommenden Jahren übersteigen und 
sich die finanzielle Situation der SPV zunehmend verschlechtern. Aus Sicht des Sachverständi-
genrates sollte diesem Finanzierungsproblem idealerweise mit der Einführung einer Bürgerpau-
schale mit integriertem Sozialausgleich begegnet werden. Alternativ käme – sofern die einkom-
mensabhängige Beitragsbemessung beibehalten werden soll – eine Weiterentwicklung des Bei-
tragssplittings in Kombination mit der Einführung einer staatlich geförderten privaten Pflegever-
sicherung oder – um gleichzeitig den hohen Konsolidierungserfordernissen der öffentlichen 
Haushalte Rechnung zu tragen – die Einführung einer kapitalgedeckten zweiten Säule als 
Pflichtversicherung in Betracht.  
 
Arbeitslosenversicherung: Finanzielle Lage besser als erwartet 
Die erfreuliche konjunkturelle Entwicklung und die gute Arbeitsmarktlage wirken sich zusammen 
mit der Beitragssatzanhebung um 0,2 Prozentpunkte positiv auf die finanzielle Lage der Bun-
desagentur für Arbeit aus. So gelingt es ihr vor allem durch das Vorziehen der Bundesbeteili-
gung und die Stundung des Eingliederungsbeitrags bis zum Jahresende, am Ende des dritten 
Quartals 2011 noch einen positiven Finanzierungssaldo auszuweisen. Am Jahresende 2011 
dürfte dagegen ein Finanzierungsdefizit von etwa 0,5 Mrd Euro bestehen. Es zeigt sich somit, 
dass ein Beitragssatz von 3,0 vH nicht ausreicht, um in konjunkturell guten Phasen ein Finanzie-
rungsdefizit zu vermeiden und Rücklagen für konjunkturelle Schwächephasen aufzubauen. 
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I. Gesetzliche Rentenversicherung: 
Priorität für die Prävention von Altersarmut  

510. Vor dem Hintergrund einer guten finanziellen Lage in der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung (GRV) – die Nachhaltigkeitsrücklage wird bis Ende des Jahres 2012 1,5 Monats-
ausgaben übersteigen, sodass es zum 1. Januar 2012 zu einer Beitragssatzsenkung auf vor-
aussichtlich 19,6 vH kommen könnte – hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Herbst 2011 den „Regierungsdialog Rente“ gestartet, um sich einer in Zukunft möglicherwei-
se ansteigenden Altersarmut anzunehmen. Heute beziehen lediglich 2,4 vH der Personen 
über 64 Jahre Grundsicherung im Alter, sodass Altersarmut derzeit nicht als gesellschaftlich 
relevantes Problem bezeichnet werden kann. Allerdings gab es vor allem in den vergangenen 
beiden Jahrzehnten Entwicklungen, die das Risiko eines zukünftigen Anstiegs der Empfän-
gerzahlen und damit der Altersarmut erhöhen könnten.  
 
Um diesen möglichen Anstieg zu vermeiden, schlägt das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales eine „Zuschussrente“ vor, mit der die (Alters-)Einkommen der potenziell Betroffe-
nen auf einen Betrag von 850 Euro im Monat aufgestockt werden sollen. Aufgrund der Unsi-
cherheiten, die im Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Empfängerzahlen der 
Grundsicherung im Alter bestehen, sieht der Sachverständigenrat derartige, den Leistungska-
talog der Gesetzlichen Rentenversicherung ausweitende Maßnahmen als vorschnell an und 
bevorzugt stattdessen Regelungen, die der Entstehung von Altersarmut wirksam vorbeugen. 
Dazu gehören eine allgemeine Versicherungspflicht für alle nicht obligatorisch abgesicherten 
Selbstständigen sowie eine Bildungspolitik, die bei der vorschulischen Erziehung beginnt und 
bei einer Ausweitung der Weiterbildung endet, eine das Erwerbsminderungsrisiko reduzie-
rende Gesundheitspolitik und die Ausweitung privater Altersvorsorgebemühungen. 

 
1. Finanzielle Entwicklung erfreulich – kurzfristige  

Beitragssatzsenkung möglich 

511. Die Gesamteinnahmen der GRV (Allgemeine Rentenversicherung) beliefen sich in 
den ersten drei Quartalen des Jahres 2011 auf 199,8 Mrd Euro. Von diesen entfielen knapp 
70 vH auf Einnahmen aus Beiträgen und etwa 22 vH auf Bundeszuschüsse. Die Pflichtbeiträ-
ge aus Arbeitseinkommen, die knapp 90 vH der Einnahmen aus Beiträgen ausmachen, sind 
um 4,3 vH gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Dies ist auf die gute konjunkturelle 
Entwicklung und die erfreuliche Lage auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. Die Höhe der 
Bundeszuschüsse hat sich dagegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum kaum verändert.  
 
512. Den Gesamteinnahmen standen bis Ende September 2011 Ausgaben von insgesamt 
200,3 Mrd Euro gegenüber. Davon wurden 158,7 Mrd Euro für Rentenausgaben verwendet, 
die damit einen Anteil von 79,2 vH an den Gesamtausgaben haben. Gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum haben sich die Rentenausgaben trotz der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2011 um 
0,99 vH in West- und Ostdeutschland bisher kaum verändert.  
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513. Insgesamt ergibt sich nach den ersten drei Quartalen somit ein negativer Finanzie-
rungssaldo von 0,5 Mrd Euro. Zum Jahresende dürfte sich dieser aber aufgrund des „Weih-
nachtsgeldeffekts“ in einen Überschuss verwandeln und die Nachhaltigkeitsrücklage weiter 
erhöhen. Bei Beibehaltung des derzeitigen Beitragssatzes von 19,9 vH ist davon auszugehen, 
dass die Nachhaltigkeitsrücklage am Ende des kommenden Jahres 1,5 Monatsausgaben über-
steigen wird. Es ist gesetzlich festgelegt, dass der Beitragssatz bei einer solchen Entwicklung 
gesenkt werden muss. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt sich die finanzielle Lage der GRV 
so dar, dass sich der Beitragssatz ab dem 1. Januar 2012 vermutlich auf 19,6 vH belaufen 
wird. Eine weitere Absenkung zum 1. Januar 2013 ist ebenfalls wahrscheinlich. Damit dürfte 
es in den kommenden Jahren zu häufigen Veränderungen des Beitragssatzes der GRV kom-
men, da bereits heute abzusehen ist, dass er aufgrund des beginnenden Eintritts der so genann-
ten Baby-Boomer in den Ruhestand ab dem Jahr 2015 wieder ansteigen wird.  
 
Vor diesem Hintergrund erschiene eine Glättung der Beitragssatzentwicklung zwar grundsätz-
lich wünschenswert. Aus Sicht des Sachverständigenrates sollte aber dennoch an der beste-
henden gesetzlichen Regelung festgehalten werden, da die Gefahr besteht, dass eine sehr gute 
finanzielle Ausstattung der GRV zu Leistungsausweitungen und damit zu dauerhaften Mehr-
ausgaben verleitet. In der mittleren bis langen Frist ist sowohl aufgrund des Eintretens der 
Baby-Boomer in den Ruhestand als auch aufgrund der voraussichtlich weiter steigenden Le-
benserwartung mit einem weiteren Anstieg des Beitragssatzes zu rechnen. Ohne zusätzliche 
Anpassungsmaßnahmen dürfte er sich im Jahr 2030 auf 22,9 vH und im Jahr 2060 auf über 
24 vH belaufen (Expertise 2011 Ziffer 295). 
 
514. Der Sachverständigenrat hat diese Problematik in seiner Expertise „Herausforderungen 
des demografischen Wandels“ aufgegriffen und einen möglichen Lösungsansatz aufgezeigt. 
Dieser sieht ausgehend von einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren im 
Jahr 2029 vor, die weitere Entwicklung des gesetzlichen Renteneintrittsalters so an die Ent-
wicklung der ferneren Lebenserwartung zu koppeln, dass die relative Rentenbezugsdauer, 
definiert als die Relation von Rentenbezugsdauer ab dem gesetzlichen Renteneintrittsalter 
bezogen auf die Dauer der Beitragszahlung ab dem 20. Lebensjahr, konstant bleibt. Auf diese 
Weise könnte ein sich selbst stabilisierendes Rentensystem geschaffen werden, das die aus 
einem Anstieg der ferneren Lebenserwartung resultierenden finanziellen Probleme bewältigt 
(Expertise 2011 Ziffern 319 ff.).  
 
Eine derartige Koppelung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die Entwicklung der 
ferneren Lebenserwartung hätte unter heutigen Annahmen zur Folge, dass das gesetzliche 
Renteneintrittsalter im Jahr 2060 bei 69 Jahren läge, sodass zwei der drei zwischen den Jah-
ren 2030 und 2060 hinzugewonnenen Lebensjahre der Erwerbs- und ein Jahr der Ruhestands-
phase zugeschlagen würden. Unter der berechtigten Annahme, dass eine gesündere Lebens-
weise, verstärkte Präventionsanstrengungen sowie der medizinisch-technische Fortschritt bei 
einem Anstieg der ferneren Lebenserwartung mit einem Gewinn an gesunden Lebensjahren 
einhergehen werden, erscheint eine solche Aufteilung durchaus vertretbar.  
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2. Abbau des Ausgleichsbedarfs begonnen – in der Folge  
gedämpfte Rentenanpassung  

515. Nachdem zahlreiche diskretionäre Eingriffe die jüngere Vergangenheit geprägt hatten, 
wurde bei der diesjährigen Rentenanpassung – wie gesetzlich vorgesehen – mit dem Abbau 
des Ausgleichsbedarfs begonnen. So lag die zum 1. Juli 2011 sowohl in Westdeutschland als 
auch in Ostdeutschland vorgenommene tatsächliche Rentenanpassung von 0,99 vH aufgrund 
des Abbaus des Ausgleichsbedarfs unter der rechnerisch möglichen. Denn rein rechnerisch 
wäre in Westdeutschland eine Rentenanpassung von 1,99 vH und in Ostdeutschland von 
1,41 vH möglich gewesen, da sich die Lohnkomponente der jährlichen Rentenanpassung in 
diesem Jahr auf 3,10 vH in Westdeutschland und auf 2,55 vH in Ostdeutschland beläuft und 
durch den Nachhaltigkeitsfaktor und die Beitragskomponente lediglich um 
0,46 Prozentpunkte beziehungsweise um 0,64 Prozentpunkte gedämpft wird (zur Berechnung 
der Rentenanpassung siehe JG 2008 Kasten 11). 
 
516. Allerdings ist gemäß § 68a SGB VI der Ausgleichsbedarf, der sich durch die mehrfache 
Anwendung der (erweiterten) Schutzklausel in den vergangenen Jahren aufgebaut hat und 
sich in Westdeutschland auf 3,81 vH und in Ostdeutschland auf 1,83 vH beläuft, ab dem 
Jahr 2011 zu reduzieren, indem rechnerisch mögliche positive Rentenanpassungen halbiert 
werden. Somit ergibt sich für die tatsächliche Rentenanpassung in Westdeutschland in diesem 
Jahr lediglich ein Wert von 0,99 vH. Für Ostdeutschland ergäbe sich auf diese Weise eine 
Rentenerhöhung von 0,71 vH. Aufgrund der besonderen Schutzklausel Ost dürfen die Ren-
ten in Ostdeutschland jedoch nicht weniger stark steigen als in Westdeutschland, sodass sie 
ebenfalls um 0,99 vH angehoben werden. Der Ausgleichsbedarf Ost reduziert sich dadurch 
nur auf 1,43 vH und der Ausgleichsbedarf West auf 2,85 vH. Wenn die Politik tatsächlich den 
in diesem Jahr begonnenen Abbau des Ausgleichsbedarfs fortsetzt, dann dürfte es bei weiter 
positiven Rahmenbedingungen gelingen, diesen wie vorgesehen innerhalb weniger Jahre voll-
ständig abzubauen.  
 

3. Anstieg des Risikos von Altersarmut möglich – aber Vorsicht  
vor vorschnellen Leistungsausweitungen 

517. Im Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009 hatten die Regierungsparteien CDU, CSU 
und FDP beschlossen, eine Regierungskommission einzurichten, die sich der Gefahr einer in 
Zukunft möglicherweise ansteigenden Altersarmut annehmen sollte. Diese Regierungskom-
mission wurde inzwischen in einen „Regierungsdialog Rente“ umgewidmet, der nach der 
parlamentarischen Sommerpause im Jahr 2011 begonnen wurde. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales schlug in diesem Dialog eine Flexibilisierung des Renteneintritts, eine 
Verbesserung der Absicherung bei Erwerbsminderung sowie die Vermeidung eines deutlichen 
Anstiegs der Bezieher der Grundsicherung im Alter und damit der zunehmenden Altersarmut 
vor. Es ist geplant, Anfang des Jahres 2012 mit dem entsprechenden Gesetzgebungsverfahren 
zu beginnen, sodass die „Anpassungen im System der Altersvorsorge“ nach Möglichkeit zum 
1. Januar 2013 in Kraft treten können. Der Sachverständigenrat nimmt diesen Regierungsdia-
log zum Anlass, sich nach dem Jahresgutachten 2008/09 erneut mit dem Thema Altersarmut 
zu beschäftigen. 
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Altersarmut in Deutschland – Status quo und Ausblick 

518. In Deutschland gibt es ein umfassendes System der Mindesteinkommenssicherung, 
das dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend bei Bedürftigkeit existenzielle Armut verhindert.  
Es umfasst: 
 
− das Arbeitslosengeld II für Erwerbsfähige,  

 
− das Sozialgeld, das nicht erwerbsfähige Personen, die mit einer erwerbsfähigen, leistungs-

berechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten,  
 

− die Sozialhilfeleistung „Hilfe zum Lebensunterhalt“ für nicht in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebende Nichterwerbsfähige sowie  
 

− die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.  
 
Diese Leistungen gewährleisten jeweils das politisch bestimmte soziokulturelle Existenzmi-
nimum und werden durch Leistungen für Unterkunft und Heizung ergänzt. Seit dem 
1. Januar 2011 liegt die Regelleistung zur Gewährleistung des soziokulturellen Existenzmi-
nimums bei monatlich 364 Euro und die durchschnittliche Leistung für Unterkunft und Hei-
zung belief sich im Jahr 2010 auf 320 Euro im Monat, womit die gesamte Transferzahlung 
monatlich etwa 680 Euro beträgt. Zum 1. Januar 2012 wird die Regelleistung angepasst und 
um 10 Euro auf dann 374 Euro erhöht. 
 
519. Wenn Altersarmut anhand der Anzahl der Personen, die die Grundsicherung im Alter in 
Anspruch nehmen, definiert wird, dann ist Altersarmut in Deutschland derzeit kein gesell-
schaftlich relevantes Problem. Denn Ende des Jahres 2010 nahmen etwa 410 000 Personen, 
davon ungefähr 265 000 Frauen, die Grundsicherung im Alter in Anspruch (Schaubild 80). 
Das sind 2,4 vH der Personen im Alter von über 64 Jahren. Zum Vergleich: 9,1 vH der Perso-
nen zwischen 15 und 64 Jahren und sogar 15,9 vH der unter 15-Jährigen bezogen zum glei-
chen Zeitpunkt Arbeitslosengeld II beziehungsweise Sozialgeld.  
 
Ein ähnliches Bild im Hinblick auf die Alterstruktur ergibt sich bei der Betrachtung der Ar-
mutsgefährdungsquote vor Sozialleistungen, einem Indikator für bestehende Einkommens-
ungleichheit, der den Anteil der Personen mit einem verfügbaren Äquivalenzeinkommen vor 
Sozialleistungen unter der den Berechnungen zugrunde gelegten Armutsgefährdungsschwelle 
angibt. Wird diese nach internationalen Gepflogenheiten bei 60 vH des nationalen verfügba-
ren Medianäquivalenzeinkommens nach Sozialleistungen angesetzt, so lag sie im Jahr 2010 in 
Deutschland für Alleinstehende bei 10 657 Euro. Im gleichen Jahr belief sich die Armutsge-
fährdungsquote in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland auf 24,9 vH, wäh-
rend die entsprechenden Werte für die unter 18-Jährigen 32,8 vH und für die 65-Jährigen und 
Älteren 15,2 vH betrugen (Eurostat, 2011). 
 
520. Seit der Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im 
Jahr 2003 ist ein deutlicher Anstieg der Empfängerzahlen zu verzeichnen. So erreichte die 
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Anzahl der Empfänger nach einem geringfügigen Rückgang im Jahr 2009 am Ende des Jah-
res 2010 ihren bisherigen Höchststand von 410 000 Personen. Sie stieg damit seit dem 
Jahr 2003 um 59,9 vH, während die Anzahl der Personen über 64 Jahre im gleichen Zeitraum 
lediglich um 13,4 vH zunahm. 
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1) Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben; unter Anrechnung von eigenem Einkommen und Vermögen (zu den Einzelheiten siehe SGB XII).
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Inwieweit sich aus dem deutlichen Anstieg der Empfängerzahlen der Grundsicherung im Al-
ter zwischen den Jahren 2003 und 2010 bereits ein Trend hin zu zunehmender Altersarmut 
ableiten lässt, bleibt offen. Vielmehr könnte der Anstieg auf den mit der Einführung der 
Grundsicherung im Alter intendierten Abbau der versteckten Altersarmut und in der mögli-
cherweise schleppenden Antragsbearbeitung bei Einführung der Leistung zurückzuführen sein 
(Bieber und Stegmann, 2011).  
 
521. Insbesondere in den beiden vergangenen Jahrzehnten waren jedoch Entwicklungen zu 
beobachten, die zukünftig zu einem Anstieg der Empfänger der Grundsicherung im Alter füh-
ren könnten (JG 2008 Ziffern 646 ff., JG 2007 Ziffern 280 ff., JG 2006 Ziffern 347 ff. und 
Goebel und Grabka, 2011). Zukünftig wird für die Mehrheit der 65-Jährigen und Älteren die 
gesetzliche Rente immer noch der wesentliche Bestandteil der Alterseinkommen sein (Heien 
et al., 2007). Damit erhöhen Entwicklungen, die zu einer Reduktion des Rentenzahlbetrags 
der Zugangsrentner führen, das Risiko eines Anstiegs der Empfängerzahlen der Grundsiche-
rung im Alter und damit das Altersarmutsrisiko. 
 
Zu diesen Entwicklungen zählen vor allem: 
 
− Die Verschlechterung der Situation auf dem Arbeitsmarkt bis zum Jahr 2005, die von 

einem Anstieg der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war und eine Veränderung 
der Erwerbstätigenstruktur zur Folge hatte. Die Arbeitsmarktreformen haben seither zwar 
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zu einer verbesserten Arbeitsmarktlage, nicht zuletzt für die Langzeitarbeitslosen geführt. 
Gleichwohl bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland hoch.  
 

− Die Aufspreizung der Entlohnungsstruktur am unteren Ende der Lohnskala.  
 

− Die zur Sicherung der finanziellen Nachhaltigkeit der Gesetzlichen Rentenversicherung 
notwendigen Reformen, die seit dem Jahr 2001 durchgeführt wurden und zu einer Absen-
kung des Rentenniveaus und dem damit verbundenen Aufbau eines auf drei Säulen basie-
renden Alterssicherungssystems geführt haben. 
 

522. Die Arbeitslosigkeit hat zwischen den Jahren 1991 und 2005 in Deutschland beinahe 
kontinuierlich zugenommen, wobei Ostdeutschland in besonderem Maße betroffen war. Dort 
lag die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote im Jahr 2005 bei 18,7 vH, während sie in 
Westdeutschland 9,9 vH betrug. Insbesondere hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich 
erhöht; sie erreichte im Jahr 2006 mit jahresdurchschnittlich knapp 1,9 Millionen Arbeitslo-
sengeld II-Empfängern ihren Höchststand.  
 
Diese Entwicklung sowie die infolge dessen durchgeführten Reformen haben zu einer Ver-
änderung der Erwerbstätigenstruktur beigetragen (Schaubild 81). So hat sich beispiels-
weise die Anzahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten seit dem Jahr 1999 um gut 
25 vH auf 4,8 Millionen Personen im Durchschnitt des Jahres 2005 erhöht. Im Jahr 2010 be-
trug ihre Anzahl jahresdurchschnittlich 4,9 Millionen Personen, also sogar noch etwas  
 

1) Arbeitnehmer (einschließlich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) und Selbstständige einschließlich mithelfende Familienangehörige, in der
Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.– 2) Nach den Ergebnissen des Mikrozensus.

Schaubild 81
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mehr. Ebenso ist die Anzahl der Selbstständigen in Deutschland zwischen den Jah-
ren 1991 und 2005 um 34,3 vH gestiegen. Dieser Trend hat sich in abgeschwächter Form bis 
heute fortgesetzt, sodass die Anzahl der Selbstständigen im Jahr 2010 bei 
4,3 Millionen Personen lag.  
 
Dieser Anstieg der Selbstständigkeit dürfte zu einem nennenswerten Teil auf die schwierige 
Arbeitsmarktlage und die daraus resultierende Ausweitung der Förderung von Existenzgrün-
dungen aus der Arbeitslosigkeit heraus zurückzuführen sein. Er wurde zudem durch die Lo-
ckerung der Handwerksordnung begünstigt. Nicht zuletzt setzt die Möglichkeit der Vermei-
dung von Sozialversicherungsbeiträgen Anreize zur Selbstständigkeit. Insbesondere hat sich 
nämlich die Zahl der Solo-Selbstständigen, das heißt der Selbstständigen ohne Beschäftigte, 
zwischen den Jahren 1991 und 2010 deutlich um 72,3 vH erhöht und liegt heute bei 
2,4 Millionen Personen. Dabei besteht von den geförderten Existenzgründungen der überwie-
gende Teil noch fünf Jahre nach ihrer Gründung (Caliendo et al., 2010). Dies deutet darauf 
hin, dass sich die Anzahl der Selbstständigen selbst bei einer anhaltend guten Arbeitsmarktla-
ge nicht stark rückläufig entwickeln dürfte.  
 
523. Die hohe (Langzeit-)Arbeitslosigkeit und der Anstieg der geringfügigen Beschäftigung 
wirken sich dämpfend auf die Alterseinkommen aus, da die GRV so ausgestaltet ist, dass die 
durchschnittliche relative Einkommensposition in der Erwerbsphase in die Ruhestandsphase 
übertragen wird.  
 
Dieses Prinzip der Teilhabeäquivalenz wird in der GRV umgesetzt, indem die Versicherten 
in jedem Jahr der Erwerbsphase so genannte Entgeltpunkte erwerben, die im Wesentlichen 
ihre zukünftigen Rentenansprüche determinieren. Dabei wird die Höhe der in jedem Jahr er-
worbenen Entgeltpunkte ermittelt, indem das jährlich verbeitragte Entgelt eines jeden Versi-
cherten auf das jeweilige Durchschnittsentgelt bezogen wird. So erwirbt ein Versicherter, der 
im betrachteten Jahr das Durchschnittsentgelt erzielt, in diesem Jahr genau einen Entgelt-
punkt, der in Westdeutschland zu einem monatlichen Rentenanspruch von derzeit 27,47 Euro 
führt. Erhält er 60 vH des Durchschnittsentgelts, erwirbt er 0,6 Entgeltpunkte und damit nur 
einen entsprechenden Rentenanspruch von 16,48 Euro; während ein Versicherter, der ein Ent-
gelt verbeitragt, das 50 vH über dem Durchschnittsentgelt liegt, 1,5 Entgeltpunkte und damit 
einen monatlichen Rentenanspruch von 41,21 Euro erwirbt.  
 
524. In einer Phase, die durch geringfügige Beschäftigung oder (Langzeit-)Arbeitslosigkeit 
gekennzeichnet ist, wird ein geringes oder gar kein Entgelt verbeitragt, sodass die betroffenen 
Versicherten vergleichsweise geringe oder keine Rentenansprüche erwerben.  
 

  
So basiert die Beitragsbemessung während des ersten Jahres der Arbeitslosigkeit, in 
dem üblicherweise Arbeitslosengeld bezogen wird, zwar noch auf derzeit 80 vH des je-
weils der Lohnersatzleistung zugrunde liegenden Entgelts, was bei einem Durch-
schnittsverdiener zum Erwerb von 0,8 Entgeltpunkten beziehungsweise einem monatli-
chen Rentenanspruch in Westdeutschland von heute 21,98 Euro führt. Bei einem länge-
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ren Andauern der Arbeitslosigkeit ist dies allerdings nicht mehr der Fall, da seit dem 
1. Januar 2011 für Arbeitslosengeld II-Empfänger keine Beiträge mehr an die GRV ge-
zahlt und dementsprechend keine Entgeltpunkte erworben werden. Diese Phase wird le-
diglich als Anrechnungszeit in der Versichertenbiografie berücksichtigt.  
 
In den Jahren 2005 und 2006 wurden für einen Arbeitslosengeld II-Empfänger noch 
Beiträge auf Basis einer Bemessungsgrundlage von monatlich 400 Euro an die GRV ge-
zahlt. Im Jahr 2007 wurde dieser Betrag auf monatlich 205 Euro reduziert und bis Ende 
des Jahres 2010 beibehalten. Allerdings konnten auf Basis dieser Bemessungsgrundla-
gen keine nennenswerten Entgeltpunkte beziehungsweise Rentenansprüche mehr er-
worben werden – im Jahr 2010 waren es gerade einmal knapp 0,08 Entgeltpunkte. Dies 
entspricht aktuell in Westdeutschland einem monatlichen Rentenanspruch von 
2,20 Euro. 
 
Ähnliches gilt für geringfügig Beschäftigte: Für diese entrichtet der Arbeitgeber, sofern 
sie nicht auf ihre Versicherungsfreiheit gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 SGB VI verzichtet 
haben und es sich nicht um eine geringfügige Beschäftigung in einem Privathaushalt 
handelt, pauschale Beiträge von 30 vH, von denen die Hälfte an die GRV fließt. Für 
diese pauschalen Arbeitgeberbeiträge wird dann wiederum ein Zuschlag an Entgelt-
punkten ermittelt. Hierzu wird das diesen Beiträgen zugrunde liegende Entgelt eines 
Kalenderjahres durch das Durchschnittsentgelt desselben Kalenderjahres geteilt. An-
schließend wird dieses Ergebnis mit dem Verhältnis an 15-prozentigem pauschalem Ar-
beitgeberbeitrag und dem vollen Beitragssatz des entsprechenden Kalenderjahres mul-
tipliziert. Damit ergibt sich für das Jahr 2010 ein maximaler Zuschlag an Entgeltpunkten 
von 0,1131. Dies entspricht einem monatlichen Rentenanspruch in Westdeutschland von 
heute 3,11 Euro 

   
 

525. Eine Zunahme der Selbstständigkeit könnte ebenfalls einen Anstieg des Altersarmuts-
risikos bewirken. Denn Selbstständige sind mehrheitlich nicht obligatorisch für das Alter ab-
gesichert und erwerben in den meisten Fällen während einer selbstständigen Erwerbstätigkeit 
keine (weiteren) Entgeltpunkte (Kasten 18 Seite 318). Inwieweit sich Selbstständige darüber 
hinaus eigenverantwortlich für das Alter absichern, hängt sowohl von ihrer Sparfähigkeit als 
auch von ihrer Sparbereitschaft ab und determiniert den tatsächlichen Anstieg des Altersar-
mutsrisikos.  
 

Insbesondere unter der wachsenden Zahl von (Solo-)Selbstständigen befinden sich aber viele 
Niedrigeinkommensbezieher mit geringer Sparfähigkeit (Kasten 18, Schaubild 82 oder Zie-
gelmeyer, 2010). Daher dürfte die Wahrscheinlichkeit für diese Gruppe von Erwerbstätigen, 
lediglich eine Rente in Höhe der Grundsicherung im Alter zuzüglich der Kosten der Unter-
kunft zu erhalten, vergleichsweise hoch sein. Folglich wäre es für sie wie alle anderen poten-
ziell Betroffenen, zum Beispiel die geringfügig Beschäftigten, rational, nicht für das Alter 
vorzusorgen und derzeit ab dem 65. Lebensjahr die Grundsicherung im Alter in Anspruch zu 
nehmen (Trittbrettfahrer-Problematik). Insgesamt dürfte damit von einer Zunahme der selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit ein Anstieg des Altersarmutsrisikos ausgehen.  
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Kasten 18  

 
Die Alterssicherung von Selbstständigen 

Von den insgesamt knapp 4,3 Millionen Selbstständigen im Jahr 2010 in Deutschland sind nur 
wenige, die bestimmten Tätigkeiten nachgehen, in der GRV pflichtversichert: Gemäß § 2 SGB VI 
gehören unter anderem selbstständige Lehrer und Erzieher, Hebammen und Entbindungspfle-
ger, Künstler und Publizisten sowie Handwerker und Selbstständige mit nur einem Auftraggeber 
und ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (so genannte „Scheinselbstständige“) dazu. 
Insgesamt waren Ende des Jahres 2009 in der GRV 242 819 Selbstständige pflichtversichert. 
 
Außerdem zählte die Alterssicherung der Landwirte 268 321 versicherte Unternehmer, Ehegat-
ten und Familienangehörige zum Stichtag 30. Juni 2009, von denen 262 686 von der Versiche-
rungspflicht befreit waren, da sie der landwirtschaftlichen Tätigkeit nur im Nebenerwerb nachge-
hen und ein außerlandwirtschaftliches Arbeitsentgelt oder -einkommen beziehen. 
 
Die – häufig selbstständigen – Angehörigen der „klassischen“ verkammerten Berufe (Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Architekten, Rechtsanwälte, Notare sowie Steuerberater und  
Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer) sind zwar obligatorisch in 
den jeweiligen berufsständischen Versorgungswerken abgesichert. Allerdings waren damit im 
Jahr 2007 vermutlich nur weitere knapp 350 000 Selbstständige im Rahmen einer Versiche-
rungspflicht für das Alter abgesichert. 
 
Insgesamt dürften damit höchstens 20 vH bis 25 vH der Selbstständigen obligatorisch für das 
Alter abgesichert sein, sodass die Mehrheit der Selbstständigen eigenverantwortlich für das Alter 
vorsorgen muss. Sofern dies tatsächlich geschieht, erwächst aus einer Zunahme der selbststän-
dig Erwerbstätigen kein erhöhtes Altersarmutsrisiko. Allerdings ist der Anstieg der Selbstständi-
gen vor allem auf eine Zunahme der Solo-Selbstständigen zurückzuführen (Schaubild 82),  
 

Verteilung des Nettoeinkommens von Selbstständigen im Jahr 2010 in Deutschland1) 2)

vH3)

1) Summe aller Einkunftsarten ohne Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.– 2) Nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2010; ohne mit-
helfende Familienangehörige und selbstständige Landwirte.– 3) Anteil der Personen in einer Einkommensklasse an der Gesamtzahl der Selbst-
ständigen.

© Sachverständigenrat
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die wiederum häufig nur geringe Einkommen erzielen und die deshalb unter Umständen über 
keine oder nur eine unzureichende Sparfähigkeit verfügen. Insofern besteht durchaus das Risi-
ko, dass diese Erwerbstätigengruppe nicht ausreichend für das Alter vorsorgt und ihr potenziel-
les Altersarmutsrisiko steigt (auch JG 2006 Ziffern 348 und 355, Schaubild 71). 
 

 
526. Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt seit den 1990er-Jahren werden sich also ten-
denziell negativ auf die Höhe der während der Erwerbsphase erworbenen Entgeltpunkte und 
damit auf die Rentenansprüche aus der GRV auswirken. Es dürfte daher für Versicherte, de-
ren Erwerbsphase insbesondere den Zeitraum von 1990 bis 2005 umfasst, schwieriger wer-
den, mindestens die Entgeltpunkte zu erreichen, die notwendig sind, um eine gesetzliche Ren-
te in Höhe der Grundsicherung im Alter zuzüglich der Kosten der Unterkunft zu erhalten.  
 
Ein ostdeutscher Versicherter benötigt dazu bereits heute 28 Erwerbsjahre, in denen er ein 
Durchschnittseinkommen erzielen muss; in Westdeutschland sind es unter sonst gleichen Be-
dingungen 25 Erwerbsjahre. Da Ostdeutschland von der negativen Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt besonders betroffen ist, könnte es dort ein größeres Risiko für Altersarmut ge-
ben (Kumpmann et al., 2010; Krenz und Nagl, 2009). Gleichwohl haben die ostdeutschen 
Versicherten, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen, noch etwa die Hälfte 
ihres Erwerbslebens in der DDR verbracht und weisen zumindest für diese Zeit anders als die 
westdeutschen Versicherten im Durchschnitt nahezu durchgängige Erwerbsbiografien auf. 
Dies dürfte – zumindest in der kurzen bis mittleren Frist – das potenzielle Altersarmutsrisiko 
der ostdeutschen Versicherten reduzieren (dazu Krenz et al., 2009). Allerdings ist schwer ab-
zuschätzen, wie sich der Arbeitsmarkt zukünftig entwickeln wird. Es ist wohl eher davon aus-
zugehen, dass sich die Arbeitsmarktlage besser als zwischen den Jahren 1990 und 2005 dar-
stellen wird (Expertise 2011 Ziffern 129 ff.). 
 
527. Zusätzlich zu den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bis zum Jahr 2005 und dem 
Aufspreizen der Entlohnungsstruktur am unteren Ende beeinflussen die seit dem Jahr 2001 
zur Sicherung der Beitragssatzstabilität der GRV implementierten Reformen, insbesondere 
die Absenkung des Rentenniveaus, die zukünftige Höhe der Alterseinkommen negativ. So 
dämpft vor allem der Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenanpassungen, was den aktuellen Ren-
tenwert weniger stark als in der Vergangenheit steigen lässt und das Rentenniveau, das übli-
cherweise als Verhältnis von Standardrente zu Durchschnittslohn definiert wird, allmählich 
reduziert, sodass sich zukünftig aufgrund dieser Entwicklung das Risiko für Altersarmut  
ebenfalls erhöhen könnte. 
 
Handlungsbedarf? 

528. Bei der Identifikation potenzieller Handlungsnotwendigkeiten, die aus der Zunahme des 
Altersarmutsrisikos resultieren könnten, ist zu berücksichtigen, dass eine niedrige gesetzliche 
Rente, die zukünftig weiterhin für viele die Haupteinkommensquelle im Alter bleiben wird, 
nicht automatisch zu einem Anspruch auf Grundsicherung im Alter führt. Denn möglicher-
weise verfügt die betroffene Person über weitere Alterseinkommen oder Vermögen. Dies 
dürfte insbesondere auf Selbstständige zutreffen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die 
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Ergänzung der gesetzlichen Rente mit weiteren Einkommen zukünftig zunehmen wird. So 
wurde insbesondere mit den Rentenreformen der letzten Jahre ein Rückgang des Leistungsni-
veaus der gesetzlichen Rente beabsichtigt, der durch zusätzliche und staatlich geförderte Al-
tersvorsorge kompensiert werden sollte.  
 
Zudem ist für einen möglichen Anspruch auf Grundsicherung im Alter nicht das individuelle 
Einkommen von Bedeutung, da der Haushaltskontext Berücksichtigung findet. Wenn etwa 
die familieninterne Arbeitsteilung dazu führt, dass ein Partner nicht voll am Erwerbsleben 
teilnimmt, dann erwirbt dieser nur einen niedrigen Rentenanspruch, der allerdings im Haus-
haltskontext durch Ansprüche des Partners ausgeglichen wird. Insgesamt hat der Haushalt 
dann keinen Anspruch auf Grundsicherung im Alter, selbst wenn dieser auf individueller  
Ebene bestünde.  
 
529. Wenngleich über die langfristige Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung große 
Unsicherheit besteht, sind die künftigen Rentenzahlbeträge aus der GRV noch vergleichswei-
se gut projizierbar. Für mögliche weitere Alterseinkommen (betriebliche Altersvorsorge, 
Riester- und Basisrenten) sowie für das weitere Vermögen gilt dies – zumindest derzeit – eher 
nicht (Geyer und Steiner, 2010; Heien et al., 2007). Damit ist die Einschätzung des Alters-
armutsrisikos schwierig; dies gilt insbesondere für Selbstständige.  
 
530. Ungeachtet dieser Mahnung zur Vorsicht bei der Prognose ließe sich das Altersarmuts-
risiko von (Solo-)Selbstständigen, die mehrheitlich nicht obligatorisch für das Alter abgesi-
chert sind und deren Anzahl in den vergangenen Jahren zugenommen hat, durch eine Pflicht 
zur Altersvorsorge reduzieren. Diese würde gleichzeitig die Trittbrettfahrer-Problematik ver-
mindern (Ziffer 525). Beide Aspekte rechtfertigen allerdings zunächst einmal nur eine Versi-
cherungspflicht für Selbstständige und nicht die Pflichtversicherung in der GRV 
(JG 2006 Ziffer 356).  
 
Für eine Pflichtversicherung in der GRV gibt es allerdings zwei Argumente: Erstens das Ziel 
von Kontinuität in der Altersabsicherung der bisher nicht obligatorisch abgesicherten Selbst-
ständigen, das durch mögliche, häufige Erwerbsstatuswechsel gefährdet wird. Zweitens würde 
durch die Pflicht zur Versicherung in der GRV die Ungleichbehandlung von gesetzlich Ren-
tenversicherten und allen anderen Erwerbstätigen reduziert (JG 2006 Ziffer 357). Diese Un-
gleichbehandlung folgt aus der systemimmanenten, so genannten impliziten Besteuerung, der 
die Versicherten der GRV unterliegen und die wiederum auf das Einführungsgeschenk an die 
erste Rentnergeneration zurückzuführen ist, der Renten ohne vorherige Beitragsleistung ge-
zahlt wurden (Sinn, 2000).  
 
Beide Argumente reichen jedoch aus Sicht des Sachverständigenrates, insbesondere bei zu-
sätzlicher Berücksichtigung der aus der Ausweitung des Versichertenkreises der GRV resul-
tierenden Beitragssatzänderungen und intergenerativen Verteilungseffekte (JG 2006 Kasten 
17 oder Kohlmeier, 2009), als Begründung für eine Integration aller nicht obligatorisch abge-
sicherten Selbstständigen in die GRV nicht aus. Vielmehr lässt sich lediglich die Einführung 
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einer Versicherungspflicht für Selbstständige rechtfertigen. Eine Versicherungspflicht würde 
die zukünftigen Generationen entlasten. Eine Pflichtversicherung der Selbstständigen in der 
GRV würde hingegen die heutigen Beitragszahler entlasten und den Selbstständigen eine hö-
here implizite Steuerlast aufbürden. Sofern es sich bei Solo-Selbstständigen um Personen mit 
niedrigen Einkommen handelt, stellen sich somit ein intergeneratives und ein interperso-
nelles Verteilungsproblem. 
 
531. Unabhängig davon, wie eine verpflichtende Altersvorsorge für bisher nicht obligato-
risch abgesicherte (Solo-)Selbstständige ausgestaltet würde, dürfte sie – die Sparfähigkeit der 
betroffenen Selbstständigen vorausgesetzt – präventiv wirken und Altersarmut vermeiden. 
Dies bedeutete zugleich, dass die heutige Generation die finanziellen Mittel aufbringt, die 
notwendig sind, damit sie zukünftig nicht von Altersarmut betroffen ist. Sollten die durch 
diese Regelung erfassten Selbstständigen die notwendige Sparfähigkeit allerdings nicht auf-
weisen, wird die Einführung einer verpflichtenden Altersvorsorge für diese Gruppe nicht zu 
einer nennenswerten Reduktion des Altersarmutsrisikos führen. Denn es ist zu erwarten, dass 
ein im Durchschnitt geringes Einkommen während der Erwerbsphase, das für fehlende Spar-
fähigkeit ursächlich ist, lediglich zu einer niedrigen Rente führen wird, die unter Umständen 
sogar unter der Höhe der Grundsicherung im Alter zuzüglich der Kosten der Unterkunft von 
heute etwa 680 Euro liegen könnte. Im Ausmaß der Aufstockung niedriger Renten auf das 
Niveau der Grundsicherung im Alter werden zukünftige Generationen zur Finanzierung he-
rangezogen. Die Versicherungspflicht für Selbstständige impliziert daher eine Finanzierungs-
last, die teils von der heutigen Generation, teils von zukünftigen Generationen getragen 
wird.  
 
532. Zur Vermeidung der vermeintlich steigenden Anzahl von Zugangsrenten unter oder in 
Höhe dieser heute etwa 680 Euro und dem damit verbundenen Anstieg der Empfängerzahlen 
der Grundsicherung im Alter werden vielfach Maßnahmen vorgeschlagen, die – dann kura-
tiv, statt präventiv – zum Zeitpunkt des Rentenzugangs den Bezug der Grundsicherung im 
Alter verhindern würden. Im Hinblick auf die Finanzierung impliziert dies wiederum, dass die 
kommenden Generationen stärker zur Vermeidung potenzieller Altersarmut der heutigen Ge-
neration herangezogen würden. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zählen: 
 
− Die Aufstockung der Renten von langjährig Versicherten mit mindestens 25 bis 
40 Beitragsjahren auf oder knapp über das Niveau der Grundsicherung im Alter zuzüglich der 
Kosten der Unterkunft (JG 2008 Ziffer 654). In diese Kategorie dürfte die kürzlich vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales vorgeschlagene Zuschussrente fallen, wenngleich 
viele Details im Zusammenhang mit ihrer Ausgestaltung noch unklar sind (Kasten 19, Sei-
te 322 f.). 

 
− Die Höherbewertung von Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II bis zum Erreichen 
einer bestimmten Zahl von Entgeltpunkten zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Er-
werbsleben (JG 2008 Ziffer 658). 
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Kasten 19  

 
Die Zuschussrente 

Menschen, die lange gearbeitet und zusätzlich vorgesorgt haben, aber dennoch nur eine Rente 
unter oder in Höhe der Grundsicherung im Alter erhalten werden, sollen durch die Zuschussren-
te, die zu einem Rentenzahlbetrag von 850 Euro im Monat führen soll, bessergestellt werden 
(BMAS, 2011). Aus diesem Grund ist für eine Übergangsphase zwischen den Jah-
ren 2013 und 2023 geplant, für den Erhalt der Zuschussrente 40 Versicherungsjahre, davon 
30 Beitragsjahre, als Anspruchsvoraussetzung festzulegen. Ab dem Jahr 2023 sollen beide Grö-
ßen um 5 auf dann 45 Versicherungs- und 35 Beitragsjahre angehoben werden. In diesem Zu-
sammenhang ist geplant, Zeiten der Kindererziehung und der Pflege Erwerbszeiten gleichzustellen.  
 
Neben diesen beiden genannten Anspruchsvoraussetzungen ist es notwendig, zusätzlich für das 
Alter vorgesorgt zu haben. Zwischen den Jahren 2013 und 2017 soll es ausreichen, fünf Jahre 
lang zusätzliche Altersvorsorge betrieben zu haben. Ab dem Jahr 2018 soll dieser Wert dann 
jährlich um ein Jahr steigen und wird sich im Jahr 2047 auf 35 Jahre belaufen. Die Zuschussren-
te ist demnach der Unterschiedsbetrag zwischen den garantierten 850 Euro und dem Einkom-
men des Betroffenen, also insbesondere den Rentenleistungen aus der GRV und der betriebli-
chen oder privaten Altersvorsorge. Dem Vernehmen nach ist daran gedacht, Kapitaleinkommen 
sowie das Partnereinkommen ähnlich der Einkommensanrechnung bei der Hinterbliebenenver-
sorgung zu berücksichtigen. Die Zuschussrente soll sachgerecht aus Steuermitteln finanziert 
werden. 
 
Heute verfügt eine Person mit einem Anspruch auf Grundsicherung im Alter maximal über ein 
monatliches Einkommen in Höhe dieser Sozialleistung von derzeit etwa 680 Euro. Dabei werden 
eine gesetzliche Rentenzahlung und ein Einkommen aus einer Riester-Rente auf den Grundsi-
cherungsanspruch angerechnet, sodass sich dieser entsprechend reduziert. Folglich ist es für 
potenziell in diese Gruppe fallende Personen rational, nicht zusätzlich für das Alter vorzusorgen  
 

© Sachverständigenrat

Schaubild 83

Gesetzliche
Rente

Anrechnung von Alterseinkommen auf die Grundsicherung im Alter nach Rechtsstand 2011
und bei Einführung der Zuschussrente1)

1) Zusätzlich zu den Alterseinkommen werden weitere Einkommen, wie zum Beispiel Kapitaleinkommen, bei der Grundsicherung im Alter angerechnet.
Dies ist auch für die Zuschussrente vorgesehen.– 2) Niveau der derzeitigen Grundsicherung im Alter.– 3) Rentenzahlbetrag, der durch die Zuschuss-
rente erreicht werden soll.

Quelle: BMAS
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(Trittbrettfahrer-Problematik). Zukünftig soll eine Person, welche die Anspruchsvoraussetzungen 
für die Zuschussrente erfüllt, dagegen 850 Euro erhalten, worauf die genannten Alterseinkom-
men ebenfalls angerechnet werden (Schaubild 83). Dennoch werden sich die betroffenen Per-
sonen besser stellen. Zudem entfällt die Trittbrettfahrer-Problematik, weil die Anwartschaft auf 
die Zuschussrente an den Arbeitseinsatz während des Erwerbslebens und die zusätzliche Al-
tersvorsorge gekoppelt ist. 
 

 
Diese Optionen sind aufgrund der ihnen jeweils immanenten Einkommensumverteilung als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu qualifizieren und somit aus Steuermitteln zu finanzieren. 
Für die Höherbewertung von Zeiten des Arbeitslosengeld II-Bezugs gilt zudem, dass sie le-
diglich Zugangsrenten unter oder auf dem Niveau der Grundsicherung im Alter vermeidet, die 
auf Langzeitarbeitslosigkeit zurückzuführen sind. Niedrige Zugangsrenten von Geringverdie-
nern oder – zumindest phasenweise – Selbstständigen können auf diese Weise nicht verhin-
dert werden. 
 
533. Die Aufstockung der Renten langjährig Versicherter und die Höherbewertung von Zei-
ten des Arbeitslosengeld II-Bezugs würden dazu beitragen, dass bei den voraussichtlich be-
troffenen Zugangsrentnern der Wunsch nach Trittbrettfahrer-Verhalten und die Frage nach 
der Legitimität der GRV in geringerem Maße aufkommen. Allerdings wären diese Optionen 
mit zusätzlichen fiskalischen Lasten verbunden, die im Falle der Aufstockung der Renten 
langjährig Versicherter am größten ausfallen dürften. Wenn weder der familiäre Kontext noch 
weitere Einkommen oder vorhandenes Vermögen bei der Aufstockung der Renten langjährig 
Versicherter oder der Höherbewertung von Zeiten des Arbeitslosengeld II-Bezugs beachtet 
würden, käme es zu erheblichen Mitnahmeeffekten. Zudem könnte der Bund versucht sein, 
bei guter Finanzlage der GRV die Kosten vom Steuer- auf den Beitragszahler zu verlagern. 
Dies würde mittel- bis langfristig – vor allem vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels – zu finanziellen Schwierigkeiten der GRV führen.  
 
534. Eine weitere Möglichkeit, das angesprochene Trittbrettfahrer-Verhalten zu minimieren, 
aber gleichzeitig Mitnahmeeffekte möglichst zu vermeiden, besteht darin, Anpassungen bei 
der Grundsicherung im Alter vorzunehmen. So wäre es denkbar, einen allgemeinen Freibe-
trag oder eine prozentuale Freistellung für alle Alterseinkommen zu gewähren. Dies wür-
de bedeuten, dass vorhandene Alterseinkommen nicht vollständig auf die Grundsicherung im 
Alter angerechnet werden und entspräche faktisch einer Erhöhung dieser Sozialhilfeleistung. 
Diese Option könnte aber vermutlich so ausgestaltet werden, dass die Kosten geringer als bei 
der Aufstockung der Renten langjährig Versicherter oder der Höherbewertung von Zeiten des 
Arbeitslosengeld II-Bezugs wären, da weitere Einkommen, Vermögen sowie der familiäre 
Kontext bei der Überprüfung eines möglichen Anspruchs auf Grundsicherung im Alter grund-
sätzlich zu berücksichtigen sind.  
 
Mit der Einführung eines allgemeinen Freibetrags oder einer prozentualen Freistellung für alle 
Alterseinkommen stiegen – insbesondere in Kombination mit der Einführung der Pflichtversi-
cherung aller bisher nicht obligatorisch in der GRV abgesicherten Selbstständigen – sowohl 
die Anreize, eine gering entlohnte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen, 
als auch die Anreize, private oder betriebliche Altersvorsorge zu betreiben (JG 2008 Zif-
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fer 655). Hinsichtlich dieser beiden Aspekte besteht nämlich derzeit das Problem, dass es für 
Personen, die erwarten, in ihrer Ruhestandsphase einen Anspruch auf Grundsicherung im Al-
ter zu haben, rational ist, nicht zusätzlich für das Alter vorzusorgen, da eine Rente aus der 
zusätzlichen Altersvorsorge voll auf den möglichen Anspruch auf die Grundsicherungsleis-
tung angerechnet wird.  
 
535. Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgeschlagene Zuschussrente 
könnte dagegen als eine Art Kombination aus einer Aufstockung des Rentenbetrags und Ein-
führung eines Freibetrags oder einer prozentualen Freistellung verstanden werden. Die Ähn-
lichkeit zur Einführung eines/r Freibetrags/prozentualen Freistellung besteht dabei zum einen 
darin, dass das so genannte „Trittbrettfahren“ an Attraktivität verliert (Ziffer 525), denn ohne 
die Existenz einer zusätzlichen Altersvorsorge besteht kein Anspruch auf die Zuschussrente. 
Zum anderen könnte sie – je nachdem, ob und wie eine Einkommensanrechnung letztlich 
stattfindet – im Hinblick auf diesen Aspekt bestehen. Darüber hinaus weist die Zuschussrente 
Ähnlichkeit zu den verschiedenen Optionen der Rentenaufstockung auf. Problematisch an der 
Zuschussrente ist, dass sie im Hinblick auf das Alterseinkommen massive Anreize setzt, von 
einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle zu wechseln, da sie Kindererziehungszeiten und die 
Pflege von Angehörigen den Erwerbszeiten gleichstellt.  
 
536. Insgesamt betrachtet führen – abgesehen von der Einführung einer allgemeinen Versi-
cherungspflicht für bisher nicht obligatorisch abgesicherte Selbstständige und vorausgesetzt, 
die betroffenen Selbstständigen sind ausreichend sparfähig – die aufgezeigten Optionen zwar 
bei Eintritt in den Ruhestand dazu, den Bezug der Grundsicherung im Alter zu vermeiden; sie 
sind aber keineswegs so konzipiert, Altersarmut tatsächlich zu beseitigen. Da sie mit zusätzli-
chen finanziellen Belastungen, insbesondere der zukünftigen Generationen, verbunden sind 
und mit der Grundsicherung im Alter eine Mindesteinkommenssicherung besteht, stellt sich 
vielmehr die Frage nach der Notwendigkeit ihrer Einführung. Wichtiger wäre es, Altersarmut 
präventiv zu vermeiden. Damit würde erreicht, dass jede Generation ihre eigenen Kosten zur 
Vermeidung von Altersarmut übernähme.  
 
Um Altersarmut wirksam vorzubeugen, sind Maßnahmen notwendig, die spätestens in, ideal-
erweise jedoch schon vor der Erwerbsphase, ansetzen. Dabei ist der beste Schutz vor Alters-
armut eine Kombination aus hoher schulischer und beruflicher Qualifikation, dem Vermeiden 
einer Erwerbsminderung sowie eigenverantwortlicher privater Altersvorsorge. Insofern sollte 
jeder Einzelne, aber insbesondere die Politik diese drei Voraussetzungen in den Mittelpunkt 
ihrer Bemühungen rücken.  
 
537. Eine hohe Qualifizierung geht mit einem insgesamt geringeren Arbeitslosigkeitsrisiko 
einher (IAB, 2011), sodass durch eine Bildungspolitik, die bei der vorschulischen Erziehung 
beginnt und bei einer Ausweitung der Weiterbildung endet (JG 2009 Ziffern 450 ff.), die Be-
schäftigungschancen gerade bildungsferner und damit eher von Erwerbslosigkeit bedrohter 
Personen verbessert werden. Zudem kann eine die Beschäftigung fördernde Arbeitsmarktpoli-
tik zur Reduktion des Altersarmutsrisikos beitragen. Da eine Erwerbsminderung aufgrund des 
daraus resultierenden begrenzten Potenzials, Einkommen zu erzielen, die individuellen Mög-
lichkeiten, Rentenanwartschaften in der GRV zu erwerben und private Altersvorsorge zu 
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betreiben, stark einschränkt, sollte das Risiko einer Erwerbsminderung reduziert werden. Da-
zu können ein Ausbau der betrieblichen Gesundheitspolitik sowie individuelle Präventions-
anstrengungen beitragen. 
 
Der zur Beitragssatzstabilisierung notwendigen Absenkung des Leistungsniveaus in der GRV 
kann dagegen nur durch zusätzliche Altersvorsorge entgegengewirkt werden. Diese wird aus 
sozialpolitischen Gründen unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel im Rahmen der 
sogenannten Riester-Rente staatlich gefördert und zudem nachgelagert besteuert, sodass unter 
bestimmten Umständen mit nur geringen Eigenbeiträgen für das Alter vorgesorgt werden 
kann. Allerdings ist vielen Förderberechtigten im Rahmen der Riester-Rente dieser Umstand 
gar nicht bekannt (Coppola und Gasche, 2011). 
 
538. Im Hinblick auf die angestrebten Anpassungen im System der Altersvorsorge ist von 
vorschnellen, den Leistungskatalog der GRV ausweitenden und somit teuren Maßnahmen 
abzuraten. Wenngleich es in der Vergangenheit Entwicklungen gegeben hat, die zukünftig 
niedrigere und damit häufiger unter das Niveau der Grundsicherung im Alter zuzüglich der 
Kosten der Unterkunft fallende gesetzliche Renten erwarten lassen, ist dennoch relativ wenig 
über die zu erwartende gesamte Einkommens- und Vermögenssituation künftiger Generatio-
nen bekannt. So ist die zukünftige Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung schwer zu 
prognostizieren, wenngleich sich die Arbeitsmarktlage tendenziell besser als zwischen den 
Jahren 1990 und 2005 darstellen dürfte. Ebenso ist das künftige Vorsorgeverhalten schwer 
vorhersehbar, aber Alterseinkommen aus der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge soll-
ten an Bedeutung gewinnen.  
 
Hinzu kommen die Anreize, welche die heute bestehenden und die diskutierten Maßnahmen 
setzen. So erhöht eine Zuschussrente zwar die Arbeitsanreize Geringqualifizierter, weil sie 
sich besser stellen, wenn sie arbeiten: Die Zuschussrente stellt sicher, dass Personen, die län-
gere Zeit arbeiten, eine Rente über der Grundsicherung im Alter erhalten. Die Zuschussrente 
führt aber zu höheren Finanzierungslasten, insbesondere zukünftiger Steuerzahler. Daraus 
resultiert ein negativer Arbeitsanreiz.  
 
539. Vor diesem Hintergrund sind kurative Maßnahmen wie die Aufstockung von Renten 
langjährig Versicherter, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgeschlagene 
Zuschussrente, die Höherbewertung von Zeiten des Arbeitslosengeld II-Bezugs, die im We-
sentlichen bei den gesetzlichen Renten ansetzen, aber auch die Einführung eines Freibetrags 
oder einer prozentualen Freigrenze im Rahmen der Grundsicherung im Alter skeptisch zu 
sehen – selbst wenn sie dazu geeignet wären, Fehlanreize sowohl im Hinblick auf die zusätz-
liche Altersvorsorge als auch im Hinblick auf das Vermeiden einer Versicherungspflicht in 
der GRV zu beseitigen. Denn die genannten Maßnahmen führen zu finanziellen Mehrbelas-
tungen und bewirken Mitnahmeeffekte. Zudem existiert mit der Grundsicherung im Alter 
bereits eine Mindesteinkommenssicherung.  
 
Um mögliches Trittbrettfahrer-Verhalten bei Selbstständigen zu verhindern, wäre eine allge-
meine Versicherungspflicht für nicht obligatorisch abgesicherte Selbstständige geeignet, die 
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aus Sicht des Sachverständigenrates nicht als Pflichtversicherung in der GRV ausgestaltet 
werden muss. 
 
Am wichtigsten sind aber präventive Maßnahmen, wie die Förderung der Qualifizierung, 
insbesondere bildungsferner Schichten, durch bildungspolitische Maßnahmen über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg und die Stärkung der privaten Altersvorsorge, wenn Altersar-
mut wirksam verhindert werden soll. 
 
Eine andere Meinung 

540. Ein Mitglied des Rates, Peter Bofinger, teilt nicht die Auffassung der Mehrheit, wonach 
die implizite Besteuerung der Versicherten in der GRV als Argument für eine Einbeziehung 
der (Solo-)Selbstständigen in die GRV nicht ausreiche (Ziffer 530). Die derzeit bestehende 
Begünstigung der (Solo-)Selbstständigen, die auch bei der von der Mehrheit des Sachverstän-
digenrates vorgeschlagenen allgemeinen Versicherungspflicht mit einem Wahlrecht bezüglich 
des Versicherungsträgers bestehen bliebe, schafft einen Anreiz, Beschäftigungsverhältnisse in 
dieser Rechtsform zu gestalten, um der impliziten Besteuerung zu entgehen. Die Tatsache, 
dass die Zahl der abhängig Beschäftigten in den Jahren 2000 bis 2010 um 0,5 vH zurückge-
gangen ist, während die Zahl der (Solo-)Selbstständigen um 29 vH zugenommen hat, deutet 
darauf hin, dass diese Substitutionseffekte ein durchaus beachtliches Ausmaß angenommen 
haben. Sie untergraben die Finanzierungsbasis der Sozialen Sicherungssysteme und führen 
über eine höhere Abgabenbelastung der zwangsweise Versicherten zu zusätzlichen Bestre-
bungen, Tätigkeiten wie beispielsweise Minijobs anzunehmen, die nicht der vollen Sozialver-
sicherungspflicht unterliegen. Eine Einbeziehung der (Solo-)Selbstständigen in die GRV stellt 
somit einen Beitrag zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen dar, der in Anbetracht der 
zu erwartenden demografischen Herausforderungen dringend geboten ist. 
 
541. Zudem hält es dieses Ratsmitglied für erforderlich, im Rahmen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung einen allgemeinen Freibetrag für Vermögenseinkommen 
einzuführen. Ansonsten wäre es, wie von der Mehrheit zutreffend festgestellt wird, für Perso-
nen, die in der Ruhestandsphase nur einen Rentenanspruch in Höhe der Grundsicherung er-
warten, rational, nicht privat für das Alter vorzusorgen, da zum Beispiel eine Riester-Rente 
voll mit dem Anspruch auf Grundsicherung im Alter verrechnet würde (Ziffern 525). Dies ist 
schwer zu vereinbaren mit dem Bestreben der Politik, durch Zulagen die private Altersvorsor-
ge gerade von Menschen mit geringen Einkommen zu fördern, um auf diese Weise Altersar-
mut zu vermeiden.  
 
So gesehen ist ein allgemeiner Freibetrag durchaus geeignet, Altersarmut zu reduzieren. Dass 
dies mit zusätzlichen Belastungen einhergeht, ist nicht zu bestreiten. Diese ließen sich ganz 
einfach durch eine gesetzliche Rentenversicherungspflicht der (Solo-)Selbstständigen finan-
zieren. Diese würden damit zwar Rentenansprüche erwerben. Da viele der so tätigen Men-
schen jedoch nur vergleichsweise geringe Einkommen erzielen, wäre ihr Rentenanspruch häu-
fig nicht höher als die ihnen ohnehin zustehende Grundsicherung. 
 
Soweit die Meinung dieses Ratsmitglieds. 
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II. Gesetzliche Krankenversicherung:  
Erfreuliche Finanzlage – Zusatzbeiträge nutzen 

542. Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steht zur Jahresmitte 2011 finanziell sehr 
gut da, was sich sowohl mit den nur kurzfristig wirksamen einnahme- und ausgabenseitigen 
Reformen des vergangenen Jahres als auch mit der guten konjunkturellen Entwicklung erklä-
ren lässt. Gleichwohl trägt die gute finanzielle Lage dazu bei, dass sich die ebenfalls zur Ge-
sundheitsreform 2010 gehörende Finanzierung zukünftiger Ausgabensteigerungen über ein-
kommensunabhängige Zusatzbeiträge zumindest verzögert – es besteht sogar die Gefahr, dass 
sie niemals realisiert wird. Da das Ausgabenwachstum aufgrund des demografischen Wandels 
und des medizinisch-technischen Fortschritts mittelfristig wieder dynamisch ansteigen wird, 
müssten vielmehr Maßnahmen ergriffen werden, die eine solche Entwicklung zumindest ab-
schwächen. Dies ist bisher unterblieben; stattdessen liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Versorgungsstrukturen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG) vor, der eher finanzielle Mehrbelastungen zur Be-
seitigung der ärztlichen Unter- und Überversorgung vorsieht. 
 

1. Finanzielle Lage 

543. Insgesamt verzeichnet die GKV im ersten Halbjahr 2011 einen Überschuss von knapp 
3 Mrd Euro, der sich aus einem Überschuss bei den Gesetzlichen Krankenkassen von 
2,4 Mrd Euro und einem Überschuss im Gesundheitsfonds von etwa 0,5 Mrd Euro zusam-
mensetzt. Insgesamt hat sich damit die finanzielle Situation gegenüber dem Vorjahreshalb-
jahr, in dem lediglich ein Überschuss von knapp 0,2 Mrd Euro ausgewiesen wurde, spürbar 
verbessert. 
 
Die gesamten Einnahmen des Gesundheitsfonds lagen im ersten Halbjahr 2011 gut 5 vH 
über denen des entsprechenden Vorjahreshalbjahres und betrugen 90,0 Mrd Euro. Dabei ist 
dieser deutliche Einnahmeanstieg vor allem auf die Zunahme der Beitragseinnahmen um gut 
6 vH zurückzuführen, die als Folge der guten konjunkturellen Lage und der Erhöhung des 
Beitragssatzes um 0,6 Prozentpunkte zum 1. Januar 2011 zu sehen ist. Diesen Gesamtein-
nahmen standen Zuweisungen an die Krankenkassen in Höhe von 89,5 Mrd Euro gegenüber, 
die im Vergleich zum ersten Halbjahr des Jahres 2010 ebenfalls um 5 vH gestiegen sind.  
 
544. Die Gesetzlichen Krankenkassen wiederum erzielten insgesamt Einnahmen in Höhe 
von 91,7 Mrd Euro, bei denen es sich fast ausschließlich um die Zuweisungen aus dem Ge-
sundheitsfonds handelt. Ihre Ausgaben beliefen sich dagegen nur auf 89,3 Mrd Euro und ha-
ben sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr lediglich um gut 2,3 vH erhöht.  
 
Allerdings verlief die Entwicklung der einzelnen Ausgabenbereiche sehr unterschiedlich: So 
haben sich die Ausgaben für Arzneimittel infolge der Erhöhung des Arzneimittelrabatts und 
des Inkrafttretens des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes (AMNOG) gegenüber dem 
Vorjahreshalbjahr um fast 6 vH reduziert und die Ausgaben für ambulante ärztliche Behand-
lung sind mit 2,9 vH zumindest langsamer als in der Vergangenheit angestiegen. Dies gilt 
auch für die Ausgaben für Krankengeld, die trotz einer Verlangsamung des Wachstums mit 
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einem Anstieg um 9,4 vH immer noch eine sehr dynamische Entwicklung aufweisen. Hierfür 
verantwortlich sind die steigende Zahl von Berechtigten, insbesondere in höheren Altersgrup-
pen kurz vor der Verrentung, sowie der Anstieg der länger andauernden psychischen Erkran-
kungen.  
 
Das Wachstum der Ausgaben für Krankenhausbehandlung hat sich dagegen gegenüber dem 
Vorjahreswert etwas beschleunigt und liegt am Ende des zweiten Quartals 2011 bei 4,2 vH. 
Des Weiteren haben sich die Netto-Verwaltungskosten gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 
1,1 vH erhöht; da das GKV-Finanzierungsgesetz (GKV-FinG), das im letzten Jahr verab-
schiedet wurde, konstante Verwaltungskosten vorsieht, wird es hier im Verlauf des Jahres 
noch zu einer weiteren Abflachung kommen müssen. 
 
545. Aufgrund der skizzierten Entwicklungen ist zu erwarten, dass sich die Liquiditätsreser-
ve des Gesundheitsfonds am Jahresende 2011 mindestens auf gut 6 Mrd Euro belaufen wird. 
Von diesen sind aktuell etwa 3 Mrd Euro, nämlich 20 vH einer durchschnittlichen Mo-
natsausgabe, als Mindestreserve vorzuhalten. Zudem sind 2 Mrd Euro in den Jahren 2012 
bis 2014 für die Finanzierung der Zusatzbeiträge von Arbeitslosengeld II-Empfängern und für 
den Sozialausgleich vorgesehen, sodass die finanzielle Ausstattung der GKV immer noch als 
üppig zu bezeichnen ist.  
 

2. Erfolgreiche Gesundheitsreform im vergangenen Jahr? 

546. Mit der Verabschiedung des GKV-FinG und des AMNOG im Jahr 2010 sollten sowohl 
einnahme- als auch ausgabenseitige Reformvorhaben in der GKV umgesetzt werden. Wäh-
rend mit den ausgabenseitigen Maßnahmen eine Begrenzung des Ausgabenwachstums, ins-
besondere bei den Arzneimitteln, erreicht werden sollte, ist für die Einnahmeseite die Fest-
schreibung des derzeitigen Beitragssatzes und die Finanzierung von zukünftigen Kostenstei-
gerungen durch einkommensunabhängige und sozial ausgeglichene Zusatzbeiträge vorgese-
hen (JG 2010 Ziffern 408 ff.).  
 
547. Im Hinblick auf die gute Finanzlage kann trotz Begünstigung durch die erfreuliche kon-
junkturelle Entwicklung festgehalten werden, dass – zumindest in der kurzen Frist – eine 
deutliche Verbesserung der Finanzsituation der GKV erreicht werden konnte, insbesonde-
re haben sich die Ausgaben für Arzneimittel tatsächlich reduziert (Ziffer 544). Allerdings 
trägt die durch die Reformvorhaben erreichte gute finanzielle Ausstattung der GKV dazu bei, 
dass es im Jahr 2012 nicht zur flächendeckenden Einführung von Zusatzbeiträgen kommen 
wird und diese ebenso im Jahr 2013 vermieden werden könnte. Somit bleibt weiterhin abzu-
warten, ob Ausgabensteigerungen im Gesundheitswesen zukünftig tatsächlich über einkom-
mens-unabhängige Zusatzbeiträge finanziert werden. Der Sachverständigenrat hat bereits im 
vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass der Einstieg in eine einkommensunabhängige Fi-
nanzierung der GKV womöglich „nur auf dem Papier“ realisiert worden ist 
(JG 2010 Ziffer 419) und sieht sich durch die bisherige Entwicklung in dieser Einschätzung 
bestätigt.  
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Grundsätzlich bestünde aber die Möglichkeit, die im GKV-FinG vorgesehenen Zusatzbeiträge 
zu der vom Sachverständigenrat präferierten Bürgerpauschale mit steuerfinanziertem Sozial-
ausgleich weiterzuentwickeln. Auf diese Weise könnte dann die Abkoppelung der Beiträge 
der GKV und damit der Gesundheitskosten von den Arbeitskosten erreicht und der Wettbe-
werb um eine effiziente Leistungserbringung gestärkt werden. Diese Neuordnung der Finan-
zierung der GKV sollte zudem durch einen einheitlichen Krankenversicherungsmarkt ergänzt 
werden (JG 2010 Ziffern 413 ff.). 
 
548. In der mittleren Frist ist aufgrund des demografischen Wandels und des medizinisch-
technischen Fortschritts wieder mit einer wachsenden Ausgabendynamik zu rechnen, die le-
diglich eine auf Dauer angelegte Begrenzung zukünftiger Ausgabensteigerungen abschwä-
chen könnte. Insbesondere wäre es von Bedeutung, bestehende Effizienzreserven zu heben 
(Richter, 2010; Afonso und Aubyn, 2005). Dabei müsste es insbesondere darum gehen, den 
Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern zu stärken. Zudem wäre eine bessere Verzah-
nung der stationären und ambulanten Versorgung anzustreben (JG 2010 Ziffer 422). 
 
549. Derartige Maßnahmen sind allerdings derzeit von der Bundesregierung nicht geplant. 
Vielmehr hat das Kabinett am 3. August 2011 den Entwurf des GKV-VStG verabschiedet, 
das im Wesentlichen zum 1. Januar 2012 in Kraft treten soll. Das GKV-VStG enthält ein gan-
zes Paket verschiedener die Versorgungsstruktur betreffender Maßnahmen, wird aber häufig 
verkürzt dargestellt, indem der Fokus allein auf die Beseitigung der ärztlichen Unterver-
sorgung in ländlichen Gebieten gelegt wird. Dazu sollen unter anderem entsprechende An-
reize im Vergütungssystem der Ärzte geschaffen, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ergriffen und mobile Versorgungskonzepte gefördert werden. Zudem sol-
len die Möglichkeiten der Delegation von ärztlichen Leistungen und der Telemedizin ausge-
baut werden.  
 
Darüber hinaus enthält das GKV-VStG Maßnahmen, mit denen eine ärztliche Überversor-
gung, die vor allem in Städten besteht, reduziert werden soll. Dazu wiederum sollen die be-
stehenden Möglichkeiten der kassenärztlichen Vereinigungen erweitert werden, den freiwilli-
gen Verzicht auf die vertragsärztliche Zulassung finanziell zu fördern. Schließlich sollen sie 
bei der Ausschreibung von Vertragsarztsitzen zur Nachbesetzung in überversorgten Pla-
nungsbereichen ein Vorkaufsrecht ausüben können. Insgesamt ist davon auszugehen, dass das 
GKV-VStG zu finanziellen Mehrausgaben führen wird. 
 

III. Soziale Pflegeversicherung: Defizit vorgezeichnet 

550. Die Soziale Pflegeversicherung (SPV) weist erstmals seit dem Jahr 2008 zur Jahres-
mitte 2011 wieder ein Defizit aus: Trotz der konjunkturell guten Lage überstiegen die Ausga-
ben der SPV in Höhe von knapp 10,9 Mrd Euro die Einnahmen im ersten Halbjahr 2011 um 
etwa 27 Mio Euro. Dabei sind die Gesamtausgaben um knapp 2,4 vH gestiegen; das Wachs-
tum der Leistungsausgaben lag mit 2,3 vH in etwa auf gleicher Höhe. Die Gesamteinnahmen 
haben sich dagegen nur um 1,8 vH erhöht, obwohl das Wachstum der Beitragseinnahmen 
2,1 vH betrug. 
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Zur Jahresmitte verfügte die SPV über liquide Mittel in Höhe von 5,1 Mrd Euro. Damit lag 
die Rücklage deutlich über ihrem gesetzlich vorgeschriebenen Minimum von einer halben 
durchschnittlichen Monatsausgabe, die sich derzeit auf knapp 1 Mrd Euro beläuft.  
 
551. Obwohl die SPV zur Jahresmitte einen negativen Finanzierungssaldo ausweist, dürfte 
sie am Jahresende 2011 noch einmal einen Überschuss erzielen. Ab dem Jahr 2012 kann 
aber davon ausgegangen werden, dass das Ausgabenwachstum das der Einnahmen überstei-
gen wird und die SPV – ohne Anpassungen – in der mittleren Frist Defizite ausweisen wird. 
Denn zum 1. Januar 2012 werden die Leistungssätze erneut um durchschnittlich 2 vH ange-
hoben; danach werden die Leistungen im Abstand von drei Jahren dynamisiert, während sich 
gleichzeitig das Verhältnis von Beitragszahlern zu Leistungsempfängern aufgrund des demo-
grafischen Wandels verschlechtert.  
 
552. Vor diesem Hintergrund wollte die Bundesregierung nach der parlamentarischen Som-
merpause einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Mit diesem sollte die im Koalitions-
vertrag getroffene Vereinbarung umgesetzt werden, die umlagefinanzierte SPV zur Sicherstel-
lung einer verlässlichen Teilabsicherung der Pflegekosten durch eine Kapitaldeckung zu er-
gänzen, die verpflichtend, individualisiert und generationengerecht ausgestaltet sein soll. Die 
Bundesregierung hat aber bisher keinen Gesetzentwurf vorgelegt, sodass weiterhin auf die 
angekündigte Pflegereform gewartet werden muss.  
 
553. Aus Sicht des Sachverständigenrates sollte eine finanzierungsseitige Reform der SPV 
darauf abzielen, kommende Generationen durch eine Reduktion der intergenerativen Umver-
teilung zu entlasten sowie die wettbewerbsschädliche Risikomischung zwischen Sozialer und 
Privater Pflegeversicherung abzubauen. Aus diesem Grund schlug der Sachverständigenrat in 
seinem Jahresgutachten 2004/05 eine Bürgerpauschale mit integriertem steuerfinanzierten 
Sozialausgleich vor, die allerdings aufgrund der institutionellen Verbundenheit mit der GKV 
nur bei gleichzeitiger Einführung in beiden Sozialversicherungen sinnvoll gewesen wäre 
(JG 2004 Ziffern 510 ff.).  
 
554. Da die einkommensunabhängige Beitragsbemessung in der GKV bislang keine politi-
sche Mehrheit gefunden hat, können verschiedene andere Optionen in Erwägung gezogen 
werden. So könnte beispielsweise an eine Weiterentwicklung des Beitragssplittings in der Art 
gedacht werden, dass der Beitragssatz für Rentner angehoben wird. Auf diese Weise würde 
die intergenerative Umverteilung, die zulasten jüngerer Kohorten geht, reduziert werden. Da-
bei sollte diese Maßnahme durch die Einführung einer staatlich geförderten privaten Pfle-
geversicherung ergänzt werden (JG 2008 Ziffer 702).  
 
Angesichts der weiterhin hohen Konsolidierungserfordernisse in den öffentlichen Haushalten 
kann sich der Sachverständigenrat alternativ die Einführung einer kapitalgedeckten zweiten 
Säule als Pflichtversicherung zur Absicherung des Pflegerisikos ohne umfassende staatliche 
Förderung vorstellen. Diese müsste so ausgestaltet sein, dass neben die Versicherungspflicht 
der Kontrahierungszwang für die Versicherungen tritt. Die kapitalgedeckte Pflichtversiche-
rung würde das Risiko steigender Pflegekosten abdecken und erforderte lediglich einen gerin-
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gen von den Versicherten aufzubringenden Zusatzbetrag. In welchem Ausmaß dafür ein Sozi-
alausgleich zu gewähren wäre, hängt von der Höhe der zu zahlenden Prämien im Vergleich zu 
den geringen Einkommen ab.  
 
Der Vorteil einer solchen Pflichtversicherung besteht im Vergleich zur Erhöhung der Bei-
tragssätze in der SPV darin, dass nicht lediglich die Arbeitseinkommen, sondern das gesamte 
Einkommen der Versicherten zur Finanzierung herangezogen würden. Wiederum ist dann von 
geringeren Verzerrungen auszugehen. Die Wahlfreiheit der Versicherten könnte zudem in 
gewissem Maße den Wettbewerb zwischen den Versicherungen anregen.  
 

IV. Arbeitslosenversicherung: Finanzielle Lage besser als erwartet 

555. Am Ende des dritten Quartals des Jahres 2011 wies die Bundesagentur für Arbeit einen 
Überschuss von 1,2 Mrd Euro aus: Einnahmen von 26,5 Mrd Euro standen Ausgaben von 
25,3 Mrd Euro gegenüber. Allerdings ist dieses positive Finanzergebnis unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass die Bundesagentur für Arbeit bereits 70 vH der Beteiligung des Bundes 
an den Kosten der Arbeitsförderung von insgesamt 8 Mrd Euro zur Vermeidung von Liquidi-
tätshilfen abgerufen hat; die Beteiligung des Bundes wäre gemäß § 363 Abs. 1 SGB III ei-
gentlich erst am Jahresende in einer Summe fällig. Zudem trägt die beinahe vollständige 
Stundung des Eingliederungsbeitrags der Bundesagentur für Arbeit an den Bund von insge-
samt 4,5 Mrd Euro bis zum Jahresende zu dem positiven Finanzergebnis am Ende des dritten 
Quartals 2011 bei. 
 
556. Zum Ende des Jahres 2011 wird die Bundesagentur für Arbeit dagegen ein Finanzie-
rungsdefizit aufweisen, das sich auf etwa 0,5 Mrd Euro belaufen dürfte. Damit bliebe es 
deutlich hinter dem im Haushaltsplan für das Jahr 2011 erwarteten Defizit von 5,4 Mrd Euro 
zurück. Dies ist vor allem auf die gute konjunkturelle Entwicklung und die positive Arbeits-
marktlage zurückzuführen. So haben der im Jahr 2011 zu verzeichnende Anstieg der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung, aber auch die Anhebung des Beitragssatzes zur 
Arbeitslosenversicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 3,0 vH zum 1. Januar 2011 zu einem An-
stieg der Beitragseinnahmen – der mit Abstand größten Position auf der Einnahmeseite der 
Bundesagentur für Arbeit – um 12,8 vH gegenüber dem dritten Quartal des Jahres 2010 ge-
führt. Im gleichen Zeitraum haben sich die Ausgaben um 18,6 vH reduziert. Dies ist insbe-
sondere auf einen Rückgang der Ausgaben für Arbeitslosengeld und einen Rückgang der 
Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik im dritten Quartal des Jahres 2011 um 18,1 vH be-
ziehungsweise um 27,3 vH gegenüber dem entsprechenden Wert des Vorjahresquartals zu-
rückzuführen.  
 
Insgesamt zeigt sich, dass selbst ein Beitragssatz von 3,0 vH sogar in konjunkturell guten Zei-
ten nicht auszureichen scheint, um ein Finanzierungsdefizit in der Arbeitslosenversicherung 
zu vermeiden und Rücklagen für konjunkturelle Schwächephasen aufzubauen (JG 2009 Zif-
fern 321 f., JG 2007 Ziffern 317 ff. und Deutsche Bundesbank, 2011). 
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Einkommensverteilung in Deutschland  

557. Deutschland erlebte im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise mit einem 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,1 vH im Jahr 2009 den schärfsten Wirtschaftsein-
bruch seiner Geschichte. Die vorliegende Analyse untersucht auf der Basis von Haushaltsda-
ten, inwieweit sich diese Rezession auf die Einkommensverteilung in Deutschland ausgewirkt 
hat. Es zeigt sich, dass trotz des kräftigen Rückgangs der Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 
sowohl die Markt- als auch die Haushaltsnettoeinkommen im Vergleich zum Vorjahr ge-
stiegen sind. Ihr Zuwachs fiel mit Werten von 0,6 vH und 1,6 vH für das durchschnittliche 
Marktäquivalenzeinkommen beziehungsweise das durchschnittliche äquivalenzgewichtete 
Haushaltsnettoeinkommen in Westdeutschland wesentlich verhaltener aus als in Ostdeutsch-
land, wo sich die entsprechenden Einkommen um 4,5 vH beziehungsweise 2,6 vH erhöht ha-
ben. Im Jahr 2009 ist gemessen am Gini-Koeffizienten die Ungleichheit der Verteilung der 
Haushaltsnettoeinkommen sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland im Ver-
gleich zum Vorjahr angestiegen. 
 

1. Datenbasis und Einkommensbegriffe 

558. Für die vorliegende Einkommensanalyse werden Daten des Sozio-oekonomischen Pa-
nels (SOEP), einer repräsentativen Wiederholungsbefragung möglichst derselben privaten 
Haushalte, verwendet. Diese werden seit dem Jahr 1984 jährlich retrospektiv unter anderem 
zu ihrem Einkommen und ihrer Lebenslage befragt. Seit dem Jahr 1990 enthält das Panel auch 
Haushalte aus Ostdeutschland; für die vorliegende Analyse werden diese aber erst ab dem 
Erhebungsjahr 1992 berücksichtigt. Das SOEP hatte im Erhebungsjahr 2010 einen Stichpro-
benumfang von knapp 9 500 Haushalten und gut 20 000 befragten Personen. 
 
Das SOEP ist eine Haushaltsbefragung mit freiwilliger Teilnahme, sodass im SOEP wie bei 
allen anderen Haushaltsbefragungen dieser Art die auskunftswilligen Haushalte überproporti-
onal den mittleren Einkommensbereichen angehören dürften. Haushalte mit sehr niedrigen 
und sehr hohen Einkommen dürften hingegen nur unzureichend erfasst werden, sodass das 
SOEP vermutlich einen so genannten Mittelstands-Bias aufweisen dürfte (Becker und Hauser, 
2003). Um eine entsprechende Verzerrung am oberen Rand der Verteilung zu reduzieren, 
werden im SOEP seit dem Jahr 2002 mittels einer gesonderten Stichprobe Hocheinkommens-
bezieher separat erfasst.  
 
559. Die Einschätzung der Einkommenssituation von Haushalten schwankt typischerweise 
mit dem der Analyse zugrunde gelegten Einkommenskonzept. Um ein möglichst robustes 
Bild zu gewinnen, werden im Folgenden analog zu den früheren Jahresgutachten mit dem 
Markteinkommen, dem Haushaltsnettoeinkommen und dem Gesamteinkommen drei unter-
schiedliche Einkommenskonzepte verwendet. Dabei weisen die Tabellen die jeweiligen Ein-
kommen durchgehend in Preisen des Jahres 2005 aus. 
 
Die Markteinkommen der Haushalte umfassen die Einkommen aus selbstständiger und ab-
hängiger Erwerbstätigkeit sowie aus Vermögen einschließlich privater Transfers. Dabei wer-
den den Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit die Arbeitgeberbeiträge zu den Sozial-
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versicherungen nicht hinzugerechnet. Allerdings wird den Beamtengehältern ein fiktiver Ar-
beitnehmeranteil für nicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge von 15 vH zugeschlagen, um 
die Vergleichbarkeit mit den für die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer anfallenden 
Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit zu gewährleisten. Die Vermögenseinkommen 
umfassen die Kapitaleinkommen (Zinsen, Dividenden sowie Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung) und den Mietwert selbstgenutzten Wohneigentums. Bei diesem wird wie auch 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung der Finanzierungs- und Instandhal-
tungsaufwand wertmindernd berücksichtigt. Außerdem werden Einkünfte aus privaten Renten 
(unter anderem Renten aus privaten Rentenversicherungen, der Zusatzversorgung des öffent-
lichen Dienstes sowie Betriebsrenten) bei der Ermittlung der Markteinkommen der Haushalte 
erfasst. 
 
Die Haushaltsnettoeinkommen wiederum werden berechnet, indem von den Markteinkom-
men die Einkommensteuer und der Arbeitnehmeranteil der Pflichtbeiträge zu den Sozialversi-
cherungen abgezogen und die Renten aus der Gesetzlichen Rentenversicherung sowie staatli-
che Transfers addiert werden. Folglich ist das Haushaltsnettoeinkommen nicht das verfügbare 
Einkommen eines Haushalts. Denn um dieses zu ermitteln, müssten noch Aufwendungen für 
freiwillige Versicherungen und für die private Altersvorsorge abgezogen werden. Das Haus-
haltsnettoeinkommen kommt dem verfügbaren Einkommen aber unter den drei hier verfolg-
ten Einkommenskonzepten am nächsten. 
 
560. Um eine personenbasierte Analyse der auf Haushaltsebene erhobenen Markt- und 
Haushaltsnettoeinkommen durchführen zu können und dabei die Skaleneffekte einer gemein-
samen Haushaltsführung sowie die verschieden hohen Bedarfe der einzelnen Haushaltsmit-
glieder zu berücksichtigen, wird eine Äquivalenzgewichtung vorgenommen. Die hier ver-
wendete aktuelle (modifizierte) OECD-Skala weist dem Haushaltsvorstand ein Gewicht 
von 1, allen weiteren Haushaltsmitgliedern ab einem Alter von 15 Jahren ein Gewicht von 0,5 
und Kindern unter 15 Jahren ein Gewicht von 0,3 zu. Zur Ermittlung des Marktäquivalenz-
einkommens oder des äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommens pro Haushaltsmit-
glied wird dementsprechend das Markteinkommen des Haushalts beziehungsweise das Haus-
haltsnettoeinkommen durch die Summe der Äquivalenzgewichte aller Haushaltsmitglieder 
geteilt. 
 
561. Im Rahmen der hier vorgelegten Einkommensanalysen wird zudem auf das Gesamt-
einkommen zurückgegriffen. Dieses setzt sich aus dem Markteinkommen zuzüglich der ge-
setzlichen Renten und den Sozialtransfers zusammen und unterscheidet sich vom Haushalts-
nettoeinkommen dadurch, dass die Einkommensteuer und die Sozialabgaben nicht abgezogen 
werden. 
 

2. Entwicklung, Verteilung und Zusammensetzung der Einkommen 
562. Der Median der Marktäquivalenzeinkommen lag im Jahr 2009 in Westdeutschland bei 
19 573 Euro und in Ostdeutschland bei 13 561 Euro. Das durchschnittliche Marktäquivalenz-
einkommen betrug im selben Jahr in Westdeutschland 23 802 Euro und in Ostdeutschland 
16 418 Euro (Tabelle 31, Seite 338). Diese Werte für den Median und den Mittelwert entspre-
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chen einer typischen rechtsschiefen Einkommensverteilung, bei der es viele Personen mit eher 
niedrigen Einkommen und wenige Personen mit extrem hohen Einkommen gibt. Im Vergleich 
zur Situation zu Beginn des vorangegangenen Jahrzehnts, die durch einen deutlichen Rück-
gang der durchschnittlichen äquivalenzgewichteten Markteinkommen gekennzeichnet war, 
hat bis heute ein Aufholprozess stattgefunden, der allerdings noch nicht vollständig abge-
schlossen ist. 
 
Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt sich, dass die durchschnittlichen Marktäquiva-
lenzeinkommen sowohl in West- als auch in Ostdeutschland im Krisenjahr 2009 zugenom-
men haben. Allerdings fiel der Anstieg in Westdeutschland mit etwa 0,6 vH schwach aus, 
wenngleich er sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt hat. In Ostdeutschland legten 
die durchschnittlichen Marktäquivalenzeinkommen dagegen in den Jahren 2008 und 2009 mit 
knapp 3 vH beziehungsweise etwa 4,5 vH deutlich zu. 
 
563. Eine Folge dieser unterschiedlichen Entwicklung in West- und Ostdeutschland ist, dass 
das durchschnittliche Marktäquivalenzeinkommen in Ostdeutschland im Jahr 2009 wieder 
knapp 70 vH des Westniveaus erreicht. Dies war letztmalig nach einem kräftigen Anstieg 
unmittelbar nach der Vereinigung im Jahr 1994 der Fall. Danach entwickelten sich die Ein-
kommen in West- und Ostdeutschland bis zum Jahr 2005, in dem das durchschnittliche 
Marktäquivalenzeinkommen in Ostdeutschland lediglich bei etwa 60 vH des Westniveaus lag, 
zunächst wieder auseinander. Diese Entwicklung scheint demnach nunmehr gestoppt zu sein. 
Es bleibt aber abzuwarten, inwieweit die zum Zeitpunkt der Vereinigung unterstellte Anglei-
chung der Löhne und Einkommen in West- und Ostdeutschland zukünftig erreicht werden 
wird (Schaubild 84). Dies ist unter anderem für die Vereinheitlichung des Rentenrechts in 
Deutschland von Bedeutung (JG 2008 Ziffern 624 ff.). 
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Schaubild 84
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Einkommensverteilung auf Basis des SOEP, äquivalenzgewichtet

West- Ost- West- Ost-
deutschland deutschland deutschland deutschland

Gini-Koeffizient

1991 0,406          0,373          0,411          0,246          0,203          0,247          
1999 0,431          0,496          0,448          0,252          0,216          0,250          
2005 0,477          0,549          0,493          0,292          0,242          0,289          
2007 0,477          0,522          0,488          0,294          0,237          0,289          
2008 0,470          0,528          0,483          0,291          0,243          0,287          
2009 0,476          0,517          0,486          0,293          0,247          0,289          

Theil 0-Koeffizient

1991 0,663          0,619          0,667          0,103          0,068          0,103          
1999 0,662          1,053          0,748          0,108          0,081          0,106          
2005 0,866          1,308          0,962          0,148          0,100          0,144          
2007 0,856          1,211          0,932          0,150          0,097          0,145          
2008 0,820          1,240          0,908          0,145          0,101          0,141          
2009 0,849          1,129          0,909          0,149          0,106          0,145          

Theil 1-Koeffizient

1991 0,303          0,259          0,308          0,105          0,068          0,106          
1999 0,327          0,456          0,355          0,108          0,087          0,108          
2005 0,437          0,538          0,463          0,176          0,101          0,169          
2007 0,422          0,486          0,441          0,168          0,095          0,161          
2008 0,416          0,506          0,438          0,165          0,107          0,160          
2009 0,439          0,494          0,455          0,176          0,113          0,170          

Nachrichtlich:
Durchschnittliches Einkommen (Euro, real)3)

1991 22 629          14 851          21 052          19 728          14 514          18 671          
1999 24 164          16 246          22 647          21 004          17 054          20 247          
2005 23 194          14 276          21 577          21 144          16 340          20 272          
2007 23 587          15 275          22 111          21 270          16 646          20 449          
2008 23 652          15 718          22 209          21 135          16 747          20 337          
2009 23 802          16 418          22 482          21 475          17 176          20 706          

Median des Einkommens (Euro, real)3)

1991 20 679          14 535          19 094          17 819          13 700          16 864          
1999 21 331          13 588          19 799          18 726          15 898          17 999          
2005 19 200          10 454          17 616          18 295          15 056          17 707          
2007 19 098          11 959          18 094          18 455          15 389          17 739          
2008 19 543          12 282          18 356          18 349          15 624          17 712          
2009 19 573          13 561          18 510          18 729          15 725          18 126          

1) Äquivalenzgewichtet mit der aktuellen (modifizierten) OECD-Skala.– 2) Aufgrund einer Korrektur des DIW im Jahr
2009 weichen die hier dargestellten Werte von denen im Jahresgutachten 2009/10 ab.– 3) In Preisen von 2005.

Quelle: SOEP, Berechnungen des DIW

Markteinkommen1)2) Haushaltsnettoeinkommen1)

Deutschland
Jahr

Deutschland

Tabelle 31

 
 
564. Der Gini-Koeffizient sowie die beiden unterschiedlichen Theil-Koeffizienten der 
Marktäquivalenzeinkommen haben sich in der langen Frist – insbesondere in Ostdeutsch-
land – erhöht. In der kurzen Frist, konkret im Jahr 2008 und dem Krisenjahr 2009, ergibt sich 
hingegen eine Stagnation. In Westdeutschland hat sich der Gini-Koeffizient im Jahr 2008 
gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert, um im Jahr 2009 wieder beinahe den Wert des Jah-
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res 2007 anzunehmen. In Ostdeutschland ist er dagegen zwischen den Jahren 2007 und 2008 
angestiegen, um im Jahr 2009 unter den Wert des Jahres 2007 zu fallen (Tabelle 31). Insge-
samt sind demnach im Jahr 2009 die Markteinkommen in Ostdeutschland weiterhin unglei-
cher verteilt als in Westdeutschland. Alternative Verteilungsmaße bestätigen diese Eindrücke 
weitgehend. 
 

  
Der Gini-Koeffizient nimmt bei vollständiger Gleichverteilung der Einkommen den 
Wert Null und bei vollständiger Ungleichverteilung den Wert Eins an. Er basiert auf 
dem Konzept der Lorenzkurve, die jeder Gruppe von Einkommensbeziehern, die zuvor 
nach ihrer Einkommenshöhe geordnet wurden, den auf sie entfallenden Anteil am Ge-
samteinkommen zuordnet. Ermittelt wird der Gini-Koeffizient aus der Fläche zwischen 
der Lorenzkurve und der sich bei vollständiger Gleichverteilung ergebenden Geraden, 
indem der Wert dieser Fläche durch den Wert der Fläche unter dieser Gleichvertei-
lungsgeraden dividiert wird. Der Gini-Koeffizient ist ein einfaches und hoch aggregier-
tes Verteilungsmaß mit dem Nachteil, dass es für unterschiedliche Verteilungen densel-
ben numerischen Wert annehmen kann. Zudem reagiert er auf Veränderungen im mittle-
ren Bereich der Einkommensverteilung besonders sensitiv. 
 
Der Theil 0-Koeffizient berechnet sich dagegen aus der durchschnittlichen Abweichung 
der logarithmierten Einkommen vom logarithmierten Mittelwert und reagiert aufgrund 
seiner Konstruktion besonders sensitiv auf Veränderungen im unteren Einkommensbe-
reich. Bei der Berechnung des Theil 1-Koeffizienten wiederum werden die logarithmier-
ten Abweichungen zusätzlich mit dem Einkommensanteil gewichtet. Er ist daher weni-
ger sensitiv gegenüber Veränderungen im unteren Einkommensbereich. Beide Theil-
Koeffizienten sind bei einer Gleichverteilung der Einkommen ebenfalls auf Null nor-
miert; sie sind aber nach oben nicht beschränkt.   

 

565. Die stärkere Ungleichverteilung der Markteinkommen in Ostdeutschland im Vergleich 
zu Westdeutschland zeigt sich ebenfalls bei der Betrachtung der Einkommensanteile der 
einzelnen Dezile am Marktäquivalenzeinkommen. Im Jahr 2009 verfügten die unteren 50 vH 
der Haushalte in Westdeutschland immerhin über 17,3 vH der Markteinkommen; in Ost-
deutschland lag dieser Wert lediglich bei 12,2 vH. 

 
Über einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, hat der Anteil der unteren 50 vH der Haus-
halte an den Marktäquivalenzeinkommen in beiden Regionen in etwa gleichem Maße abge-
nommen. Denn im Jahr 1999 verfügte die untere Hälfte der Haushalte in Westdeutschland 
noch über 19,8 vH der Markteinkommen; in Ostdeutschland waren es 14,6 vH (Tabelle 32, 
Seite 340). Allerdings unterscheidet sich die Entwicklung innerhalb dieser zehn Jahre in den 
beiden Teilen Deutschlands deutlich: In Westdeutschland hat bis zum Jahr 2006 eine kontinu-
ierliche Verschiebung der Einkommensanteile zugunsten der oberen 50 vH der Haushalte 
stattgefunden, die sich in den vergangenen drei Jahren auf dem erreichten Niveau stabilisiert 
haben. In Ostdeutschland wiederum war die Verschiebung der Einkommensanteile zugunsten 
der oberen Hälfte der Haushalte wesentlich stärker ausgeprägt, kehrte sich aber ab dem 
Jahr 2006 um. 
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Dezilanteile und Dezilverhältnisse für das äquivalenzgewichtete Einkommen auf Basis des SOEP

Markteinkommen1) Haushaltsnettoeinkommen1)

West- Ost- West- Ost-
deutschland deutschland deutschland deutschland

Dezilanteile (vH)2)

         1. Dezil 0,3       0,0       0,2       4,0       4,6       4,1       
         2. Dezil 1,7       0,5       1,4       5,8       6,4       5,9       
         3. Dezil 3,8       1,9       3,4       6,8       7,4       6,9       
         4. Dezil 6,0       4,8       5,7       7,6       8,2       7,7       
         5. Dezil 7,9       7,4       7,8       8,5       8,9       8,5       
   1. – 5. Dezil 19,8       14,6       18,6       32,8       35,5       33,0       
         6. Dezil 9,7       9,8       9,6       9,4       9,7       9,4       
         7. Dezil 11,5       12,1       11,6       10,5       10,4       10,4       
         8. Dezil 14,1       14,8       14,1       12,1       11,5       12,0       
         9. Dezil 17,5       18,2       17,7       14,2       13,3       14,2       
       10. Dezil 27,4       30,5       28,3       20,9       19,6       21,0       

Dezilverhältnisse3)

90/10 20,30     203,82     29,51     3,03     2,53     3,01     
90/50 2,30     2,48     2,34     1,77     1,56     1,77     
50/10 8,83     82,33     12,59     1,71     1,62     1,70     

Dezilanteile (vH)2)

         1. Dezil 0,2       0,0       0,1       3,5       3,9       3,6       
         2. Dezil 1,4       0,5       1,2       5,2       5,7       5,2       
         3. Dezil 3,1       1,6       2,8       6,3       6,9       6,3       
         4. Dezil 5,3       3,4       5,1       7,2       7,8       7,3       
         5. Dezil 7,3       6,6       7,2       8,2       8,8       8,2       
   1. – 5. Dezil 17,3       12,2       16,3       30,4       33,0       30,6       
         6. Dezil 9,1       9,6       9,2       9,2       9,6       9,3       
         7. Dezil 11,1       12,5       11,3       10,3       10,7       10,3       
         8. Dezil 13,5       15,6       13,6       11,9       12,3       11,9       
         9. Dezil 17,5       19,2       17,7       14,2       14,0       14,2       
       10. Dezil 31,5       30,9       31,7       24,0       20,4       23,7       

Dezilverhältnisse3)

90/10 25,60     188,35     36,49     3,51     3,13     3,46     
90/50 2,44     2,60     2,48     1,82     1,68     1,80     
50/10 10,47     72,55     14,73     1,93     1,86     1,92     

1) Äquivalenzgewichtet mit der aktuellen (modifizierten) OECD-Skala.– 2) Anteil des auf die Haushalte des jeweiligen De-
zils entfallenden äquivalenzgewichteten Einkommens an der Summe dieser Einkommen über alle Dezile.– 3) Dezilverhält-
nisse geben die Relation zwischen höherer und niedrigerer Einkommensschwelle an. 

Quelle: SOEP, Berechnungen des DIW

DeutschlandDeutschland

1999

2009

Tabelle 32

 
 
566. Die in der langen Frist zunehmende Ungleichheit der Markteinkommen in Deutschland 
ist dabei Ausdruck einer Aufspreizung der Entlohnungsstruktur am unteren Ende, die zu-
mindest zu einem erheblichen Teil als Folge der Globalisierung und des technologischen 
Fortschritts zu sehen ist (OECD, 2011 und Ziffer 578), und die in Ostdeutschland –
 möglicherweise aufgrund des geringeren Tarifbindungsgrads – besonders ausgeprägt sein 
dürfte. Folglich ist es nicht verwunderlich, dass die betrachteten Verteilungsmaße für Ost-
deutschland deutlich höhere Werte aufweisen. 
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Allerdings spielen auch Veränderungen der Haushaltsstruktur bei der Erklärung der zu-
nehmenden Einkommensungleichheit in Deutschland eine sehr wichtige Rolle (Peichl et al., 
2011). So hat der Anteil der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte in den letzten 20 Jahren stark 
zugenommen, was auf die Alterung der Bevölkerung, den Geburtenrückgang und den Trend 
hin zur Individualisierung zurückzuführen sein dürfte (Statistisches Bundesamt, 2008a, 
2008b). Grundsätzlich führen eine zunehmende Kinderlosigkeit von Paaren zu höheren, die 
Zunahme von Single-Haushalten und Haushalten von Alleinerziehenden zu niedrigeren äqui-
valenzgewichteten Einkommen. Ob dies nun aber eine größere oder kleinere Polarisierung der 
Einkommensverteilung zur Folge hat, hängt wiederum davon ab, ob die jeweiligen Haushalte 
eher unter- oder eher überdurchschnittlich verdienen. 
 
In einer Untersuchung konnte jedenfalls gezeigt werden, dass die Zunahme der 
Einkommensungleichheit der Markteinkommen zwischen den Jahren 1991 und 2007 zu 
61,4 vH mit den veränderten Haushaltsstrukturen zusammenhängt (Peichl et al., 2011). In 
einer anderen Analyse wurde des Weiteren festgestellt, dass in den vergangenen Jahren 
haushaltsinterne Einkommensunterschiede grundsätzlich abgenommen haben, und 
insbesondere bei Paarhaushalten die Kombination von niedrigen Einkommen beider Partner 
häufiger vorkommt. Somit gleichen sich Einkommensunterschiede nicht mehr in dem 
Ausmaß wie früher innerhalb von Haushalten aus. Dies führt zu einer Zunahme der 
Ungleichheit zwischen den Haushalten (Schröder, 2011). 
 
567. Der Median der äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen lag im Jahr 2009 in 
Westdeutschland bei 18 729 Euro und in Ostdeutschland bei 15 725 Euro. Die entsprechenden 
durchschnittlichen äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen betrugen 21 475 Euro 
beziehungsweise 17 176 Euro. Damit lagen in Ostdeutschland sowohl der Median als auch 
der Mittelwert der äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen über den entspre-
chenden Werten der Marktäquivalenzeinkommen (Tabelle 31). Dies ist auf die verwendeten 
Einkommenskonzepte zurückzuführen. Denn Sozialtransfers, die ostdeutsche Haushalte in 
besonderem Maße beziehen, werden lediglich bei der Ermittlung der Haushaltsnettoeinkom-
men und nicht bei derjenigen der Markteinkommen berücksichtigt, sodass die Haushaltsnetto-
einkommen derzeit über den Markteinkommen in Ostdeutschland liegen. Für den höheren 
Bezug von Sozialtransfers in Ostdeutschland sind wiederum sowohl die dortige höhere Ar-
beitslosigkeit sowie der vergleichsweise häufigere Bezug gesetzlicher Renten verantwortlich, 
der vor allem auf den höheren Anteil der Bevölkerung im Rentenalter in Ostdeutschland zu-
rückzuführen ist (JG 2009 Ziffer 492). 
 
Seit Beginn des vorangegangenen Jahrzehnts ist bei den durchschnittlichen äquivalenzge-
wichteten Haushaltsnettoeinkommen eine Stagnation zu verzeichnen. Mit Blick auf die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise fällt auf, dass sich die durchschnittlichen äquivalenzgewichteten 
Haushaltsnettoeinkommen in Westdeutschland nach einem leichten Rückgang im Jahr 2008 
im Krisenjahr 2009 mit einem Anstieg um 1,6 vH positiv entwickelt haben. In Ostdeutschland 
verlief die Entwicklung der äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen im Jahr 2008 
zwar schwach, aber durchaus positiv, und im Jahr 2009 sind sie kräftig um 2,6 vH gestiegen. 
Ein Grund für diese positive Entwicklung im Krisenjahr 2009 dürfte die hohe Rentenanpas-
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sung gewesen sein. Denn zum 1. Juli 2009 wurden die Renten in Westdeutschland um 
2,41 vH und in Ostdeutschland um 3,38 vH erhöht (JG 2009 Ziffer 301). Dies entspricht dem 
höchsten Rentenanstieg seit Jahren. 
 
568. Im Jahr 2009 erreichten die durchschnittlichen äquivalenzgewichteten Haushaltsnetto-
einkommen 80,0 vH des Westniveaus und sind somit immer noch deutlich niedriger als die in 
Westdeutschland. Seit etwa fünf Jahren lässt sich zwar wieder ein gewisser Angleichungs-
prozess beobachten, allerdings hatten die ostdeutschen Haushaltsnettoeinkommen schon ein-
mal, nämlich zwischen den Jahren 1995 und 2003, bei gut 80 vH des Westniveaus gelegen 
(Schaubild 84). 
 
569. Der Gini-Koeffizient der äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen belief sich 
im Jahr 2009 in Westdeutschland auf 0,293 und in Ostdeutschland auf 0,247. Die Haushalts-
nettoeinkommen sind somit weniger ungleich verteilt als die Marktäquivalenzeinkommen 
(Tabelle 31). Folglich verfügt Deutschland über ein funktionierendes Umverteilungssystem. 
Dennoch haben sich der Gini-Koeffizient wie auch die Theil-Koeffizienten als weitere Un-
gleichheitsmaße in der langen Frist erhöht. Dies zeigt sich ebenfalls darin, dass im Jahr 2009 
die unteren 50 vH der Haushalte in West- und Ostdeutschland nur noch über 30,4 vH bezie-
hungsweise 33,0 vH der äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen verfügten; im 
Jahr 1999 hatten die entsprechenden Werte noch bei 32,8 vH in Westdeutschland und 35,5 vH 
in Ostdeutschland gelegen (Tabelle 32). 
 
570. Die Dekomposition der Gesamteinkommen (Einkommen aus selbstständiger und ab-
hängiger Erwerbstätigkeit, aus Vermögen zuzüglich der privaten und sozialen Transfers sowie 
der gesetzlichen Renten) des Jahres 2009 in Westdeutschland verdeutlicht, dass die Einkom-
men aus abhängiger Erwerbstätigkeit mit einem Anteil von 61,7 vH am Gesamteinkommen 
dominieren. Es folgen die gesetzlichen Renten und die Einkommen aus selbstständiger Er-
werbstätigkeit mit einem Anteil von 12,8 vH beziehungsweise 9,2 vH. In Ostdeutschland ist 
das Bild ähnlich: Die Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit haben mit 59,2 vH den 
größten Anteil am Gesamteinkommen, gefolgt von den gesetzlichen Renten, die allerdings 
mit 17,2 vH des Gesamteinkommens einen deutlich größeren Anteil als in Westdeutschland 
aufweisen. Zudem haben die sozialen Transfers in Ostdeutschland mit 9,1 vH den drittgrößten 
Anteil an den Gesamteinkommen; in Westdeutschland liegt ihr Anteil lediglich bei 5,7 vH. 
Schließlich beträgt der Anteil der Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit in Ost-
deutschland 8,0 vH (Schaubild 85). 
 
571. In Westdeutschland zeigen sich im Vergleich zur Zusammensetzung der Gesamtein-
kommen im Jahr 1999 keine wesentlichen Unterschiede: Der Anteil der Einkommen aus ab-
hängiger Erwerbstätigkeit hat sich reduziert, während insbesondere der Anteil der Einkom-
men aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und derjenige der sozialen Transfers etwas gestiegen 
ist. In Ostdeutschland sind die Veränderungen im betrachteten Zeitraum noch geringer: Der 
Anteil der Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit hat etwas zugenommen, während 
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sich der Anteil der gesetzlichen Renten und derjenigen der sozialen Transfers geringfügig redu-
ziert hat. 
 
572. Eine differenzierte Betrachtung der Zusammensetzung der Gesamteinkommen nach 
Einkommensdezilen im Jahr 2009 zeigt allerdings Unterschiede zwischen West- und Ost-
deutschland (Schaubild 85). Insbesondere im zweiten bis sechsten Einkommensdezil ist in 
Ostdeutschland eine Dominanz von sozialen Transfers und gesetzlichen Renten zu erkennen. 
Ihr gemeinsamer Anteil am Gesamteinkommen variiert zwischen 59,5 vH im zweiten und 
36,3 vH im sechsten Einkommensdezil. Dafür ist der Anteil der Einkommen aus abhängiger 
Erwerbstätigkeit in diesen Dezilen mit Werten von 30,8 vH bis 50,8 vH niedriger. Denn in 
Westdeutschland liegen die entsprechenden Werte bei 49,3 vH und 69,1 vH und der gemein-
same Anteil von sozialen Transfers und gesetzlichen Renten variiert in Westdeutschland zwi-
schen 42,2 vH im zweiten und 20,4 vH im sechsten Einkommensdezil. 
 
Diese Struktur der Gesamteinkommen nach Einkommensdezilen war in Ostdeutschland in 
dieser Form im Jahr 1999 noch nicht zu beobachten und hat sich offensichtlich erst in den 
vergangenen zehn Jahren herausgebildet. Verantwortlich für diese Entwicklung dürften unter 
anderem die ungünstige Altersstruktur sowie die schlechtere Arbeitsmarktlage in Ostdeutsch-
land sein. 
 

3. Einkommensmobilität  
573. Für eine Gesellschaft sind die Aufstiegschancen, aber auch die Abstiegsrisiken inner-
halb der Einkommenshierarchie von erheblicher Bedeutung. Nur dann, wenn die Einkom-
mensverteilung eines Landes eine hohe Durchlässigkeit aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dauerhaft in den untersten Einkommensdezilen zu verbleiben, vergleichsweise gering. Und 
nur dann werden sich Personen, die sich in den unteren Einkommensdezilen befinden, ausrei-
chend motiviert fühlen, in ihre Qualifizierung und damit in ihren gesellschaftlichen Aufstieg 
zu investieren. Zudem dürfte in einer Gesellschaft mit hoher Einkommensmobilität die Be-
reitschaft, eine vergleichsweise ungleiche Verteilung der Einkommen zu akzeptieren, größer 
sein. 
 
Die in einer Gesellschaft bestehende Durchlässigkeit innerhalb der Einkommensverteilung 
kann mit Hilfe von so genannten Übergangsmatrizen ermittelt werden. Bei den hier verwen-
deten Matrizen wird die relative Einkommensposition in der Verteilung der äquivalenzge-
wichteten Haushaltsnettoeinkommen im Ausgangsjahr bestimmt, indem der Wert des Haus-
haltsnettoeinkommens auf das deutsche Medianeinkommen bezogen wird. Somit befinden 
sich in der untersten der hier verwendeten sieben Einkommensklassen alle Personen, die über 
ein Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 50 vH des deutschen Medianeinkommens ver-
fügen. Der obersten Einkommensklasse werden wiederum alle diejenigen Personen zugeord-
net, deren Haushaltsnettoeinkommen mindestens doppelt so hoch ist wie das deutsche Medi-
aneinkommen. Die in den Übergangsmatrizen ausgewiesenen Werte geben dann für die je-
weilige Einkommensklasse im Ausgangsjahr an, wie viel Prozent der Personen dieser Ein-
kommensklasse sich im Endjahr in derselben (Verweilquote) oder in einer anderen Einkom-
mensklasse befinden. Die Analyse erfolgt wiederum für West- und Ostdeutschland getrennt 
(Tabelle 33). 
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0 bis 
<50

50 bis 
<80

80 bis 
<100

100 bis 
<120

120 bis 
<150

150 bis   
<200 >200

    0  bis  <    50 30,8  45,7  13,6  /     /     /     /     6,2      475     
  50  bis  <    80 8,3  49,4  25,3  8,0  4,8  (3,3) /     20,1     2 069     
  80  bis  <  100 3,5  20,8  41,9  20,9  8,9  (2,0) (2,0) 20,3     2 051     
100  bis  <  120 (1,5) 8,8  26,8  34,2  21,3  6,1  /     17,8     1 687     
120  bis  <  150 (2,1) 4,3  8,9  23,8  32,9  24,2  (3,8) 16,5     1 522     
150  bis  <  200 /     (3,4) (4,0) 8,1  20,8  47,2  15,2  12,2     1 029     

=200 /     /     /     /     (4,2) 22,7  64,1  7,0      541     

    0  bis  <    50 48,5  34,2  (9,9) /     /     /     /     7,6      598     
  50  bis  <    80 13,9  52,1  19,0  8,1  2,6  (1,7) /     20,7     2 290     
  80  bis  <  100 3,5  23,2  39,9  19,6  9,2  4,0  /     18,8     2 416     
100  bis  <  120 2,7  10,0  26,9  34,7  18,3  6,6  /     15,4     2 030     
120  bis  <  150 /     4,6  9,5  27,2  34,4  21,3  2,0  16,1     2 343     
150  bis  <  200 /     (2,1) 4,0  7,0  30,3  43,3  12,4  12,0     2 037     

=200 /     (2,0) /     (1,7) 9,0  25,4  60,9  9,5     2 136     

    0  bis  <    50 35,8  48,0  /     /     /     –     –     6,6      202     
  50  bis  <    80 8,0  58,2  24,7  5,7  /     /     –     31,1     1 109     
  80  bis  <  100 (2,2) 25,3  48,6  17,0  6,0  /     /     27,2     1 075     
100  bis  <  120 /     11,6  27,8  32,9  22,5  (3,9) /     16,4      686     
120  bis  <  150 /     /     18,8  23,9  35,3  14,5  /     12,1      493     
150  bis  <  200 /     /     /     (14,4) 25,9  36,1  /     4,5      192     

=200 –     /     /     /     /     /     53,1  2,0     68     

    0  bis  <    50 54,7  33,3  (6,9) /     /     –     –     11,4      368     
  50  bis  <    80 15,1  58,4  19,5  4,3  (2,4) /     /     27,9     1 123     
  80  bis  <  100 3,5  31,2  33,0  17,4  9,6  /     /     24,1     1 048     
100  bis  <  120 /     8,7  33,3  34,2  15,8  (6,1) /     15,5      766     
120  bis  <  150 /     (6,2) 15,4  19,5  43,1  12,1  /     12,1      614     
150  bis  <  200 /     /     /     (20,6) 22,1  44,8  5,8  6,6      348     

=200 /     –     /     /     /     36,0  44,1  2,4      193     

1) Mit der aktuellen (modifizierten) OECD-Skala äquivalenzgewichtete Haushaltsnettoeinkommen. (...) = zwischen 25 und
50 Fälle; / = weniger als 25 Fälle; – = keine Fälle vorhanden.– 2) Bezogen auf den deutschen Median.– 3) Ungewichtete
Anzahl der Personen.
Lesehilfe: Der Wert 30,8 für die Einkommensmobilität im Zeitraum 1996 bis 1999 in Westdeutschland gibt an, dass von
jenen Personen, die im Jahr 1996 der untersten Einkommensklasse angehörten, 30,8 vH auch im Jahr 1999 noch dieser
Einkommensklasse angehörten.

Quelle: SOEP, Berechnungen des DIW

Westdeutschland

2006 bis 2009

Ostdeutschland

2006 bis 2009

1996 bis 1999

1996 bis 1999

Einkommensmobilität für West- und Ostdeutschland1)

Relative Einkom-
mensposition im 
Ausgangsjahr2)  

(vH)

Relative Einkommensposition im Endjahr2) (vH) Anteil im
Ausgangs-
jahr (vH)

Nach-
richtlich:

Fallzahlen
(Personen)3)

Tabelle 33

 
 
574. Für den Zeitraum der Jahre 2006 bis 2009 sind in Westdeutschland die Verweilquoten 
in den beiden untersten und in der obersten Einkommensklasse mit 48,5 vH, 52,1 vH bezie-
hungsweise 60,9 vH am höchsten. Am niedrigsten ist diese Quote mit jeweils gut 34 vH in 
denjenigen beiden Einkommensklassen, in denen sich die Personen befinden, die über ein 
Haushaltsnettoeinkommen von 100 vH bis unter 120 vH beziehungsweise 120 vH bis un-
ter 150 vH des deutschen Medianeinkommens verfügen. Im Vergleich zum Zeitraum der Jah-
re 1996 bis 1999 haben sich die Aufstiegschancen deutlich verringert, insbesondere in der 
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untersten Einkommensklasse; die Verweilquote ist um 17,7 Prozentpunkte auf 48,5 vH ange-
stiegen. In der obersten Einkommensklasse haben sich dagegen die Abstiegsrisiken erhöht, 
allerdings in geringerem Ausmaß. 
 
Die unteren beiden Einkommensklassen zeigen für Ostdeutschland für den Zeitraum der Jah-
re 2006 bis 2009 die höchsten Verweilquoten; sie liegen zudem mit 54,7 vH beziehungsweise 
58,4 vH deutlich über denjenigen in Westdeutschland. Dagegen ist die Verweilquote für den 
gleichen Zeitraum in der obersten Einkommensklasse in Ostdeutschland wesentlich niedriger. 
Im Vergleich mit dem Zeitraum der Jahre 1996 bis 1999 weisen die Entwicklungen in Ost- 
und Westdeutschland im Zeitraum der Jahre von 2006 bis 2009 große Ähnlichkeiten auf. Die 
Verweilquoten in den unteren beiden Einkommensklassen sind in Ostdeutschland ebenso an-
gestiegen, was die Aufstiegschancen reduziert, und sind in der obersten Einkommensklasse 
gesunken, sodass sich die Abstiegsrisiken erhöht haben. 
 

4. Internationaler Vergleich 

575. Die entscheidende Voraussetzung für eine international vergleichende Analyse der Ein-
kommensungleichheit ist die Verfügbarkeit entsprechender Daten. Zu diesem Zweck wird in 
der Regel auf Daten der OECD zurückgegriffen, die allerdings nicht jährlich aktualisiert wer-
den. Zudem weicht das von der OECD verwendete Einkommenskonzept etwas von den in 
der bisherigen Analyse verwendeten ab. So stellt die OECD üblicherweise Informationen zur 
Verteilung der Einkommen vor und nach Steuern und Transfers zur Verfügung, wobei bei 
dieser Berechnung die Einkommen aus abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit sowie 
Kapitaleinkommen berücksichtigt werden. Letztere umfassen allerdings nur Zinsen, Dividen-
den sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; der in der bisherigen, auf Deutschland 
beschränkten Analyse berücksichtigte Mietwert selbstgenutzten Wohneigentums wird dage-
gen nicht in die Berechnung der Einkommen vor und nach Steuern einbezogen. 
 
576. Allerdings liegen im Vergleich zu der im Jahresgutachten 2009/10 angestellten interna-
tional vergleichenden Analyse der Einkommensungleichheit kaum aktualisierte Daten vor, 
sodass im Folgenden lediglich die Entwicklung der Gini-Koeffizienten der Einkommen nach 
Steuern und Transfers für verschiedene OECD-Länder betrachtet werden können. 
 
Dabei zeigt sich, dass Deutschland mit einem Gini-Koeffizienten von 0,295 am Ende des ver-
gangenen Jahrzehnts im internationalen Vergleich im Mittelfeld und unterhalb des OECD-
Durchschnitts von 0,313 lag. Niedrigere Gini-Koeffizienten und damit eine vergleichsweise 
geringe Ungleichheit der Einkommen wiesen insbesondere die nordischen Staaten Dänemark, 
Norwegen, Schweden und Finnland auf; ihre Gini-Koeffizienten nahmen Werte zwischen 
0,248 und 0,263 an. Den höchsten Gini-Koeffizienten haben im OECD-Vergleich die Verei-
nigten Staaten mit 0,378, gefolgt von Portugal, dessen Gini-Koeffizient bei 0,361 lag (Schau-
bild 86, oben). 
 
577. Im Vergleich zur Situation Mitte der 1980er-Jahre sind sowohl in Deutschland als auch 
in den meisten anderen betrachteten Ländern der OECD die Gini-Koeffizienten für die Ein-
kommen nach Steuern und Transfers und damit die statistisch ausgewiesene Ungleichheit 
angestiegen. Besonders deutlich fiel dabei der Anstieg in Finnland und Schweden aus, wenn-
gleich er auf niedrigem Niveau aufsetzte. Lediglich in Frankreich, Griechenland, Irland und 
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Spanien hat sich der Gini-Koeffizient für die Einkommen nach Steuern und Transfers im Ver-
gleich zum Stand Mitte der 1980er-Jahre reduziert (Schaubild 86, unten). 
 

Gini-Koeffizienten der Einkommensverteilung nach Steuern und Transfers
für ausgewählte Länder der OECD1)

1) BE-Belgien, DK-Dänemark, DE-Deutschland, FI-Finnland, FR-Frankreich, GR-Griechenland, IE-Irland, IT-Italien, JP-Japan, CA-Kanada, LU-Lux-
emburg, NL-Niederlande, NO-Norwegen, AT-Österreich, PT-Portugal, SE-Schweden, CH-Schweiz, ES-Spanien, US-Vereinigte Staaten, UK-Ver-
einigtes Königreich.– 2) Umfasst alle 34 Mitgliedstaaten.– 3) Veränderung gegenüber Mitte der 1970er-Jahre.

Quelle: OECD
© Sachverständigenrat

Schaubild 86
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578. Üblicherweise werden drei Aspekte für diesen Anstieg der Einkommensungleichheit 
in den vergangenen 25 Jahren verantwortlich gemacht: (1) Veränderungen im Steuer- und 
Transfersystem, (2) veränderte Haushaltsstrukturen sowie (3) die Globalisierung und der 
technologische Fortschritt und ihre Folgen (OECD, 2011). Dabei dürften der technologische 
Fortschritt und die Globalisierung insbesondere die zunehmende Ungleichheit der Verteilung 
der Löhne und Gehälter befördert haben. Für diese dürften wiederum drei Faktoren hauptver-
antwortlich sein: Der erste Faktor ist das unterschiedliche Wachstum der Löhne und Gehälter 
entlang der Lohnskala. In den meisten OECD-Ländern haben die Löhne und Gehälter der 
bestbezahlten 10 vH der abhängig Beschäftigten relativ stärker zugelegt als die der schlecht-
bezahltesten 10 vH. Dies ist wiederum sowohl auf ein besonders dynamisches Lohnwachstum 
in dieser Gruppe als auch auf den wachsenden Einkommensanteil der Bestbezahlten zurück-
zuführen (Atkinson, 2009). Zweitens sind offenbar Geringverdiener von dem in den meisten 
OECD-Ländern zu beobachtenden Rückgang der durchschnittlichen Arbeitsstunden beson-
ders betroffen (OECD, 2011) und drittens schlägt der Anstieg der Teilzeitarbeit, insbesondere 
bei Frauen, zu Buche (OECD, 2010). 
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I. Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

Vom 14. August 1963 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 700-2, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 128 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407) 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

§ 1 
(1) Zur periodischen Begutachtung der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland und zur Er-
leichterung der Urteilsbildung bei allen wirt-
schaftspolitisch verantwortlichen Instanzen 
sowie in der Öffentlichkeit wird ein Rat von 
unabhängigen Sachverständigen gebildet. 

(2) Der Sachverständigenrat besteht aus 
fünf Mitgliedern, die über besondere wirt-
schaftswissenschaftliche Kenntnisse und 
volkswirtschaftliche Erfahrungen verfügen 
müssen. 

(3) Die Mitglieder des Sachverständigen-
rates dürfen weder der Regierung oder einer 
gesetzgebenden Körperschaft des Bundes 
oder eines Landes noch dem öffentlichen 
Dienst des Bundes, eines Landes oder einer 
sonstigen juristischen Person des öffentli-
chen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer 
oder als Mitarbeiter eines wirtschafts- oder 
sozialwissenschaftlichen Institutes, angehö-
ren. Sie dürfen ferner nicht Repräsentant 
eines Wirtschaftsverbandes oder einer Orga-
nisation der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
sein oder zu diesen in einem ständigen 
Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis 
stehen. Sie dürfen auch nicht während des 
letzten Jahres vor der Berufung zum Mit-
glied des Sachverständigenrates eine derarti-
ge Stellung innegehabt haben. 

§ 2 
Der Sachverständigenrat soll in seinen Gut-

achten die jeweilige gesamtwirtschaftliche 
Lage und deren absehbare Entwicklung dar-
stellen. Dabei soll er untersuchen, wie im 
Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 
gleichzeitig Stabilität des Preisniveaus, ho-
her Beschäftigungsstand und außenwirt-
schaftliches Gleichgewicht bei stetigem und 
angemessenem Wachstum gewährleistet 
werden können. 

In die Untersuchung sollen auch die Bil-
dung und die Verteilung von Einkommen 
und Vermögen einbezogen werden. Insbe-
sondere soll der Sachverständigenrat die Ur-
sachen von aktuellen und möglichen Span-
nungen zwischen der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage und dem gesamtwirtschaftlichen 
Angebot aufzeigen, welche die in Satz 2 ge-
nannten Ziele gefährden. Bei der Unter-
suchung sollen jeweils verschiedene Annah-
men zugrunde gelegt und deren unterschied-
liche Wirkungen dargestellt und beurteilt 
werden. Der Sachverständigenrat soll Fehl-
entwicklungen und Möglichkeiten zu deren 
Vermeidung oder deren Beseitigung auf-
zeigen, jedoch keine Empfehlungen für be-
stimmte wirtschafts- und sozialpolitische 
Maßnahmen aussprechen. 

§ 3 
(1) Der Sachverständigenrat ist nur an den 

durch dieses Gesetz begründeten Auftrag ge-
bunden und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

(2) Vertritt eine Minderheit bei der Abfas-
sung der Gutachten zu einzelnen Fragen eine 
abweichende Auffassung, so hat sie die 
Möglichkeit, diese in den Gutachten zum 
Ausdruck zu bringen. 

§ 4 
Der Sachverständigenrat kann vor Abfas-

sung seiner Gutachten ihm geeignet erschei-
nenden Personen, insbesondere Vertretern 
von Organisationen des wirtschaftlichen und 
sozialen Lebens, Gelegenheit geben, zu we-
sentlichen sich aus seinem Auftrag ergeben-
den Fragen Stellung zu nehmen. 

§ 5 
(1) Der Sachverständigenrat kann, soweit 

er es zur Durchführung seines Auftrages für 
erforderlich hält, die fachlich zuständigen 
Bundesministerien und den Präsidenten der 
Deutschen Bundesbank hören. 

(2) Die fachlich zuständigen Bundesmi-
nisterien und der Präsident der Deutschen 
Bundesbank sind auf ihr Verlangen zu 
hören. 
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(3) Die Behörden des Bundes und der Län-
der leisten dem Sachverständigenrat Amts-
hilfe. 

§ 6 
(1) Der Sachverständigenrat erstattet jähr-

lich ein Gutachten (Jahresgutachten) und lei-
tet es der Bundesregierung bis zum 15. No-
vember zu. Das Jahresgutachten wird den 
gesetzgebenden Körperschaften von der 
Bundesregierung unverzüglich vorgelegt 
und zum gleichen Zeitpunkt vom Sachver-
ständigenrat veröffentlicht. Spätestens acht 
Wochen nach der Vorlage nimmt die Bun-
desregierung gegenüber den gesetzgebenden 
Körperschaften zu dem Jahresgutachten 
Stellung. In der Stellungnahme sind insbe-
sondere die wirtschaftspolitischen Schluss-
folgerungen, die die Bundesregierung aus 
dem Gutachten zieht, darzulegen. 

(2) Der Sachverständigenrat hat ein zusätz-
liches Gutachten zu erstatten, wenn auf ein-
zelnen Gebieten Entwicklungen erkennbar 
werden, welche die in § 2 Satz 2 genannten 
Ziele gefährden. Die Bundesregierung kann 
den Sachverständigenrat mit der Erstattung 
weiterer Gutachten beauftragen. Der Sach-
verständigenrat leitet Gutachten nach Satz 1 
und 2 der Bundesregierung zu und veröffent-
licht sie; hinsichtlich des Zeitpunktes der 
Veröffentlichung führt er das Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie herbei. 

§ 7 
(1) Die Mitglieder des Sachverständigen-

rates werden auf Vorschlag der Bundesre-
gierung durch den Bundespräsidenten beru-
fen. Zum 1. März eines jeden Jahres − erst-
mals nach Ablauf des dritten Jahres nach Er-
stattung des ersten Gutachtens gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 − scheidet ein Mitglied aus. 
Die Reihenfolge des Ausscheidens wird in 
der ersten Sitzung des Sachverständigenrates 
durch das Los bestimmt. 

(2) Der Bundespräsident beruft auf Vor-
schlag der Bundesregierung jeweils ein neu-
es Mitglied für die Dauer von fünf Jahren. 
Wiederberufungen sind zulässig. Die Bun-
desregierung hört die Mitglieder des Sach-
verständigenrates an, bevor sie ein neues 
Mitglied vorschlägt. 

(3) Die Mitglieder sind berechtigt, ihr Amt 
durch Erklärung gegenüber dem Bundes-
präsidenten niederzulegen.  

(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so 
wird ein neues Mitglied für die Dauer der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds be-
rufen; Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 8 
(1) Die Beschlüsse des Sachverständigen-

rates bedürfen der Zustimmung von min-
destens drei Mitgliedern. 

(2) Der Sachverständigenrat wählt aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden für die Dauer 
von drei Jahren. 

(3) Der Sachverständigenrat gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

§ 9 
Das Statistische Bundesamt nimmt die 

Aufgaben einer Geschäftsstelle des Sachver-
ständigenrates wahr. Die Tätigkeit der Ge-
schäftsstelle besteht in der Vermittlung und 
Zusammenstellung von Quellenmaterial, der 
technischen Vorbereitung der Sitzungen des 
Sachverständigenrates, dem Druck und der 
Veröffentlichung der Gutachten sowie der 
Erledigung der sonst anfallenden Verwal-
tungsaufgaben. 

§ 10 
Die Mitglieder des Sachverständigenrates 

und die Angehörigen der Geschäftsstelle 
sind zur Verschwiegenheit über die Bera-
tungen und die vom Sachverständigenrat als 
vertraulich bezeichneten Beratungsunter-
lagen verpflichtet. Die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit bezieht sich auch auf Infor-
mationen, die dem Sachverständigenrat ge-
geben und als vertraulich bezeichnet werden. 

§ 11 
(1) Die Mitglieder des Sachverständigen-

rates erhalten eine pauschale Entschädigung 
sowie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese wer-
den vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern festgesetzt. 

(2) Die Kosten des Sachverständigenrates 
trägt der Bund. 

§ 12 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 

Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Land Berlin. 

§ 13 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 

Verkündigung in Kraft. 
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II. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
Vom 8. Juni 1967 

veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1967, Teil I S. 582, zuletzt geändert  
durch Artikel 135 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

- Auszug - 

 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des 

Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

§ 1 
Bund und Länder haben bei ihren wirt-

schafts- und finanzpolitischen Maßnahmen 
die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnah-
men sind so zu treffen, dass sie im Rahmen 
der marktwirtschaftlichen Ordnung gleich-
zeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu 
einem hohen Beschäftigungsstand und 
außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei 
stetigem und angemessenem Wirtschafts-
wachstum beitragen. 

§ 2 
(1) Die Bundesregierung legt im Januar 

eines jeden Jahres dem Bundestag und dem 
Bundesrat einen Jahreswirtschaftsbericht 
vor. Der Jahreswirtschaftsbericht enthält: 
1. die Stellungnahme zu dem Jahresgutach-

ten des Sachverständigenrates auf Grund 
des § 6 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über 
die Bildung eines Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung vom 14. August 1963 
(Bundesgesetzbl. I S. 685) in der Fassung 
des Gesetzes vom 8. November 1966 
(Bundesgesetzbl. I S. 633); 

2. eine Darlegung der für das laufende Jahr 
von der Bundesregierung angestrebten 
wirtschafts- und finanzpolitischen Ziele 
(Jahresprojektion); die Jahresprojektion 

bedient sich der Mittel und der Form der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechung, 
gegebenenfalls mit Alternativrechnung; 

3. eine Darlegung der für das laufende Jahr 
geplanten Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

(2) Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 und 3 und 
nach den §§ 15 und 19 dieses Gesetzes so-
wie nach § 51 Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes und nach § 19c des Körperschaft-
steuergesetzes dürfen nur getroffen werden, 
wenn die Bundesregierung gleichzeitig ge-
genüber dem Bundestag und dem Bundesrat 
begründet, dass diese Maßnahmen erforder-
lich sind, um eine Gefährdung der Ziele des 
§ 1 zu verhindern. 

§ 3 
(1) Im Falle der Gefährdung eines der Ziele 

des § 1 stellt die Bundesregierung Orientie-
rungsdaten für ein gleichzeitiges aufeinander 
abgestimmtes Verhalten (konzertierte Ak-
tion) der Gebietskörperschaften, Gewerk-
schaften und Unternehmensverbände zur Er-
reichung der Ziele des § 1 zur Verfügung. 
Diese Orientierungsdaten enthalten insbe-
sondere eine Darstellung der gesamtwirt-
schaftlichen Zusammenhänge im Hinblick 
auf die gegebene Situation. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie hat die Orientierungsdaten auf 
Verlangen eines Beteiligten zu erläutern. 

§ 4 
... 
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III. Verzeichnis der Gutachten und Expertisen des Sachverständigenrates 
Jahresgutachten 1964/65: „Stabiles Geld − Wachstum“ (11. Januar 1965) 
Jahresgutachten 1965/66: „Stabilisierung ohne Stagnation“ (13. Dezember 1965) 
Jahresgutachten 1966/67: „Expansion und Stabilität“ (30. November 1966) 
Jahresgutachten 1967/68: „Stabilität im Wachstum“ (6. Dezember 1967); darin enthalten: 

Sondergutachten vom März 1967 „Zur Konjunkturlage im Früh-
jahr 1967“ 

Jahresgutachten 1968/69: „Alternativen außenwirtschaftlicher Anpassung“ (4. Dezem-
ber 1968) 

Jahresgutachten 1969/70: „Im Sog des Booms“ (3. Dezember 1969); darin enthalten: Son-
dergutachten vom 30. Juni 1969 und 3. Julil 1968 „Binnenwirt-
schaftliche Stabilität und außenwirtschaftliches Gleichgewicht“; 
Sondergutachten vom 25. September 1969 „Zur lohn- und preis-
politischen Situation Ende September 1969“; Sondergutachten 
vom 4. Oktober 1969 „Zur währungspolitischen Situation Anfang 
Oktober 1969“ 

Jahresgutachten 1970/71: „Konjunktur im Umbruch − Risiken und Chancen −“ (3. Dezem-
ber 1970); darin enthalten: Sondergutachten vom 9. Mai 1970 „Zur 
Konjunkturlage im Frühjahr 1970“ 

Jahresgutachten 1971/72: „Währung, Geldwert, Wettbewerb − Entscheidungen für morgen − 
(22. November 1971); darin enthalten: Sondergutachten vom 
24. Mai 1971 „Zur konjunktur- und währungspolitischen Lage im 
Mai 1971“ 

Jahresgutachten 1972/73: „Gleicher Rang für den Geldwert“ (6. Dezember 1972); darin ent-
halten: Sondergutachten vom 3. Juli 1972 „Zur währungspoliti-
schen Lage im Juli 1972“ 

Jahresgutachten 1973/74: „Mut zur Stabilisierung“ (22. November 1973); darin enthalten: 
Sondergutachten vom 4. Mai 1973 „Zur konjunkturpolitischen 
Lage im Mai 1973“ 

Jahresgutachten 1974/75: „Vollbeschäftigung für morgen“ (22. November 1974); darin ent-
halten: Sondergutachten vom 17. Dezember 1973 „Zu den gesamt-
wirtschaftlichen Auswirkungen der Ölkrise“ 

Jahresgutachten 1975/76: „Vor dem Aufschwung“ (24. November 1975); darin enthalten: 
Sondergutachten vom 17. August 1975 „Zur konjunkturpolitischen 
Lage im August 1975“ 

Jahresgutachten 1976/77: „Zeit zum Investieren“ (24. November 1976) 
Jahresgutachten 1977/78: „Mehr Wachstum − Mehr Beschäftigung“ (22. November 1977) 
Jahresgutachten 1978/79: „Wachstum und Währung“ (23. November 1978); darin enthalten: 

Sondergutachten vom 19. Juni 1978 „Zur wirtschaftlichen Lage im 
Juni 1978“ 

Jahresgutachten 1979/80: „Herausforderung von außen“ (22. November 1979) 
Jahresgutachten 1980/81: „Unter Anpassungszwang“ (20. November 1980) 
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Jahresgutachten 1981/82: „Investieren für mehr Beschäftigung“ (20. November 1981); darin 
enthalten: Sondergutachten vom 4. Juli 1981 „Vor Kurskorrek-
turen − Zur finanzpolitischen und währungspolitischen Situation 
im Sommer 1981“ 

Jahresgutachten 1982/83: „Gegen Pessimismus“ (23. November 1982); darin enthalten: Son-
dergutachten vom 9. Oktober 1982 „Zur wirtschaftlichen Lage im 
Oktober 1982“ 

Jahresgutachten 1983/84: „Ein Schritt voran“ (24. November 1983) 
Jahresgutachten 1984/85: „Chancen für einen langen Aufschwung“ (23. November 1984) 
Jahresgutachten 1985/86: „Auf dem Weg zu mehr Beschäftigung“ (22. November 1985); da-

rin enthalten: Sondergutachten vom 23. Juni 1985 „Wirtschafts-
politische Entscheidungen im Sommer 1985“ 

Jahresgutachten 1986/87: „Weiter auf Wachstumskurs“ (24. November 1986) 
Jahresgutachten 1987/88: „Vorrang für die Wachstumspolitik“ (23. November 1987) 
Jahresgutachten 1988/89: „Arbeitsplätze im Wettbewerb“ (18. November 1988) 
Jahresgutachten 1989/90: „Weichenstellungen für die neunziger Jahre“ (20. November 1989) 
Jahresgutachten 1990/91: „Auf dem Wege zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands“ 

(13. November 1990); darin enthalten: Sondergutachten vom 
20. Januar 1990 „Zur Unterstützung der Wirtschaftsreform in der 
DDR: Voraussetzungen und Möglichkeiten“ und Brief des Sach-
verständigenrates vom 9. Februar 1990 „Zur Frage einer Wäh-
rungsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
DDR“ 

Jahresgutachten 1991/92: „Die wirtschaftliche Integration in Deutschland. Perspektiven 
− Wege − Risiken“ (12. November 1991); darin enthalten: Son-
dergutachten vom 13. April 1991 „Marktwirtschaftlichen Kurs 
halten. Zur Wirtschaftspolitik für die neuen Bundesländer“ 

Jahresgutachten 1992/93: „Für Wachstumsorientierung − Gegen lähmenden Verteilungs-
streit“ (16. November 1992) 

Jahresgutachten 1993/94: „Zeit zum Handeln − Antriebskräfte stärken“ (12. Novem-
ber 1993) 

Jahresgutachten 1994/95: „Den Aufschwung sichern − Arbeitsplätze schaffen“ (17. Novem-
ber 1994); darin enthalten: Sondergutachten vom 18. März 1994 
„Zur aktuellen Diskussion um die Pflegeversicherung“ 

Jahresgutachten 1995/96: „Im Standortwettbewerb“ (14. November 1995); darin enthalten: 
Sondergutachten vom 2. Juli 1995 „Zur Kompensation in der Pfle-
geversicherung“ 

Jahresgutachten 1996/97: „Reformen voranbringen“ (15. November 1996); darin enthalten: 
Sondergutachten vom 27. April 1996 „Zum wirtschaftspolitischen 
Handlungsbedarf im Frühjahr 1996“ 

Jahresgutachten 1997/98: „Wachstum, Beschäftigung, Währungsunion − Orientierungen für 
die Zukunft“ (14. November 1997); darin enthalten: Brief des 
Sachverständigenrates vom 23. Mai 1997 „Fehlentwicklungen bei 
den öffentlichen Finanzen beheben“ 

Jahresgutachten 1998/99: „Vor weitreichenden Entscheidungen“ (18. November 1998) 
Jahresgutachten 1999/00: „Wirtschaftspolitik unter Reformdruck“ (12. November 1999) 
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Jahresgutachten 2000/01: „Chancen auf einen höheren Wachstumspfad“ (10. Novem-
ber 2000) 

Jahresgutachten 2001/02: „Für Stetigkeit − Gegen Aktionismus“ (14. November 2001) 
Jahresgutachten 2002/03: „Zwanzig Punkte für Beschäftigung und Wachstum“ (13. Novem-

ber 2002) 
Jahresgutachten 2003/04: „Staatsfinanzen konsolidieren − Steuersystem reformieren“ 

(12. November 2003) 
Jahresgutachten 2004/05: „Erfolge im Ausland − Herausforderungen im Inland“ (17. No-

vember 2004) 
Jahresgutachten 2005/06: „Die Chance nutzen − Reformen mutig voranbringen“ (9. Novem-

ber 2005) 
Expertise 2006a: „Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteuerung durch 

die Duale Einkommensteuer“ (April 2006) verfasst unter Mitwir-
kung des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbe-
werbs- und Steuerrecht und des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung, Schriftenreihe des Bundesministeriums der 
Finanzen, Band 79 

Expertise 2006b: „Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes Kombilohn-
modell“ (September 2006) 

Jahresgutachten 2006/07: „Widerstreitende Interessen − Ungenutzte Chancen“ (8. Novem-
ber 2006) 

Expertise 2007: „Staatsverschuldung wirksam begrenzen“ (März 2007) 
Jahresgutachten 2007/08: „Das Erreichte nicht verspielen“ (7. November 2007) 
Expertise 2008: „Das deutsche Finanzsystem: Effizienz steigern − Stabilität erhö-

hen“ (Juni 2008) 
Jahresgutachten 2008/09: „Die Finanzkrise meistern − Wachstumskräfte stärken“ (12. No-

vember 2008) 
Expertise 2009: Deutschland im internationalen Konjunkturzusammenhang 

(November 2009) 
Jahresgutachten 2009/10: Die Zukunft nicht aufs Spiel setzen (13. November 2009) 
Expertise 2010 (deutsch): Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit: Ein 

umfassendes Indikatorsystem 
Expertise 2010 (englisch): Monitoring economic performance, quality of life and 

sustainability 
Jahresgutachten 2010/11: Chancen für einen stabilen Aufschwung 
Expertise 2011: Herausforderungen des demografischen Wandels 
 
 
____________________ 
Die Jahresgutachten ab dem Jahrgang 2007/08 sowie die Expertisen können als Buchausgabe über den 
Buchhandel oder direkt über die IBRo Versandservice GmbH bezogen werden. Die Jahresgutachten bis 2006/07 
sind inzwischen vergriffen. Die Gutachten bis zum Jahrgang 1975/76 können jedoch als Nachdruck bezogen 
werden bei der Schmidt Periodicals GmbH. Außerdem sind die Jahresgutachten als Bundestags-Drucksache 
erschienen und über den Verlag Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH erhältlich. Alle Jahresgutachten und 
Expertisen stehen auch zum Download unter www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de zur Verfügung. 
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IV. Methodische Erläuterungen 

1. Der Sachverständigenrat hat zu verschiedenen Themen spezielle Konzepte und Metho-
den entwickelt und in seinen bisherigen Jahresgutachten eingehend erläutert sowie die ent-
sprechenden Berechnungsergebnisse vorgestellt. Es sind dies:  

− Übergang von der Konzeption der „offenen und verdeckten Arbeitslosigkeit“ auf die der 
„Unterbeschäftigung“ der Bundesagentur für Arbeit, 

− Berechnung der Arbeitseinkommensquote, 
− Berechnung des lohnpolitischen Verteilungsspielraums, 
− Berechnung des strukturellen Defizits im disaggregierten Verfahren. 

 
In diesem Jahresgutachten werden die Methoden nur dargestellt, insoweit sich Änderungen 
ergeben haben. Ansonsten sind lediglich die aktualisierten Berechnungsergebnisse wieder-
gegeben. Die entsprechenden methodischen Erläuterungen finden sich im Jahresgutach-
ten 2008/09, Anhang IV. 
 
 
A. Übergang von der Konzeption der „offenen und verdeckten Arbeitslosigkeit“ 

auf die der „Unterbeschäftigung“ der Bundesagentur für Arbeit 
 
2. Mit der Konzeption zur Berechnung der offenen und verdeckten Arbeitslosigkeit 
verfolgt der Sachverständigenrat seit langem das Ziel, das gesamte Ausmaß der 
Arbeitslosigkeit in Deutschland zu erfassen. Neben der registrierten (offenen) Arbeitslosigkeit 
quantifiziert er dabei auch diejenigen Personen als Teil der Arbeitslosigkeit, die mit Hilfe 
staatlich geförderter, arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen Leistungen erhalten und nicht der 
Anzahl der registriert Arbeitslosen zugerechnet werden (verdeckte Arbeitslosigkeit). 
 
3. Durch Veränderungen bei den staatlichen Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
ist es erforderlich, regelmäßig die Abgrenzung der verdeckten Arbeitslosigkeit und ihre 
Komponenten zu überprüfen und anzupassen. Eine solche Anpassung hat der 
Sachverständigenrat zuletzt im Mai 2009 im Zuge der Veränderungen der Arbeitsmarktpolitik 
durch das „Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“ 
vorgenommen (JG 2010 Anhang IV A. Ziffer 3). Solche Anpassungen führten in der Regel 
gerade bei einer differenzierten Darstellung der verdeckten Arbeitslosigkeit nach den 
unterschiedlichen Maßnahmearten, wie sie für Zwecke einer umfassenden Analyse des 
Defizits an regulärer Beschäftigung in der Vergangenheit vorgenommen wurde, zu Brüchen 
in den Zeitreihen. Dies war insbesondere dann der Fall, wenn bisherige Fördermaßnahmen 
aus rechtlichen Gründen nicht mehr fortgeführt wurden.  
 
4. Neben dem Sachverständigenrat hat die Bundesagentur für Arbeit in ihrer 
Berichterstattung über den Arbeitsmarkt schon seit einigen Jahren ergänzend zu ihren 
Angaben zur registrierten Arbeitslosigkeit zusätzlich diejenigen Personen erfasst und darüber 
berichtet, die nicht als arbeitslos im Sinne des § 16 Sozialgesetzbuch III (SGB III) gelten, weil 
sie Teilnehmer an einer arbeitmarktpolitischen Maßnahme sind. Dies bedeutet, dass die 
beiden Berechnungsarten, also das Konzept des Sachverständigenrates zur offenen und 
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verdeckten Arbeitslosigkeit und das der Bundesagentur für Arbeit zur Messung der 
Unterbeschäftigung, die gleichen Ziele verfolgen und sich in ihrer methodischen 
Berechnungsweise nur geringfügig unterscheiden.  
 

Sachverständigenrat BA: altes Konzept                 (bis 
Mai 2011)

BA: neues Konzept            
(ab Mai 2011)

Arbeitslosigkeit nach § 16 SBG III  Arbeitslosigkeit nach § 16 SBG III Arbeitslosigkeit nach § 16 SBG III

+ Trainingsmaßnahmen  + Trainingsmaßnahmen + Trainingsmaßnahmen 
  (einschl. Reha)   (einschl. Reha)    (einschl. Reha)

+ Berufliche Weiterbildung  + Berufliche Weiterbildung + Berufliche Weiterbildung 
   in Vollzeit    (einschl. Reha)    (einschl. Reha)

 Erweitert
+ § 126 SGB III + § 126 SGB III Nichtarbeitslos Arbeitsuchende in 

   Arbeitsunfähigkeit (ohne §125
   SGB III und ohne Erwerbsmin-
   derungsrente)

 Erweitert
+ § 428 SGB III und § 252 Abs. 8 + § 428 SGB III und § 252 Abs. 8 Nichtarbeitslos gemeldete er-

  SGB VI   SGB VI    werbsfähige Personen in vor-
   ruhestandsähnlicher Regelung
   nach § 428 SGB III / § 65 Abs. 
   4 SGB II / § 252 Abs. 8 SGB VI

+ § 53a Abs. 2 SGB II + § 53a Abs. 2 SGB II + § 53a Abs. 2 SGB II

+ Altersteilzeit + Altersteilzeit + Altersteilzeit

+ ABM, SAM, BSI + ABM, SAM, BSI + ABM, SAM, BSI

+ AGH + AGH + AGH

+ Kurzarbeit in Vollzeit + Kurzarbeit in Vollzeit + Kurzarbeit in Vollzeit

+ Maßnahmen nach § 46 SGB III + Maßnahmen nach § 46 SGB III + Maßnahmen nach § 46 SGB III

+ Altersrente wegen Arbeitslosigkeit

+ Beauftragung Dritter mit der 
  Vermittlung (in Restabwicklung)

+ Beauftragung von Trägern mit 
  Eingliederungsmaßnahmen
  (in Restabwicklung)

+ Beschäftigungszuschuss + Beschäftigungszuschuss

+ Geförderte Selbstständigkeit + Geförderte Selbstständigkeit

+ Bürgerarbeit (ab Januar 2011)

+ Nichtarbeitslos gemeldete er-
   werbsfähige Personen in Selbst-
   und Fremdförderung

= Offene und verdeckte Arbeits- = Unterbeschäftigung (altes = Unterbeschäftigung (neues
   losigkeit    Konzept)    Konzept)

Vergleich der Konzepte zur Ermittlung der Unterbeschäftigung

Tabelle A 1

 
 



Methodische Erläuterungen 359 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

Dies hat nun den Sachverständigenrat dazu veranlasst, keine eigenständigen Berechnungen 
mehr vorzunehmen, sondern die der Bundesagentur für Arbeit als Abbild der verdeckten und 
offenen Arbeitslosigkeit zu verwenden. Das Unterbeschäftigungskonzept der Bundesagentur 
für Arbeit wurde zuletzt im Mai 2011 aufgrund neuer statistischer Datengrundlagen erweitert 
und überarbeitet (Hartmann, 2011).  
 
5. In der Tabelle A1 wird ein Vergleich der qualitativen methodischen Unterschiede 
zwischen dem alten Konzept der offenen und verdeckten Arbeitslosigkeit des 
Sachverständigenrates und dem der Unterbeschäftigung der Bundesagentur für Arbeit vor 
Weiterentwicklung (altes Konzept) und nach Überarbeitung (neue Version ab Mai 2011) 
aufgezeigt. 
 
6. Neben der Anzahl der registriert Arbeitslosen nach § 16 SGB III umfasst sowohl das 
Konzept des Sachverständigenrates als auch das der Bundesagentur für Arbeit 
Trainingsmaßnahmen, Arbeitsunfähigkeit nach § 126 SGB III, vorruhestandsähnliche 
Regelungen (nach § 428 SGB III und § 252 Absatz 8 SGB VI (Restabwicklung), nach 
§ 53a Absatz 2 SGB II und Altersteilzeit), Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), 
Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM), Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung 
(BSI), Arbeitsgelegenheiten (AGH), Kurzarbeit gemessen in Vollzeitäquivalenten und 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 46 SGB III (Tabelle A1).  
 
7. Unterschiede zwischen beiden Konzepten bestehen vor allem in der Erfassung der 
Personen in beruflicher Weiterbildung. Während der Sachverständigenrat bei der verdeckten 
Arbeitslosigkeit nur Teilnehmer in Vollzeit berücksichtigt hat, sind beim alten und beim 
neuen Unterbeschäftigungskonzept der Bundesagentur für Arbeit alle Personen in beruflicher 
Weiterbildung enthalten. 
 
Eine weitere Abweichung gibt es hinsichtlich der erfassten Maßnahmen. In den 
Berechnungen des Sachverständigenrates wurden die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
sowie die im Zuge der Umstellung der Arbeitsmarktpolitik im Mai 2009 geänderten 
Regelungen der Beauftragung Dritter mit der Vermittlung und die Beauftragung von Trägern 
mit Eingliederungsmaßnahmen – beide Maßnahmen befinden sich in der Restabwicklung – 
als zusätzliche Komponenten der verdeckten Arbeitslosigkeit berücksichtigt.  
 
Dagegen wird wiederum nur beim Konzept der Bundesagentur für Arbeit und zwar sowohl 
bei der Konzeption vor Weiterentwicklung als auch danach der Beschäftigungszuschuss und 
die geförderte Selbstständigkeit mit berücksichtigt. 
 
8. Da sich die beiden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Beauftragung Dritter mit 
der Vermittlung und die Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen in der 
Restabwicklung befinden und sich die darunter fallenden Personen von 182 000 Personen im 
Mai 2009 auf zunächst 8 000 Personen im Januar 2010 verringert hat und seit Januar 2011 bei 
Null liegt, kam es rein rechnerisch im Zeitraum von Mai 2009 bis Januar 2010 zu einer 
deutlichen quantitativen Annäherung beider Berechnungsweisen.  
 
Vom personenmäßigen Umfang aus betrachtet, sind die Komponenten der Rente wegen 
Arbeitslosigkeit in etwa so hoch wie die Summe aus dem Beschäftigungszuschuss, der 
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geförderten Selbstständigkeit und der unterstellten Anzahl von Personen, die an einer 
beruflichen Weiterbildung in Teilzeit teilnehmen. Ingesamt betrachtet ist somit der rein 
rechnerische Unterschied zwischen der offenen und verdeckten Arbeitslosigkeit nach dem 
Konzept des Sachverständigenrates und nach dem Unterbeschäftigungskonzept der 
Bundesagentur für Arbeit (altes Konzept) seit Januar 2010 nur noch relativ gering. Im 
Jahresdurchschnitt 2010 lag die Differenz bei 15 000 Personen (Schaubild A1). 
 

1) Offen (registriert Arbeitslose) und verdeckt Arbeitslose (subventioniert Beschäftigte und nichterwerbstätige Maßnahmeteilnehmer).–
2) Unterbeschäftigung einschließlich Kurzarbeit.

Quelle für Grundzahlen: BA

Vergleich verschiedener Konzepte zur Ermittlung von Unterbeschäftigung

Schaubild A1
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9. Das Unterbeschäftigungskonzept der Bundesagentur für Arbeit wurde zuletzt im 
Mai 2011 durch die Berücksichtigung neuer statistischer Daten rückwirkend bis Januar 2008 
überarbeitet und erweitert (Hartmann, 2011). Hinzugefügt wurden die seit dem Jahr 2009 
mögliche öffentlich geförderte Beschäftigung im Rahmen der Bürgerarbeit 
(Beschäftigungsphase). Zudem standen mit der Statistik der gemeldeten erwerbsfähigen 
Personen neue Informationen zur Verfügung, sodass bisher teilweise bestehende Datenlücken 
geschlossen werden konnten. Das Konzept wurde vor allem an drei Stellen verändert:  
 
− Bei den vorruhestandsähnlichen Regelungen stehen jetzt nicht nur wie bisher für Bezieher 

von Arbeitslosengeld (§ 428 SGB III), sondern auch für Nichtleistungsempfänger (§ 252 
Absatz 8 SGB VI) und Bezieher von Arbeitslosengeld II (§ 65 Absatz 4 SGB II i.V.m. 
§ 428 SGB III) statistische Daten zur Verfügung. 

 
− Statistisch erweitert wurde auch der erfasste Personenkreis beim Merkmal der 

(kurzfristigen) Arbeitsunfähigkeit. Bisher lagen hierfür nur Daten über die 
Arbeitslosengeld-Empfänger (nach § 126 SBG III) vor. Mit Einführung der neuen Statistik 
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der gemeldeten erwerbsfähigen Personen umfasst dieses Merkmal nunmehr auch 
Empfänger von Grundsicherungsleistungen und Nichtleistungsempfänger.  

 
− Künftig können zudem arbeitsmarktpolitische Instrumente in die Statistik der 

Unterbeschäftigung einbezogen werden, die nicht von Arbeitsagenturen oder Jobcentern 
vergeben werden – beispielsweise vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
angebotene Integrationskurse. 

 
Im Ergebnis hatte die Erweiterung der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zur Folge, dass 
das Niveau der Unterbeschäftigung nach dem aktualisierten Konzept im Dezember 2010 mit 
4,40 Millionen Personen um 308 000 Personen über dem nach dem alten Konzept. Im 
weiteren Zeitverlauf wird sich allerdings der Abstand zwischen beiden 
Unterbeschäftigungskonzepten verringern, da vorruhestandsähnliche Regelungen auslaufen, 
mit der Folge, dass die Unterbeschäftigung nach dem neuen Konzept der Bundesagentur für 
Arbeit stärker abnehmen wird als nach den Berechnungen bis Mai 2011. Zwischen 
Dezember 2008 und Dezember 2010 sank die nach dem alten Konzept ermittelte 
Unterbeschäftigung um 37 000 Personen, während die nach dem aktualisierten Konzept 
ermittelte Unterbeschäftigung um 194 000 Personen zurückging. 
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B. Berechnung der Arbeitseinkommensquote 
Methodische Erläuterungen siehe Jahresgutachten 2008/09 Seiten 459 ff. 

 

Effekte
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

vH Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1991 77,9      .   .  .    .   .    .   .   .   
1992 79,4     + 1,9     + 10,2     + 0,1     + 3,2    + 0,8    + 4,6    – 0,2    – 0,3      
1993 80,3     + 1,2     + 4,3     – 0,3     + 0,2    + 0,5    + 3,5    – 0,6    – 0,7      
1994 79,3     – 1,3     + 1,9     + 1,0     + 1,9    + 0,2    + 2,3    + 0,0    – 0,2      
1995 79,1     – 0,3     + 2,9     + 0,5     + 1,2    + 0,4    + 1,6    – 0,0    + 0,5      
1996 78,7     – 0,5     + 1,2     – 0,1     + 1,2    – 0,1    + 0,7    – 0,1    – 0,1      
1997 78,0     – 1,0     + 0,1     + 0,6     + 1,8    – 0,4    + 0,6    – 0,1    – 0,3      
1998 78,2     + 0,2     + 0,8     + 0,1     + 0,4    + 0,4    + 0,1    – 0,0    – 0,3      
1999 79,2     + 1,4     + 1,3     – 0,3     + 0,4    + 0,1    – 0,0    – 0,1    – 0,9      
2000 80,3     + 1,3     + 1,4     + 0,5     + 1,4    – 1,2    + 0,6    – 0,3    – 0,0      
2001 79,9     – 0,4     + 1,9     – 0,3     + 1,3    + 0,0    + 1,0    – 0,1    – 0,1      
2002 79,8     – 0,1     + 1,4     – 0,1     + 0,4    + 0,7    + 0,6    – 0,1    – 0,2      
2003 79,4     – 0,5     + 1,1     + 0,3     + 0,7    + 0,5    + 0,9    + 0,1    – 0,3      
2004 76,2     – 4,0     + 0,5     – 0,2     + 2,6    + 0,1    + 1,0    + 0,4    + 0,4      
2005 74,9     – 1,8     + 0,3     – 0,4     + 1,1    – 0,6    + 1,3    + 0,0    + 0,0      
2006 72,1     – 3,7     + 0,8     + 0,2     + 3,9    – 0,5    + 0,8    + 0,4    + 0,1      
2007 71,3     – 1,2     + 1,5     – 0,6     + 1,3    + 0,1    + 1,5    – 0,0    – 0,8      
2008 73,0     + 2,5     + 2,3     – 0,2     – 0,5    – 0,7    + 1,4    – 0,4    – 0,1      
2009 76,7     + 5,0     – 0,3     + 0,4     – 4,4    + 1,4    – 0,2    – 0,9    – 0,6      
2010 74,8     – 2,4     + 2,2     – 0,1     + 2,8    – 0,6    + 1,3    + 0,6    + 0,4      
2011 75,8     + 1,2     + 3,2     – 0,2     + 1,7    – 1,7    + 2,0    + 0,2    – 0,4      

1) Gesamtwirtschaftliches Arbeitseinkommen in vH des Volkseinkommens (Nettonationaleinkommen zu Faktorkosten). 
Berechnung der Spalte (2) durch multiplikative Verknüpfung.– 2) Jahre 2008 bis 2010 vorläufige Ergebnisse; Jahr 2011 
eigene Schätzung.– 3) Lohnfaktor; Inländerkonzept.– 4) Sozialbeitragsfaktor; tatsächliche und unterstellte Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber.– 5) Produktivitätsfaktor; Bruttonationaleinkommen (preisbereinigt, verkettete Volumenangaben) je Er-
werbstätigen (Bruttoerwerbstätigenproduktivität).– 6) Terms-of-Trade-Faktor; Realwert des Nationaleinkommens im Ver-
hältnis zum Bruttonationaleinkommen (preisbereinigt, verkettete Volumenangaben).– 7) Deflator.– 8) Abschreibungs-
faktor; Erhöhung der Abschreibungskosten: (–).– 9) Nettoproduktionsabgabenfaktor.

Entwicklung der Arbeitseinkommensquote1)

Effekt der 
Netto-

produktions-
abgaben9)

Bruttolöhne 
und 

-gehälter 
je Arbeit-
nehmer3)

Effekt der 
Arbeit-
geber-

beiträge4)

Produk-
tivitäts-
effekt5)

Terms-of-
Trade-
Effekt6)

Jahr2)

Arbeits-
einkommens-

quote 
(3) + (4) 
minus 

(5) bis (9)

„Preiseffekt“ 
der inlän-

dischen Ver-
wendung7)

Abschrei-
bungs-
effekt8)

Tabelle B1
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C. Berechnung des lohnpolitischen Verteilungsspielraums 
Methodische Erläuterungen siehe Jahresgutachten 2008/09 Seiten 463 ff. 

 

Ergebnisse

(1) (3)

1997  + 2,28      + 1,76          
1998  + 1,12      + 1,03          
1999  + 0,89      + 0,89          
2000  + 2,74      + 2,49          
2001  + 2,48      + 1,75          
2002  + 1,41      + 0,47          
2003  + 0,87      – 0,06           
2004  + 0,84      + 0,43          
2005  + 1,20      + 0,50          
2006  + 3,64      + 3,19          
2007  + 1,68      + 1,87          
2008  – 0,13      + 0,03          
20094) – 2,49      – 3,69          
2010  + 1,37      + 2,03          
20115) + 1,28      + 1,72          

Grunddaten

Niveau vH
(5) (6) (7) (8) (9) (11)

1997  – 0,53      66,33   – 0,34  + 1,4          + 0,70      + 1,93      
1998  + 0,74      66,11   – 0,33  + 1,9          + 1,32      + 1,00      
1999  + 0,97      65,89   – 0,33  + 2,8          + 1,93      + 0,55      
2000  + 0,31      65,65   – 0,36  + 2,0          + 2,73      + 1,42      
2001  – 0,94      65,39   – 0,40  + 2,0          + 3,04      + 1,94      
2002  – 1,38      65,09   – 0,45  + 2,7          + 2,00      + 1,48      
2003  – 1,24      64,76   – 0,50  + 2,0          + 1,55      + 1,04      
2004  + 0,32      64,42   – 0,53  + 0,9          + 0,61      + 1,65      
2005  – 0,51      64,09   – 0,52  + 0,9          + 0,66      + 1,52      
2006  + 0,06      63,79   – 0,47  + 0,9          + 0,95      + 1,60      
2007  + 1,56      63,55   – 0,38  + 1,2          + 1,34      + 2,26      
2008  + 1,21      63,37   – 0,28  + 2,7          + 2,26      + 2,60      
20094) – 2,71      63,23   – 0,21  + 2,0          + 3,02      + 0,38      
2010  + 2,29      63,12   – 0,18  + 1,6          + 0,00      + 1,12      
20115) + 1,66      63,01   – 0,17  + 1,9          + 2,76      + 2,30      

1) Arbeitseinkommen in Relation zur Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten.– 2) Quelle: Deutsche Bundesbank.– 3) Ver-
braucherpreisindex für Deutschland (2005 = 100).– 4) Krisenbedingte Sondereffekte.– 5) Eigene Schätzung.

+ 2,13          + 0,19          

+ 0,41    

+ 1,18    

Deflator 
des 

Brutto-
inlands-
produkts

+ 0,77    

+ 0,60    

– 3,48          – 2,51          – 4,52          

+ 0,61    

+ 1,09    

- 0,67    
+ 1,12    

Nominale 
Effektiv-
löhne je 
Stunde

+ 0,59          
+ 1,12          + 0,21          

+ 2,60          

Arbeitsvolumen
HP-Filter     

Lohnquote1)

+ 1,44    

– 0,17          

Verbraucher-
preisindex3)

+ 1,91          
+ 1,03          

+ 1,02          

Durchschnitts-
produktivität der 

Arbeit 
(unbereinigt)

(2)

+ 2,85          
+ 2,15          

Durchschnitts-
produktivität der 

Arbeit, be-
schäftigungs-

bereinigt
(1) + (5) *

(1 – (6) / 100)

Jahr

+ 0,95          + 1,51          

+ 0,93          
+ 0,44          

+ 1,82          

+ 2,10          
+ 1,37          
+ 1,22          

+ 1,63    

+ 1,09          
– 0,23          
– 1,76          

+ 0,31    

+ 1,08    

+ 2,87          

– 0,94          

Lohnpolitischer 
Verteilungs-
spielraum
(3) + (10)

„Verteilungs-
spielraum“ 

(+) nicht aus-
geschöpft 

(–) überzogen
(4) – (8)

Prozentpunkte(4)

+ 2,02          
+ 1,62          

Jahr

Grenzpro-
duktivität der 

Arbeit, beschäf-
tigungsbereinigt  

(2) + (7)

+ 3,50          + 2,32          

+ 0,61          

– 0,75          

Entwicklung der Arbeitsproduktivitäten und der Löhne
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vH

+ 0,32          + 0,80          – 1,94          

+ 3,66          + 3,50          
+ 2,25          

+ 0,92          

+ 2,22          + 2,63          + 1,04          

+ 0,20    

+ 0,26    

(10)

+ 0,59    

Nominale 
Tariflöhne 
je Stunde2)

+ 1,89          

Tabelle C1
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V. Statistischer Anhang 
Allgemeine Bemerkungen und Hinweise 

Die in den nachfolgenden Tabellen veröffentlichten Ergebnisse sind mit wenigen Ausnahmen 
− wie auch die statistischen Angaben im Textteil des Jahresgutachtens − amtlichen nationalen 
und internationalen Veröffentlichungen entnommen. Die Quellen wurden bei den jeweiligen 
Tabellen vermerkt, soweit sie nicht vom Statistischen Bundesamt stammen. 
 
Statistischer Anhang, Konjunkturindikatoren und Zeitreihen im Internet  

Die im Statistischen Anhang abgebildeten Zeitreihen enthalten aus drucktechnischen Gründen 
Lücken. Die vollständigen Zeitreihen finden Sie auf der Internetseite des Sachverständigen-
rates im Format Microsoft ® Excel.  
 
Seit Mai 2005 bietet der Sachverständigenrat darüber hinaus auf seiner Homepage ein um-
fangreiches Angebot von Schaubildern zu wichtigen nationalen und internationalen Konjunk-
turindikatoren an, die ständig aktuell gehalten werden. Diese Schaubilder können einschließ-
lich der dazugehörenden Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel heruntergeladen werden. 
 
Internetadressen des Sachverständigenrates für das Herunterladen von Daten: 

A. Konjunkturindikatoren 

Internationale Konjunkturindikatoren: 
www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/statistik/internationale_konjunkturindikatoren 

Konjunkturindikatoren für Deutschland: 
www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/statistik/konjunkturindikatoren_fuer_deutschland 
 
B. Zeitreihen 

Internationale Zeitreihen: 
www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/statistik/internationale_zeitreihen 

Zeitreihen für Deutschland: 
www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/statistik/zeitreihen_fuer_deutschland 
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Bevölkerung, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union
und in ausgewählten Ländern

Bevölkerung Erwerbstätige Beschäftigte
Arbeitnehmer

Standardisierte 
Arbeitslosenquote1)

1960 2010 1960 2010 1960 2010 2000 20102)

Tausend Personen vH

Belgien ........................... 9 154 10 883 3 470 4 571 2 835 3 845 6,9     8,3     
Deutschland3) …………… 55 433 81 757 26 247 40 506 20 257 36 018 7,5     7,1     
Estland ........................... 1 216 1 340 .  573 .  526 13,6     16,9     
Finnland .......................... 4 430 5 363 2 097 2 427 1 434 2 154 9,8     8,4     
Frankreich ....................... 46 621 64 848 19 667 26 765 14 759 24 316 9,0     9,8     
Griechenland .................. 8 354 11 305 3 386 4 743 1 093 3 115 11,2     12,6     
Irland .............................. 2 835 4 476 1 078 1 848  674 1 531 4,2     13,7     
Italien .............................. 50 200 60 468 20 385 24 452 11 966 18 661 10,1     8,4     
Luxemburg ......................  314  506  132  220  94  200 2,2     4,5     
Malta ...............................  328  416 .  167 .  147 6,7     6,9     
Niederlande .................... 11 483 16 612 4 486 8 515 3 809 7 322 3,1     4,5     
Österreich ....................... 7 047 8 388 3 218 . 2 282 . 3,6     4,4     
Portugal .......................... 8 682 10 637 3 240 4 978 2 343 4 348 4,0     12,0     
Slowakei ......................... 3 994 5 430 . 2 318 . 1 947 18,8     14,4     
Slowenien ....................... 1 580 2 049 .  967 .  794 6,7     7,3     
Spanien .......................... 30 583 46 073 11 536 18 729 6 984 16 190 11,1     20,1     
Zypern ............................  573  804 .  392 .  325 4,9     6,3     

Euro-Raum4) …………. 242 828 331 355 98 943 142 169 68 530 121 438 8,5     10,1     

Bulgarien ........................ 7 867 7 534 . … 1 774 . 16,4     10,2     
Dänemark ....................... 4 581 5 546 2 170 2 744 1 656 2 572 4,3     7,4     
Lettland ........................... 2 121 2 239 .  943 .  834 13,7     18,7     
Litauen ............................ 2 779 3 287 . 1 344 . 1 197 16,4     17,8     
Polen .............................. 29 561 38 187 . 15 961 . 12 327 16,1     9,6     
Rumänien ....................... 18 403 21 431 9 538 … . . 7,3     7,3     
Schweden ....................... 7 480 9 378 3 599 4 525 2 966 4 275 5,6     8,4     
Tschechische Republik ... 9 660 10 517 . 4 987 . 4 070 8,7     7,3     
Ungarn ............................ 9 984 10 000 . 3 781 . 3 461 6,4     11,2     
Vereinigtes Königreich .... 52 372 61 990 24 823 29 035 23 060 24 852 5,4     7,8     

Europäische Union4) .. 387 636 501 465 . 205 489 . 175 025 8,7     9,7     

Türkei ............................. 27 755 73 003 11 833 22 594 . 12 688 5,2     11,8     
Schweiz .......................... 5 328 7 786 2 717 … 2 596 3 978 1,8     3,9     
Japan .............................. 94 100 127 385 44 360 62 560 23 695 53 951 4,7     5,1     
Vereinigte Staaten .......... 180 760 310 106 65 778 139 064 55 907 132 515 4,0     9,6     

1) Von der EU standardisierte Arbeitslosenquoten gemäß den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-
Konzept). Arbeitslose in vH der Erwerbspersonen.– 2) Vorläufige Ergebnisse.– 3) Bis 1990 früheres Bundesgebiet.–
4) Gebietsstand: 1.1.2011.

Quellen: EU, nationale Veröffentlichungen, OECD

Land/Ländergruppe

Tabelle 1* 
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Bruttoinlandsprodukt, Konsumausgaben und Bruttoanlageinvestitionen in der
Europäischen Union und in ausgewählten Ländern1)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vH

Bruttoinlands-
produkt

Private
Konsumausgaben2)

Konsumausgaben
des Staates

Bruttoanlage-
investitionen

1980 2010 1980 2010 1980 2010 1980 2010

Belgien ........................... . 2,3     . 4,3       .  0,2       .  0,6     
Deutschland3) …………… 1,4     3,7     1,5     0,6     3,5     1,7     2,3     5,5     
Estland ........................... . 2,3     . – 1,7       .  – 1,1       .  – 9,1     
Finnland .......................... 5,4     3,6     2,5     2,7     4,6     0,6     10,8     2,8     
Frankreich ....................... 1,6     1,5     1,4     1,4     3,1     1,2     3,1     – 1,2     
Griechenland .................. 0,7     – 3,5     0,5     – 3,6       .  – 7,2       .  –15,0     
Irland .............................. . – 0,4     . – 0,9       .  – 3,1       .  –25,1     
Italien .............................. 3,4     1,3     6,0     1,0     2,6     – 0,6     6,9     2,5     
Luxemburg ...................... . 2,7     . 2,1       .  2,9       .  3,0     
Malta ............................... . 2,7     . – 1,4       .  0,9       .  11,7     
Niederlande .................... 3,3     1,7     . 0,4     8,9     1,0     0,1     – 4,4     
Österreich ....................... 1,8     2,3     2,3     2,2     2,0     – 0,2     3,6     0,1     
Portugal .......................... . 1,4     . 2,3       .  1,3       .  – 4,9     
Slowakei ......................... . 4,0     . – 0,3       .  0,1       .  3,6     
Slowenien ....................... . 1,4     . – 0,7       .  1,5       .  – 8,3     
Spanien .......................... . – 0,1     . 1,2       .  – 0,7       .  – 7,6     
Zypern ............................ . 1,1     . 0,8       .  0,5       .  – 7,9     

Euro-Raum4) ………….   .  1,8       .  0,9       .  0,4       .  – 0,8     

Bulgarien ........................ . 0,2     . – 1,2       .  – 1,0       .  –16,5     
Dänemark ....................... – 0,5     1,7     – 3,2     2,3     4,1     0,7     – 5,0     – 3,3     
Lettland ........................... 4,1     – 0,3     . 0,4       .  – 9,7       .  –12,2     
Litauen ............................ . 1,4     . – 4,9       .  – 3,3       .  1,0     
Polen .............................. . 3,9     . 3,2       .  4,4       .  – 0,2     
Rumänien ....................... . – 1,9     . – 1,6       .  – 5,8       .  – 7,3     
Schweden ....................... . 5,6     . 3,7       .  2,2       .  6,6     
Tschechische Republik ... . 2,7     . 0,6       .  0,6       .  0,1     
Ungarn ............................ . 1,3     0,7     – 2,2       .  – 2,1     – 5,4     – 9,7     
Vereinigtes Königreich .... – 2,1     1,8     0,0     0,7     1,6     1,0     – 4,7     3,7     

Europäische Union4) …   .  1,9       .  0,9       .  0,6       .  – 0,4     

Türkei ............................. – 2,4     9,0     5,9     6,7       .  2,0       .  29,9     
Schweiz ..........................   .  2,7       .  1,7       .  0,8       .  7,5     
Japan ..............................   .  4,0     – 4,8     1,8       .  2,2     3,5     – 0,2     
Vereinigte Staaten5) ……… – 0,3     3,0     – 0,4     2,0     1,9     0,7     – 6,5     2,6     

1) Reale Werte.– 2) Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck.– 3) Bis 1990 früheres Bundes-
gebiet.– 4) Gebietsstand: 1.1.2011.– 5) Ohne Bruttoinvestitionen des Staates.

Quellen: EU, OECD, Weltbank

Land/Ländergruppe

Tabelle 2* 
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Ausrüstungsinvestitionen, Bauten, Exporte und Importe in der
 Europäischen Union und in ausgewählten Ländern1)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vH

Ausrüstungs-
investitionen Bauten Exporte2) Importe2)

1980 2010 1980 2010 1980 2010 1980 2010

Belgien ........................... –52,1     – 1,0     10,8     – 2,4     . 15,1     . 15,6     
Deutschland3) …………… 2,4     10,5     1,9     2,2     5,5     13,7     3,1     11,7     
Estland ........................... . 12,9     . –20,9     . 22,5     . 20,6     
Finnland .......................... 19,1     – 5,2     6,5     2,6     8,1     8,6     8,6     7,4     
Frankreich ....................... 6,2     4,1     1,0     – 5,9     2,8     9,7     5,2     8,8     
Griechenland .................. – 0,4     –23,5     –19,7     –12,5     11,1     4,2     9,3     – 7,2     
Irland .............................. – 6,1     –15,0     – 3,4     –36,5     . 6,3     . 2,7     
Italien .............................. 12,6     10,5     2,0     – 3,6     – 8,4     9,1     5,6     10,5     
Luxemburg ...................... 23,9     4,4     7,0     2,8     . 2,8     . 4,6     
Malta ............................... . . . . . 18,3     . 12,9     
Niederlande .................... 3,1     7,6     3,5     –11,8     2,6     10,8     1,0     10,6     
Österreich ....................... 9,7     1,8     – 1,0     – 3,4     3,7     8,3     5,7     8,0     
Portugal .......................... 11,5     – 4,6     -18,7     – 4,9     . 8,8     . 5,1     
Slowakei ......................... . 7,9     . 0,9     . 16,4     . 14,9     
Slowenien ....................... . 7,1     . –15,7     . 9,5     . 7,2     
Spanien .......................... 3,7     1,8     – 0,5     –11,1     . 10,3     . 5,4     
Zypern ............................ . –12,0     . – 6,0     . 0,6     . 3,1     

Euro-Raum4) …………. . . . . . 10,1     . 9,3     

Bulgarien ........................ . –18,4     . –15,5     . 16,2     . 4,5     
Dänemark ....................... 18,2     2,3     –14,3     –11,5     20,7     3,8     9,3     3,9     
Lettland ........................... . . . . . 11,5     . 11,5     
Litauen ............................ . 14,7     . – 7,4     . 17,4     . 17,3     
Polen .............................. . – 9,0     . 2,7     . 12,1     . 13,9     
Rumänien ....................... . – 2,0     . –15,5     . 13,1     . 11,6     
Schweden ....................... 9,9     11,6     – 0,7     2,9     . 11,1     . 12,7     
Tschechische Republik ... . –10,5     . – 1,5     . 16,4     . 16,0     
Ungarn ............................ . 1,0     . –10,0     0,6     14,3     – 1,1     12,8     
Vereinigtes Königreich .... – 6,2     8,6     12,8     0,2     – 0,3     5,2     – 3,4     8,8     

Europäische Union4) … . . . . . 10,1     . 9,6     

Türkei ............................. –58,3     40,4     0,3     16,9     . 3,4     . 20,7     
Schweiz .......................... 11,1     4,6     9,1     4,6     . 8,4     . 7,3     
Japan .............................. 3,9     . – 2,5     . 23,4     23,9     – 3,7     9,8     
Vereinigte Staaten5) ……… – 3,9     13,9     – 7,4     – 8,3     10,8     11,3     – 6,6     12,5     

1) Reale Werte.– 2) Waren und Dienstleistungen. – 3) Bis 1990 früheres Bundesgebiet.– 4) Gebietsstand: 1.1.2011.–
5) Ohne Bruttoinvestitionen des Staates.

Quellen: EU, OECD, nationale Veröffentlichungen

Land/Ländergruppe

Tabelle 3* 
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Nationale und Harmonisierte Verbraucherpreisindizes in der Europäischen
Union1) und in ausgewählten Ländern

Nationaler Verbraucherpreisindex Harmonisierter Verbraucherpreisindex

1960 1980 1990 2000 2010 1996 2000 2002 2004 2010

Belgien ........................... 17,2   47,1   73,5   90,1   110,6   85,3   90,7   94,3   97,5   111,4   
Deutschland2) …………… 31,3   66,2   85,7   92,7   108,2   88,6   92,4   95,4   98,1   108,4   
Estland ...........................  .  .  . 84,0   126,4   66,0   84,0   92,0   96,1   127,0   
Finnland .......................... 8,7   40,8   78,3   94,2   109,7   87,3   93,4   97,8   99,2   110,5   
Frankreich ....................... 11,2   41,7   76,8   91,0   107,8   86,6   90,5   93,9   98,1   108,8   
Griechenland .................. 1,3   6,1   34,9   84,6   117,2   72,7   84,2   90,7   96,6   117,7   
Irland .............................. 5,5   31,3   65,5   84,1   107,3   75,7   84,5   92,0   97,9   105,4   
Italien .............................. 4,6   24,6   61,6   88,7   109,9   81,8   88,6   93,1   97,8   110,6   
Luxemburg ...................... 19,0   46,7   71,9   89,2   111,5   81,2   87,1   91,0   96,4   113,1   
Malta ............................... 23,5   53,4   66,7   88,6   112,4   78,0   88,6   93,1   97,5   112,4   
Niederlande .................... 17,8   54,7   69,5   88,4   107,9   80,4   87,1   95,1   98,5   107,6   
Österreich ....................... 19,5   50,9   71,9   90,4   109,5   87,2   91,2   94,8   97,9   109,5   
Portugal .......................... 1,4   11,0   53,3   85,5   109,0   78,1   85,5   92,5   97,9   108,9   
Slowakei .........................  .  .  . 75,2   115,2   53,7   75,3   83,5   97,3   112,2   
Slowenien .......................  .  .  . 76,6   115,2   56,5   76,4   89,1   97,6   115,6   
Spanien .......................... 3,2   23,9   58,3   85,3   112,4   77,9   85,5   91,0   96,7   112,9   
Zypern ............................ 15,7   37,3   60,0   87,3   112,9   78,7   88,3   92,5   98,0   112,0   

Euro-Raum3) …………. 10,8   39,5   74,6    .  . 84,2   89,5   93,8   97,9   109,9   

Bulgarien ........................  .  . 0,0   77,1   137,5   . 76,4   86,8   94,3   136,6   
Dänemark ....................... 9,2   41,4   73,4   90,7   111,1   84,3   91,2   95,6   98,3   110,8   
Lettland ...........................  .  .  . 82,0   138,6   69,3   81,9   85,6   93,6   137,9   
Litauen ............................  .  .  . 95,8   128,8   80,2   95,5   97,3   97,4   128,6   
Polen ..............................  .  . 8,0   87,3   115,2   57,6   87,4   93,8   97,9   115,6   
Rumänien .......................  .  .  . 43,2   135,0   5,0   91,2   71,1   91,7   135,2   
Schweden ....................... 9,9   35,7   74,1   93,0   107,9   87,5   91,7   95,9   99,2   110,8   
Tschechische Republik ...  .  .  . 89,5   115,0   72,2   90,6   96,1   98,4   113,7   
Ungarn ............................  . 4,4   12,1   75,2   130,0   46,0   75,3   86,5   96,6   129,7   
Vereinigtes Königreich .... 6,5   34,8   65,7   88,7   114,5   88,1   93,1   95,4   98,0   114,5   

Europäische Union .…  .  .  .  .  . 73,9   88,5   93,6   97,8   111,9   

Australien ........................ 9,2   31,7   69,2   86,1   115,8    .  .  .  .  .
Japan .............................. 18,6   76,8   94,1   102,2   99,6    .  .  .  .  .
Kanada ........................... 15,2   42,2   66,9   88,2   111,7    .  .  .  .  .
Norwegen ....................... 10,1   34,9   72,8   91,7   111,9   84,3   92,8   96,1   98,5   111,8   
Schweiz .......................... 25,1   56,7   79,1   95,9   104,5    .  .  .  .  .
Türkei .............................  . 0,0   0,1   29,3   153,1   3,5   29,1   67,1   92,5   151,4   
Vereinigte Staaten .......... 15,2   42,2   66,9   88,2   111,7    .  .  .  .  .

1) Gebietsstand: 1.1.2011.– 2) Bis 1990 früheres Bundesgebiet.– 3) Ab 2007 Nachweis nur als Harmonisierter Verbrau-
cherpreisindex.

Quellen: EU, IWF, OECD

Land/Ländergruppe

2005 = 100

Tabelle 4* 
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Handels- und Leistungsbilanzsaldo, Finanzierungssaldo und Schuldenstand
des Staates in ausgewählten Ländern

In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt (vH)

Land 1970 1990 2000 2010 1970 1990 2000 2010

Saldo der Handelsbilanz2) Saldo der Leistungsbilanz

Australien ........................ – 0,2   – 1,0   – 1,1   1,2   – 1,3   – 4,8   – 3,7   – 2,6   
Belgien ........................... 2,2   1,6   2,9   3,2      . 3,2   4,3   1,3   
Dänemark ....................... – 3,7   4,6   6,0   5,6      . 0,4   1,6   5,5   
Deutschland1) …………… 7,4   3,8   2,9   6,2      . 2,8   – 1,7   5,7   
Finnland .......................... – 1,9   – 1,6   9,1   2,7      . – 5,0   8,2   2,9   
Frankreich ....................... 0,2   – 1,4   1,0   – 2,5      . – 0,8   1,4   – 2,2   
Griechenland .................. – 8,5   –12,1   –13,5   – 8,5      . – 5,0   – 7,8   –10,4   
Irland .............................. – 8,2   4,8   13,3   19,0      . – 0,8   0,0   – 0,7   
Italien .............................. 0,2   0,2   1,0   – 1,8      . – 1,4   – 0,6   – 3,5   
Japan .............................. 1,2   0,9   1,5   1,1   0,9   1,5   2,6   3,6   
Luxemburg ...................... 20,3   13,3   21,1   35,2      . - 13,2   7,8   
Niederlande .................... – 2,2   3,8   5,5   8,0   0,3   2,7   1,9   7,7   
Norwegen ....................... – 0,6   6,5   17,0   13,7      . 3,5   15,0   12,9   
Österreich ....................... 0,3   0,0   1,8   5,1   – 0,5   0,8   – 0,5   2,6   
Portugal .......................... – 5,3   – 7,1   –11,1   – 7,2      . – 0,2   –10,4   – 9,7   
Schweden ....................... – 0,1   0,7   6,3   5,9      . – 2,2   3,8   6,3   
Schweiz .......................... – 0,2   1,8   5,8   12,0      . 3,5   12,0   14,7   
Spanien .......................... – 0,9   – 3,2   – 3,1   – 2,2      . – 3,5   – 4,0   – 4,5   
Vereinigte Staaten .......... 0,4   – 1,3   – 3,8   – 3,5   0,2   – 1,4   – 4,2   – 3,2   
Vereinigtes Königreich .... 0,8   – 2,1   – 1,8   – 3,3   1,6   – 3,8   – 2,6   – 2,5   

Finanzierungssaldo des Staates Schuldenstand des Staates

Australien ........................ – 0,6   – 2,1   0,4   – 5,9      . 21,6   24,6   25,3   
Belgien ........................... – 3,5   – 6,8   – 0,1   – 4,2   61,9   125,8   113,7   100,7   
Dänemark .......................    . – 1,3   2,2   – 2,9      . 72,2   60,4   55,5   
Deutschland1) …………… 0,5   – 1,9   1,1   – 4,3   17,5   40,4   60,4   87,0   
Finnland .......................... 4,4   5,4   6,8   – 2,8      . 16,4   52,5   57,4   
Frankreich .......................    . – 2,4   – 1,5   – 7,0   40,4   38,6   65,6   94,1   
Griechenland .................. 0,6   –14,0   – 3,7   –10,4      .    . 115,3   147,3   
Irland .............................. – 3,7   – 2,8   4,8   –32,4      .    . 39,4   102,4   
Italien .............................. – 3,2   –11,4   – 0,9   – 4,5   55,2   97,6   121,6   126,8   
Japan .............................. 1,7   2,0   – 7,6   – 8,1   11,2   63,9   135,4   199,7   
Luxemburg ......................    . 4,3   6,0   – 1,7      . - 9,2   19,7   
Niederlande .................... – 3,1   – 5,3   2,0   – 5,3   65,3   87,5   63,9   71,4   
Norwegen ....................... 2,8   2,1   15,4   10,5   38,6   27,2   32,7   49,5   
Österreich ....................... – 0,6   – 2,1   0,4   – 5,9   18,5   57,3   71,1   78,6   
Portugal ..........................    . – 5,6   – 2,9   – 9,2      .    . 60,2   103,1   
Schweden ....................... 4,8   3,4   3,6   – 0,3   29,0   46,3   64,3   49,1   
Schweiz ..........................    . – 0,1   0,1   0,5      . 31,1   52,4   40,2   
Spanien .......................... 0,6   – 4,1   – 1,0   – 9,2      . 47,7   66,5   66,1   
Vereinigte Staaten .......... – 2,1   – 4,3   1,5   –10,6   46,4   63,1   54,5   93,6   
Vereinigtes Königreich .... 3,0   – 2,0   3,7   –10,3   69,5   32,3   45,1   82,4   

1) Bis 1990 früheres Bundesgebiet.– 2) Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienstleistungen: fob (free on board).

Quelle: OECD
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Bilaterale Wechselkurse für ausgewählte Währungen1)2)

1 DM/ECU/EUR = ... WE

Ver-
einigte
Staaten

Japan Däne-
mark

Schwe-
den

Ver-
einigtes
König-
reich

Nor-
wegen Schweiz Kanada

Aus-
tra-
lien

Neusee-
land China

Tür-
kei3)

USD JPY DKK SEK GBP NOK CHF CAD AUD NZD CNY TRY

1980 1,39233 315,044  7,82736 5,88097 0,598488 6,86548 2,32777 1,62609 .          .          .        .  
1985 0,76309 180,559  8,01877 6,52133 0,588977 6,51104 1,85572 1,04204 1,09208  1,52805 .        .  
1990 1,27343 183,660  7,85652 7,52051 0,713851 7,94851 1,76218 1,48540 1,63021  2,13185 .        .  
1992 1,29810 164,223  7,80925 7,53295 0,737650 8,04177 1,81776 1,56863 1,76947  2,41277 .        .  
1993 1,17100 130,147  7,59359 9,12151 0,779988 8,30954 1,73019 1,51070 1,72403  2,16581 .        .  
1994 1,18952 121,322  7,54328 9,16307 0,775902 8,37420 1,62128 1,62470 1,62474  2,00211 .        .  
1995 1,30801 123,012  7,32804 9,33192 0,828789 8,28575 1,54574 1,79483 1,76523  1,99337 .        .  
1996 1,26975 138,084  7,35934 8,51472 0,813798 8,19659 1,56790 1,73147 1,62340  1,84678 .        .  
1997 1,13404 137,076  7,48361 8,65117 0,692304 8,01861 1,64400 1,56920 1,52813  1,71485 .        .  
1998 1,12109 146,415  7,49930 8,91593 0,676434 8,46587 1,62203 1,66506 1,78670  2,09694 .        .  
1999 1,0658  121,320  7,4355  8,8075  0,65874  8,3104  1,6003  1,5840  1,6523    2,0145   .      447 237 
2000 0,9236  99,470  7,4538  8,4452  0,60948  8,1129  1,5579  1,3706  1,5889    2,0288   7,6168   574 816 
2001 0,8956  108,680  7,4521  9,2551  0,62187  8,0484  1,5105  1,3864  1,7319    2,1300   7,4131  1 102 425 
2002 0,9456  118,060  7,4305  9,1611  0,62883  7,5086  1,4670  1,4838  1,7376    2,0366   7,8265  1 439 680 
2003 1,1312  130,970  7,4307  9,1242  0,69199  8,0033  1,5212  1,5817  1,7379    1,9438   9,3626  1 694 851 
2004 1,2439  134,440  7,4399  9,1243  0,67866  8,3697  1,5438  1,6167  1,6905    1,8731   10,2967  1 777 052 
2005 1,2441  136,850  7,4518  9,2822  0,68380  8,0092  1,5483  1,5087  1,6320    1,7660   10,1955  1,6771 
2006 1,2556  146,020  7,4591  9,2544  0,68173  8,0472  1,5729  1,4237  1,6668    1,9373   10,0096  1,8090 
2007 1,3705  161,250  7,4506  9,2501  0,68434  8,0165  1,6427  1,4678  1,6348    1,8627   10,4178  1,7865 
2008 1,4708  152,450  7,4560  9,6152  0,79628  8,2237  1,5874  1,5594  1,7416    2,0770   10,2236  1,9064 
2009 1,3948  130,340  7,4462  10,6191  0,89094  8,7278  1,5100  1,5850  1,7727    2,2121   9,5277  2,1631 
2010 1,3257  116,240  7,4473  9,5373  0,85784  8,0043  1,3803  1,3651  1,4423    1,8377   8,9712  1,9965 

CYP CZK EEK HUF PLN SIT LTL LVL MTL SKK BGN RON

1992 0,58368       .      . 172,777 2,97484  105,188       .         .     0,412953      .        .        .  
1993 0,58294 34,1690 15,4844 107,611 2,12217  132,486   5,08682 0,79360 0,447069 36,0317    .        .  
1994 0,58393 34,1509 15,3930 125,030 2,70153  152,766   4,73191 0,66410 0,448620 38,1182    .        .  
1995 0,59162 34,6960 14,9844 164,545 3,17049  154,880   5,23202 0,68954 0,461431 38,8649    .        .  
1996 0,59190 34,4572 15,2730 193,758 3,42232  171,778   5,07899 0,69961 0,457684 38,9229    .        .  
1997 0,58243 35,9304 15,7130 211,654 3,71545  180,986   4,53615 0,65940 0,437495 38,1129    .        .  
1998 0,57934 36,0487 15,7481 240,573 3,91647  185,948   4,48437 0,66024 0,434983 39,5407    .        .  
1999 0,57884 36,884  15,6466 252,77  4,2274    194,4732 4,2641  0,6256  0,4258    44,123      .     16 345 
2000 0,57392 35,599  15,6466 260,04  4,0082    206,6127 3,6952  0,5592  0,4041    42,602   1,9477   19 922 
2001 0,57589 34,068  15,6466 256,59  3,6721    217,9797 3,5823  0,5601  0,4030    43,300   1,9482   26 004 
2002 0,57530 30,804  15,6466 242,96  3,8574    225,9772 3,4594  0,5810  0,4089    42,694   1,9492   31 270 
2003 0,58409 31,846  15,6466 253,62  4,3996    233,8493 3,4527  0,6407  0,4261    41,489   1,9490   37 551 
2004 0,58185 31,891  15,6466 251,66  4,5268    239,0874 3,4529  0,6652  0,4280    40,022   1,9533   40 510 
2005 0,57683 29,782  15,6466 248,05  4,0230    239,5681 3,4528  0,6962  0,4299    38,599   1,9558   1,677 
2006 0,57578 28,342  15,6466 264,26  3,8959    239,5961 3,4528  0,6962  0,4293    37,234   1,9558   1,809 
2007 0,58263 27,766  15,6466 251,35  3,7837    .      3,4528  0,7001  0,4293    33,775   1,9558   1,787 
2008 .      24,946  15,6466 251,51  3,5121    .      3,4528  0,7027  .        31,262   1,9558   1,906 
2009 .      26,435  15,6466 280,33  4,3276    .      3,4528  0,7057  .        .      1,9558   2,163 
2010 .      25,284  15,6466 275,48  3,9947    .      3,4528  0,7087  .        .      1,9558   1,997 

1) Jahresdurchschnitte aus den täglichen Notierungen. Weitere Erläuterungen siehe Statistisches Beiheft 5 „Devisen-
kursstatistik“ zum Monatsbericht der Deutschen Bundesbank.– 2) Für die Wechselkurse der Länder des Euro-Raums 
siehe auch Tabelle 11* im Statistischen Anhang des JG 2002/03.– 3) Währungsumstellung mit Wirkung vom 1.1.2005;
1 000 000 TRL = 1 TRY.– 4) Währungsumstellung mit Wirkung vom 1.7.2005; 10 000 ROL = 1 RON. Zur Ermittlung des
Jahresdurchschnitts wurden die Kurse von Januar bis Juni im Verhältnis 10 000 : 1 umgerechnet.

Quellen: EU, OECD, Weltbank
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Zinssätze in den Ländern der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern der OECD1)

Prozent p.a.

Kurzfristige Zinssätze2) Langfristige Zinssätze3)

1980 1990 2000 2005 2010 1980 1990 2000 2005 2010

Belgien ............................ 14,33  9,81  x   x   x   11,90  10,01  5,59  3,43  3,46  
Deutschland .................... 9,54  8,43  x   x   x   8,49  8,70  5,26  3,35  2,74  
Estland ............................ .  .  5,68  2,38  1,57  .  .  10,48  4,17  …
Finnland .......................... 13,80  13,99  x   x   x   10,42  13,30  5,48  3,35  3,01  
Frankreich ....................... 12,03  10,32  x   x   x   13,13  9,93  5,39  3,41  3,12  
Griechenland ................... . 19,87  7,71  x   x   .  .  6,10  3,59  9,09  
Irland ............................... 16,22  11,36  x   x   x   15,35  10,08  5,51  3,33  5,74  
Italien .............................. 16,93  12,33  x   x   x   15,25  13,54  5,58  3,56  4,04  
Luxemburg ...................... 14,33  9,81  x   x   x   7,44  8,52  5,52  2,41  3,17  
Malta ............................... . . 4,89  3,18  x   .  .  5,75  4,56  4,19  
Niederlande ..................... 10,54  8,68  x   x   x   10,14  8,92  5,40  2,41  3,17  
Österreich ....................... 10,29  8,54  x   x   x   9,24  8,77  5,56  3,37  2,99  
Portugal .......................... 16,34  16,90  x   x   x   21,73  15,40  5,59  3,39  3,23  
Slowakei ......................... .  .  8,57  2,93  x   .  .  8,33  3,52  3,87  
Slowenien ....................... .  .  10,94  4,03  x   .  .  .  3,81  3,83  
Spanien ........................... 16,53  15,15  x   x   x   15,96  14,68  5,53  3,39  4,25  
Zypern ............................. .   .   6,44  4,25  x   .   .   7,55  5,16  4,60  

Euro-Raum4) ………….. .  10,37  4,39  2,19  0,81  .  10,87  5,44  3,42  3,62  

Bulgarien ......................... .  .  4,63  3,62  4,12  .  .  .  3,87  6,01  
Dänemark ....................... 16,83  11,17  5,00  2,22  1,25  18,94  10,63  5,64  3,40  2,93  
Lettland ........................... .  .  5,40  3,07  1,99  .  .  .  3,88  10,34  
Litauen ............................ .  .  8,64  2,43  1,80  .  .  .  3,70  5,57  
Polen ............................... .  .  18,77  5,28  3,92  .  .  11,79  5,22  5,78  
Rumänien ....................... .  .  50,71  8,35  6,51  .  .  .  .  7,34  
Schweden ....................... .  13,76  4,06  1,89  0,93  12,00  13,16  5,37  3,38  2,89  
Tschechische Republik ... .  .  5,37  2,01  1,31  .  .  6,94  3,54  3,88  
Ungarn ............................ .  .  11,39  7,16  6,18  .  20,00  8,55  6,60  7,28  
Vereinigtes Königreich .... 16,75  14,81  6,19  4,76  0,70  13,78  11,80  5,33  4,46  3,36  

Europäische Union5) … . . 5,41  2,78  . .  .  .  .  3,82  

Türkei .............................. . .  38,88  15,87  7,81  .  51,94  37,72  25,21  11,65  
Schweiz .......................... 5,77  8,92  3,17  0,81  0,19  4,76  6,45  3,93  2,74  2,20  
Japan .............................. 10,69  7,77  0,28  0,06  0,23  9,13  7,52  1,76  1,39  1,18  
Vereinigte Staaten ........... 11,56  8,28  6,53  3,56  0,34  10,81  8,73  6,03  4,28  3,20  

1) Jahresdurchschnitte.– 2) Dreimonatsgeld. Für die Schweiz: Dreimonatsdepot bei Großbanken in Zürich.– 3) Umlauf-
rendite festverzinslicher Staatsschuldpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens drei Jahren. EU-15 und Euro-Raum
ab 1990 in der Abgrenzung der Maastrichter Kriterien; für die Länder (außer Schweiz) ab 1992– 4) Gebietsstand: Ab 2001
einschließlich Griechenland, ab 2007 einschließlich Slowenien, ab 2008 einschließlich Malta und Zypern, ab 2009 ein-
schließlich Slowakei.– 5) Gebietsstand: 1.1.2011.

Quellen: Deutsche Bundesbank, EU, EZB, OECD

Land/Ländergruppe
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Bevölkerungsstand und Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland

Bevölkerungsstand1) Bevölkerungsvorausberechnung2)

1950 1970 1989 1991 2010 2020 2030 2050 2060

 Nach Geschlecht Tausend Personen
insgesamt ...................... 50 958 61 001 62 679 80 275 81 752 80 437 79 025 73 608 70 120 

Männer  ....................... 23 801 29 072 30 236 38 839 40 112 39 563 38 941 36 312 34 747 
Frauen  ........................ 27 157 31 930 32 443 41 435 41 639 40 874 40 084 37 296 35 373 

nach Altersgruppen
      0 bis unter 15  .............. 11 855 14 103 9 436 13 100 10 941 10 073 9 808 8 403 8 133 
    15 bis unter 20  .............. 3 689 4 022 3 635 4 194 4 140 3 635 3 421 3 077 2 882 
    20 bis unter 25  .............. 3 774 3 940 5 294 6 079 4 996 4 203 3 689 3 450 3 176 
    25 bis unter 40  .............. 10 178 13 132 14 591 19 348 14 760 14 748 13 369 12 010 11 441 
    40 bis unter 60  .............. 14 311 14 001 16 648 21 169 25 420 23 210 20 168 18 058 16 995 
    60 bis unter 65  .............. 2 345 3 685 3 461 4 352 4 649 5 901 6 241 5 185 4 619 
    65 und älter  ................... 4 806 8 119 9 614 12 033 16 844 18 668 22 330 23 424 22 876 

nach Altersgruppen  Anteile in vH

      0 bis unter 15  .............. 23,3 23,1 15,1 16,3 13,4 12,5 12,4 11,4 11,6 
    15 bis unter 20  .............. 7,2 6,6 5,8 5,2 5,1 4,5 4,3 4,2 4,1 
    20 bis unter 25  .............. 7,4 6,5 8,4 7,6 6,1 5,2 4,7 4,7 4,5 
    25 bis unter 40  .............. 20,0 21,5 23,3 24,1 18,1 18,3 16,9 16,3 16,3 
    40 bis unter 60  .............. 28,1 23,0 26,6 26,4 31,1 28,9 25,5 24,5 24,2 
    60 bis unter 65  .............. 4,6 6,0 5,5 5,4 5,7 7,3 7,9 7,0 6,6 
    65 und älter  ................... 9,4 13,3 15,3 15,0 20,6 23,2 28,3 31,8 32,6 

Jugendquotient '20'3) …. 50,8 52,1 32,7 33,9 30,3 28,5 30,4 29,7 30,4 
Altenquotient '65'4) ........ 15,7 23,4 24,0 23,6 33,8 38,8 51,4 60,5 63,1 

Tausend Personen
 Geburten ...........................  813  811 682 722 678 660 580  501  465 
 Gestorbene ......................  529  735 698 911 859 948 990 1 077 1 018 

Saldo ..............................  284  76 – 16 – 189 – 181 – 288 – 409 – 576 – 553 
 Geburtenhäufigkeit5) ....... 2 100 2 016 1 395 1 332 1 393 1 400 1 400 1 400 1 400 

 Lebenserwartung6) Jahre

Männer
      0 Jahre (bei Geburt)  .... 64,6 67,2 72,4 72,7 77,5 79,4 81,0 83,7 85,0 
    20 Jahre  ........................ 50,3 50,0 53,5 53,7 58,1 59,7 61,2 63,8 65,1 
    40 Jahre  ........................ 32,3 31,5 34,6 34,8 38,7 40,2 41,7 44,1 45,3 
    60 Jahre  ........................ 16,2 15,0 17,6 17,8 21,2 22,4 23,5 25,6 26,6 
    80 Jahre  ........................ 5,2 5,2 6,1 6,1 7,7 8,4 8,9 10,1 10,7 

Frauen
      0 Jahre (bei Geburt)  .... 68,5 73,4 78,9 79,1 82,6 84,3 85,7 88,1 89,2 
    20 Jahre  ........................ 53,2 55,6 59,7 59,9 63,0 64,6 65,9 68,2 69,3 
    40 Jahre  ........................ 34,7 36,4 40,3 40,4 43,4 44,9 46,1 48,4 49,4 
    60 Jahre  ........................ 17,5 18,8 22,1 22,2 24,9 26,2 27,2 29,2 30,1 
    80 Jahre  ........................ 5,6 6,0 7,7 7,7 9,1 9,8 10,4 11,7 12,3 

 Außenwanderungen7)8) Tausend Personen
Zuzüge, insgesamt .......  96 1 043 1 134 1 199 798 . . . . 

    Deutsche  ......................           .  67 367 274 115 . . . . 
    Ausländer  .....................           .  976 767 925 684 . . . . 

Fortzüge, insgesamt .....  78  496 540 596 671 . . . . 
    Deutsche  ......................           .  61 102 99 141 . . . . 
    Ausländer  .....................           .  435 438 498 530 . . . . 

Saldo, insgesamt .........  18  547 594 603 128 200 200 200 200 
    Deutsche  ......................           .  6 265 175 – 26 . . . . 
    Ausländer  .....................           .  542 329 428 154 . . . . 

1) Ab 1991 Bundesrepublik Deutschland einschließlich neue Bundesländer und Berlin-Ost. Stand: 31.12.– 2) Gemäß 
12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung („Mittlere“ Bevölkerung, Obergrenze; Variante 1-W2) auf der Basis
31.12.2005; Jahresendstände.– 3) Unter 20-Jährige bezogen auf die Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren
in vH.– 4) 65-Jährige und Ältere bezogen auf die Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren in vH.– 5) Lebendge-
borene je tausend Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren.– 6) Bei erreichtem Alter; errechnet aus den Sterbetafeln.–
7) Außenwanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland; 1950 ohne Saarland; Ergebnisse für 2010 vorläufig.–
8) Die Ergebnisse für 2008 bis 2010 sind nur eingeschränkt aussagefähig: Die den Wanderungsdaten zugrunde liegen-
den Meldungen der Meldebehörden enthalten zahlreiche Melderegisterbereinigungen, die infolge der Einführung der per-
sönlichen Steuer-Identifikationsnummer durchgeführt worden sind.

Tabelle 8* 
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Beschäftigung und Erwerbslosigkeit

Erwerbstätige3) Erwerbslose5) Nachricht-
lich:

Inländer im Inland

davon:

Tausend Personen vH Tausend 
Personen

Früheres Bundesgebiet
1970 26 798 26 695 26 589 22 248 4 341  103 0,4 44,2 66,2 . 
1971 26 943 26 811 26 710 22 617 4 093  132 0,5 44,0 66,2 . 
1972 27 131 26 954 26 857 22 889 3 968  177 0,7 44,0 66,8 . 
1973 27 479 27 271 27 181 23 303 3 878  208 0,8 44,3 66,9 . 
1974 27 358 27 012 26 924 23 183 3 741  346 1,3 44,1 66,6 . 
1975 26 947 26 334 26 248 22 652 3 596  613 2,3 43,6 66,6 20 065 
1976 26 861 26 227 26 139 22 714 3 425  634 2,4 43,7 66,2 19 961 
1977 26 884 26 284 26 198 22 902 3 296  600 2,2 43,8 66,4 19 973 
1978 27 109 26 543 26 457 23 216 3 241  566 2,1 44,2 66,4 20 233 
1979 27 533 27 049 26 968 23 800 3 168  484 1,8 44,9 66,8 20 719 
1980 27 978 27 495 27 420 24 266 3 154  483 1,7 45,4 67,1 21 013 
1981 28 329 27 531 27 453 24 329 3 124  798 2,8 45,9 66,9 20 786 
1982 28 634 27 332 27 241 24 150 3 091 1 302 4,5 46,5 66,9 20 433 
1983 28 934 27 084 26 993 23 936 3 057 1 850 6,4 47,1 66,2 20 158 
1984 29 251 27 321 27 226 24 167 3 059 1 930 6,6 47,8 66,5 20 200 
1985 29 683 27 707 27 608 24 547 3 061 1 976 6,7 48,6 67,2 20 442 
1986 30 044 28 237 28 138 25 054 3 084 1 807 6,0 49,2 67,7 20 800 
1987 30 391 28 632 28 531 25 470 3 061 1 759 5,8 49,8 68,2 21 084 
1988 30 795 29 035 28 937 25 881 3 056 1 760 5,7 50,1 68,8 21 317 
1989 31 170 29 575 29 480 26 399 3 081 1 595 5,1 50,2 69,0 21 736 
1990 31 829 30 406 30 409 27 304 3 105 1 423 4,5 50,3 70,8 22 556 
1991 32 279 31 013 31 261 28 114 3 147 1 266 3,9 50,4 70,5 23 289 

Deutschland
1991 40 932 38 773 38 712 35 148 3 564 2 159 5,3 51,2 72,6 29 932 
1992 40 740 38 206 38 183 34 567 3 616 2 534 6,2 50,5 72,4 30 236 
1993 40 752 37 695 37 695 34 020 3 675 3 057 7,5 50,2 71,9 29 715 
1994 40 972 37 649 37 667 33 909 3 758 3 323 8,1 50,3 72,1 29 307 
1995 40 957 37 729 37 802 33 996 3 806 3 228 7,9 50,2 71,9 29 096 
1996 41 198 37 693 37 772 33 907 3 865 3 505 8,5 50,3 71,4 27 912 
1997 41 438 37 630 37 716 33 803 3 913 3 808 9,2 50,5 71,7 27 284 
1998 41 788 38 056 38 148 34 189 3 959 3 732 8,9 50,9 71,7 27 313 
1999 42 020 38 617 38 721 34 735 3 986 3 403 8,1 51,2 72,2 27 587 
2000 42 394 39 257 39 382 35 387 3 995 3 137 7,4 51,6 72,1 27 931 
2001 42 536 39 343 39 485 35 465 4 020 3 193 7,5 51,7 72,6 27 899 
2002 42 648 39 125 39 257 35 203 4 054 3 523 8,3 51,7 72,8 27 583 
2003 42 711 38 793 38 918 34 800 4 118 3 918 9,2 51,8 73,3 26 974 
2004 43 075 38 915 39 034 34 777 4 257 4 160 9,7 52,2 73,3 26 563 
2005 43 441 38 870 38 976 34 559 4 417 4 571 10,5 52,7 73,7 26 237 
2006 43 361 39 116 39 192 34 736 4 456 4 245 9,8 52,6 74,8 26 449 
2007 43 392 39 791 39 857 35 359 4 498 3 601 8,3 52,7 75,5 27 027 
2008 43 426 40 290 40 345 35 866 4 479 3 136 7,2 52,9 75,8 27 578 
2009 43 539 40 311 40 362 35 894 4 468 3 228 7,4 53,2 76,2 27 501 
2010 43 452 40 506 40 553 36 065 4 488 2 946 6,8 53,1 76,5 27 853 

1) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 2) Erwerbstätige (Inländerkonzept) und Erwerbslose nach den Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen.– 3) Arbeitnehmer, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige.– 4) Einschließlich mithelfen-
de Familienangehörige.– 5) Abgrenzung gemäß Definition der internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Angaben für
die Jahre 1991 bis 2004 basieren auf einer Schätzung des Jahresdurchschnittsergebnisses. Aufgrund von methodischen
Änderungen in der Arbeitskräfteerhebung sind die Ergebnisse vor 2005 nur eingeschränkt vergleichbar. Angaben für frü-
here Zeiträume basieren auf Schätzungen unter Einbezug verschiedener Quellen.– 6) Anteil der Erwerbslosen an den Er-
werbspersonen.– 7) Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Wohnbevölkerung insgesamt.–
8) Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung gleichen Alters; Quelle: Mikrozensus.
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Eckdaten zur Arbeitslosigkeit

Registriert Arbeitslose Arbeitslosenquote Leistungsempfänger2)

davon: darunter:

Tausend Personen7)

Früheres Bundesgebiet
1970  149      93       56           .    . 0,6  0,7   96       17      
1980  889       426       462      73         . 3,4  3,9   454       122      
1990 1 883       968       915      66         . 6,4  7,2   799       433      
1991 1 596       843       753      54         . 5,9  6,2   687       365      
1993 2 149      1 207       943      64         . 7,3  8,0  1 127       484      
1995 2 427      1 384      1 044      72         . 8,1  9,1  1 162       616      
1997 2 870      1 655      1 216      78         . 9,6  10,8  1 282       839      
1999 2 605      1 449      1 156      66      1 031      8,6  9,6  1 074       869      
2001 2 321      1 287      1 033      64      817      7,2  8,0  1 030       761      
2002 2 498      1 426      1 073      64      794      7,6  8,5  1 226       877      
2003 2 753      1 594      1 159      55      872      8,4  9,3  1 323      1 055      
2004 2 783      1 608      1 175      48      984      8,5  9,4  1 288      1 213      
2005 3 247      1 747      1 500      85      990      9,9  11,0  1 207      3 186      
2006 3 007      1 567      1 440      76      1 120      9,1  10,2  1 022      3 462      
2007 2 475      1 241      1 234      57      891      7,4  8,3   769      3 395      
2008 2 138      1 086      1 053      46      693      6,4  7,2   647      3 241      
2009 2 314      1 262      1 052      47      616      6,9  7,7   843      3 225      
2010 2 227      1 205      1 022      41      637      6,6  7,4   761      3 266      

Neue Bundesländer und Berlin
1991 1 006       438       568      42         .  . 10,2   707       50      
1993 1 270       485       785      26         .  . 15,4   760       275      
1995 1 185       467       718      23         . 13,9  14,8   618       366      
1997 1 514       688       827      35         . 17,7  19,1   872       515      
1999 1 496       712       784      35      499      17,3  18,7   724       626      
2001 1 532       776       756      37      537      17,3  18,8   660       716      
2002 1 563       814       749      36      576      17,7  19,2   637       815      
2003 1 624       852       772      29      649      18,5  20,1   591       940      
2004 1 599       841       758      27      697      18,4  20,1   557       981      
2005 1 614       856       758      39      598      18,7  20,6   520      1 796      
2006 1 480       770       710      33      550      17,3  19,2   423      1 930      
2007 1 285       653       632      25      480      15,0  16,7   311      1 883      
2008 1 120       577       543      21      388      13,1  14,6   269      1 770      
2009 1 101       601       500      18      317      13,0  14,5   298      1 684      
2010 1 011       555       457      15      302      12,0  13,4   262      1 628      

Deutschland
1991 2 602      1 281      1 322      96         .  . 7,3  1 394       415      
1993 3 419      1 692      1 728      90         . 8,9  9,8  1 887       759      
1995 3 612      1 851      1 761      95         . 9,4  10,4  1 780       982      
1997 4 384      2 342      2 042      114         . 11,4  12,7  2 155      1 354      
1999 4 100      2 160      1 940      101      1 530      10,5  11,7  1 798      1 495      
2001 3 853      2 064      1 789      101      1 354      9,4  10,3  1 690      1 477      
2002 4 061      2 240      1 821      100      1 369      9,8  10,8  1 863      1 692      
2003 4 377      2 446      1 931      84      1 521      10,5  11,6  1 914      1 994      
2004 4 381      2 449      1 933      75      1 681      10,5  11,7  1 845      2 194      
2005 4 861      2 603      2 258      124      1 588      11,7  13,0  1 728      4 982      
2006 4 487      2 338      2 150      109      1 670      10,8  12,0  1 445      5 392      
2007 3 760      1 893      1 867      83      1 371      9,0  10,1  1 080      5 278      
2008 3 258      1 663      1 596      67      1 081      7,8  8,7   917      5 011      
2009 3 415      1 863      1 552      65      933      8,1  9,1  1 141      4 909      
2010 3 238      1 760      1 479      55      940      7,7  8,6  1 024      4 894      

1) Ab 2005 wegen Einführung des SGB II nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.– 2) Für den Bezug von Arbeitslo-
sengeld, Arbeitslosenhilfe, Eingliederungshilfe und Altersübergangsgeld. Ab 2005 nach SGB III und SGB II.– 3) Ein Jahr
und länger registriert arbeitslos; Stand jeweils September.– 4) Beschäftigte Arbeitnehmer, Selbstständige, mithelfende
Familienangehörige und registriert Arbeitslose.– 5) Sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte
und registriert Arbeitslose.– 6) Bis 2004 Arbeitslosenhilfe, ab 2005 ALG II.– 7) Jahresdurchschnitte.

Quelle: BA
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Bruttowertschöpfung, Bruttoinlandsprodukt, Nationaleinkommen und Volkseinkommen

Volkseinkommen

davon:

+ + = + = – = – = + +

Früheres Bundesgebiet
1970  325,67  34,93  360,60 1,04  361,64  40,52  321,12  39,00  282,12  185,05  97,07  
1971  360,88  39,36  400,24 0,60  400,84  46,30  354,54  43,13  311,41  209,92  101,49  
1972  394,38  41,99  436,37 0,25  436,62  51,18  385,44  45,82  339,62  232,63  106,99  
1973  441,25  44,77  486,02 0,21  486,23  56,69  429,54  49,25  380,29  264,60  115,69  
1974  480,18  45,84  526,02 0,23  526,25  63,88  462,37  50,95  411,42  292,69  118,73  
1975  502,35  48,66  551,01 1,01  552,02  69,41  482,61  52,15  430,46  305,96  124,50  
1976  544,65  52,75  597,40 1,59  598,99  74,16  524,83  57,10  467,73  330,72  137,01  
1977  581,11  55,43  636,54 0,68  637,22  79,03  558,19  61,02  497,17  354,99  142,18  
1978  617,79  61,15  678,94 3,16  682,10  85,38  596,72  65,17  531,55  378,98  152,57  
1979  669,39  67,98  737,37 1,24  738,61  93,59  645,02  71,77  573,25  410,29  162,96  
1980  715,83  72,69  788,52 1,46  789,98  104,13  685,85  76,55  609,30  445,90  163,40  
1981  749,77  76,02  825,79 0,11  825,90  113,22  712,68  77,21  635,47  467,76  167,71  
1982  782,03  78,18  860,21 – 0,65  859,56  120,85  738,71  79,11  659,60  482,76  176,84  
1983  815,85  82,42  898,27 2,13  900,40  126,95  773,45  83,91  689,54  493,53  196,01  
1984  855,88  86,12  942,00 5,93  947,93  134,02  813,91  87,38  726,53  512,84  213,69  
1985  897,07  87,34  984,41 6,27  990,68  139,77  850,91  88,56  762,35  533,48  228,87  
1986  947,66  89,47 1 037,13 4,06 1 041,19  145,40  895,79  90,08  805,71  561,74  243,97  
1987  971,76  93,37 1 065,13 2,62 1 067,75  150,79  916,96  91,58  825,38  587,27  238,11  
1988 1 026,92  96,37 1 123,29 8,37 1 131,66  157,76  973,90  95,75  878,15  611,81  266,34  
1989 1 093,92  106,74 1 200,66 10,45 1 211,11  167,61 1 043,50  104,79  938,71  639,87  298,84  
1990 1 188,32  118,36 1 306,68 11,26 1 317,94  181,44 1 136,50  118,59 1 017,91  689,96  327,95  
1991 1 283,82  131,98 1 415,80 2,01 1 417,81  198,79 1 219,02  130,04 1 088,98  747,41  341,57  

Deutschland
1991 1 393,40  141,20 1 534,60 7,04 1 541,64  211,07 1 330,57  113,37 1 217,20  861,20  356,00  
1992 1 495,18  153,22 1 648,40 5,12 1 653,52  229,56 1 423,96  125,54 1 298,42  933,22  365,20  
1993 1 535,99  160,91 1 696,90 1,92 1 698,82  244,24 1 454,58  137,75 1 316,83  954,67  362,16  
1994 1 605,92  176,28 1 782,20 – 10,57 1 771,63  254,11 1 517,52  147,02 1 370,50  978,56  391,94  
1995 1 671,95  176,55 1 848,50 – 15,92 1 832,58  263,21 1 569,37  145,47 1 423,90 1 012,76  411,14  
1996 1 696,94  178,06 1 875,00 – 12,02 1 862,98  269,20 1 593,78  149,12 1 444,66 1 020,98  423,68  
1997 1 732,08  180,52 1 912,60 – 15,66 1 896,94  275,84 1 621,10  155,43 1 465,67 1 024,11  441,56  
1998 1 772,58  187,12 1 959,70 – 21,98 1 937,72  282,32 1 655,40  163,23 1 492,17 1 044,91  447,26  
1999 1 798,72  201,48 2 000,20 – 24,04 1 976,16  289,09 1 687,07  179,46 1 507,61 1 071,26  436,35  
2000 1 841,48  206,02 2 047,50 – 21,63 2 025,87  301,34 1 724,53  183,60 1 540,93 1 111,20  429,73  
2001 1 893,35  208,55 2 101,90 – 23,76 2 078,14  310,66 1 767,48  190,41 1 577,07 1 131,93  445,14  
2002 1 922,47  209,73 2 132,20 – 28,67 2 103,53  316,12 1 787,41  196,06 1 591,35 1 138,84  452,51  
2003 1 933,44  214,06 2 147,50 – 18,15 2 129,35  317,85 1 811,50  203,03 1 608,47 1 141,61  466,86  
2004 1 983,54  212,16 2 195,70 18,81 2 214,51  322,93 1 891,58  204,77 1 686,81 1 145,39  541,42  
2005 2 006,36  218,04 2 224,40 25,19 2 249,59  327,96 1 921,63  207,94 1 713,69 1 137,64  576,05  
2006 2 086,28  227,62 2 313,90 47,13 2 361,03  335,83 2 025,20  216,48 1 808,72 1 156,08  652,64  
2007 2 176,99  251,51 2 428,50 41,83 2 470,33  352,33 2 118,00  240,67 1 877,33 1 187,11  690,22  
2008 2 217,00  256,80 2 473,80 31,70 2 505,50  366,09 2 139,41  245,20 1 894,21 1 229,80  664,41  
2009 2 117,21  257,29 2 374,50 50,35 2 424,85  373,49 2 051,36  245,21 1 806,15 1 231,48  574,67  
2010 2 216,81  259,99 2 476,80 45,95 2 522,75  376,69 2 146,06  248,22 1 897,84 1 262,87  634,97  

1) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 2) Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen.– 3) Inländerkonzept.
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Arbeitnehmerentgelte (Lohnkosten), Arbeitsproduktivität und
Lohnstückkosten für die Gesamtwirtschaft1)

Arbeitnehmerentgelte (Lohnkosten) Arbeitsproduktivität4) Lohnstückkosten5)

insgesamt Verdienst3)

Deutschland

Euro Index (2005 = 100)

1991 24 435     16,59    20 073     13,63     84,79     78,17     87,40     86,29    
1992 26 956     18,17    22 126     14,92     87,60     80,13     93,33     92,20    
1993 28 043     19,17    23 079     15,78     87,85     81,25     96,82     95,94    
1994 28 856     19,80    23 518     16,14     90,09     83,45     97,16     96,46    
1995 29 844     20,76    24 205     16,84     91,27     85,44     99,18     98,77    
1996 30 167     21,26    24 493     17,26     92,06     87,19     99,39     99,13    
1997 30 358     21,53    24 506     17,38     93,80     89,18     98,17     98,13    
1998 30 630     21,84    24 704     17,61     94,46     90,17     98,35     98,48    
1999 30 911     22,18    25 008     17,95     94,81     90,98     98,88     99,12    
2000 31 483     22,90    25 347     18,44     96,07     93,47     99,40     99,61    
2001 32 006     23,54    25 834     19,00     97,27     95,79     99,80     99,90    
2002 32 426     23,99    26 198     19,38     97,85     97,14     100,51     100,41    
2003 32 881     24,42    26 499     19,68     98,33     97,98     101,41     101,32    
2004 32 996     24,53    26 634     19,80     99,17     98,82     100,92     100,91    
2005 32 971     24,60    26 718     19,93    100         100         100         100         
2006 33 308     24,89    26 933     20,12     103,13     103,64     97,95     97,64    
2007 33 569     25,06    27 306     20,39     104,72     105,38     97,23     96,69    
2008 34 279     25,59    27 928     20,85     104,58     105,25     99,42     98,87    
2009 34 283     26,46    27 830     21,48     99,17     102,64     104,86     104,80    
2010 34 975     26,43    28 421     21,48     102,35     104,04     103,64     103,28    

2009 1. Vj. 8 132     24,50    6 562     19,77     97,37     98,78     101,32     100,85    
2009 2. Vj. 8 365     27,54    6 755     22,23     97,80     107,57     103,77     104,07    
2009 3. Vj. 8 439     25,86    6 877     21,07     101,30     103,53     101,06     101,55    
2009 4. Vj. 9 338     27,99    7 628     22,87     100,18     101,05     113,09     112,63    

2010 1. Vj. 8 262     24,58    6 681     19,88     100,20     100,60     100,03     99,32    
2010 2. Vj. 8 540     27,39    6 919     22,19     101,70     109,26     101,88     101,93    
2010 3. Vj. 8 613     25,70    7 016     20,94     104,52     104,58     99,97     99,91    
2010 4. Vj. 9 543     28,05    7 790     22,90     102,93     102,09     112,47     111,71    

2011 1. Vj. 8 496     24,97    6 896     20,27     103,75     102,90     99,34     98,66    
2011 2. Vj. 8 858     28,33    7 201     23,03     103,14     110,55     104,20     104,17    

1) Im Inland; Quelle für Arbeitsstunden: Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bun-
desagentur für Arbeit (IAB), Nürnberg.– 2) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 3) Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer
beziehungsweise je Arbeitnehmerstunde.– 4) Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, Kettenindex) je Erwerbstätigen bezie-
hungsweise je Erwerbstätigenstunde.– 5) Lohnkosten in Relation zur Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigen beziehungs-
weise je Erwerbstätigenstunde).
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Verwendung des Volkseinkommens
Mrd Euro

Konsumausgaben Nettoinvestitionen2) Außenbeitrag3)

davon: darunter: davon: Saldo der

= + + + –

Früheres Bundesgebiet

1970  282,12  250,33  195,19  55,14 62,04 50,41 8,75 11,73 – 4,02 1,04  39,00 
1975  430,46  420,92  312,38  108,54 47,62 33,79 14,07 20,70 – 7,64 1,01  52,15 
1976  467,73  452,74  338,05  114,69 58,64 46,24 13,45 20,02 – 8,16 1,59  57,10 
1977  497,17  483,96  361,98  121,98 60,45 48,66 13,78 22,20 – 9,10 0,68  61,02 
1978  531,55  513,14  382,26  130,88 65,17 52,58 18,41 24,36 – 9,11 3,16  65,17 
1979  573,25  558,84  417,31  141,53 82,30 68,70 3,88 14,56 – 11,92 1,24  71,77 
1980  609,30  607,03  452,10  154,93 82,43 68,56 – 3,61 7,53 – 12,60 1,46  76,55 
1981  635,47  644,54  478,07  166,47 63,49 51,71 4,65 18,16 – 13,62 0,11  77,21 
1982  659,60  668,06  497,15  170,91 52,34 43,52 18,31 30,81 – 11,85 – 0,65  79,11 
1983  689,54  696,37  520,05  176,32 60,06 52,98 17,02 26,60 – 11,71 2,13  83,91 
1984  726,53  726,60  543,48  183,12 60,15 53,75 27,16 32,02 – 10,79 5,93  87,38 
1985  762,35  752,70  561,99  190,71 58,12 51,61 40,09 43,28 – 9,46 6,27  88,56 
1986  805,71  777,10  577,32  199,78 63,27 55,06 55,42 61,56 – 10,20 4,06  90,08 
1987  825,38  804,61  597,26  207,35 58,03 50,25 54,32 63,56 – 11,86 2,62  91,58 
1988  878,15  840,54  624,50  216,04 69,61 62,21 63,75 69,95 – 14,57 8,37  95,75 
1989  938,71  888,36  668,31  220,05 85,59 77,57 69,55 74,36 – 15,26 10,45  104,79 
1990 1 017,91  952,01  717,21  234,80 100,70 92,31 83,79 74,50 – 1,97 11,26  118,59 
1991 1 088,98 1 022,42  770,50  251,92 117,95 110,22 78,65 71,72 4,92 2,01  130,04 

Deutschland

1991 1 217,20 1 171,49  882,55  288,94 157,84 145,77 1,24 16,29 – 22,09 7,04  113,37 
1992 1 298,42 1 267,89  949,79  318,10 157,62 142,38 – 1,55 22,40 – 29,07 5,12  125,54 
1993 1 316,83 1 317,88  989,11  328,77 131,84 119,20 4,86 34,78 – 31,84 1,92  137,75 
1994 1 370,50 1 375,98 1 032,75  343,23 146,15 134,81 – 4,61 42,23 – 36,27 – 10,57  147,02 
1995 1 423,90 1 424,60 1 066,47  358,13 149,70 143,45 – 4,93 47,90 – 36,91 – 15,92  145,47 
1996 1 444,66 1 458,03 1 088,64  369,39 129,76 124,93 5,99 54,58 – 36,57 – 12,02  149,12 
1997 1 465,67 1 479,95 1 110,82  369,13 132,14 130,38 9,01 63,16 – 38,49 – 15,66  155,43 
1998 1 492,17 1 504,63 1 130,14  374,49 145,82 143,60 4,95 68,44 – 41,51 – 21,98  163,23 
1999 1 507,61 1 546,64 1 161,86  384,78 146,89 142,46 – 6,46 65,38 – 47,80 – 24,04  179,46 
2000 1 540,93 1 584,61 1 195,04  389,57 155,25 152,32 – 15,33 60,73 – 54,43 – 21,63  183,60 
2001 1 577,07 1 632,57 1 233,43  399,14 116,99 114,01 17,92 98,67 – 56,99 – 23,76  190,41 
2002 1 591,35 1 650,96 1 240,58  410,38 69,22 67,62 67,23 134,36 – 38,46 – 28,67  196,06 
2003 1 608,47 1 679,96 1 264,51  415,45 65,54 66,75 66,00 129,15 – 45,00 – 18,15  203,03 
2004 1 686,81 1 697,81 1 283,61  414,20 64,19 68,49 129,58 151,39 – 40,62 18,81  204,77 
2005 1 713,69 1 724,28 1 306,98  417,30 56,17 62,09 141,18 155,95 – 39,96 25,19    207,94 
2006 1 808,72 1 764,23 1 339,54  424,69 83,79 88,30 177,18 159,25 – 29,20 47,13    216,48 
2007 1 877,33 1 790,77 1 356,73  434,04 115,42 119,56 211,81 199,44 – 29,46 41,83    240,67 
2008 1 894,21 1 840,31 1 387,70  452,61 113,23 115,99 185,87 179,56 – 25,39 31,70    245,20 
2009 1 806,15 1 863,24 1 387,43  475,81 19,26 20,27 168,86 135,99 – 17,48 50,35    245,21 
2010 1 897,84 1 911,79 1 423,02  488,77 52,87 55,05 181,40 157,28 – 21,83 45,95    248,22 

1) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 2) Bruttoinvestitionen (Bruttoanlageinvestitionen einschließlich Vorratsveränderungen
und Nettozugang an Wertsachen) abzüglich Abschreibungen.– 3) Exporte von Waren und Dienstleistungen abzüglich Im-
porte von Waren und Dienstleistungen einschließlich dem Saldo der Primäreinkommen.– 4) Einschließlich private Orga-
nisationen ohne Erwerbszweck.
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Verwendung des Bruttoinlandsprodukts

Inländische Verwendung

davon:

Konsumausgaben Bruttoanlageinvestitionen

davon: davon:

In jeweiligen Preisen
Mrd Euro

1991 1 534,60 1 540,40  862,06 20,49 288,94 153,71 190,68 12,36 12,16  394,40  400,20 – 5,80
1993 1 696,90 1 693,96  964,88 24,23 328,77 130,28 236,59 14,32 – 5,11  373,18  370,24 2,94
1995 1 848,50 1 837,51 1 038,48 27,99 358,13 129,82 259,07 16,06 7,96  438,85  427,86 10,99
1997 1 912,60 1 887,93 1 083,59 27,23 369,13 137,22 246,87 18,08 5,81  524,02  499,35 24,67
2000 2 047,50 2 041,20 1 163,81 31,23 389,57 176,86 239,69 23,00 17,04  683,55  677,25 6,30
2001 2 101,90 2 060,22 1 201,45 31,98 399,14 168,95 229,06 23,73 5,91  731,23  689,55 41,68
2002 2 132,20 2 036,30 1 207,40 33,18 410,38 153,30 215,18 23,32 – 6,46  760,57  664,67 95,90
2003 2 147,50 2 063,35 1 229,93 34,58 415,45 149,06 210,00 22,89 1,44  767,08  682,93 84,15
2004 2 195,70 2 084,93 1 248,87 34,74 414,20 154,19 204,14 23,46 5,33  846,44  735,67 110,77
2005 2 224,40 2 108,41 1 273,30 33,68 417,30 161,17 198,93 24,35 – 0,32  919,07  803,08 115,99
2006 2 313,90 2 183,85 1 305,49 34,05 424,69 178,03 214,05 25,74 1,80 1 053,14  923,09 130,05
2007 2 428,50 2 258,52 1 322,22 34,51 434,04 195,53 225,64 26,71 19,87 1 145,41  975,43 169,98
2008 2 473,80 2 319,63 1 352,48 35,22 452,61 201,37 231,52 27,85 18,58 1 189,15 1 034,98 154,17
2009 2 374,50 2 255,99 1 350,22 37,21 475,81 155,13 227,10 27,03 –16,51  995,92  877,41 118,51
2010 2 476,80 2 341,35 1 383,73 39,29 488,77 170,83 234,99 27,76 – 4,02 1 159,80 1 024,35 135,45

Preisbereinigt
Kettenindex (2005 = 100)

1991 84,21 88,54 85,38 72,26 82,35 83,32 111,09 40,64 x 44,85 49,58 x     
1993 84,96 89,96 88,32 81,50 86,87 69,05 124,99 48,15 x 41,92 47,66 x     
1995 88,52 93,90 91,43 90,92 91,28 69,81 131,47 54,46 x 48,25 55,34 x     
1997 90,77 95,09 93,26 88,46 94,02 75,28 126,04 61,69 x 57,23 62,79 x     
2000 97,07 101,94 98,45 100,12 98,30 101,08 122,79 83,43 x 73,79 82,45 x     
2001 98,54 101,72 99,77 100,92 98,74 98,11 117,43 87,64 x 78,51 83,47 x     
2002 98,55 99,79 99,12 102,50 99,94 90,66 110,66 88,49 x 81,84 82,47 x     
2003 98,18 100,25 99,41 102,62 100,29 90,73 107,99 89,82 x 83,90 87,00 x     
2004 99,32 100,21 99,80 101,40 99,71 94,73 103,56 94,33 x 92,88 94,16 x     
2005 100     100     100     100     100     100     100     100     x 100     100     x     
2006 103,70  102,71  101,51 100,98 100,93 111,69 105,32 108,99 x 113,09 111,84 x     
2007 107,09  104,67  101,29 101,60 102,37 123,40 104,98 116,91 x 122,11 117,89 x     
2008 108,25  105,98  101,89 102,95 105,52 127,87 104,27 125,10 x 125,37 121,82 x     
2009 102,70  103,22  101,65 109,12 109,02 98,70 101,19 125,91 x 108,29 110,58 x     
2010 106,49  105,67  102,17 113,40 110,85 109,08 103,41 131,87 x 123,16 123,53 x     

1) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 2) Ohne Erwerbszweck.– 3) Nutztiere und Nutzpflanzungen, immaterielle Anlagegüter, 
Grundstücksübertragungskosten für unbebauten Grund und Boden.– 4) Einschließlich Nettozugang an Wertsachen.– 5) Ex-
porte abzüglich Importe von Waren und Dienstleistungen.
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Bruttoinvestitionen

Ausrüstungsinvestitionen Bauinvestitionen

In jeweiligen Preisen
Mrd Euro

1991 368,91   153,71   147,53   6,18   190,68   95,26   95,42   157,96   32,72   12,36   12,16    
1993 376,08   130,28   124,40   5,88   236,59   121,98   114,61   199,14   37,45   14,32   – 5,11    
1995 412,91   129,82   124,99   4,83   259,07   142,83   116,24   225,21   33,86   16,06   7,96    
1997 407,98   137,22   133,05   4,17   246,87   142,64   104,23   216,48   30,39   18,08   5,81    
1998 428,14   150,06   145,22   4,84   244,13   142,95   101,18   213,90   30,23   19,90   14,05    
1999 435,98   159,59   154,22   5,37   245,55   144,25   101,30   213,32   32,23   21,84   9,00    
2000 456,59   176,86   171,66   5,20   239,69   139,77   99,92   207,57   32,12   23,00   17,04    
2001 427,65   168,95   163,52   5,43   229,06   131,31   97,75   197,23   31,83   23,73   5,91    
2002 385,34   153,30   147,94   5,36   215,18   123,28   91,90   184,43   30,75   23,32   – 6,46    
2003 383,39   149,06   144,33   4,73   210,00   120,80   89,20   181,29   28,71   22,89   1,44    
2004 387,12   154,19   149,42   4,77   204,14   118,11   86,03   178,14   26,00   23,46   5,33    
2005 384,13   161,17   156,27   4,90   198,93   113,97   84,96   174,25   24,68   24,35   – 0,32    
2006 419,62   178,03   172,92   5,11   214,05   123,36   90,69   187,29   26,76   25,74   1,80    
2007 467,75   195,53   190,76   4,77   225,64   128,33   97,31   196,44   29,20   26,71   19,87    
2008 479,32   201,37   195,94   5,43   231,52   127,61   103,91   200,08   31,44   27,85   18,58    
2009 392,75   155,13   148,48   6,65   227,10   125,87   101,23   194,34   32,76   27,03   –16,51    
2010 429,56   170,83   164,54   6,29   234,99   132,11   102,88   202,49   32,50   27,76   – 4,02    

Preisbereinigt
Kettenindex (2005 = 100)

1991 105,85   83,32   x  106,14   111,09   98,24   128,20   x   149,17   40,64   x   
1993 99,16   69,05   x  98,53   124,99   112,97   141,03   x   155,86   48,15   x   
1995 104,66   69,81   x  82,59   131,47   126,35   138,34   x   137,46   54,46   x   
1997 102,78   75,28   x  73,37   126,04   126,59   125,27   x   125,45   61,69   x   
1998 108,16   83,96   x  86,92   124,97   127,17   121,98   x   125,33   69,30   x   
1999 113,12   91,30   x  98,59   126,47   128,95   123,11   x   133,99   78,88   x   
2000 116,74   101,08   x  95,65   122,79   124,74   120,14   x   132,24   83,43   x   
2001 111,12   98,11   x  102,09   117,43   117,38   117,48   x   130,59   87,64   x   
2002 101,60   90,66   x  103,03   110,66   110,34   111,07   x   126,36   88,49   x   
2003 102,75   90,73   x  93,80   107,99   108,14   107,77   x   118,10   89,82   x   
2004 101,98   94,73   x  95,98   103,56   104,51   102,27   x   106,17   94,33   x   
2005 100        100        x  100        100        100        100        x   100        100        x   
2006 108,76   111,69   x  106,53   105,32   106,00   104,41   x   105,11   108,99   x   
2007 118,64   123,40   x  97,36   104,98   104,14   106,10   x   108,21   116,91   x   
2008 120,33   127,87   x  112,46   104,27   100,48   109,36   x   112,14   125,10   x   
2009 101,68   98,70   x  138,56   101,19   98,05   105,41   x   115,28   125,91   x   
2010 111,32   109,08   x  131,89   103,41   101,44   106,07   x   113,34   131,87   x   

1) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 2) Im Wesentlichen Computersoftware, Nutztiere und Nutzpflanzungen.
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Deflatoren aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen1)

Inländische Verwendung Außenbeitrag
davon:

Konsumausgaben Bruttoinvestitionen
davon: darunter:

Früheres Bundesgebiet
Index (1991 = 100)

1970  44,83   44,46   43,40   45,45   37,54   48,13   44,91   49,65   48,11   103,20  
1971  48,24   47,60   46,40   48,00   41,82   51,77   48,16   51,79   48,82   106,08  
1972  50,43   49,70   48,71   50,24   44,35   53,23   50,01   53,16   49,69   106,98  
1973  53,61   53,06   52,49   53,96   48,31   55,38   52,41   56,43   53,95   104,60  
1974  57,50   57,59   57,04   58,28   53,38   59,91   55,92   64,89   66,54   97,52  
1975  60,77   60,52   60,21   61,46   56,53   62,00   58,14   67,94   68,00   99,91  
1976  62,78   62,76   62,44   63,78   58,49   64,31   60,45   70,54   71,81   98,23  
1977  64,72   64,72   64,35   65,51   60,92   66,44   62,38   71,90   73,18   98,25  
1978  67,01   66,48   65,79   66,79   62,76   69,34   64,92   73,21   71,89   101,84  
1979  69,88   69,94   69,27   70,62   65,27   72,79   68,89   76,56   77,99   98,17  
1980  73,68   74,95   73,76   75,39   69,05   79,59   74,04   81,09   87,83   92,33  
1981  76,77   79,27   77,63   80,01   70,95   85,73   77,68   85,65   98,10   87,31  
1982  80,29   82,58   81,29   84,04   73,60   87,60   79,99   89,17   100,73   88,52  
1983  82,54   84,60   83,95   86,71   76,29   87,11   81,90   90,99   101,40   89,73  
1984  84,17   86,66   86,08   88,87   78,29   88,98   84,09   93,85   106,37   88,23  
1985  85,97   88,39   87,77   90,23   80,87   90,89   85,36   96,37   108,84   88,54  
1986  88,54   88,37   87,79   89,28   83,52   90,67   86,69   95,36   96,32   99,00  
1987  89,68   88,68   88,42   89,19   86,15   89,73   87,82   94,45   91,75   102,94  
1988  91,20   90,23   90,24   90,83   88,47   90,30   89,15   96,13   93,61   102,69  
1989  93,82   93,53   93,77   94,34   92,06   92,79   91,49   98,52   98,51   100,01  
1990  97,00   96,51   96,93   97,14   96,29   95,17   95,38   98,60   97,25   101,39  
1991  100        100        100        100        100        100        100        100        100        100       

Deutschland
Index (2005 = 100)

1991  81,93   82,52   80,54   79,42   84,08   90,73   97,62   95,67   100,50   95,19  
1992  86,36   86,25   84,06   82,84   87,91   95,29   101,47   96,61   98,31   98,27  
1993  89,80   89,31   87,03   85,86   90,70   98,73   104,18   96,85   96,73   100,12  
1994  92,03   91,33   89,01   88,03   92,06   100,90   105,35   97,73   96,58   101,19  
1995  93,88   92,81   90,42   89,27   94,02   102,70   106,36   98,96   96,28   102,78  
1996  94,47   93,52   91,24   90,11   94,70   102,95   105,60   98,54   96,31   102,32  
1997  94,72   94,16   91,95   91,26   94,09   103,34   105,23   99,63   99,03   100,61  
1998  95,28   94,27   92,15   91,75   93,43   103,05   104,21   98,93   96,61   102,40  
1999  95,47   94,25   92,84   92,11   95,15   100,34   102,79   98,19   95,19   103,15  
2000  94,83   94,97   93,36   92,84   94,96   101,82   103,10   100,79   102,28   98,54  
2001  95,89   96,06   95,12   94,56   96,87   100,19   102,30   101,34   102,86   98,52  
2002  97,27   96,78   96,34   95,68   98,40   98,73   101,23   101,11   100,36   100,75  
2003  98,33   97,62   97,73   97,24   99,27   97,14   99,89   99,48   97,75   101,77  
2004  99,39   98,68   98,65   98,36   99,55   98,82   100,08   99,16   97,29   101,92  
2005  100        100        100        100        100        100        100        100        100        100       
2006  100,31   100,85   100,95   100,99   100,83   100,44   100,43   101,33   102,77   98,60  
2007  101,95   102,34   102,26   102,49   101,60   102,64   102,77   102,06   103,03   99,06  
2008  102,73   103,81   103,83   104,19   102,79   103,70   103,99   103,21   105,80   97,55  
2009  103,94   103,66   104,34   104,25   104,59   100,55   104,27   100,06   98,81   101,27  
2010  104,56   105,09   106,12   106,28   105,67   100,46   104,70   102,46   103,25   99,23  

1) Implizite Preisindizes: Division der zu Messziffern (1991=100 bzw. 2005=100) umgerechneten Ergebnisse in jeweiligen
Preisen durch die entsprechenden preisbereinigten Größen (Kettenindizes, 1991=100 bzw. 2005=100).– 2) Ab 2008 vor-
läufige Ergebnisse.– 3) Preisindizes der Exporte von Waren und Dienstleistungen in Relation zu den Preisindizes der Im-
porte von Waren und Dienstleistungen.
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Verfügbares Einkommen, Primäreinkommen und Sparen der privaten Haushalte1)

Mrd Euro

Verfügbares Einkommen3)

davon:
Primäreinkommen4)

davon:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Früheres Bundesgebiet

1980  606,28     67,59      445,90      98,39      5,60      136,53      20,50      82,90     
1985  747,73     80,24      533,48      140,22      6,21      166,45      27,73      97,78     
1990  969,71     120,18      689,96      168,87      9,30      209,77      36,05      118,72     
1991 1 066,39     118,20      747,41      210,94      10,16      212,16      36,22      139,72     

Deutschland

1991 1 186,51     119,96      861,20      217,14      11,79      258,49      43,04      148,54     
1995 1 404,10     145,44     1 012,76      258,55      12,65      348,53      57,67      180,96     
2000 1 536,39     132,79     1 111,20      304,97      12,57      392,53      65,02      200,01     
2005 1 639,46     156,99     1 137,64      354,91      10,08      441,06      73,35      184,37     
2006 1 698,96     167,64     1 156,08      385,66      10,42      438,73      73,54      198,17     
2007 1 749,33     170,01     1 187,11      403,34      11,13      430,93      76,73      215,80     
2008 1 816,09     178,71     1 229,80      419,01      11,43      434,58      80,57      230,74     
2009 1 771,70     164,88     1 231,48      384,17      8,83      471,07      73,22      222,72     
2010 1 815,44     172,64     1 262,87      388,44      8,51      476,62      72,33      215,05     

noch: Verfügbares Einkommen3)

davon: geleistete

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Früheres Bundesgebiet

1980  142,84     0,26     24,43     512,88     452,10     7,67     68,45     13,1       
1985  182,72     0,29     31,80     629,32     561,99     7,23     74,56     11,7       
1990  235,03     0,32     39,68     821,78     717,21     9,17     113,74     13,7       
1991  255,17     0,33     38,32     881,23     770,50     9,55     120,28     13,5       

Deutschland

1991  289,05     0,35     44,97    1 005,13     882,55     9,29     131,87     13,0       
1995  376,27     0,43     62,03    1 190,61    1 066,47     10,44     134,58     11,2       
2000  426,50     0,54     66,19    1 300,70    1 195,04     18,00     123,66     9,4       
2005  446,56     0,54     74,27    1 448,13    1 306,98     15,72     156,87     10,7       
2006  456,89     0,54     75,11    1 480,52    1 339,54     21,51     162,49     10,8       
2007  458,28     0,54     80,00    1 502,37    1 356,73     22,43     168,07     11,0       
2008  473,61     0,55     83,76    1 542,58    1 387,70     28,66     183,54     11,7       
2009  493,37     0,59     68,22    1 531,09    1 387,43     29,39     173,05     11,1       
2010  502,76     0,59     70,14    1 575,85    1 423,02     27,98     180,81     11,3       

1) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.– 2) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 3) Ausgabenkon-
zept.– 4) Selbstständigeneinkommen, Betriebsüberschuss, empfangene Arbeitnehmerentgelte, empfangene Vermögens-
einkommen abzüglich geleistete Zinsen und Pachten.– 5) Geldleistungen der Sozialversicherungen, Sozialleistungen aus
privaten Sicherungssystemen, sonstige Sozialleistungen der Arbeitgeber sowie sonstige soziale Geldleistungen.– 6) Tat-
sächliche und unterstellte Sozialbeiträge.– 7) Einschließlich der Riester-Renten.– 8) Verfügbares Einkommen abzüglich
Private Konsumausgaben zuzüglich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche.– 9) Sparen in vH des verfügbaren
Einkommens einschließlich der Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche.
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Einnahmen und Ausgaben des Staates1), der Ge-

Einnahmen Aus-
monetäre Sozialleistungen

davon:

                                                 
Staat

Früheres Bundesgebiet
1970  140,53    82,86    42,55    15,12    138,67    15,67    30,30    44,93    44,06    0,87   
1980  346,56    187,42    124,57    34,57    369,71    36,35    76,67    124,89    122,33    2,56   
1990  545,48    281,80    205,93    57,75    570,26    56,53    107,51    187,02    183,50    3,52   
1991  610,18    315,94    225,59    68,65    653,70    57,44    115,34    189,28    185,62    3,66   

Deutschland
1991  665,84    337,85    258,46    69,53    709,69    65,49    135,10    235,59    231,95    3,64   
1995  838,69    405,58    342,84    90,27   1 014,05    73,45    162,60    326,29    321,86    4,43   
2000  946,64    480,81    380,89    84,94    923,36    80,39    169,81    368,90    364,04    4,86   
2005  969,33    475,70    397,14    96,49   1 043,45    92,84    176,75    412,30    407,22    5,08   
2008 1 088,20    572,56    408,76    106,88   1 089,59    106,88    182,33    404,44    399,03    5,41   
2009 1 065,98    546,32    409,75    109,91   1 142,09    114,75    189,71    425,68    419,98    5,70   
2010 1 079,75    548,87    418,68    112,20   1 185,75    119,97    194,54    429,33    423,23    6,10   

davon:
Gebietskörperschaften11)

Früheres Bundesgebiet
1970  99,56    82,86    3,24    13,46    100,62    14,76    28,77    14,34    13,77    0,57   
1980  227,74    187,42    8,92    31,40    252,01    34,56    72,38    36,93    35,71    1,22   
1990  348,61    281,80    13,37    53,44    383,29    52,74    100,57    51,79    50,77    1,02   
1991  392,93    315,94    13,47    63,52    450,72    53,54    107,57    52,59    51,58    1,01   

Deutschland
1991  415,74    337,85    13,80    64,09    470,67    60,95    126,40    60,50    59,49    1,01   
1995  514,17    405,58    22,09    86,50    682,04    67,35    150,67    84,72    83,75    0,97   
2000  583,46    480,81    21,98    80,67    560,06    74,02    156,05    95,28    94,49    0,79   
2005  597,80    475,70    23,25    98,85    667,94    85,60    161,33    120,17    119,68    0,49   
2008  705,50    572,56    24,38    108,56    714,11    99,43    165,71    122,46    122,06    0,40   
2009  683,47    546,32    25,19    111,96    744,41    106,17    171,99    129,29    128,89    0,40   
2010  689,80    548,87    26,12    114,81    798,08    111,49    176,30    131,70    131,33    0,37   

Sozialversicherung12)

Früheres Bundesgebiet
1970  47,46     –  39,31    8,15    44,54    0,91    1,53    30,59    30,29    0,30   
1980  137,95     –  115,65    22,30    136,83    1,79    4,29    87,96    86,62    1,34   
1990  223,76     –  192,56    31,20    213,86    3,79    6,94    135,23    132,73    2,50   
1991  249,65     –  212,12    37,53    235,38    3,90    7,77    136,69    134,04    2,65   

Deutschland
1991  287,83     –  244,66    43,17    276,75    4,54    8,70    175,09    172,46    2,63   
1995  373,11     –  320,75    52,36    380,60    6,10    11,93    241,57    238,11    3,46   
2000  434,58     –  358,91    75,67    434,70    6,37    13,76    273,62    269,55    4,07   
2005  465,57     –  373,89    91,68    469,55    7,24    15,42    292,13    287,54    4,59   
2008 485,70     –  384,38   101,32    478,48    7,45    16,62    281,98    276,97    5,01   
2009 491,44     –  384,56   106,88    506,61    8,58    17,72    296,39    291,09    5,30   
2010 515,16     –  392,56   122,60    512,88    8,48    18,24    297,63    291,90    5,73   

1) Gemeinsamer Haushalt der Gebietskörperschaften und der Sozialversicherung in der Abgrenzung der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen.– 2) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 3) Ohne Steuern inländischer Sektoren an die EU.– 
4) Verkäufe, empfangene sonstige Subventionen, empfangene Vermögenseinkommen, sonstige laufende Transfers und
Vermögenstransfers.– 5) Zinsen auf öffentliche Schulden.– 6) Ohne Subventionen der EU an inländische Sektoren.– 
7) Geleistete sonstige Produktionsabgaben, sonstige laufende Transfers und Nettozugang an nichtproduzierten Vermö-
gensgütern.– 8) Ausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen.– 9) Abgaben (Steuern einschließlich
Steuern an die EU und Erbschaftsteuer sowie tatsächliche Sozialbeiträge) in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen
Preisen.– 10) Finanzierungssaldo in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen.– 11) Einschließlich der Trans-
aktionen mit der Sozialversicherung.– 12) Einschließlich der Transaktionen mit den Gebietskörperschaften.– a) Einmaliger
Effekt durch die Übernahme der Schulden der Treuhandanstalt und eines Teils der Altschulden der ostdeutschen Woh-
nungswirtschaft in den öffentlichen Sektor (im Einzelnen siehe dazu in JG 95 Ziffer 179 und Tabelle 34); Einnahmen: 2,9 Mrd
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bietskörperschaften und der Sozialversicherung

gaben Nachrichtlich

vH
                                                 

Staat
Früheres Bundesgebiet

 13,28    3,33    5,15    6,08    17,04    2,89   + 1,86   38,5     34,9     + 0,5     1970
 47,34    16,18    13,84    15,65    28,65    10,14   – 23,15   46,9     40,3     – 2,9     1980
 76,70    34,35    22,40    15,67    31,62    38,46   – 24,78   43,6     38,1     – 1,9     1990
 85,98    39,51    23,14    23,32    32,57    87,12   – 43,52   46,2     39,1     – 3,1     1991

Deutschland
 98,97    41,21    32,74    30,76    39,90    29,93   – 43,85   46,2     38,9     – 2,9     1991

 136,05    64,76    38,13    147,42    39,99    25,36   –175,36   54,9     40,2     – 9,5     1995
 152,83    65,52    34,45    30,11    38,35   – 17,00   + 23,28   45,1     41,7     + 1,1     2000
 167,36    63,22    25,49    34,71    31,42    39,36   – 74,12   46,9     38,6     – 3,3     2005
 185,83    68,34    24,62    32,94    38,85    45,36   – 1,39   44,0     39,2     – 0,1     2008
 196,90    63,83    27,13    32,20    41,37    50,52   – 76,11   48,1     39,6     – 3,2     2009
 202,95    61,88    27,17    60,81    40,77    48,33   –106,00   47,9     38,4     – 4,3     2010

davon:
Gebietskörperschaften11)

Früheres Bundesgebiet
 1,95    3,48    5,15    6,06    16,94    9,17   – 1,06   27,9     23,8     – 0,3     1970
 6,22    16,52    12,88    15,60    28,27    28,65   – 24,27   32,0     25,3     – 3,1     1980

 11,33    34,50    20,70    15,68    31,09    64,89   – 34,68   29,3     23,1     – 2,7     1990
 12,64    39,65    21,26    23,19    31,79    108,49   – 57,79   31,8     23,8     – 4,1     1991

Deutschland
 15,46    41,38    29,19    30,72    39,00    67,07   – 54,93   30,7     23,0     – 3,6     1991
 24,27    64,75    32,04    147,45    38,21    72,58   –167,87   36,9     22,9     – 9,1     1995
 19,98    65,46    28,91    29,40    37,47    53,49   + 23,40   27,4     24,2     + 1,1     2000
 21,71    63,04    24,61    34,54    30,55    126,39   – 70,14   30,0     21,9     – 3,2     2005
 23,16    68,15    23,78    32,95    38,20    140,27   – 8,61   28,9     23,7     – 0,3     2008
 24,38    63,66    24,20    32,22    40,84    151,66   – 60,94   31,4     23,4     – 2,6     2009
 25,80    61,64    24,63    60,83    40,37    165,32   –108,28   32,2     22,6     – 4,4     2010

Sozialversicherung12)

Früheres Bundesgebiet
 11,33    0,00   –  0,02    0,10    0,06   + 2,92   12,4     11,1     + 0,8     1970
 41,12    0,00    0,96    0,11    0,38    0,22   + 1,12   17,4     15,0     + 0,1     1980
 65,37    0,03    1,70    0,04    0,53    0,23   + 9,90   16,4     15,0     + 0,8     1990
 73,34    0,04    1,88    0,20    0,78    10,78   + 14,27   16,6     15,3     + 1,0     1991

Deutschland
 83,51    0,01    3,55    0,16    0,90    0,29   + 11,08   18,0     15,9     + 0,7     1991

 111,78    0,16    6,09    0,67    1,78    0,52   – 7,49   20,6     17,3     – 0,4     1995
 132,85    0,14    5,54    0,85    0,88    0,69   – 0,12   21,2     17,5     – 0,0     2000
 145,65    0,23    0,88    0,24    0,87    6,89   – 3,98   21,1     16,8     – 0,2     2005
 162,67    0,24    0,84    0,04    0,65    7,99   + 7,22   19,3     15,5     + 0,3     2008
 172,52    0,22    2,93    0,03    0,53    7,69   – 15,17   21,3     16,1     – 0,6     2009
 177,15    0,29    2,54    0,02    0,40    8,13   + 2,28   20,7     15,8     + 0,1     2010

Euro, Ausgaben: 122,5 Mrd Euro. Ohne die Berücksichtigung ergeben sich die folgenden Werte: Einnahmen: Staat: 830,8
Mrd Euro, Gebietskörperschaften 506,8 Mrd Euro, Sonstige Einnahmen: Staat 86,4 Mrd Euro, Gebietskörperschaften 82,8
Mrd Euro; Ausgaben: Staat 889,9 Mrd Euro, Gebietskörperschaften 558,2 Mrd Euro, Vermögenstransfers: Staat 25,0 Mrd 
Euro, Gebietskörperschaften 25,0 Mrd Euro; Finanzierungssaldo: Staat –59,1 Mrd Euro, Gebietskörperschaften – 51,4 Mrd 
Euro; Staatsquote: Staat 48,1 vH, Gebietskörperschaften 30,2 vH, Finanzierungsquote: Staat – 3,9 vH, Gebietskörper-
schaften – 2,8 vH.– b) Einmaliger Effekt durch den Verkauf der UMTS-Lizenzen in Höhe von 50,8 Mrd Euro; ohne die Be-
rücksichtigung ergeben sich folgende Werte: Ausgaben: Staat 981,2 Mrd Euro, Gebietskörperschaften 619,2 Mrd Euro,
sonstige Ausgaben: Staat 33,9 Mrd Euro, Gebietskörperschaften 105,7 Mrd Euro, Finanzierungssaldo: Staat – 23,7 Mrd
Euro Gebietskörperschaften – 24,3 Mrd Euro, Staatsquote: Staat 47,6 vH, Gebietskörperschaften 30,0 vH, Finanzierungs-
quote: Staat – 1,5 vH, Gebietskörperschaften – 1,2 vH.
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Einnahmen und Ausgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden1)

Mrd Euro

Einnahmen Ausgaben
darunter:

Bund
Früheres Bundesgebiet

1970  49,00   46,13  0,71    45,92  5,96  6,07  1,46  23,46  3,62  5,35   + 3,08   
1980  101,26   94,15  1,67    116,38  13,73  13,80  8,24  62,59  5,64  12,38   – 15,12   
1990  158,15   141,66  2,46    186,06  18,96  19,24  18,87  109,57  6,13  13,29   – 27,91   
1991  185,07   162,57  2,42    236,65  17,30  19,81  23,29  149,98  5,46  20,81   – 51,58   

Deutschland
1991  193,31   174,90  2,56    241,83  18,41  21,82  24,86  141,02  6,34  29,38   – 48,52   
1995  238,79   204,71  7,23    380,56  17,42  22,98  43,19  147,09  5,87  144,01   –141,77   
2000  263,14   237,59  5,28    235,08  17,92  22,94  42,97  174,50  6,40 – 29,65   + 28,06   
2005  269,95   240,46  5,19    317,76  21,24  22,54  38,31  208,47  6,90  20,30   – 47,81   
2007  308,03   279,00  5,52    326,86  22,40  22,32  41,54  213,32  7,50  19,78   – 18,83   
2008  319,00   285,82  5,59    334,21  23,75  23,02  40,98  218,10  7,76  20,60   – 15,21   
2009  316,49   280,89  5,71    354,58  25,30  23,81  38,16  234,56  9,12  23,63   – 38,09   
2010  320,88   284,40  6,18    400,88  26,30  23,98  35,75  256,06  8,70  50,09   – 80,00   

Länder
Früheres Bundesgebiet

1970  39,44   27,88  2,18    40,72  4,03  15,24  0,91  12,52  3,18  4,84   – 1,28   
1980  99,92   68,63  6,37    109,90  8,91  41,85  4,97  35,53  5,01  13,63   – 9,98   
1990  147,92   104,00  9,55    154,32  14,41  56,51  11,50  52,84  5,61  13,45   – 6,40   
1991  163,81   114,65  9,70    169,98  13,70  60,60  12,10  63,29  5,92  14,37   – 6,17   

Deutschland
1991  196,64   122,14  9,88    205,56  16,66  68,97  12,08  75,54  7,27  25,04   – 8,92   
1995  224,59   153,83  13,10    247,55  19,10  86,76  15,96  93,21  6,41  26,11   – 22,96   
2000  264,89   185,28  14,64    273,67  22,41  92,45  17,95  105,74  8,32  26,80   – 8,78   
2005  264,98   173,22  15,79    287,92  26,98  96,06  20,43  110,79  6,54  27,12   – 22,94   
2007  299,40   205,01  16,13    296,93  29,39  96,69  21,37  117,02  7,97  24,49   + 2,47   
2008  305,47   209,21  16,34    307,66  31,51  97,38  21,86  120,49  9,79  26,63   – 2,19   
2009  296,14   195,67  16,79    316,92  33,61  100,50  20,99  126,07  10,43  25,32   – 20,78   
2010  301,79   193,36  17,18    324,35  35,31  103,50  21,31  127,46  10,15  26,62   – 22,56   

Gemeinden
Früheres Bundesgebiet

1970  25,48   8,85  0,35    28,34  4,77  7,46  1,22  4,36  10,14  0,39   – 2,86   
1980  65,81   24,64  0,88    64,98  11,92  16,73  3,53  14,00  17,62  1,18   + 0,83   
1990  93,52   36,14  1,36    93,89  19,37  24,82  4,46  24,57  19,35  1,32   – 0,37   
1991  100,65   38,72  1,35    100,69  22,54  27,16  4,60  24,59  20,41  1,39   – 0,04   

Deutschland
1991  124,56   40,81  1,36    122,05  25,88  35,61  4,77  28,73  25,39  1,67   + 2,51   
1995  148,29   47,04  1,76    151,43  30,83  40,93  5,88  45,96  25,93  1,90   – 3,14   
2000  157,10   57,94  2,06    152,98  33,69  40,66  4,75  48,23  22,75  2,90   + 4,12   
2005  165,37   62,02  2,27    164,76  37,38  42,73  4,49  59,90  17,11  3,15   + 0,61   
2007  187,42   74,37  2,38    176,35  41,08  43,16  5,57  63,84  20,06  2,64   + 11,07   
2008  192,11   77,53  2,45    183,32  44,17  45,31  5,48  65,75  20,65  1,96   + 8,79   
2009  189,23   69,76  2,69    191,30  47,26  47,68  4,69  68,73  21,29  1,65   – 2,07   
2010  192,90   71,11  2,76    198,62  49,88  48,82  4,77  71,86  21,52  1,77   – 5,72   

1) In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.– 2) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 3) Steuern, tat-
sächliche und unterstellte Sozialbeiträge, Verkäufe, Subventionen, Vermögenseinkommen, sonstige laufende Transfers 
und Vermögenstransfers.– 4) Ohne Steuern inländischer Sektoren an die EU.– 5) Zinsen auf öffentliche Schulden, Netto-
pachten und Ausschüttungen.– 6) Monetäre Sozialleistungen, soziale Sachleistungen, Subventionen und sonstige laufen-
de Transfers.– 7) Geleistete sonstige Produktionsabgaben, Vermögenstransfers und Nettozugang an nichtproduzierten
Vermögensgütern.– Siehe Fußnote a) Tabelle 18*.– Siehe Fußnote b) Tabelle 18*.
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Ausgaben und Einnahmen der staatlichen und kommunalen Haushalte nach Bundesländern1)

Bundesland 1992 2000 2005 2010 1992 2000 2005 2010

Bereinigte Ausgaben3) noch darunter: Zinsausgaben
Baden-Württemberg ........................... 38 101 42 216 45 566 50 987 2 056 2 049 2 359 2 588
Bayern ............................................... 42 739 49 202 51 562 63 520 1 915 1 708 1 824 1 617
Berlin ................................................. 19 952 20 895 21 830 21 916 672 1 963 2 396 2 208
Brandenburg ...................................... 10 644 11 927 12 036 13 006 98  782  951 701
Bremen .............................................. 3 725 4 123 4 117 4 754 573  513  500 691
Hamburg ............................................ 8 857 9 713 9 952 11 284 748  982  949 900
Hessen .............................................. 23 541 27 293 27 951 34 598 1 695 1 826 1 842 1 848
Mecklenburg-Vorpommern.................. 7 642 8 539 8 405 8 492 63  553  577 462
Niedersachsen ................................... 27 242 29 792 31 294 35 993 2 257 2 638 2 824 2 274
Nordrhein-Westfalen .......................... 63 898 73 068 79 601 96 357 5 669 5 930 5 977 7 109
Rheinland-Pfalz .................................. 13 211 15 285 15 782 19 798 1 137 1 327 1 371 1 650
Saarland ............................................ 4 037 4 313 4 425 5 863 609  484  459 577
Sachsen ............................................. 18 197 19 673 19 089 21 488 100  871  847 496
Sachsen-Anhalt ................................. 11 605 12 411 12 340 12 470 88  872 1 050 912
Schleswig-Holstein ............................. 9 869 10 678 11 661 13 296 896 1 051 1 025 1 094
Thüringen ........................................... 10 323 11 244 10 564 11 325 95  727  833 744

Insgesamt ....................................... 311 291 341 895 358 908 417 762 18 671 24 278 25 783 25 958
nachrichtlich: Bund ............................. 220 714 264 972 281 483 353 299 22 407 39 149 37 371 38 408

noch darunter: Investitionsausgaben noch darunter: Personalausgaben
Baden-Württemberg ........................... 7 897 6 707 5 506 6 907 14 750 17 132 19 081 21 202
Bayern ............................................... 11 215 9 428 7 909 10 616 16 283 19 200 21 474 24 198
Berlin ................................................. 3 559 2 217 2 822 1 763 7 493 7 147 7 481 7 243
Brandenburg ...................................... 3 321 2 406 1 955 2 150 3 520 3 941 3 579 3 940
Bremen ..............................................  476 625 672 471 1 431 1 315 1 282 1 590
Hamburg ............................................ 1 095 969 1 081 1 225 3 619 3 205 3 372 3 879
Hessen .............................................. 4 081 2 987 2 957 4 258 8 971 10 176 10 306 12 669
Mecklenburg-Vorpommern.................. 2 193 1 901 1 293 1 239 2 767 2 834 2 656 2 611
Niedersachsen ................................... 4 605 3 875 2 998 3 664 11 162 12 369 12 249 14 863
Nordrhein-Westfalen .......................... 10 303 7 694 8 816 12 710 25 377 29 140 30 411 34 382
Rheinland-Pfalz .................................. 2 393 2 145 1 596 1 816 5 306 6 369 6 716 7 844
Saarland ............................................  597 481 438 701 1 608 1 779 1 797 2 136
Sachsen ............................................. 6 387 4 976 4 080 3 947 6 038 6 314 6 180 6 805
Sachsen-Anhalt ................................. 3 676 2 794 2 092 2 082 4 097 4 390 3 821 3 945
Schleswig-Holstein ............................. 1 543 1 382 1 160 1 401 3 847 4 338 4 678 5 028
Thüringen ........................................... 3 539 2 486 1 591 1 752 3 461 3 662 3 564 3 970

Insgesamt ....................................... 66 880 53 075 46 960 56 700 119 729 133 310 138 648 156 349
nachrichtlich: Bund ............................. 22 727 17 905 16 109 25 901 26 328 26 517 26 372 41 888

Bereinigte Einnahmen3) darunter: Steuereinnahmen
Baden-Württemberg ........................... 36 200 42 340 43 692 49 563 25 931 31 659 31 279 34 872
Bayern ............................................... 41 176 50 288 51 556 61 866 28 282 36 128 36 053 43 287
Berlin ................................................. 18 311 18 343 18 700 20 709 6 377 8 689 8 192 10 501
Brandenburg ...................................... 8 235 11 452 11 545 12 438 2 387 5 684 5 334 6 510
Bremen .............................................. 3 373 3 977 3 117 3 498 1 927 1 859 1 828 2 014
Hamburg ............................................ 7 869 9 027 9 654 10 434 5 795 7 519 7 434 8 202
Hessen .............................................. 22 340 27 517 26 961 30 064 16 086 20 960 18 739 21 381
Mecklenburg-Vorpommern.................. 6 641 7 947 8 010 8 363 1 826 3 824 3 438 4 067
Niedersachsen ................................... 25 387 28 965 28 286 33 596 16 460 19 821 19 355 22 836
Nordrhein-Westfalen .......................... 61 144 71 168 71 081 86 450 44 696 52 394 49 751 54 929
Rheinland-Pfalz .................................. 12 404 14 637 14 484 17 236 8 368 9 920 9 765 11 444
Saarland ............................................ 3 595 4 317 3 574 4 332 2 267 2 590 2 535 2 789
Sachsen ............................................. 15 357 19 500 19 192 21 366 4 334 9 598 8 974 10 764
Sachsen-Anhalt ................................. 9 266 11 557 11 225 11 810 2 537 5 544 5 220 5 900
Schleswig-Holstein ............................. 9 234 10 350 10 082 11 657 5 837 6 896 6 906 7 930
Thüringen ........................................... 8 464 10 557 10 013 10 708 2 486 5 137 4 870 5 605

Insgesamt ....................................... 286 709 333 464 333 803 386 916 175 597 228 223 219 673 253 030
nachrichtlich: Bund ............................. 201 095 291 898 250 043 303 143 182 438 219 018 211 783 254 938

1) In der Abgrenzung der Finanzstatistik; ab 1992 ohne Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem Rech-
nungswesen. Bis 2008 Rechnungsergebnisse; ab 2009 Kassenergebnisse einschließlich Extrahaushalte des Bundes und
der Länder, ohne Zweckverbände.– 2) Bis 2000 eigene Umrechnung der Grunddaten mit dem unwiderruflichen Euro-Um-
rechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 DM.– 3) Um Zahlungen von gleicher Ebene bereinigt.– a) Einschließlich der gemeinsamen
Extrahaushalte der Länder.– b) Einschließlich Ergänzungszuweisungen.

Mio Euro2)
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Kassenmäßige Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften1)

Mio Euro

Darunter:

Früheres Bundesgebiet7)

1950 10 783 1 991  741 2 550 37 1 104 33 12  178 638
1955 21 636 4 476 1 591 5 796 581 1 309 72 43  372 1 906
1960 34 997 8 725 3 329 8 616 1 362 1 808 111 103  754 3 801
1965 53 922 16 124 4 177 12 687 3 798 2 402 198 162 1 342 5 258
1970 78 809 26 120 4 457 19 717 5 886 3 342 315 267 1 958 6 195
1975 123 767 50 716 5 141 27 652 8 754 4 543 586 271 2 711 10 684
1976 137 065 56 993 6 054 29 890 9 265 4 795 633 541 2 879 11 930
1977 153 103 64 566 8 605 32 050 9 809 5 012 692 458 3 031 13 540
1978 163 154 66 181 10 136 37 460 10 462 5 348 752 479 3 212 13 973
1979 175 283 68 829 11 715 43 054 10 809 5 471 836 515 3 874 14 513
1980 186 617 75 853 10 902 47 779 10 917 5 772 910 520 3 367 14 296
1981 189 341 76 431 10 309 49 999 11 340 5 753 984 558 3 371 13 329
1982 193 627 78 744 10 971 49 962 11 676 6 242 1 042 651 3 420 13 346
1983 202 766 80 357 12 105 54 131 11 933 7 097 1 107 733 3 571 13 388
1984 212 031 83 196 13 453 56 489 12 288 7 378 1 164 802 3 724 14 480
1985 223 537 90 089 16 278 56 153 12 537 7 389 1 266 773 3 758 15 727
1986 231 327 93 113 16 516 56 825 13 111 7 404 1 318 966 4 784 16 355
1987 239 622 99 636 13 821 60 739 13 363 7 417 1 394 1 144 4 277 15 926
1988 249 560 102 613 15 340 63 035 13 821 7 442 1 485 1 228 4 177 17 621
1989 273 810 111 784 17 477 67 224 16 855 7 930 2 142 1 065 4 687 18 767
1990 281 040 109 472 15 385 75 459 17 701 8 897 2 266 1 545 4 251 19 836

Deutschland
1991 338 434 130 740 16 217 91 866 24 167 10 018 2 999 1 347 5 631 21 114
1992 374 131 147 686 15 945 101 087 28 206 9 844 4 139 1 548 6 808 22 931
1993 383 019 148 902 14 231 110 595 28 787 9 950 4 750 1 556 7 188 21 610
1994 401 958 149 314 10 004 120 509 32 645 10 362 5 828 1 779 7 245 22 542
1995 416 289 151 700 9 273 119 961 33 176 10 529 7 211 1 816 7 062 21 504
1996 409 032 134 416 15 064 121 283 34 896 10 583 7 335 2 071 7 027 23 458
1997 407 579 130 090 17 009 123 169 33 749 10 816 7 224 2 078 7 372 24 850
1998 425 912 137 737 18 509 127 934 34 090 11 070 7 132 2 458 7 756 25 825
1999 453 068 144 695 22 359 137 157 38 261 11 655 7 115 3 055 7 039 27 060
2000 467 253 147 958 23 575 140 871 41 183 11 443 7 244 2 983 7 014 27 025
2001 446 247 141 397 - 426 138 933 45 011 12 072 7 429 3 070 8 378 24 533
2002 441 704 139 729 2 865 138 195 47 289 13 777 8 327 3 020 7 593 23 490
2003 442 238 137 658 8 276 136 994 49 722 14 093 8 870 3 373 7 336 24 138
2004 442 838 129 288 13 124 137 365 48 380 13 629 8 749 4 283 7 741 28 373
2005 452 080 128 687 16 332 139 713 46 563 14 272 8 752 4 097 8 675 32 129
2006 488 444 140 178 22 898 146 689 46 190 14 386 8 774 3 762 8 937 38 369
2007 538 244 156 803 22 930 169 638 45 309 14 255 10 330 4 204 8 900 40 116
2008 561 183 174 579 15 869 175 989 45 508 13 573 10 480 4 771 8 842 41 038
2009 524 000 161 595 7 174 176 990 46 100 13 366 10 547 4 549 8 201 32 421
2010 530 587 159 083 12 042 180 042 46 009 13 493 10 284 4 405 6 171 35 712

1) Aufkommen an Gemeinschafts-, Bundes-, Landes- und Gemeindesteuern sowie Lastenausgleichsabgaben und EG-
Anteil Zölle vor der Verteilung.– 2) Von 1957 bis 1969 ohne buchmäßige Mehreinnahmen aus Regierungskäufen im Aus-
land; 1970 ohne, ab 1971 einschließlich Zölle auf Regierungskäufe im Ausland; von 1969 bis 1971 ohne Vergütungen an
die Importeure aufgrund des Absicherungsgesetzes; 1973 und 1974 ohne Stabilitätszuschlag und Investitionsteuer.–
3) Ab 1996 um Kindergeld gekürzt.– 4) Bis 1967 Umsatzsteuer, Umsatzausgleichsteuer, Beförderungsteuer; ab 1968
Mehrwertsteuer und Einfuhrumsatzsteuer; 1969 bis 1972 einschließlich Straßengüterverkehrsteuer.– 5) Bis 31.07.2006
Mineralölsteuer. Ab Mai 1999 einschließlich Stromsteuer.– 6) Bis 1979 einschließlich Lohnsummensteuer.– 7) Von 1950
bis 1959 ohne Saarland.

Quelle: BMF
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Verschuldung der öffentlichen Haushalte1)

Kreditnehmer Ausgewählte Schuldarten

Früheres Bundesgebiet
1950 10 550   3 727   6 567  256  .    238  77   72          x
1955 20 954   10 630   7 937  2 388  1 034  1 892  1 032   701          x
1960 26 975   13 751   7 513  5 711  1 804  5 729  1 364  1 331          x
1965 42 778   20 667   8 897  13 214  5 724  13 005  3 370  3 241          x
1970 64 367   29 557   14 207  20 603  8 943  30 450  2 927  5 677   18,6      
1973 85 771   34 969   20 177  30 626  13 998  47 092  7 359  3 181   18,3      
1975 131 090   58 787   34 257  38 046  20 799  76 765  9 421  3 905   24,8      
1980 239 598   120 460   70 458  48 679  44 701  156 314  5 404  10 635   31,7      
1985 388 680   204 027   126 499  58 153  106 240  237 710  4 647  13 944   41,7      
1986 409 528   215 665   135 161  58 702  128 638  233 282  4 204  13 004   41,6      
1987 433 993   228 235   145 518  60 239  146 954  236 157  3 836  12 333   42,6      
1988 461 704   246 002   154 696  61 005  166 352  244 120  3 666  10 801   43,1      
1989 474 907   254 421   158 429  62 058  180 128  241 814  3 448  9 862   41,8      

Deutschland
1990  538 641   306 315   168 106  64 219  219 936  252 608  3 254  10 359           .
1991  598 702    334 049   180 152  70 454  256 444  268 342  1 113  13 577   40,4      
1992  686 405    362 891   198 959  77 645  281 962  274 357  1 252  11 560   42,9      
1993  770 226    409 658   221 819  86 991  313 669  294 362  819  12 093   46,9      
1994  848 556    424 228   240 666  94 901  350 249  329 507  683  14 826   49,3      
1995 1 019 248    449 006   261 621  99 242  427 311  391 074  646  20 769   55,6      
1996 1 087 170    489 600   285 478  101 026  455 468  427 738  394  20 170   58,4      
1997 1 132 974    521 042   304 459  101 670  480 386  449 436  339  15 291   59,7      
1998 1 165 834    547 887   318 827  101 662  519 409  457 328  281  13 331   60,3      
1999 1 199 987    770 343    327 407  102 237  578 669  450 111  281  10 200   60,9      
2001 1 223 966    760 199    364 559  99 209  604 588  422 440  174  13 110   58,8      
2003 1 358 137    826 543    423 737  107 857  637 536  396 832  341  34 163   63,9      
2004 1 430 582    869 372    448 672  112 538  675 321  379 984  430  53 672   65,8      
2005 1 489 029    901 621    471 375  116 033  707 279  366 978  488  62 765   68,0      
2006 1 533 697    933 467    481 850  118 380  742 167  356 514  480  71 889   67,6      
2007 1 540 381    940 088    484 373  115 920  762 192  329 588  476  74 947   64,9      
2008 1 564 590    966 197    483 875  114 518  765 830  325 648  510  82 741   66,3      
2009 1 657 842   1 033 017    505 359  119 466  778 689  300 927  507  102 973   73,5      
2010 1 678 191   1 045 654    511 619  120 918  803 813  297 819  508  101 291   83,2      

1) Berechnungen der Deutschen Bundesbank unter Verwendung von Angaben des Statistischen Bundesamts. Ab 1991 
ohne die kaufmännisch buchenden Krankenhäuser.– 2) Bis 1998 eigene Umrechnung der Grunddaten mit dem unwider-
ruflichen Euro-Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 DM.– 3) Ohne Verschuldung der Haushalte untereinander. Ab De-
zember 2008 einschließlich Verschuldung des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin).– 4) Einschließlich der
Sondervermögen, wie zum Beispiel ERP-Sondervermögen, Lastenausgleichsfonds, Fonds „Deutsche Einheit", Kreditab-
wicklungsfonds/Erblastentilgungsfonds, Bundeseisenbahnvermögen, Ausgleichsfonds Steinkohleneinsatz/Entschädi-
gungsfonds.– 5) Einschließlich Verschuldung der kommunalen Zweckverbände und der kommunalen Krankenhäuser.–
6) Einschließlich Bundesschatzbriefe und Bundesobligationen; ohne den Eigenbestand der Emittenten. Ab 1981 ohne
Kassenobligationen der Länder mit einer Laufzeit von über 4 Jahren.– 7) Im Wesentlichen Schuldscheindarlehen ein-
schließlich der bei ausländischen Stellen aufgenommenen Darlehen. Sonstige Darlehen von Nichtbanken einschließlich
Darlehen von öffentlichen Zusatzversorgungskassen und der Verbindlichkeiten aus der Investitionshilfeabgabe.– 8) Ver-
schuldung der öffentlichen Haushalte in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen. Für das frühere Bundes-
gebiet bis 1989 nach dem ESVG 1979; Quelle: BMF.– 9) Ab 1973 nach Ausschaltung der Verschuldung der kommunalen
Eigenbetriebe einschließlich Verschuldung der kommunalen Zweckverbände.– a) Ab 1973 werden die vorher bei den sons-
tigen Nichtbanken ausgewiesenen Darlehen von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen bei den Sozialversiche-
rungen verbucht.

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Vermögensbildung und ihre Finanzierung1)

Mrd Euro

Inländische nichtfinanzielle Sektoren
Staat

I. Sparen und Vermögensübertragungen
1991 135,38   12,47 – 31,96   – 43,41   11,45   115,89   14,83   23,08 153,80   
1995 137,68   138,74 –173,33   –166,88   – 6,45   103,09   13,24   23,96 140,29   
2000 139,17   – 20,53 – 23,76   – 24,49   0,73   94,88   10,70   35,12 140,70   
2005 173,99   42,93 – 81,18   .  .  135,74   23,46   –116,80 42,40   
2008 182,10   58,40 – 1,13   .  .  239,37   19,04   –166,64 91,77   
2009 186,35   23,85 – 74,51   .  .  135,69   13,29   –119,65 29,33   
2010 194,50   80,08 – 88,56   .  .  186,02   28,40   –130,21 84,21   

1991 58,40   79,03 12,75   12,21   0,54   150,18   3,62       – 153,80   
1995 79,97   48,48 6,90   5,64   1,26   135,35   4,94       – 140,29   
2000 62,85   73,74 1,38   1,24   0,14   137,97   2,73       – 140,70   
2005 28,33   20,66 – 5,58   .  .  43,41   – 1,01       – 42,40   
2008 42,99   53,13 – 2,59   .  .  93,53   – 1,76       – 91,77   
2009 34,44   – 3,10 – 0,46   .  .  30,88   – 1,55       – 29,33   
2010 44,79   41,70 – 0,78   .  .  85,71   – 1,50       – 84,21   

1991 142,15   71,28 7,74   – 2,77   10,97   221,17   243,95   60,06  525,18   
1995 132,60   53,00 – 11,19   – 3,63   – 7,59   174,42   358,35   120,42  653,19   
2000 118,85   263,89 39,02   38,65   0,30   421,76   458,92   438,64 1 319,32   
2005 137,49   49,99 – 3,80   .  .  183,68   363,79   283,56  831,02   
2008 123,78   66,20 68,69   .  .  258,67   414,12   32,38  705,16   
2009 146,98   61,17 44,30   .  .  252,45   21,03   –108,74  164,74   
2010 153,73   93,71 236,81   .  .  484,26   227,19   285,15  996,59   

1991 65,72   127,56 51,57   51,97   0,06   244,85   232,74   47,58  525,18   
1995 75,81   – 31,44 167,53   167,38   0,12   211,90   350,05   91,24  653,19   
2000 43,48   407,69 11,93   12,15   – 0,29   463,10   450,96   405,26 1 319,32   
2005 – 7,22   18,51 70,37   .  .  81,67   339,32   410,04  831,02   
2008 – 14,42   67,89 65,85   .  .  119,32   393,31   192,54  705,16   
2009 – 4,03   – 7,21 116,97   .  .  105,74   6,19   52,81  164,74   
2010 4,93   – 9,47 318,83   .  .  314,30   197,29   485,01  996,59   

1991 76,43   – 56,29 a) – 43,83   – 54,74   10,91   – 23,69   11,21   23,08 a)    –
1995 56,79   84,45 a) –178,72   –171,01   – 7,71   – 37,48   8,30   23,96 a)    –
2000 75,37   –143,81 a) 27,09   26,50   0,59   – 41,35   7,97   26,70 a)    –
2005 144,70   31,48 a) – 74,17   .  .  92,33   24,47   –116,80 a)    –
2008 138,20   – 1,69 a) 2,84   .  .  145,84   20,80   –166,64 a)    –
2009 151,00   68,38 a) – 72,67   .  .  104,81   14,84   –119,65 a)    –
2010 148,80   103,18 a) – 82,02   .  .  100,31   29,90   –130,21 a)    –

1) In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.– 2) Einschließlich Organisationen ohne Erwerbs-
zweck.– 3) Bei der Summenbildung wurden innersektorale Ströme nicht mit einbezogen.– 4) Banken, Bausparkassen und 
Geldmarktfonds, sonstige Finanzinstitute, Versicherungen einschließlich Pensions- und Sterbekassen sowie berufsstän-
dische Versorgungswerke.– 5) Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen.– 6) Finanzierungsüberschuss/-defizit, Spa-
ren und Vermögensübertragungen (netto) abzüglich Nettoinvestitionen und Nettozugang an nichtproduzierten Vermögens-
gütern.– a) Bei den „nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften“ einschließlich statistischer Differenz; beim „Ausland“ ohne
statistische Differenz. Zur Methodik siehe „Statistische Sonderveröffentlichung 4; Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen
Finanzierungsrechnung für Deutschland 2005 bis 2010“ der Deutschen Bundesbank vom September 2011.
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Unternehmens- und Vermögenseinkommen der Gesamtwirtschaft1)

Mrd Euro

Betriebsüberschuss/Selbstständigeneinkommen

davon:

Kapitalgesellschaften

nachrichtlich:

+ + – = – – =

Früheres Bundesgebiet

1980  163,40 2,16  161,24  75,09  122,59  124,98 72,70  60,22 –  0,56 13,04 –  1,46  87,61 
1981  167,71 1,88  165,83  75,42  148,48  150,61 73,29  66,73 –  1,55 8,11 –  1,03  91,44 
1982  176,84 1,10  175,74  81,96  157,59  159,07 80,48  68,84 –  0,60 12,24 –  0,98  94,76 
1983  196,01 3,22  192,79  93,94  149,07  144,77 98,24  72,85 0,31 25,08 –  1,19  100,04 
1984  213,69 7,23  206,46  101,08  162,01  154,31 108,78  86,03 –  0,22 22,97 –  1,01  106,39 
1985  228,87 7,26  221,61  112,98  164,42  154,33 123,07  95,16 0,28 27,63 –  1,03  109,66 
1986  243,97 5,20  238,77  124,49  157,25  146,25 135,49  93,63 0,76 41,10 –  1,01  115,29 
1987  238,11 3,69  234,42  115,70  157,76  141,98 131,48  93,99 1,64 35,85 –  0,91  119,63 
1988  266,34 9,56  256,78  128,68  170,62  155,04 144,26  89,84 0,08 54,34 –  0,76  128,86 
1989  298,84 13,84  285,00  143,60  202,93  193,11 153,42  99,50 1,72 52,20 –  0,66  142,06 
1990  327,95 16,80  311,15  159,31  248,78  236,22 171,87  106,79 –  0,80 65,88 –  1,23  153,07 
1991  341,57 15,52  326,05  172,31  269,92  250,50 191,73  143,87 1,84 46,02 –  1,01  154,75 

Deutschland

1991  356,00 13,24  342,76  183,54  300,88  279,22 205,20  148,19 1,18 55,83 –  2,23  161,45 
1992  365,20 13,98  351,22  180,05  329,60  309,52 200,13  151,06 –  4,85 53,92 –  2,13  173,30 
1993  362,16 8,90  353,26  175,67  321,30  307,93 189,04  147,61 –  3,96 45,39 –  1,68  179,27 
1994  391,94 –  0,94  392,88  203,04  328,04  299,71 231,37  186,64 –  1,62 46,35 –  1,18  191,02 
1995  411,14 –  3,53  414,67  217,99  323,34  301,73 239,60  175,41 –  2,70 66,89 –  1,00  197,68 
1996  423,68 –  1,72  425,40  226,23  322,90  301,88 247,25  175,65 –  5,57 77,17 –  1,20  200,37 
1997  441,56 –  5,48  447,04  248,03  340,72  312,66 276,09  197,87 –  1,37 79,59 –  1,44  200,45 
1998  447,26 –13,37  460,63  268,15  362,29  325,20 305,24  228,47 –  1,28 78,05 –  1,88  194,36 
1999  436,35 –16,50  452,85  266,91  369,19  343,32 292,78  236,40 –  5,80 62,18 –  2,36  188,30 
2000  429,73 –11,94  441,67  254,96  449,27  397,12 307,11  258,00 –  6,89 56,00 –  2,78  189,49 
2001  445,14 –16,11  461,25  275,08  458,46  404,45 329,09  297,98 –21,25 52,36 –  2,07  188,24 
2002  452,51 –23,98  476,49  287,25  431,26  377,18 341,33  285,22 –  6,98 63,09 –  2,27  191,51 
2003  466,86 –13,83  480,69  295,16  397,08  349,76 342,48  282,44 –  3,34 63,38 –  2,19  187,72 
2004  541,42 20,87  520,55  329,72  412,66  334,97 407,41  283,79 –  4,09 127,71 –  2,13  192,96 
2005  576,05 27,57  548,48  349,39  447,70  347,23 449,86  320,33   3,27 126,26 –  2,65  201,74 
2006  652,64 47,96  604,68  392,77  511,72  384,39 520,10  359,37 –  0,37 161,10 –  2,74  214,65 
2007  690,22 43,73  646,49  429,04  586,87  448,31 567,60  381,47   5,46 180,67 –  3,03  220,48 
2008  664,41 33,61  630,80  404,64  564,78  464,19 505,23  396,99 –  21,50 129,74 –  3,28  229,44 
2009  574,67 48,67  526,00  326,72  457,01  352,47 431,26  348,80   1,39 81,07 –  4,14  203,42 
2010  634,97 44,56  590,41  384,91  460,96  342,45 503,42  369,07   5,30 129,05 –  4,33  209,83 

1) In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.– 2) Ab 2008 vorläufige Ergebnisse.– 3) Inländerkon-
zept.– 4) Zinsen (einschließlich unterstellte Bankgebühren), Ausschüttungen und Entnahmen, Vermögenseinkommen aus
Versicherungsverträgen, reinvestierte Gewinne aus der übrigen Welt, Pachteinkommen.– 5) Zinsen, Vermögenseinkommen
aus Versicherungsverträgen und Pachteinkommen (ohne Ausschüttungen und Entnahmen).– 6) Nettonationaleinkommen 
der Kapitalgesellschaften.
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Zahlungsbilanz (Salden)

Leistungsbilanz

Dienstleistungen3)

darunter:

1990 + 39 068  + 53 881  – 1 960  – 13 354  – 20 396  + 3 081  + 18 534  – 18 033  – 5 949    
1992 – 18 119  + 17 208  –  729  – 22 999  – 24 750  + 2 415  + 14 562  – 26 161  – 11 271    
1994 – 25 267  + 36 691  –  674  – 32 111  – 30 683  + 2 538  + 1 223  – 30 397  – 14 128    
1996 – 10 781  + 50 382  – 2 526  – 33 103  – 31 889  + 2 457  + 538  – 26 071  – 11 477    
1998 – 14 672  + 64 919  – 4 559  – 38 374  – 32 444  + 2 786  – 9 528  – 27 130  – 12 186    
2000 – 35 236  + 59 128  – 9 072  – 49 006  – 37 188  + 3 386  – 8 335  – 27 949  – 12 743    
2002 + 42 974  +132 788  – 8 553  – 35 728  – 35 554  + 2 789  – 18 021  – 27 518  – 7 437    
2004 +102 834  +156 096  – 16 470  – 29 375  – 35 302  + 3 851  + 18 772  – 27 849  – 8 755    
2005 +112 906  +158 179  – 14 055  – 27 401  – 36 317  + 6 379  + 24 897  – 28 712  – 9 788    
2006 +145 000  +159 048  – 12 888  – 17 346  – 32 771  + 5 723  + 44 893  – 28 706  – 10 217    
2007 +181 151  +195 348  – 9 814  – 14 852  – 34 324  + 6 756  + 43 311  – 32 839  – 12 536    
2008 +154 831  +178 297  – 14 060  – 11 585  – 34 718  + 8 300  + 35 564  – 33 385  – 11 593    
2009 +133 742  +138 697  – 11 604  – 10 437  – 33 341  + 6 873  + 50 103  – 33 016  – 11 635    
2010 +141 105  +154 473  – 11 414  – 8 349  – 32 778  + 7 056  + 44 482  – 38 084  – 14 968    

Kapitalbilanz6) Nachricht-
lich:

davon:

darunter:

1990 – 2 544  – 46 672  – 17 573  – 2 942  – 26 157  – 9 132  – 5 937  + 16 084  – 5 612    
1992 – 1 004  + 35 515  – 16 519  + 23 471  + 28 564  + 41 461  – 27 041  + 10 649  – 35 149    
1994 – 1 348  + 29 584  – 9 728  – 25 826  + 65 138  + 72 518  + 1 455  – 4 424  – 6 259    
1996 – 1 678  + 11 457  – 34 031  + 44 110  + 1 378  – 2 438  + 962  +  40  +  823    
1998 +  659  + 16 776  – 57 790  – 2 243  + 76 808  + 73 606  – 3 644  +  881  – 4 209    
2000 + 6 823  + 34 187  +153 822  –164 910  + 39 430  + 13 761  + 5 844  – 5 775  + 48 231    
2002 –  212  – 38 448  + 36 739  + 66 020  –143 272  –104 083  + 2 065  – 4 313  – 33 292    
2004 +  435  –122 984  – 24 753  + 7 644  –107 345  – 89 093  + 1 470  + 19 717  – 3 905    
2005 – 1 369  –129 635  – 22 880  – 39 173  – 69 764  – 63 223  + 2 182  + 18 098  – 22 230    
2006 –  258  –175 474  – 50 280  – 24 667  –103 462  –149 989  + 2 934  + 30 732  + 26 069    
2007 +  104  –210 151  – 66 056  + 67 706  –210 847  –151 521  – 953  + 28 897  – 56 959    
2008 –  215  –160 196  – 49 783  + 21 192  –129 596  –133 099  – 2 008  + 5 577  .  
2009 +  74  –145 427  – 29 206  – 70 347  – 49 074  + 60 900  + 3 200  + 11 609  .  
2010 –  637  –131 660  – 45 923  –142 528  + 49 763  +214 727  – 1 613  –  167  .  

1) Bis 1998 eigene Umrechnung der Grunddaten mit dem unwiderruflichen Euro-Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583
DM.– 2) Spezialhandel nach der amtlichen Außenhandelsstatistik.– 3) Ohne die bereits im cif-Wert der Einfuhr enthalten-
en Ausgaben für Fracht- und Versicherungskosten.– 4) Siehe Deutsche Bundesbank, Beiheft 3 zum Monatsbericht (Zah-
lungsbilanzstatistik), Tabelle I. 4.a.– 5) Siehe Deutsche Bundesbank, Beiheft 3 zum Monatsbericht (Zahlungsbilanzstatis-
tik), Tabelle I. 8.– 6) Kapitalexport (–).– 7) Siehe Tabelle 26*, Fußnote 3.– 8) Lang- und kurzfristige Kredite.– 9) Zunah-
me (–)/Abnahme (+). Erläuterungen siehe Deutsche Bundesbank, Beiheft 3 zum Monatsbericht (Zahlungsbilanzstatistik).

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Kapitalverkehr mit dem Ausland

Deutsche Nettokapitalanlagen im Ausland (Zunahme/Kapitalausfuhr (–))

1990 – 98 956     – 20 021     – 11 846     – 61 153     – 30 707     – 23 289     – 7 161     
1992 – 83 613     – 14 851     – 36 230     – 5 492     + 3 892     – 3 201     – 6 170     
1994 – 45 401     – 15 648     – 33 441     + 2 232     + 15 550     – 14 465     + 1 014     
1996 – 97 612     – 39 088     – 28 159     – 31 327     – 30 795     +  427     – 1 222     
1998 – 298 817     – 79 916     – 137 811     – 77 446     – 69 643     – 5 120     – 2 606     
1999 – 334 203     – 102 018     – 179 559     – 65 158     – 42 145     + 17 563     + 6 967     
2000 – 358 446     – 61 387     – 216 003     – 86 902     – 101 500     – 6 761     – 20 616     
2001 – 267 962     – 44 347     – 117 681     – 111 965     – 130 692     – 20 669     + 15 378     
2002 – 256 437     – 20 132     – 64 135     – 174 236     – 132 610     – 12 199     + 6 580     
2003 – 207 360     – 5 158     – 47 758     – 154 886     – 122 369     – 33 478     +  728     
2004 – 269 710     – 16 548     – 111 504     – 143 126     – 121 829     – 20 588     + 2 143     
2005 – 399 492     – 61 027     – 214 938     – 125 709     – 85 808     – 21 001     + 3 171     
2006 – 471 414     – 94 621     – 169 299     – 210 426     – 207 667     – 28 318     + 1 069     
2007 – 693 802     – 124 660     – 234 118     – 334 071     – 226 872     – 49 901     + 8 426     
2008 – 200 158     – 52 663     – 5 136     – 140 350     – 71 890     – 26 758     + 2 895     
2009 – 10 911     – 56 292     – 56 777     + 98 957     + 176 553     – 18 389     + 2 059     
2010 – 399 141     – 80 756     – 188 936     – 127 834     + 138 536     – 57 668     – 61 066     

Ausländische Nettokapitalanlagen im Inland (Zunahme/Kapitaleinfuhr (+))

1990 + 46 347     + 2 447     + 8 904     + 34 996     + 21 740     + 13 732     –  832     
1992 + 92 087     – 1 668     + 59 700     + 34 055     + 37 593     + 5 091     – 1 062     
1994 + 76 441     + 5 920     + 7 615     + 62 906     + 57 030     + 6 013     + 1 652     
1996 + 110 031     + 5 057     + 72 270     + 32 705     + 28 319     + 3 083     + 2 210     
1998 + 311 949     + 22 127     + 135 568     + 154 255     + 142 801     + 9 594     +  25     
1999 + 323 806     + 52 634     + 168 090     + 103 082     + 95 394     + 20 935     – 11 256     
2000 + 392 634     + 215 209     + 51 093     + 126 332     + 115 351     + 10 039     +  526     
2001 + 256 167     + 29 518     + 156 708     + 69 942     + 54 329     + 12 106     +  876     
2002 + 217 989     + 56 871     + 130 154     + 30 964     + 28 454     + 3 496     – 1 638     
2003 + 145 602     + 28 679     + 100 181     + 16 742     + 10 708     +  380     + 3 672     
2004 + 146 723     – 8 206     + 119 148     + 35 781     + 32 337     + 10 223     – 4 331     
2005 + 269 858     + 38 147     + 175 766     + 55 945     + 22 457     + 32 041     + 3 550     
2006 + 295 939     + 44 342     + 144 632     + 106 965     + 57 798     + 50 664     –  212     
2007 + 483 652     + 58 603     + 301 825     + 123 223     + 73 807     + 41 532     – 3 461     
2008 + 39 962     + 2 879     + 26 328     + 10 755     – 57 268     + 47 438     + 6 234     
2009 – 134 516     + 27 085     – 13 571     – 148 031     – 114 872     – 6 086     – 5 291     
2010 + 258 838     + 34 833     + 46 408     + 177 597     + 76 199     + 2 683     + 93 196     

1) Bis 1998 eigene Umrechnung der Grunddaten mit dem unwiderruflichen Euro-Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583
DM.– 2) Einschließlich Veränderung der Währungsreserven.– 3) Als Direktinvestitionen gelten Finanzbeziehungen zu in-
und ausländischen Unternehmen, an denen der Investor 10 vH oder mehr (bis Ende 1989: 25 vH oder mehr, von 1990 bis
Ende 1998 mehr als 20 vH) der Anteile oder Stimmrechte unmittelbar hält; einschließlich Zweigniederlassungen und Be-
triebsstätten. Bis Ende 1995 umfassen die Direktinvestitionen Anteile am Kapital einschließlich Rücklagen, Gewinn- und
Verlustvorträgen und langfristige Kredite. Als Direktinvestitionen gelten auch alle Anlagen in Grundbesitz. Ab 1996 wer-
den auch kurzfristige Finanzkredite und Handelskredite einbezogen. Weitere Erläuterungen siehe Deutsche Bundesbank,
Beiheft 3 zum Monatsbericht (Zahlungsbilanzstatistik).– 4) Aktien einschließlich Genussscheine, Investmentzertifikate
(ab 1991 einschließlich thesaurierter Erträge), Anleihen und Geldmarktpapiere.– 5) Finanz- und Handelskredite, Bank-
guthaben und sonstige Anlagen. – 6) Ohne Deutsche Bundesbank.

Quelle: Deutsche Bundesbank
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darunter:

1960    – 5,44    4,44    5,10    6,3    6,4       –    –
1965    – 4,66    3,66    5,14    6,8    7,1       –    –
1970    – 9,02    6,89    9,41    8,2    8,3       –    –
1975    – 5,75    4,50    4,96    8,7    8,5    9,0    10,0    
1980    – 8,78    7,17    9,54    8,6    8,5    8,6    12,5    
1981    – 9,00    7,50    12,11    10,6    10,4    10,2    14,4    
1982    – 8,39    7,06    8,88    9,1    9,0    9,0    14,5    
1983    – 5,37    4,21    5,78    8,0    7,9    8,1    12,4    
1984    – 5,50    4,25    5,99    7,8    7,8    8,0    12,8    
1985    – 5,77    4,31    5,44    6,9    6,9    7,1    11,2    
1986    – 5,50    3,59    4,60    6,0    5,9    6,4    8,8    
1987    – 4,95    2,99    3,99    5,8    5,8    6,4    9,1    
1988    – 4,73    2,92    4,28    6,0    6,1    6,6    9,4    
1989    – 6,81    4,81    7,07    7,1    7,0    7,0    9,3    
1990    – 8,08    6,00    8,47    8,9    8,8    8,8    9,4    
1991    – 9,07    6,85    9,25    8,7    8,6    8,5    8,7    
1992    – 9,68    8,19    9,52    8,1    8,0    7,9    7,5    
1993    – 8,12    6,96    7,30    6,4    6,3    6,6    6,6    
1994    – 6,26    4,82    5,36    6,7    6,7    7,0    7,5    
1995    – 5,80    3,93    4,53    6,5    6,5    7,0    7,2    
1996    – 4,65    2,65    3,31    5,6    5,6    6,3    6,8    
1997    – 4,50    2,50    3,33    5,1    5,1    5,7    6,7    
1998    – 4,50    2,50    3,54    4,5    4,4    4,8    5,8    
1999 1,75  3,79    2,13    2,97    4,3    4,3    4,7    6,4    
2000 3,02  5,02    3,45    4,39    5,4    5,3    5,3    7,3    
2001 3,29  5,29    4,05    4,26    4,8    4,7    4,8    6,1    
2002 2,22  4,22    2,56    3,32    4,7    4,6    4,8    5,7    
2003 1,26  3,26    1,60    2,33    3,7    3,8    4,1    4,5    
2004 1,00  3,00    1,14    2,11    3,7    3,7    4,0    4,6    
2005 1,02  3,02    1,19    2,19    3,1    3,2    3,4    4,6    
2006 1,75  3,75    1,66    3,08    3,8    3,7    3,8    5,3    
2007 2,84  4,83    2,95    4,28    4,3    4,3    4,2    5,2    
2008 3,01  4,78    3,26    4,63    4,2    4,0    4,0    4,5    
2009 0,47  2,10    0,87    1,23    3,2    3,1    3,2    4,3    
2010 0,25  1,75    0,12    0,81    2,5    2,4    2,7    3,8    

1) Durchschnitte; Diskontsatz/Basiszinssatz und Lombardsatz/Zinssatz für Spitzenrefinanzierungsfazilität sind mit den
Tagen der Geltungsdauer gewichtet, wobei der Monat mit 30 Tagen angesetzt wird.– 2) Ab 1. August 1990 bis 31. De-
zember 1993 zugleich Zinssatz für Kassenkredite; ab 1. Januar 1994 wurden keine Kassenkredite mehr gewährt. Ersetzt
den Lombardsatz ab 1. Januar 1999 gemäß Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz (DÜG) in Verbindung mit der Lombardsatz-
Überleitungs-Verordnung.– 3) Bis 31. Juli 1990 zugleich Zinssatz für Kassenkredite. Ersetzt den Diskonsatz gemäß DÜG
in Verbindung mit der Basiszinssatz-Bezugsgrößen-Verordnung ab 1. Januar 1999 bis zum 31. Dezember 2001. Nach 
Artikel 4 § 2 Versicherungskapitalanlagen-Bewertungsgesetz (VersKapAG) tritt ab 4. April 2002 an Stelle des Basiszins-
satzes gemäß DÜG der Basiszinssatz gemäß § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).– 4) Die Durchschnittssätze sind
als ungewichtetes arithmetisches Mittel aus den innerhalb der Streubreite liegenden Zinsmeldungen errechnet, indem je-
weils 5 vH der Meldungen mit den höchsten und den niedrigsten Zinssätzen ausgesondert werden.– 5) Von 1991 bis
1998 „Frankfurt Interbank Offered Rate“, ab 1999 „EuroInterbank Offered Rate“.– 6) Festverzinsliche Wertpapiere: In-
haberschuldverschreibungen mit einer längsten Laufzeit gemäß Emissionsbedingungen von über vier Jahren, soweit ihre
mittlere Restlaufzeit mehr als drei Jahre beträgt. Außer Betracht bleiben Wandelschuldverschreibungen und ähnliche
Bankschuldverschreibungen mit unplanmäßiger Tilgung, Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und Fremd-
währungsanleihen. Die Jahreswerte sind ungewogene Mittel der Monatswerte.– 7) Durchschnittsrendite einer Auswahl
von Euro-Dollar-Anleihen mit einer längsten Restlaufzeit von sieben und mehr Jahren. Monatsdurchschnitt berechnet aus
täglichen Angaben der Luxemburger Börse.

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Zinssätze für Neugeschäfte der Banken (MFIs)1)

Prozent p.a.2)

Private Haushalte Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

mit anfänglicher Zinsbindung von

Banken in der Europäischen Währungsunion

2003 2,11     6,84     8,22     3,87     4,94     2,24     5,74     4,88     4,36     
2004 1,91     6,84     8,38     3,47     4,81     2,00     5,43     4,68     4,27     
2005 1,98     6,74     8,03     3,38     4,17     2,04     5,16     4,21     3,90     
2006 2,67     7,24     8,01     4,07     4,43     2,79     5,51     4,39     4,33     
2007 3,79     8,03     8,31     5,02     4,91     3,90     6,27     5,05     5,12     
2008 4,34     8,58     8,53     5,47     5,12     4,11     6,64     5,38     5,30     
2009 2,01     7,52     8,10     3,23     4,57     1,07     4,60     4,46     3,90     
2010 2,11     5,90     7,80     2,70     4,03     0,95     3,87     3,89     3,48     
2010 1.Vj. 1,80     6,63     7,99     2,67     4,30     0,75     4,02     4,01     3,57     

2.Vj. 2,07     6,21     7,83     2,59     4,13     0,81     3,88     3,85     3,40     
3.Vj. 2,26     5,46     7,84     2,75     3,91     1,06     3,74     3,86     3,45     
4.Vj. 2,32     5,30     7,53     2,78     3,78     1,18     3,85     3,83     3,50     

2011 1.Vj. 2,36     5,30     7,83     2,97     4,04     1,33     4,01     4,03     3,80     
2.Vj. 2,52     5,30     7,89     3,20     4,28     1,67     4,19     4,34     3,79     

Banken in Deutschland
2003 2,15     5,53     8,62     4,92     5,01     2,20     6,58     5,13     4,66     
2004 1,93     5,12     8,97     4,42     4,93     1,94     6,18     4,98     4,64     
2005 1,91     5,16     8,77     4,30     4,29     2,01     5,92     4,47     4,11     
2006 2,61     5,40     8,78     4,92     4,55     2,79     6,24     4,72     4,52     
2007 3,75     5,96     8,89     5,69     4,96     3,88     6,91     5,24     5,20     
2008 4,13     5,97     8,65     5,99     5,04     4,04     6,99     5,29     5,40     
2009 1,38     4,96     8,23     3,77     4,42     0,80     5,20     4,50     4,41     
2010 1,10     3,77     8,25     3,21     3,89     0,56     4,87     3,90     3,71     
2010 1.Vj. 1,23     4,27     8,34     3,13     4,19     0,46     4,85     4,18     4,04     

2.Vj. 0,99     3,99     8,20     3,14     3,99     0,46     4,97     3,95     3,81     
3.Vj. 1,06     3,47     8,45     3,22     3,75     0,59     4,77     3,73     3,52     
4.Vj. 1,12     3,35     7,99     3,34     3,63     0,72     4,88     3,73     3,49     

2011 1.Vj. 1,24     3,39     8,34     3,48     3,99     0,85     4,91     4,11     3,97     
2.Vj. 1,37     3,46     8,25     3,70     4,20     1,19     4,99     4,35     4,34     

1) Einlagen mit vereinbarter Laufzeit und sämtliche Kredite außer Überziehungskredite werden als volumengewichtete 
Durchschnittssätze über alle im Laufe des Berichtsmonats abgeschlossenen Neuvereinbarungen gerechnet; Überzie-
hungskredite werden zeitpunktbezogen zum Ende des Berichtsmonats erfasst. Für weitergehende methodische Erläu-
terungen über die neue EWU-Zinsstatistik siehe Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Statistischer Teil, Tabelle 
VI.5. sowie Aufsatz im Monatsbericht Januar 2004, Seite 47.– 2) Die Effektivzinssätze können grundsätzlich als annuali-
sierte vereinbarte Jahreszinssätze (AVJ) oder als eng definierte Effektivzinssätze ermittelt werden. Beide Berechnungs-
methoden umfassen sämtliche Zinszahlungen auf Einlagen und Kredite, jedoch keine eventuell anfallenden sonstigen 
Kosten. Ein gewährtes Disagio wird als Zinszahlung betrachtet und in die Zinsberechnung einbezogen. Der AVJ und der 
eng definierte Effektivzinssatz unterscheiden sich in der jeweils zu Grunde liegenden Methode der Annualisierung der 
Zinszahlungen.– 3) Konsumentenkredite sind Kredite, die zum Zwecke der persönlichen Nutzung für den Konsum von 
Gütern und Dienstleistungen gewährt werden.– 4) Besicherte und unbesicherte Kredite, die für die Beschaffung von 
Wohnraum gewährt werden, einschließlich Bauspardarlehen und Bauzwischenfinanzierungen sowie Weiterleitungs-
kredite, die die Meldepflichtigen im eigenen Namen und auf Rechnung ausgereicht haben.– 5) Überziehungskredite 
sind als Sollsalden auf laufenden Konten definiert. Dazu zählen eingeräumte und nicht eingeräumte Dispositionskre-
dite sowie Kontokorrentkredite.– 6) Kredite, die für sonstige Zwecke, zum Beispiel Geschäftszwecke, Schuldenkonsoli-
dierung, Ausbildung gewährt werden.– 7) Der Betrag bezieht sich jeweils auf die einzelne, als Neugeschäft geltende 
Kreditaufnahme.

Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB
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Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe1)

2005 = 100

Wertindex Volumenindex
Produzenten von Produzenten von

gütern gütern

Insgesamt

1991 67,4     70,1     62,0     99,4     90,1     73,7     75,4     69,0     99,0     98,1     
1993 59,5     61,7     54,0     93,2     86,2     64,8     68,9     58,1     91,3     91,1     
1995 66,5     71,2     59,8     99,8     88,4     70,4     75,3     63,8     97,4     92,7     
1997 71,7     75,7     66,4     96,9     89,0     75,6     81,3     69,2     95,4     92,1     
1999 76,9     77,0     74,7     98,1     89,2     81,1     84,5     77,1     97,5     91,4     
2001 86,4     85,2     85,6     110,9     92,5     88,1     88,2     86,8     109,7     92,4     
2002 86,5     85,3     85,9     108,1     92,4     88,2     89,2     86,3     106,9     92,0     
2003 87,3     86,7     86,7     104,3     91,8     88,8     90,3     87,2     102,9     91,3     
2004 94,3     95,2     93,6     102,0     92,9     95,3     97,0     94,2     101,6     92,9     
2005 100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        
2006 110,7     113,9     109,4     108,4     104,3     108,9     110,1     108,8     108,8     102,7     
2007 122,7     124,9     122,9     110,0     112,2     119,4     118,4     121,3     111,2     110,3     
2008 115,9     121,6     113,2     103,9     109,9     111,6     113,6     111,1     104,6     106,3     
2009 87,6     89,4     85,4     88,8     97,0     87,4     92,6     83,4     88,7     92,4     
2010 109,5     114,8     107,4     102,0     99,6     106,3     112,4     103,7     101,8     93,6     

Inland

1991 89,8     86,0     86,2     124,7     128,0     97,9     93,5     94,7     123,2     137,9     
1993 77,6     74,4     72,3     121,8     122,6     84,0     83,7     76,8     117,3     127,7     
1995 84,3     82,4     80,1     121,2     115,9     88,8     87,8     84,1     116,9     119,4     
1997 84,0     82,2     80,6     117,4     109,4     88,4     89,6     83,1     113,6     111,9     
1999 88,2     83,6     88,6     112,2     106,3     93,1     92,9     90,5     111,2     107,5     
2001 93,8     90,3     94,5     121,6     101,7     96,2     95,0     95,5     120,5     100,0     
2002 91,1     88,7     91,0     114,5     98,7     93,2     94,1     91,0     113,2     96,8     
2003 91,5     89,2     92,2     109,4     95,6     93,5     93,9     92,5     107,7     93,9     
2004 97,1     96,6     97,7     103,9     94,1     98,2     99,3     97,8     103,3     93,4     
2005 100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        
2006 109,0     113,3     106,5     111,1     100,9     106,8     108,5     106,1     111,8     100,4     
2007 118,4     124,4     115,5     109,3     105,9     114,5     115,8     114,9     110,7     105,5     
2008 113,5     122,2     107,9     107,6     103,2     108,8     111,2     107,5     108,6     102,5     
2009 88,2     90,1     86,7     90,2     86,7     88,7     92,0     86,4     89,9     85,6     
2010 105,0     116,5     98,3     94,5     87,2     103,2     112,7     98,0     94,7     85,4     

Ausland

1991 47,1     51,5     43,9     77,0     47,5     51,9     54,9     49,5     78,0     51,8     
1993 43,2     47,0     40,4     63,9     45,0     47,4     52,2     44,1     64,6     48,6     
1995 50,0     57,6     44,5     77,2     56,6     53,4     60,5     48,3     76,9     60,5     
1997 60,4     67,8     55,6     75,8     65,3     63,7     71,6     58,6     76,4     68,3     
1999 66,3     69,1     64,1     82,3     69,2     70,0     74,7     66,8     82,0     72,0     
2001 79,5     78,9     78,9     100,1     81,8     80,7     80,1     80,2     99,0     83,2     
2002 82,3     81,2     82,0     103,3     85,1     83,6     83,4     82,8     102,5     86,2     
2003 83,5     83,6     82,5     99,0     87,3     84,6     86,0     83,1     98,0     88,2     
2004 91,7     93,3     90,7     100,0     91,5     92,5     94,2     91,3     99,9     92,3     
2005 100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        
2006 112,2     114,6     111,5     105,7     108,1     110,7     112,1     110,6     105,6     105,3     
2007 126,4     125,4     128,1     110,8     119,3     123,7     121,5     125,9     111,7     115,7     
2008 118,0     120,9     117,0     100,2     117,4     114,0     116,3     113,6     100,7     110,3     
2009 87,2     88,7     84,5     87,3     108,5     86,2     93,2     81,3     87,6     99,7     
2010 113,4     112,9     113,8     109,6     113,3     108,9     112,1     107,8     109,0     102,7     

1) Ohne Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung; ohne Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbei-
tung von Spalt- und Brutstoffen.– 2) Einschließlich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen.
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Umsatz im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe1)

Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe
Produzenten von

gütern

Insgesamt

1991 72,6   157,4   71,8   75,6   62,4   103,1   89,5   64,6   
1993 68,2   145,1   67,5   69,6   57,5   100,8   88,6   62,7   
1995 73,5   137,8   72,9   80,0   61,0   107,1   89,2   61,6   
1997 77,1   91,8   76,9   80,4   68,7   102,9   89,9   66,5   
1999 82,2   82,3   82,2   82,6   78,8   105,6   90,8   65,0   
2001 91,5   84,0   91,6   91,0   89,6   112,4   95,5   85,8   
2002 90,0   79,0   90,1   89,1   88,5   104,7   95,2   82,6   
2003 90,0   79,4   90,1   89,7   88,9   99,8   95,1   79,0   
2004 95,6   82,2   95,7   96,1   95,5   99,3   97,1   84,4   
2005 100      100      100      100      100      100      100      100      
2006 107,6   85,8   107,7   111,5   107,2   107,9   103,7   95,7   
2007 115,0   102,1   115,1   121,4   115,1   110,2   109,0   90,7   
2008 117,8   118,9   117,8   123,5   118,3   109,8   110,5   101,3   
2009 94,1   74,3   94,2   94,6   93,2   91,4   101,7   72,3   
2010 106,8   73,1   107,0   112,7   106,3   98,6   102,8   86,4   

Inland

1991 91,1   156,8   90,0   92,3   85,4   123,9   101,2   66,4   
1993 85,5   146,9   84,5   85,1   77,4   126,7   99,8   64,9   
1995 89,2   139,3   88,3   94,5   79,1   127,6   98,6   63,4   
1997 88,3   92,0   88,2   89,8   82,1   120,1   97,4   68,6   
1999 91,4   82,2   91,6   91,2   90,9   120,0   97,0   66,9   
2001 97,2   83,8   97,5   96,4   96,1   120,9   100,3   87,5   
2002 94,0   77,9   94,2   92,6   92,8   109,1   98,8   84,8   
2003 93,3   78,5   93,6   92,3   93,8   102,5   97,5   80,4   
2004 96,9   81,1   97,1   97,2   98,2   99,6   98,3   84,1   
2005 100      100      100      100      100      100      100      100      
2006 105,2   83,6   105,4   110,2   104,2   108,0   102,3   93,6   
2007 110,5   100,5   110,6   119,7   109,5   107,4   106,1   87,3   
2008 113,7   118,6   113,7   123,2   113,9   108,5   106,5   92,2   
2009 93,0   69,3   93,3   94,7   94,2   90,7   97,9   67,4   
2010 101,8   66,1   102,1   112,0   98,8   93,4   97,4   84,3   

Ausland

1991 47,4   167,5   47,2   51,0   43,5   68,9   51,6   35,1   
1993 44,5   114,0   44,4   46,9   41,3   56,9   52,6   28,6   
1995 52,0   111,2   51,9   58,6   46,2   72,0   58,6   33,6   
1997 61,6   88,2   61,6   66,5   57,7   73,2   65,6   33,3   
1999 69,5   81,2   69,4   70,0   68,8   80,5   70,7   35,0   
2001 83,7   86,9   83,7   83,0   84,2   98,3   80,2   58,3   
2002 84,6   97,2   84,5   84,0   84,9   98,2   83,2   48,4   
2003 85,5   93,9   85,5   85,9   84,8   95,1   87,2   57,2   
2004 93,8   100,0   93,8   94,4   93,3   99,0   93,2   89,0   
2005 100      100      100      100      100      100      100      100      
2006 110,6   110,0   110,6   113,2   109,4   107,7   108,0   126,2   
2007 120,8   120,4   120,8   123,7   119,4   114,8   117,8   142,3   
2008 122,9   122,0   122,9   123,8   121,6   111,9   122,5   235,9   
2009 95,3   129,8   95,3   94,4   92,5   92,5   113,3   144,0   
2010 113,1   149,3   113,0   113,6   112,0   106,9   119,1   116,0   

1) Betriebe mit im Allgemeinen 50 Beschäftigten und mehr nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
(WZ 2008).– 2) Die Angaben der Betriebe des Abschnitts D der WZ 2008, die klassifikatorisch auch der Hauptgruppe
Energie zuzurechnen wären, sind nicht enthalten. 
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Industrie
davon:

güterproduzenten

Deutschland
2005 = 100

Gewicht
2005 100     94,44 85,69 33,96 35,37 2,78 13,58 8,76 5,56 85,86 12,48 10,83 14,07

1991 89,1  86,8  86,2  83,5  80,0  134,3  99,4  92,5  127,0  85,2  91,1  70,8  70,3  
1995 86,3  82,2  81,2  82,7  71,9  114,0  94,6  91,2  155,0  80,5  78,5  65,6  63,2  
1999 91,9  89,2  88,7  89,8  82,5  112,8  96,7  94,6  136,3  88,2  85,5  77,0  78,9  
2000 95,9  93,8  93,6  94,4  89,6  116,0  97,2  95,5  130,6  93,3  91,7  87,3  85,9  
2001 95,2  93,7  93,6  93,4  91,3  115,3  96,2  93,7  120,5  93,4  93,2  88,5  89,2  
2003 94,1  93,1  92,8  93,0  91,1  99,4  95,3  96,4  110,7  92,6  90,3  85,7  92,7  
2005 100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2006 105,3  105,3  105,8  107,1  106,0  107,3  101,7  101,0  105,3  105,8  107,5  112,9  103,4  
2007 111,2  111,4  112,8  114,2  114,5  108,2  105,4  98,2  108,4  112,4  119,0  124,0  109,8  
2008 111,9  112,1  113,8  114,5  117,3  104,5  104,6  95,8  109,1  113,5  124,9  129,3  107,5  
2009 94,5  93,7  94,0  93,5  92,3  87,9  100,9  90,6  108,6  93,9  92,4  101,1  87,1  
2010 104,5  104,2  105,3  107,7  104,5  96,2  103,0  93,6  109,2  105,2  102,3  118,2  104,6  

Früheres Bundesgebiet
2000 = 100

Gewicht
2000 100     93,63 85,08 34,23 31,85 3,77 15,24 8,55 6,37 85,61 13,01 13,44 12,46

1995 89,9  88,3  87,1  88,0  79,8  99,0  97,1  100,2  114,3  87,2  87,8  75,8  72,5  
1997 91,2  90,5  89,3  91,0  83,4  94,4  96,8  102,2  101,7  89,4  91,4  79,8  77,5  
1999 95,7  95,3  94,7  95,2  91,7  97,2  99,3  100,8  101,9  94,7  94,0  88,6  91,3  
2000 100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2001 99,1  99,4  99,7  98,6  101,5  99,4  98,1  96,8  94,0  99,7  101,4  100,8  103,7  
2003 97,3  97,9  97,8  97,3  100,8  85,9  95,5  99,3  87,9  97,8  97,0  97,7  108,4  
2005 103,6  105,2  105,4  105,4  110,1  87,7  100,1  102,4  80,6  105,5  106,4  114,2  115,4  
2006 108,9  110,6  111,4  112,0  116,9  93,7  102,7  102,2  85,7  111,4  114,2  128,7  118,4  
2007 114,6  116,3  118,0  118,6  126,6  94,5  104,7  99,6  88,5  118,0  125,4  140,9  125,2  
2008 115,5  117,3  119,2  118,7  129,9  91,4  105,1  97,7  89,8  119,3  131,6  147,7  122,8  

Neue Bundesländer und Berlin-Ost
2000 = 100

Gewicht
2000 100     78,36 64,31 25,59 17,83 2,53 18,36 14,05 21,64 68,36 6,01 7,75 5,70

1995 87,8  75,6  71,6  66,7  78,5  63,9  72,9  93,6  132,3  71,2  77,7  47,9  84,5  
1997 91,4  83,0  82,2  78,9  81,8  76,0  87,9  86,8  121,9  80,3  86,5  65,7  76,0  
1999 97,5  93,4  92,7  90,6  93,3  91,8  95,0  96,7  112,2  92,5  93,2  81,2  91,6  
2000 100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2001 100,5  103,8  104,8  103,7  107,2  106,4  103,8  99,1  88,5  104,5  106,0  114,0  108,8  
2003 104,3  111,7  113,6  120,2  111,1  97,3  109,1  102,8  77,9  112,9  104,9  141,8  119,7  
2005 108,1  119,1  121,3  122,4  122,7  97,6  121,7  108,8  68,5  121,4  112,2  147,0  149,4  
2006 113,9  126,0  130,0  143,0  134,2  105,4  111,1  108,1  70,0  129,2  125,9  189,7  162,2  
2007 121,2  135,1  141,7  161,6  148,5  103,4  112,6  104,8  71,1  140,1  139,3  233,9  181,5  
2008 122,8  137,4  145,2  166,8  157,5  104,4  108,8  101,8  70,1  142,8  155,5  248,9  182,0  

1) Nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).– 2) Einschließlich Erzbergbau, Gewinnung 
von Steinen und Erden.– 3) Einschließlich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen.– 4) Einschließlich Druckge-
werbe.– 5) Energieversorgung sowie insbesondere Kohlenbergbau, Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Mineralölverarbei-
tung.– 6) Industrie einschließlich Kokerei, Mineralölverarbeitung, Spalt- und Brutstoffen und ohne Erzbergbau, Gewinnung 
von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau.– 7) Einschließlich Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik.
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Beschäftigte, geleistete Arbeitsstunden und Entgelte
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe1)

Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe
Produzenten von

gütern

Beschäftigte
Tausend Personen

1995 6 778      186        6 593     2 598     2 415      374     1 219      173     
1997 6 311      148        6 163     2 410     2 287      333     1 141      140     
1999 6 368      129        6 239     2 357     2 374      320     1 197      121     
2001 6 393      108        6 285     2 382     2 425      310     1 173      102     
2002 6 209      100        6 109     2 312     2 388      295     1 118      96     
2003 6 133      97        6 036     2 273     2 382      278     1 109      91     
2004 6 015      92        5 924     2 227     2 359      259     1 085      86     
2005 5 104      72        5 032     1 950     2 111      187      780      76     
2006 5 079      70        5 009     1 931     2 105      190      782      72     
2007 5 162      67        5 095     1 968     2 153      191      781      69     
2008 5 279      64        5 215     2 001     2 242      190      777      68     
2009 5 124      61        5 063     1 926     2 195      179      759      66     
2010 4 999      58        4 941     1 872     2 141      172      753      61     

Geleistete Arbeitsstunden3)

Mio
1995 10 670      270        10 400     4 168     3 752     565     1 944      243     
1997 9 861      212        9 649     3 839     3 518      496     1 818      194     
1999 9 979      188        9 792     3 766     3 646      485     1 916      168     
2001 9 870      151        9 719     3 751     3 668      459     1 858      136     
2002 9 479      140        9 339     3 617     3 546      431     1 760      127     
2003 9 344      138        9 206     3 519     3 587      407     1 702      129     
2004 9 322      134        9 188     3 509     3 618      389     1 681      125     
2005 7 888      107        7 782     3 058     3 216     283     1 222      109     
2006 7 909      100        7 809     3 058     3 230     291     1 227      104     
2007 8 066      97        7 969     3 114     3 336     293     1 223      100     
2008 8 229      92        8 137     3 156     3 456     292     1 225      99     
2009 7 500      86        7 414     2 837     3 122     261     1 186      94     
2010 7 717      82        7 635     2 943     3 236     260     1 191      88     

Entgelte
Mio Euro

1995 17 651      487        17 164     6 679     6 846      878     2 772      477     
1997 17 241      417        16 824     6 465     6 824      818     2 710      424     
1999 17 937      368        17 569     6 431     7 404      818     2 905      379     
2001 18 428      350        18 078     6 630     7 637      818     2 979      364     
2002 18 684      293        18 390     6 754     7 958      793     2 860      318     
2003 18 827      286        18 540     6 747     8 130      757     2 888      304     
2004 18 833      277        18 557     6 728     8 212      723     2 875      295     
2005 16 744      238        16 505     6 155     7 668      540     2 112      269     
2006 17 072      213        16 859     6 201     7 940      568     2 117      246     
2007 17 753      203        17 550     6 453     8 304      600     2 157      238     
2008 18 470      201        18 269     6 666     8 775      603     2 178      247     
2009 17 387      204        17 183     6 201     8 254      548     2 133      251     
2010 17 748      202        17 546     6 374     8 431      552     2 151      240     

1) Betriebe mit im Allgemeinen 50 Beschäftigten und mehr nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
(WZ 2008); bis Dezember 2004: Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr nach der Klassifikation WZ 2003 (ab Januar 2003
wurde der Berichtskreis um eine größere Anzahl von Betrieben erweitert), dadurch nur bedingt vergleichbar.– 2) Die An-
gaben der Betriebe der Abschnitte D und E der WZ 2008 (WZ 2003: Abschnitt: E), die klassifikatorisch auch der Haupt-
gruppe Energie zuzurechnen wären, sind nicht enthalten.– 3) Bis 2002 geleistete Arbeiterstunden je beschäftigten Ar-
beiter multipliziert mit den Beschäftigten. Ab 2003 Arbeitsstunden aller Beschäftigten.
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Kapazitätsauslastung1) im Verarbeitenden Gewerbe

güterproduzenten

2002 82,8        83,0          80,9        85,5        79,6        80,4        80,2        
2003 82,8        83,1          81,4        85,5        78,5        79,7        79,5        
2004 84,2        84,7          83,5        86,9        79,1        80,2        80,0        
2005 84,2        84,7          82,9        87,6        81,3        79,3        79,6        
2006 86,8        87,7          86,5        90,2        85,7        79,9        80,9        
2007 88,2        89,1          87,4        92,2        86,2        81,0        81,8        
2008 86,8        87,7          85,3        91,4        83,7        80,1        80,7        
2009 72,5        72,1          70,3        71,7        75,8        77,8        77,5        
2010 80,3        80,7          81,1        79,5        83,3        79,1        79,8        
2011 85,4        86,2          85,2        88,1        84,9        80,0        80,8        

2003 Jan 83,2        83,5          82,0        85,9        78,3        79,8        79,5        
Apr 82,9        83,3          81,9        85,4        78,2        78,8        78,7        
Jul 81,9        82,2          80,4        84,4        77,2        79,5        79,0        
Okt 83,2        83,5          81,4        86,2        80,2        80,8        80,7        

2004 Jan 84,2        84,7          83,1        87,0        78,9        81,0        80,6        
Apr 84,1        84,7          83,4        87,0        77,8        80,0        79,6        
Jul 84,3        84,8          83,9        86,9        80,3        79,5        79,6        
Okt 84,0        84,6          83,4        86,7        79,3        80,2        80,0        

2005 Jan 85,0        85,5          84,3        87,8        82,0        80,0        80,4        
Apr 83,5        84,1          82,0        87,1        80,5        78,7        79,0        
Jul 83,9        84,5          82,1        87,8        81,6        79,5        79,9        
Okt 84,2        84,8          83,0        87,8        81,2        78,8        79,2        

2006 Jan 85,7        86,5          85,1        89,4        82,8        78,7        79,4        
Apr 86,5        87,3          85,8        90,1        85,0        80,0        80,8        
Jul 87,3        88,3          87,3        90,4        86,2        80,3        81,3        
Okt 87,7        88,6          87,6        90,7        88,6        80,7        82,0        

2007 Jan 87,8        88,9          87,7        91,5        89,0        78,9        80,6        
Apr 88,8        89,8          88,3        92,7        86,6        81,5        82,3        
Jul 88,1        88,9          87,2        92,0        84,3        81,8        82,2        
Okt 88,0        88,8          86,4        92,4        84,7        81,7        82,2        

2008 Jan 88,3        89,3          86,6        93,5        84,2        80,4        81,1        
Apr 87,9        88,9          86,4        92,7        84,4        80,8        81,4        
Jul 86,6        87,6          85,2        91,3        83,0        79,5        80,1        
Okt 84,4        85,1          83,0        87,9        83,2        79,7        80,3        

2009 Jan 75,6        75,5          73,2        76,6        72,4        78,9        77,9        
Apr 70,4        69,8          67,2        69,6        76,3        77,4        77,2        
Jul 70,9        70,4          68,4        69,6        78,4        77,4        77,6        
Okt 72,9        72,6          72,2        70,8        76,0        77,4        77,1        

2010 Jan 75,6        75,5          75,7        73,4        81,4        78,6        79,1        
Apr 79,9        80,1          80,6        78,6        83,6        80,2        80,8        
Jul 82,4        83,0          83,8        82,0        84,6        79,3        80,1        
Okt 83,3        84,1          84,4        84,1        83,7        78,3        79,2        

2011 Jan 84,7        85,5          84,8        86,8        84,4        79,3        80,2        
Apr 86,0        86,8          86,3        88,3        85,8        80,4        81,3        
Jul 86,1        87,0          85,8        89,2        84,7        80,6        81,2        
Okt 84,8        85,6          83,8        88,1        84,5        79,5        80,3        

1) Betriebliche Vollausnutzung = 100 vH.– 2) Vierteljahreswerte saisonbereinigt.
Quelle: ifo

Verarbeitendes
Gewerbe

Insgesamt

Ge-
brauchs-

Ver-
brauchs- Konsum-

Zeitraum2)

Vor-
leis-

tungs-

Investi-
tions-ohne 

Ernährungs-
gewerbe
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Baugenehmigungen im Hochbau

Rauminhalt2) Veranschlagte Kosten der Bauwerke3)

Nichtwohngebäude Nichtwohngebäude

1 000 cbm Mio Euro

Früheres Bundesgebiet

1950 . 140 665 .    .       .    2 681    .      .      
1955 309 971 195 519 7 919    5 145    
1960 392 427 234 427 14 056    8 821    
1965 441 164 259 257 137 138 44 769       22 946    14 589    4 849      3 507      
1970 497 264 266 573 184 841 45 850       30 196    18 166    7 822      4 208      
1975 384 504 190 694 141 211 52 599       37 974    20 698    9 613      7 663      
1976 374 089 210 227 128 309 35 553       37 252    23 692    8 466      5 093      
1977 353 043 205 056 118 581 29 406       36 460    23 915    7 993      4 553      
1978 421 217 247 614 137 520 36 083       45 265    30 259    9 405      5 601      
1979 395 667 227 956 137 349 30 362       45 840    30 676    9 830      5 334      
1980 389 153 215 351 141 121 32 681       49 412    31 558    11 359      6 495      
1981 343 740 189 110 125 895 28 735       47 713    30 605    11 090      6 018      
1982 305 900 165 352 117 185 23 363       45 496    28 647    11 523      5 326      
1983 364 486 202 712 141 847 19 927       55 269    35 985    14 294      4 990      
1984 279 231 159 632 102 491 17 108       44 081    29 306    10 340      4 435      
1985 252 933 125 018 109 684 18 231       39 089    23 313    10 976      4 799      
1986 257 004 116 709 120 717 19 578       40 197    21 966    12 794      5 438      
1987 252 091 107 700 123 619 20 772       39 395    20 578    13 107      5 710      
1988 275 773 120 721 133 898 21 154       45 122    23 517    15 035      6 571      
1989 320 196 145 684 156 196 18 316       51 290    28 591    17 417      5 283      
1990 370 394 181 361 169 424 19 609       63 263    37 095    19 864      6 304      
1991 372 057 179 517 173 169 19 371       66 996    38 896    21 451      6 650      
1992 387 406 204 799 163 578 19 029       76 313    46 347    23 183      6 783      
1993 398 048 232 374 146 297 19 377       83 987    55 097    22 194      6 697      

Deutschland

1994 556 997 313 709 218 266 25 022       120 686    77 649    33 555      9 483      
1995 500 695 271 965 204 887 23 843       111 505    70 876    31 710      8 919      
1996 473 309 254 195 197 970 21 144       105 345    67 785    29 397      8 162      
1997 448 725 243 746 183 455 21 524       99 148    64 662    25 926      8 561      
1998 456 313 233 929 198 869 23 515       96 273    62 034    25 399      8 840      
1999 451 948 225 995 204 209 21 744       92 066    58 967    25 398      7 700      
2000 408 887 186 511 200 398 21 978       81 103    48 574    24 932      7 597      
2001 386 507 160 252 206 040 20 215       74 428    41 782    25 260      7 386      
2002 347 334 156 267 170 727 20 340       69 975    40 844    21 763      7 368      
2003 348 534 173 031 157 175 18 328       70 747    44 731    19 408      6 608      
2004 318 332 152 997 147 464 17 871       63 449    40 006    17 141      6 302      
2005 299 485 135 123 146 577 17 785       58 052    35 329    16 417      6 306      
2006 329 302 138 539 175 185 15 578       61 610    36 759    19 206      5 645      
2007 309 145 97 018 196 473 15 654       54 710    27 115    21 472      6 123      
2008 342 054 92 483 231 063 18 508       59 005    26 707    25 184      7 114      
2009 289 358 95 943 169 327 24 088       59 529    28 306    20 267      10 956      
2010 294 476 102 427 169 554 22 495       58 919    30 495    18 711      9 713      

1) Von 1950 bis 1959 ohne Saarland und Berlin (West).– 2) Ab 1963 nur Neubau und Wiederaufbau (einschließlich Um-
bau ganzer Gebäude).– 3) Alle Baumaßnahmen.– 4) Unternehmen und private Haushalte.– 5) Gebietskörperschaften
einschließlich Sozialversicherungen und Organisationen ohne Erwerbszweck.

114 452
158 000

2 774 
5 235 

öffentliche
Bauherren5)

öffentliche
Bauherren5)

nicht-
öffentliche

Bauherren4)

insgesamt Wohn-
gebäude

Jahr1) insgesamt Wohn-
gebäude

nicht-
öffentliche

Bauherren4)
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Auftragseingang im Bauhauptgewerbe nach Bauarten1)

Hochbau Tiefbau

1991 140,5  160,9  151,7  168,9  155,0  119,2  103,8  113,6  143,6  
1995 180,3  220,0  268,5  198,1  183,1  138,9  110,7  142,8  168,9  
2000 135,4  153,9  175,6  146,2  130,7  116,1  108,0  114,1  128,0  
2002 120,0  124,3  127,7  124,1  117,6  115,5  107,9  119,9  120,3  
2005 100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2009 107,5  100,7  94,2  100,7  115,5  114,5  125,2  112,0  104,2  
2010 109,2  106,9  103,5  105,6  119,0  111,6  112,9  120,6  100,8  

1991 115,5  113,6  100,1  119,8  129,7  118,3  110,0  119,2  125,6  
1995 123,0  127,5  136,4  118,9  135,3  116,4  103,2  114,6  130,5  
2000 100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2008 89,6  82,2  60,7  94,8  98,5  100,4  114,9  106,3  81,2  

1991 66,5  72,4  44,5  97,1  86,2  59,8  60,0  52,0  68,4  
1995 165,3  197,7  203,3  207,8  154,0  128,5  100,5  150,8  136,7  
2000 100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2008 68,3  52,7  34,8  64,4  67,9  87,3  92,5  91,7  76,5  

Hochbau Tiefbau

1991 152,5  175,4  165,4  109,1  140,2  
1995 174,9  211,5  254,4  107,6  154,0  
2000 137,1  155,0  174,7  108,7  124,4  
2002 122,7  126,9  128,9  107,9  124,4  
2005 100     100     100     100     100     
2009 95,8  90,7  85,3  109,1  96,4  
2010 96,9  95,7  92,8  97,6  98,5  

1991 126,2  125,6  112,1  117,6  132,0  
1995 120,5  124,5  132,8  102,7  120,7  
2000 100     100     100     100     100     
2008 79,4  73,1  55,4  102,1  81,2  

1991 67,0  74,0  46,8  57,8  60,0  
1995 150,1  179,0  184,7  90,5  132,4  
2000 100     100     100     100     100     
2008 58,9  46,3  31,0  78,7  71,9  

1) „Hoch- und Tiefbau“ sowie „Vorbereitende Baustellenarbeiten“ nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausga-
be 2008 (WZ 2008).–  2) Gewerblicher und industrieller Bau für Unternehmen, Bauten für Unternehmen der Deutschen
Bahn AG, Deutschen Post AG, Deutschen Postbank AG, Deutschen Telekom AG; der landwirtschaftliche Bau ist im ge-
werblichen Hochbau enthalten.– 3) Gebietskörperschaften, Organisationen ohne Erwerbszweck.– 4) Gewerblicher und
öffentlicher Hochbau.– 5) Gewerblicher und öffentlicher Tiefbau. 

Wertindex

Insge-
samt

zusam-
men

Woh-
nungs-

bau

gewerb-
licher

Hochbau2)

öffent-
licher

Hochbau3)

zusam-
men

Straßen-
bau

Jahr
gewerb-

licher 
Tiefbau2)

Deutschland

127,1            

Deutschland

189,2            136,7            

2000 = 100

2000 = 100

Insge-
samt

zusam-
men

Tiefbau5)

ohne Stra-
ßenbau

öffent-
licher

Tiefbau3)

Hochbau4) ohne
Wohnungsbau

180,7            

59,2            95,2            

144,7            
125,9            

114,5            
100               

2005 = 100

100               

118,5            

133,8            
119,5            

118,2            

93,5            101,1            
100               

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin

100               

2005 = 100

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin

Neue Bundesländer und Berlin

Volumenindex

Jahr Straßen-
bauzusammen

Woh-
nungs-

bau

57,0            74,2            

2000 = 100

2000 = 100

84,1            88,5            

174,5            
100               

Neue Bundesländer und Berlin

117,3            

100               

97,2            98,2            

128,6            
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Umsatz, Beschäftigte, geleistete Arbeitsstunden und Produktion im Bauhauptgewerbe1)

Umsatz2)

Mio Euro Tausend Mio

Deutschland
2005 = 100

1991 85 086     24 801      33 698      26 588      1 282        1 599       127,0         
1995 116 831     40 977      43 941      31 913      1 412        1 709       155,0         
1997 107 552     40 240      37 715      29 597      1 221        1 460       139,2         
1999 103 780     38 151      36 398      29 231      1 110        1 343       136,3         
2000 98 641     34 730      35 232      28 679      1 050        1 259       130,6         
2002 85 977     27 483      32 127      26 367       880        1 005       115,8         
2004 78 828     26 499      28 166      24 163       767         876       106,0         
2005 74 306     24 460      26 809      23 037       717         805       100            
2006 81 170     26 954      29 944      24 273       710         828       105,3         
2007 80 699     25 379      30 640      24 680       720         842       108,4         
2008 85 640     25 912      33 910      25 818       712         832       109,1         
2009 82 215     24 673      30 848      26 694       710         812       108,6         
2010 81 933     26 301      29 536      26 096       721         806       109,2         

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin
2000 = 100

1991 69 597     21 091      27 301      21 204       865        1 174       .  
1995 79 289     29 332      28 018      21 939       929        1 170       114,3         
1997 72 923     27 614      25 019      20 290       804         994       101,7         
1999 73 855     27 771      25 831      20 253       751         936       101,9         
2000 72 282     26 460      25 766      20 056       726         903       100            
2002 65 059     21 792      24 437      18 830       637         747       92,0         
2004 59 853     21 398      21 081      17 373       561         656       85,2         
2005 56 999     20 282      20 033      16 684       528         605       80,6         
2006 62 619     22 487      22 310      17 822       526         627       85,7         
2007 62 368     20 798      23 238      18 332       533         639       88,5         
2008 66 941     21 261      26 250      19 431       531         637       89,8         
2009 63 897     20 370      23 487      20 039       530         623       .  
2010 63 500     21 851      21 959      19 690       538         620       .  

Neue Bundesländer und Berlin
2000 = 100

1991 15 489     3 710      6 396      5 384       418         425       .  
1995 37 542     11 646      15 923      9 974       482         609       132,3         
1997 34 629     12 626      12 695      9 308       418         518       121,9         
1999 29 925     10 379      10 567      8 978       358         448       112,2         
2000 26 359     8 270      9 466      8 623       323         391       100            
2002 20 918     5 691      7 690      7 537       243         283       81,2         
2004 18 975     5 101      7 084      6 790       206         241       73,2         
2005 17 307     4 178      6 776      6 353       189         219       68,5         
2006 18 552     4 467      7 634      6 451       185         219       70,0         
2007 17 119     4 581      6 190      6 348       186         221       71,1         
2008 17 500     4 652      6 461      6 388       181         214       70,1         
2009 17 007     4 302      6 049      6 655       181         210       .  
2010 16 906     4 450      6 049      6 407       183         206       .  

1) „Hoch- und Tiefbau“ sowie „Vorbereitende Baustellenarbeiten“ nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe
2008 (WZ 2008). Aufgrund von Änderungen der Wirtschaftszweigsystematik (WZ 2008) eingeschränkte Vergleichbarkeit
ab 2009 gegenüber den Vorjahren.– 2) Nur baugewerblicher Umsatz.– 3) Gewerblicher und industrieller Bau für Unterneh-
men, Bauten für Unternehmen der Deutschen Bahn AG, Deutschen Post AG, Deutschen Postbank AG, Deutschen Tele-
kom AG; der landwirtschaftliche Bau ist im gewerblichen Hochbau enthalten.– 4) Einschließlich der unbezahlt mithelfen-
den Familienangehörigen.– 5) Von Inhabern, Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden auf Bauhöfen und Baustellen.–
6) Für Nettoproduktion: Früheres Bundesgebiet einschließlich Berlin-West; neue Bundesländer einschließlich Berlin-Ost.
Aufgrund methodischer Änderungen (Umstellung des Basisjahres) kein Nachweis für die Jahre 1991 bis 1994.

insgesamt Wohnungs-
bau

gewerblicher
Bau3)

öffentlicher
Bau und

Straßenbau

Be-
schäftigte4)

Geleistete
Arbeits-

stunden5)Jahr
Nettopro-
duktions-
index6)
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Außenhandel (Spezialhandel)1)

Tatsächliche Werte Volumen3) Durchschnittswerte

Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr

Mio Euro Basisjahr = 1005)

Früheres Bundesgebiet6)

1950 4 275    5 815    .    .    . . . 
1955 13 149    12 512     25 591    18 642   51,4        67,1        76,6        
1960 24 514    21 844     43 734    36 591   56,1        59,7        94,0        
1970 64 053    56 041     105 954    108 310   60,5        51,7        117,0        
1975 113 297    94 238     132 030    126 127   85,8        74,7        114,9        
1976 131 219    113 595     156 627    148 600   83,8        76,4        109,7        
1977 139 897    120 245     162 865    151 945   85,9        79,1        108,6        
1978 145 671    124 605     168 064    162 288   86,7        76,8        112,9        
1979 160 785    149 318     176 136    174 595   91,3        85,5        106,8        
1980 179 120    174 545     179 120    174 545   100           100           100           
1981 202 931    188 758     190 927    165 876   106,3        113,8        93,4        
1982 218 701    192 483     197 172    168 050   110,9        114,5        96,9        
1983 221 022    199 502     196 611    174 773   112,4        114,1        98,5        
1984 249 624    222 032     214 624    183 796   116,3        120,8        96,3        
1985 274 648    237 143     227 308    191 442   120,8        123,9        97,5        
1986 269 125    211 544     230 326    203 242   116,8        104,1        112,2        
1987 269 644    209 446     236 951    214 130   113,8        97,8        116,4        
1988 290 237    224 769     252 714    227 720   114,8        98,7        116,3        
1989 327 759    258 951     273 241    244 302   120,0        106,0        113,2        
1990 328 651    281 532     277 131    272 449   118,6        103,3        114,8        
1991 331 503    323 675     281 242    308 079   117,9        105,1        112,2        

Deutschland6)

1991 340 425    329 228     340 425    329 228   100           100           100           
1992 343 180    325 972     350 393    337 420   97,9        96,6        101,3        
1993 321 289    289 644     336 515    312 950   95,5        92,6        103,1        
1994 353 084    315 444     372 562    345 674   94,8        91,3        103,8        
1995 x    x     406 210    366 535   94,3        92,7        101,7        
1995 383 232    339 618     383 274    339 592   100           100           100           
1996 403 377    352 995     412 276    359 975   97,9        98,1        99,8        
1997 454 342    394 794     462 632    392 242   98,2        100,7        97,6        
1998 488 371    423 452     500 068    430 821   97,7        98,4        99,3        
1999 510 008    444 797     531 720    459 656   95,9        96,8        99,6        
2000 x    x     599 795    505 052   99,6        106,4        93,2        
2000  597 440    538 311     597 396    538 510   100           100           100           
2001  638 268    542 774     628 287    544 548   101,6        99,7        101,9        
2002  651 320    518 532     657 379    544 853   99,1        95,2        104,2        
2003  664 455    534 534     687 699    594 396   96,7        90,0        107,5        
2004  733 456    577 375     767 046    647 761   95,6        89,1        107,3        
2005 x    x     818 525    686 129   96,0        91,2        105,4        
2005  786 266    628 087     786 255    628 210   100           100           100           
2006 893 042    733 994     886 063    708 022   100,8        103,7        97,2        
2007 965 236    769 887     936 920    730 409   103,0        105,4        97,7        
2008 984 140    805 842     949 133    740 866   103,7        108,8        95,4        
2009 803 312    664 615     794 009    662 932   101,2        100,3        101,0        
2010 958 783    805 030     923 024    761 824   103,9        105,7        98,3        

1) Warenausfuhr fob (free on board), Wareneinfuhr cif (cost, insurance, freight). Ergebnisse ab 1993 durch Änderung in
der Erfassung des Außenhandels mit größerer Unsicherheit behaftet. Ab 1995 einschließlich Zuschätzungen von Anmel-
deausfällen in der Intrahandelsstatistik. Ausführliche Erläuterungen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 7, Reihe 1, Mo-
natshefte.– 2) Bis 1959 ohne Saarland.– 3) Werte bewertet mit den Durchschnittswerten des Jahres 1980 für das frühere
Bundesgebiet, mit denen der Jahre 1991, 1995, 2000 und 2005 für Deutschland.– 4) Index der Durchschnittswerte der
Ausfuhr in vH des Index der Durchschnittswerte der Einfuhr.– 5) Für das frühere Bundesgebiet: 1980 = 100; für Deutsch-
land: 1991 = 100, 1995 = 100, 2000 = 100 sowie 2005 = 100.– 6) Bis 2000 eigene Umrechnung mit dem unwiderruflichen
Euro-Umrechnungskurs: 1 DM = 1,95583 Euro.

Terms of 
Trade4)

Jahr2)
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Außenhandel (Spezialhandel) nach ausgewählten Gütergruppen der Produktionsstatistik1)

 1995  486  16 267 16 895 50 954 22 816 61 331 24 352 20 890 67 818 26 278 
 1997 1 519  19 003 19 218 60 348 25 116 72 160 30 451 24 011 88 847 26 617 
 1999 1 074  19 793 19 903 65 648 23 421 76 682 37 423 26 105 112 409 27 911 
 2001 2 828  24 083 22 050 82 432 30 624 93 357 52 140 32 311 148 229 27 391 
 2002 2 679  24 792 22 678 81 178 30 211 94 583 50 820 32 115 156 619 25 964 
 2003 3 476  26 100 22 023 86 163 30 034 93 941 52 218 32 993 155 815 30 679 
 2004 3 996  27 658 22 701 96 352 37 196 105 538 60 570 37 095 163 882 31 610 
 2005 3 461  29 578 22 917 104 815 42 444 114 110 61 683 40 387 181 098 26 702 
 2006 3 334  32 574 25 117 119 292 55 776 129 974 64 466 45 905 200 740 31 403 
 2007 3 084  36 862 26 771 129 528 63 417 142 132 62 986 49 926 216 061 33 079 
 2008 3 573  41 357 26 958 91 730 91 993 160 494 82 840 59 162 205 084 60 058 
 2009 2 596  39 250 24 520 75 175 67 172 124 595 67 389 49 878 157 956 53 844 
 2010 3 483  41 667 26 504 90 573 82 354 138 700 81 419 59 996 198 598 82 211 

2010 1.Vj.  817  9 601 6 665 21 337 18 488 30 407 17 848 13 488 45 898 18 941 
2.Vj.  692  10 102 5 836 23 200 21 146 34 281 18 930 14 433 50 570 20 679 
3.Vj.  725  10 673 7 434 23 153 21 123 35 902 20 904 15 451 49 472 20 412 
4.Vj. 1 249  11 290 6 568 22 882 21 597 38 110 23 737 16 623 52 659 22 179 

2011 1.Vj. 1 782  11 083 7 965 26 529 23 707 38 085 21 103 16 233 55 472 17 710 
2.Vj. 1 296  11 349 6 623 25 572 23 988 40 066 20 139 16 348 55 944 21 692 

 1995 14 435  21 302 31 710 31 613 23 201 23 991 33 399 13 765 36 921 25 289 
 1997 19 912  23 419 35 008 35 189 22 988 27 078 38 467 15 704 48 636 33 614 
 1999 17 909  24 305 35 112 44 561 22 086 32 920 51 573 18 970 62 751 34 113 
 2001 33 771  27 511 37 927 58 532 28 608 40 373 68 816 24 852 77 462 25 529 
 2002 32 265  28 057 35 970 57 896 26 323 38 316 62 924 23 550 76 904 21 376 
 2003 36 210  28 425 35 144 58 820 26 705 38 760 61 909 24 502 81 237 27 091 
 2004 38 144  29 241 34 833 66 464 34 279 41 495 68 068 26 222 85 497 29 440 
 2005 52 785  30 492 35 371 73 297 39 846 45 199 72 315 27 212 93 638 25 151 
 2006 66 123  33 582 37 726 83 825 55 910 52 804 80 474 30 724 110 908 31 927 
 2007 61 284  37 012 38 876 93 015 67 465 57 789 76 228 33 610 110 263 32 295 
 2008 83 072  39 214 38 514 63 098 80 311 68 801 83 682 36 104 107 434 54 624 
 2009 54 957  36 735 37 013 50 645 51 386 52 486 72 849 30 379 96 143 47 936 
 2010 63 255  37 707 40 664 61 536 68 693 58 847 90 231 37 597 109 663 82 641 

2010 1.Vj. 14 570  8 756 9 455 13 926 14 008 12 929 19 378 8 264 24 788 18 889 
2.Vj. 16 388  9 112 8 876 15 536 18 099 14 656 21 753 9 179 28 326 21 010 
3.Vj. 14 798  9 447 11 897 16 025 18 224 15 201 22 695 9 849 27 529 20 717 
4.Vj. 17 498  10 391 10 436 16 050 18 361 16 061 26 405 10 305 29 021 22 025 

2011 1.Vj. 20 243  10 086 12 101 17 859 20 533 17 345 21 404 10 340 29 133 17 166 
2.Vj. 18 709  10 351 10 520 18 148 21 475 17 547 21 227 10 375 30 351 22 671 

1) Ab 2008 in der Gliederung des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken Ausgabe 2009 (GP 2009), daher nur
eingeschränkt mit den Vorjahren (GP 95) vergleichbar.
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Außenhandel (Spezialhandel) nach Ländergruppen
Mio Euro

Außereuropäische Länder
darunter:

Industrieländer Entwicklungsländer
darunter:

Warenausfuhr
Bestimmungsländer

Anteil
   20109) 100 60,4 4,3 6,9 28,5 10,6 5,8 12,3 2,7  

1995 383 232 245 626 9 003 28 224 100 380 45 671 5 740 47 979 8 579  
1996 403 377 258 227 10 369 28 879 105 902 49 616 5 892 49 245 8 527  
1997 454 342 285 795 14 214 31 639 122 694 59 564 5 783 56 073 10 206  
1998 488 371 316 163 13 281 33 498 125 429 65 673 6 502 52 075 9 793  
1999 510 008 334 024 9 739 32 861 133 384 71 986 7 248 52 987 9 114  
2000 597 440 386 616 12 278 38 891 159 655 86 835 9 826 61 320 10 729  
2001 638 268 406 042 17 356 39 293 175 370 94 821 12 672 67 753 13 669  
2002 651 320 412 734 19 450 39 992 179 253 95 402 15 287 68 507 14 689  
2003 664 455 431 146 20 780 40 139 172 691 88 291 18 959 65 326 14 012  
2004 731 544 472 288 24 836 45 940 189 148 93 900 21 860 74 454 16 731  
2005 786 266 505 716 28 664 49 331 202 941 100 531 21 875 81 339 19 369  
2006 893 042 564 864 37 865 57 312 233 357 111 907 28 286 93 700 21 292  
2007 965 236 625 844 44 741 61 198 233 485 106 369 31 223 94 323 22 989  
2008 984 140 624 645 50 571 63 022 245 479 105 077 35 154 104 791 27 636  
2009 803 312 502 663 33 710 54 202 212 714 83 169 38 461 90 580 22 599  
2010 958 783 579 386 41 234 66 275 273 130 101 378 55 368 117 954 25 711  

Wareneinfuhr
Ursprungsländer

Anteil
    201010) 100 56,7 5,2 7,5 30,5 9,9 9,9 11,0 1,2  

1995 339 618 212 957 8 903 24 363 93 394 46 701 8 628 37 743 5 642  
1996 352 995 220 894 9 758 25 746 96 597 48 253 9 722 38 186 6 386  
1997 394 794 244 399 11 327 28 747 110 321 55 223 11 767 42 849 7 117  
1998 423 452 264 495 10 670 29 422 118 864 62 468 12 687 43 178 5 710  
1999 444 797 277 246 11 444 30 283 125 824 65 215 14 776 45 295 6 401  
2000 538 311 319 947 18 811 36 152 163 401 82 340 19 771 60 554 10 235  
2001 542 774 329 030 18 922 38 644 156 178 77 387 21 183 54 818 8 220  
2002 518 532 318 172 17 327 39 090 143 943 68 230 22 551 53 553 6 977  
2003 534 534 327 535 18 535 40 630 147 834 65 926 26 886 55 205 7 334  
2004 575 448 346 767 21 720 42 601 164 360 69 922 34 240 61 047 8 399  
2005 628 087 371 136 28 548 46 950 181 453 71 702 42 288 69 200 11 509  
2006 733 994 423 731 38 127 54 915 217 221 83 738 51 722 82 549 13 442  
2007 769 887 451 698 38 589 58 334 221 266 80 890 58 618 81 190 12 614  
2008 805 842 462 895 48 414 64 315 230 218 81 285 63 258 85 854 16 973  
2009 664 615 382 332 32 595 54 475 195 213 67 981 59 051 66 280 8 016  
2010 805 030 456 721 41 859 60 629 245 820 79 433 79 602 88 807 9 554  

1) Ergebnisse ab 1993 durch Änderung in der Erfassung des Außenhandels mit größerer Unsicherheit behaftet. Ab 1995
einschließlich Zuschätzungen von Anmeldeausfällen in der Intrahandelsstatistik. Ausführliche Erläuterungen: Statistisches
Bundesamt, Fachserie 7, Reihe 1, Monatshefte.– 2) Ländergruppen nach dem Stand 1. Januar 2007.– 3) Albanien, Bos-
nien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Tschechische Republik und ehemalige GUS-Staaten.–
4) Einschließlich Polargebiete, nicht ermittelte Bestimmungsländer und Gebiete sowie einschließlich Schiffs- und Luftfahr-
zeugbedarf.– 5) Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Republik Südafrika, Vereinigte Staaten.– 6) China, Mongolei,
Nordkorea, Vietnam.– 7) Afrika (ohne Republik Südafrika), Mittel- und Südamerika, Grönland, St. Pierre und Miquelon,
Asien (ohne Japan und Staatshandelsländer), Ozeanien sowie Polargebiete. Ab 1997 ohne Französisch-Guyana, Gua-
deloupe, Martinique, Réunion.– 8) Algerien, Ecuador, Indonesien, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate; von Dezember 1992 bis Oktober 2007 ohne Ecuador, ab 1995 ohne Gabun, ab
2007 einschließlich Angola.– 9) Anteil an der gesamten Warenausfuhr.– 10) Anteil an der gesamten Wareneinfuhr.
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Außenhandel (Spezialhandel) mit ausgewählten Ländern1)

Warenausfuhr
Bestimmungsländer

 Anteil
 20105) 9,4 6,8 6,6 6,2 6,1 5,6 5,6 5,4 4,4 3,6 2,7 1,4  

 1991 44 738 21 334 28 668 25 915 31 336 2 078 20 224 24 915 19 247 13 553 x  8 433  
 1992 44 482 21 834 28 503 26 562 31 902 2 937 20 412 25 349 18 204 14 022 3 249 7 516  
 1993 39 535 23 903 24 704 25 710 24 269 4 907 19 049 21 855 17 280 10 478 5 825 8 064  
 1994 42 484 27 690 26 978 28 323 26 827 5 265 20 318 23 924 18 951 11 180 5 498 9 161  
 1995 44 923 27 922 29 204 31 655 29 079 5 514 21 322 25 124 20 288 13 189 5 265 9 634  
 1996 44 591 30 736 30 819 32 553 30 305 5 567 23 267 25 479 19 322 14 644 5 857 10 835  
 1997 48 276 39 174 32 239 38 327 33 261 5 434 23 867 26 416 20 374 16 909 8 402 10 469  
 1998 54 146 45 889 34 211 41 597 36 063 6 085 26 465 27 757 21 825 19 661 7 420 9 362  
 1999 58 578 51 425 34 355 43 124 38 335 6 949 28 295 28 821 22 808 22 684 5 057 10 367  
 2000 67 418 61 764 38 993 49 377 45 011 9 459 32 436 32 728 25 596 26 732 6 659 13 195  
 2001 69 601 67 824 40 011 52 764 47 119 12 118 33 486 35 187 27 489 27 841 10 268 13 103  
 2002 68 721 68 263 40 463 53 761 47 335 14 571 33 863 34 108 26 702 29 436 11 374 12 576  
 2003 69 025 61 654 42 219 55 597 48 414 18 265 35 857 38 413 26 009 32 364 12 120 11 889  
 2004 74 360 64 860 46 730 59 986 51 479 20 992 40 244 43 992 27 917 36 249 14 988 12 719  
 2005 79 039 69 299 49 033 60 394 53 855 21 235 43 305 47 512 29 629 40 018 17 278 13 338  
 2006 85 006 77 991 56 531 64 726 59 348 27 478 49 512 51 141 34 782 41 775 23 363 13 886  
 2007 91 665 73 327 62 948 69 760 64 499 29 902 52 813 55 397 36 373 47 631 28 162 13 022  
 2008 93 718 71 428 65 799 64 175 62 015 34 065 54 689 55 230 39 027 42 676 32 312 12 732  
 2009 81 304 54 356 53 195 53 240 50 620 37 273 46 093 46 262 35 510 31 281 20 621 10 875  
 2010 90 600 65 570 63 175 59 351 58 456 53 778 53 464 52 092 41 718 34 361 26 361 13 114  

Wareneinfuhr
Ursprungsländer

 Anteil
 20105) 7,6 5,6 8,5 4,8 5,4 9,5 4,2 4,5 4,0 2,8 3,9 2,7  

 1991 40 329 21 587 32 039 21 829 30 529 5 910 13 758 23 463 12 949 8 629 x  20 280  
 1992 39 074 21 657 31 274 22 278 29 894 5 957 14 321 22 918 12 962 8 737 3 872 19 449  
 1993 33 455 20 627 25 541 18 131 24 634 7 060 13 501 17 389 12 329 7 503 5 481 17 438  
 1994 34 937 22 844 26 409 19 778 26 500 7 874 15 031 19 454 13 605 8 849 6 733 17 457  
 1995 37 368 23 156 29 745 22 276 29 054 8 175 13 311 22 479 14 402 10 654 6 960 18 106  
 1996 37 649 25 303 31 238 24 279 29 830 9 209 13 946 22 449 14 008 11 574 7 896 17 609  
 1997 41 461 30 186 34 531 27 784 31 227 11 010 14 869 24 246 15 266 13 263 8 776 19 162  
 1998 45 461 34 925 35 496 28 987 32 985 11 852 16 912 23 743 16 643 14 214 7 701 20 987  
 1999 45 559 36 790 36 089 30 757 33 107 13 795 18 288 22 880 17 070 14 666 8 377 21 779  
 2000 50 862 47 121 44 739 36 923 35 776 18 553 20 497 26 230 18 797 16 087 14 701 26 847  
 2001 49 743 45 982 43 233 37 259 35 280 19 942 20 664 28 521 19 753 15 226 14 558 22 910  
 2002 48 200 40 376 40 751 33 075 33 482 21 338 21 047 26 505 19 461 15 532 13 178 19 896  
 2003 48 545 39 231 42 301 31 712 34 259 25 681 21 453 26 132 19 093 16 518 14 231 19 684  
 2004 51 535 40 709 46 204 34 466 35 676 32 791 24 020 28 818 21 445 17 426 16 335 21 583  
 2005 53 700 41 798 51 823 39 069 36 348 40 845 26 048 31 426 22 620 18 070 22 284 21 772  
 2006 62 102 49 197 60 750 40 832 41 470 49 958 30 301 36 263 25 227 19 832 30 020 24 016  
 2007 62 873 45 993 61 951 41 966 44 694 56 417 32 091 39 455 29 822 20 687 28 891 24 381  
 2008 63 369 46 464 67 971 41 646 46 842 60 825 33 180 39 959 31 299 20 701 37 087 23 130  
 2009 53 338 39 283 55 583 32 452 37 197 56 706 27 565 30 694 28 096 18 959 25 188 18 946  
 2010 61 660 45 058 68 671 38 497 43 494 76 630 34 204 36 581 32 460 22 240 31 788 22 072  

1) Insgesamt Ergebnisse siehe Tabelle 37*.– 2) Ergebnisse ab 1993 durch Änderung in der Erfassung des Außenhandels mit 
größerer Unsicherheit behaftet. Ab 1995 einschließlich Zuschätzungen von Anmeldeausfällen in der Intrahandelsstatistik. Aus-
führliche Erläuterungen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 7, Reihe 1, Monatshefte.–  3) Ab 1997 einschließlich Französisch-
Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion.– 4) Ab 1997 einschließlich Kanarische Inseln.– 5) Anteil an der gesamten Waren-
ausfuhr.– 6) Anteil an der gesamten Wareneinfuhr.
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Einzelhandelsumsatz1) 2)

2005 = 100

Davon:

davon:
in Verkaufsräumen

darunter:

In jeweiligen Preisen

1994 89,4 81,4 94,0 86,7 116,2 63,1 123,3 140,8 123,8 112,1 99,6 92,7 151,7 95,9 
1995 91,3 84,5 95,2 88,3 125,1 67,3 126,6 139,6 115,8 111,6 102,9 73,8 145,4 96,0 
1996 92,6 88,4 95,2 87,9 124,3 70,3 123,2 133,5 114,2 110,4 103,1 60,2 136,7 100,0 
1997 92,9 91,7 94,1 86,7 121,9 71,7 115,9 124,7 112,2 108,3 101,1 72,9 131,2 98,4 
1998 94,6 94,9 95,0 87,5 120,4 75,5 114,4 128,3 116,4 106,9 101,0 69,9 123,1 94,1 
1999 95,3 95,2 95,9 88,5 110,9 81,1 114,5 125,0 114,4 106,7 101,7 82,7 124,1 93,9 
2000 95,6 92,2 97,9 89,1 110,1 85,2 120,7 121,9 111,5 106,1 103,0 97,9 136,3 99,8 
2001 98,1 95,7 99,2 92,7 107,7 90,5 119,6 115,1 110,1 105,2 103,6 114,5 117,8 100,5 
2002 97,3 97,2 97,3 93,9 105,0 93,3 107,5 105,2 100,5 100,2 98,9 113,3 111,5 98,2 
2003 96,8 98,1 96,2 94,9 102,6 95,4 94,6 99,5 97,3 95,0 93,8 103,2 103,3 94,2 
2004 98,4 99,0 98,2 98,0 101,4 95,6 92,8 104,5 101,7 98,9 95,8 114,2 103,6 94,1 
2005 100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    
2006 102,8 106,7 100,9 100,0 100,1 102,2 100,5 101,3 104,3 102,2 103,8 99,2 94,2 99,8 
2007 99,7 100,4 99,3 99,4 97,4 104,3 97,0 96,5 98,9 103,9 103,7 92,0 86,8 88,5 
2008 99,6 96,8 101,5 100,1 96,6 107,4 95,8 92,3 100,5 105,2 105,4 90,3 89,9 100,5 
2009 97,3 96,6 98,1 97,1 92,1 109,7 94,3 80,2 99,0 99,3 110,8 70,7 67,3 84,2 
2010 97,5 93,0 100,3 97,9 91,8 114,1 95,8 83,5 99,8 103,4 118,7 80,3 65,1 88,7 

In Preisen von 2005

1994 . . 99,5 92,7 135,6 61,6 131,1 122,7 136,0 111,9 104,8 93,3 163,0 127,3 
1995 . . 100,3 93,8 143,9 65,2 133,3 122,1 125,3 110,6 107,3 73,8 163,3 129,6 
1996 . . 99,4 92,9 141,3 68,1 128,6 118,0 122,1 108,8 106,8 59,9 152,9 127,4 
1997 . . 97,7 90,8 136,0 69,6 120,6 111,7 119,0 106,6 104,0 72,4 145,5 124,4 
1998 . . 98,5 90,9 132,9 73,3 118,5 115,9 122,4 105,2 103,0 69,2 135,4 125,6 
1999 . . 99,0 92,7 123,3 79,0 118,3 114,1 119,4 104,9 103,1 81,5 136,5 116,6 
2000 . . 99,7 93,6 121,7 82,9 124,7 112,5 115,6 104,6 104,1 96,4 149,4 106,3 
2001 . . 99,7 94,7 115,1 87,2 122,3 106,9 112,4 103,3 102,9 112,0 126,0 109,5 
2002 . . 97,7 95,3 111,1 90,9 108,4 98,6 101,7 97,5 96,5 111,2 117,1 109,1 
2003 98,1 100,7 96,8 95,9 106,9 93,8 94,9 94,7 97,8 93,0 92,0 101,8 107,2 103,5 
2004 99,2 100,2 98,7 98,8 103,8 94,9 92,7 101,8 102,1 97,3 94,6 113,4 106,1 100,5 
2005 100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    
2006 101,8 104,6 100,3 98,4 98,0 102,4 99,2 103,9 104,2 102,7 104,6 98,3 92,0 98,1 
2007 98,6 97,5 99,2 95,8 93,5 105,4 95,8 102,2 99,8 105,7 105,9 90,7 83,3 88,8 
2008 97,1 93,1 99,2 92,9 89,2 108,2 96,0 103,6 98,6 106,2 106,6 91,1 78,7 94,2 
2009 95,1 93,2 96,1 90,2 84,2 109,3 93,6 89,8 95,4 98,7 109,9 69,7 58,0 84,9 
2010 94,6 88,7 97,4 89,8 83,1 113,2 93,6 94,1 95,7 102,0 116,5 77,9 55,0 84,8 

1) Ergänzung des Berichtskreises um eine Neuzugangsstichprobe; dadurch weisen die Werte ab Januar 2006 ein höheres
Niveau aus und sind nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar.– 2) Ab Januar 2009 wurde der Berichtskreis erweitert. 
Diese Werte sind nicht mit den Vorjahren vergleichbar.– 3) Einschließlich Getränke und Tabakwaren.– 4) Einschließlich auf
Märkten.
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Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Inlandsabsatz1)

Insgesamt Erzeugerpreise nach Hauptgruppen2)

davon: Konsum-
davon:

güterproduzenten

Gewicht 2005 1 000     950,03 50,31 289,02 274,37 242,34 194,27 24,04 170,23
1995 89,2  91,4  54,3  94,5  75,8  94,8  91,4  91,6  91,4  
1996 88,1  92,3  58,4  92,6  71,8  95,6  92,3  92,7  92,3  
1997 89,2  93,4  60,0  92,7  74,6  96,1  93,4  93,1  93,5  
1998 88,8  93,7  54,4  92,6  72,2  96,9  93,7  93,4  93,8  
1999 87,9  92,9  60,5  91,1  70,9  97,1  92,9  94,0  92,8  
2000 90,6  93,8  79,6  94,3  77,0  97,4  93,8  95,0  93,5  
2001 93,3  96,6  78,8  95,1  84,1  98,1  96,6  96,9  96,5  
2002 92,7  97,3  78,8  94,4  81,0  99,1  97,3  98,3  97,0  
2003 94,3  97,7  82,7  94,7  86,7  99,2  97,7  98,6  97,5  
2004 95,8  98,7  87,9  97,3  88,9  99,4  98,7  99,0  98,6  
2005 100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2006 105,4  105,3  108,1  104,0  114,7  100,1  101,2  100,7  101,2  
2007 106,8  106,6  111,4  107,9  113,7  100,7  103,0  102,3  103,1  
2008 112,7  112,0  125,7  110,8  128,4  101,6  106,9  105,0  107,2  
2009 108,0  108,3  102,4  105,0  117,7  102,4  105,6  106,4  105,5  
2010 109,7  109,2  119,4  109,1  119,3  102,5  106,2  106,7  106,1  

Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes
darunter:

Gewicht 2005 720,76 110,36 16,29 47,20 47,94 62,80 82,28 44,21 105,86
1995 93,5  93,8  99,9  94,3  77,4  89,4  88,5  98,0  90,9  
1996 93,3  94,8  102,3  89,3  73,5  90,1  90,2  98,5  91,7  
1997 93,9  96,6  101,9  90,4  74,8  90,3  91,1  97,7  92,4  
1998 94,1  96,3  101,9  89,3  75,9  90,9  91,8  97,7  93,3  
1999 93,4  93,7  101,8  86,9  72,1  91,3  92,7  97,5  93,9  
2000 95,0  94,6  103,7  92,6  79,2  91,9  93,7  98,6  94,4  
2001 96,4  99,1  104,6  94,1  78,8  92,6  95,2  98,7  95,3  
2002 96,6  98,9  104,6  92,1  77,4  93,1  96,6  98,7  96,9  
2003 96,9  99,1  103,9  93,6  79,5  93,7  97,5  98,9  97,7  
2004 98,3  100,2  102,1  95,2  90,2  96,1  98,5  99,2  98,4  
2005 100     100     100     100     100     100     100     100     100     
2006 101,9  101,3  99,3  104,3  113,1  102,4  101,7  101,7  100,7  
2007 104,2  105,2  99,1  107,0  121,1  106,1  104,0  103,8  101,4  
2008 106,6  112,5  98,7  112,4  125,2  109,2  106,4  105,3  102,0  
2009 104,4  108,2  96,9  108,7  104,7  108,7  108,9  105,5  102,4  
2010 106,0  109,1  94,2  112,5  117,9  108,6  109,4  106,4  102,7  

1) Ohne Umsatzsteuer.– 2) Nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009 (GP 2009).– 3) Ohne
Mineralölerzeugnisse.

Chemi-
sche 

Erzeug-
nisse

Metalle 
und Halb-
zeug da-
raus, NE-
Metalle

Metaller-
zeugnisse

Maschi-
nen

Jahr zu-  
sammen3)

Ernäh-
rungs-

gewerbe

Verlags- 
und Dru-
ckereier-

zeugnisse

Investi-
tions- zu-

sammen Ge-
brauchs-

Ver-
brauchs-

Elektrische
Ausrüs-
tungen

Kraft-
wagen

und Kraft-
wagen-

teile

Jahr

Vorleis-
tungs-
güter-
produ-
zenten

Energie

2005 = 100

zu-
sammen

ohne
Mineral-
erzeug-
nisse

Mineralöl-
erzeug-
nisse

Tabelle 42* 

 
 
 
 
 
 



410 Statistischer Anhang 

Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 
Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Index der Außenhandelspreise

Nach Gütergruppen
Gewerbliche Wirtschaft

davon:

güterproduzenten

Ausfuhrpreise1)

100         43,6      56,4      0,8    34,4      46,8      15,7      4,0      11,8      2,1      

94,2      .  .  102,0    95,1      95,5      94,5      95,6      94,0      42,1      
95,6      .  .  101,4    94,5      98,0      96,9      96,9      96,7      51,0      
95,1      .  .  100,8    92,4      98,9      96,3      97,5      95,7      48,1      
99,0      97,6      100,2      103,9    97,9      100,7      99,7      100,1      99,5      76,1      
98,6      97,8      99,1      102,1    96,7      100,8      99,8      100,2      99,6      72,1      
99,1      98,8      99,4      101,9    98,6      100,4      99,6      100,1      99,4      75,8      

100         100         100         100       100         100         100         100         100         100         
101,8      102,4      101,2      109,9    103,3      99,8      101,5      100,2      102,0      117,8      
103,0      104,0      102,3      126,6    106,0      99,6      103,3      99,8      104,5      118,4      
104,8      106,3      103,7      131,4    107,6      99,8      106,4      100,4      108,4      148,8      
102,5      102,6      102,5      111,0    103,0      100,6      106,0      101,5      107,5      107,6      
106,0      106,6      105,5      123,7    108,8      101,6      108,7      102,7      110,8      127,8      

 2010 1.Vj. 103,8      104,4      103,4      110,5    105,3      100,9      107,1      102,0      108,8      117,6      
2.Vj. 106,0      106,5      105,5      116,5    108,9      101,6      108,8      102,8      110,8      127,7      
3.Vj. 106,8      107,3      106,3      128,4    109,8      102,1      109,5      102,8      111,8      130,4      
4.Vj. 107,3      108,3      106,6      139,4    111,1      101,9      109,5      103,0      111,7      135,6      

 2011 1.Vj. 109,3      110,8      108,2      151,5    114,1      102,5      111,1      103,8      113,5      151,9      
2.Vj. 110,0      111,7      108,6      152,1    115,2      102,5      111,7      104,1      114,2      160,1      
3.Vj. 110,2      111,6      109,1      140,8    115,5      102,8      112,3      104,6      114,8      161,3      

Einfuhrpreise2)

100         39,4      60,6      3,0    32,8      30,6      21,0      5,3      15,7      12,5      

90,1      .  .  91,5    95,8      109,7      97,1      102,5      95,4      33,3      
93,7      .  .  106,8    94,9      110,9      101,0      104,4      99,8      44,0      
90,3      .  .  92,4    91,2      109,2      100,2      103,3      99,2      39,2      

100,1      96,9      102,3      97,2    99,5      111,3      105,0      107,2      104,3      70,6      
95,7      95,5      96,0      98,1    95,0      105,8      101,9      103,4      101,4      65,4      
96,7      97,4      96,5      96,4    98,0      103,4      100,2      101,2      99,9      73,5      

100         100         100         100       100         100         100         100         100         100         
104,4      104,1      104,6      103,1    106,1      97,7      101,4      99,9      101,9      121,6      
105,1      106,6      104,1      107,7    109,7      94,2      103,0      98,7      104,5      122,4      
109,9      110,3      109,6      115,6    109,8      91,8      105,9      98,5      108,4      159,4      
100,5      102,0      99,5      107,5    101,0      90,9      105,6      99,0      107,8      112,2      
108,3      108,3      108,4      119,9    112,1      90,6      107,8      100,3      110,4      139,8      

 2010 1.Vj. 104,2      105,2      103,5      116,2    105,8      90,3      105,8      99,1      108,1      127,8      
2.Vj. 108,5      108,2      108,8      118,6    112,6      90,7      107,9      100,9      110,3      140,1      
3.Vj. 109,4      108,9      109,8      117,9    114,2      90,9      108,5      100,8      111,2      141,5      
4.Vj. 111,2      110,8      111,5      126,7    115,9      90,5      108,9      100,2      111,9      149,6      

 2011 1.Vj. 116,3      114,7      117,3      137,8    120,9      90,5      110,6      100,2      114,2      171,6      
2.Vj. 117,2      115,6      118,3      132,1    121,3      90,0      110,9      99,5      114,8      180,1      
3.Vj. 117,1      115,2      118,3      126,1    120,8      90,0      111,7      99,9      115,7      180,0      

1) Preise bei Vertragsabschluss (Effektivpreise); fob (free on board). Ohne Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern und Export-
hilfen.– 2) Preise bei Vertragsabschluss (Effektivpreise); cif (cost, insurance, freight). Ohne Zölle, Abschöpfungen, Wäh-
rungsausgleichsbeträge und Einfuhrumsatzsteuer.
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Verbraucherpreise für Deutschland1)

2005 = 100

 Gewicht
2005 1 000 103,55 38,99 48,88 308,00 55,87 40,27 131,90 31,00 115,68 7,40 43,99 74,47

1991 75,9 89,6  64,9   92,6   65,5   89,2   65,3   66,8   130,5   89,7   54,8   76,3   71,1   
1992 79,8 91,5  68,2   95,1   71,3   91,5   67,7   70,5   133,7   93,2   59,3   80,1   74,7   
1993 83,3 91,9  70,8   97,8   77,1   93,7   69,5   73,7   135,3   95,5   65,5   84,4   79,5   
1994 85,6 93,4  71,6   99,2   80,2   95,3   71,9   76,4   136,3   96,6   72,0   86,6   82,9   
1995 87,1 94,3  72,0   99,9   82,7   96,3   72,6   77,7   135,8   97,6   74,9   87,7   85,6   
1996 88,3 94,9  72,6   100,6   84,7   97,0   73,8   79,5   137,1   98,0   77,7   88,7   86,1   
1997 90,0 96,3  73,9   101,1   86,9   97,4   79,0   81,1   132,9   100,1   80,7   89,6   87,7   
1998 90,9 97,2  75,3   101,5   87,7   98,1   83,1   81,3   132,2   100,6   84,6   90,9   88,0   
1999 91,4 96,0  76,3   101,8   88,8   98,4   80,4   83,6   119,8   100,9   88,0   92,1   89,5   
2000 92,7 95,3  77,5   101,9   91,3   98,4   80,6   87,9   106,6   101,3   89,5   93,1   91,7   
2001 94,5 99,6  78,8   102,7   93,5   99,3   81,6   90,1   100,3   101,9   90,6   94,9   94,4   
2002 95,9 100,4  82,0   103,4   94,4   100,2   82,1   91,9   102,0   102,6   93,0   98,3   96,3   
2003 96,9 100,3  86,3   102,6   95,8   100,5   82,5   93,9   102,7   102,0   95,0   99,1   97,9   
2004 98,5 99,9  92,2   101,9   97,3   100,3   98,3   96,1   101,8   101,1   98,1   99,9   99,3   
2005 100,0 100,0  100      100      100      100      100      100      100      100      100      100      100      
2006 101,6 102,0  103,0   99,4   102,9   99,8   100,5   103,0   96,0   99,5   101,5   101,2   101,1   
2007 103,9 105,9  106,4   100,7   104,9   101,0   101,3   106,9   94,9   99,8   126,9   104,0   103,7   
2008 106,6 112,3  108,4   101,4   108,5   102,5   103,0   110,5   91,8   99,8   137,9   106,3   105,9   
2009 107,0 110,9  111,3   102,8   108,9   104,2   104,0   108,3   89,8   101,4   132,3   108,7   107,5   
2010 108,2 112,5  113,0   103,7   110,1   104,6   104,7   112,1   88,0   101,3   131,8   109,9   108,4   

2008 1.Vj. 105,8 111,9  107,4   100,8   107,1   102,0   102,4   109,5   93,0   99,4   139,5   104,8   105,4   
2.Vj. 106,6 112,7  108,3   101,4   108,4   102,2   102,9   112,1   92,2   97,8   140,4   105,0   105,9   
3.Vj. 107,4 112,6  108,8   100,0   109,2   102,6   103,4   112,9   91,2   100,8   138,6   108,1   105,9   
4.Vj. 106,8 112,1  109,0   103,4   109,2   103,1   103,4   107,4   90,7   101,0   132,9   107,5   106,2   

2009 1.Vj. 106,7 112,6  109,3   102,0   109,4   103,5   103,5   106,4   90,3   100,6   133,2   107,4   106,8   
2.Vj. 106,9 111,6  110,5   103,0   109,0   104,2   104,2   108,3   89,9   100,4   133,0   107,8   107,2   
3.Vj. 107,1 109,7  112,6   101,3   108,8   104,6   104,2   109,1   89,6   102,7   131,7   110,1   107,6   
4.Vj. 107,2 109,5  112,9   104,8   108,6   104,4   104,3   109,5   89,2   101,9   131,2   109,4   108,3   

2010 1.Vj. 107,5 111,7  113,1   102,6   109,2   104,4   104,3   111,1   88,6   101,0   131,5   108,9   107,8   
2.Vj. 108,0 112,8  113,0   104,1   110,0   104,7   104,4   112,5   88,3   99,6   131,1   108,9   108,2   
3.Vj. 108,4 112,3  113,0   101,9   110,2   104,6   104,9   112,0   88,0   102,5   131,9   111,3   108,7   
4.Vj. 108,8 112,9  113,1   106,0   110,8   104,8   105,2   112,7   87,1   102,1   132,6   110,4   108,9   

2011 1.Vj. 109,8 115,0  113,0   103,5   112,5   104,8   105,3   115,2   86,4   101,3   133,0   109,8   109,8   
2.Vj. 110,5 116,0  114,0   105,6   113,3   105,2   105,5   117,2   85,9   101,1   133,5   110,2   110,6   
3.Vj. 111,0 115,7  115,5   104,1   113,7   105,3   105,5   117,5   85,3   103,5   132,7   113,3   110,2   

1) Abgrenzung nach der COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) in der für den Verbraucherpreis-
index (VPI) geltenden Fassung 6/98.– 2) Sowie deren Instandhaltung.
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Preisindizes für Neubau und Instandhaltung, Baulandpreise1)

2005 = 100

Neubau
Bauleistungen am Bauwerk für

Wohngebäude

Früheres Bundesgebiet

1960 17,8     17,7     17,9     18,0     18,3     33,5     17,0       .
1965 23,9     23,7     23,8     23,5     23,5     36,6     21,7       11,19    
1970 30,9     30,8     31,0     30,7     31,2     43,1     26,8       15,72    
1975 43,0     42,8     43,1     42,0     41,9     54,6     38,5       22,54    
1976 44,5     44,3     44,6     43,4     43,6     55,4     39,9       24,95    
1977 46,5     46,7     46,6     45,4     45,4     56,9     41,7       27,60    
1978 49,4     49,6     49,5     48,0     47,8     60,7     43,8       30,63    
1979 53,8     54,1     53,8     51,8     51,6     67,0     46,5       35,37    
1980 59,6     60,0     59,5     57,1     56,9     75,5     50,7       41,93    
1981 63,0     63,5     63,1     60,6     60,4     77,5     54,0       49,12    
1982 64,8     65,2     64,9     62,8     62,9     75,7     56,7       57,01    
1983 66,2     66,4     66,3     64,3     64,3     75,1     58,5       61,31    
1984 67,9     68,0     68,0     66,1     65,8     76,1     60,3       62,35    
1985 68,2     68,3     68,3     66,8     66,4     77,5     61,5       59,36    
1986 69,0     69,2     69,3     67,9     67,8     79,0     62,6       61,90    
1987 70,3     70,5     70,7     69,5     69,3     80,0     64,3       64,46    
1988 71,9     72,0     72,2     71,2     70,7     80,9     66,0       65,31    
1989 74,5     74,6     74,8     73,8     73,2     82,6     68,4       64,65    
1990 79,3     79,5     79,6     78,1     77,8     87,8     71,8       63,50    

Deutschland

1991 84,8     84,8     85,0     83,1     82,6     93,6     76,6       .
1992 90,3     90,3     90,5     88,2     87,6     98,6     82,4       43,16    
1993 94,7     94,8     95,0     92,3     91,4     100,8     87,3       49,06    
1994 97,0     97,1     97,2     94,5     93,3     101,2     90,0       55,66    
1995 99,2     99,3     99,4     96,7     95,4     101,9     92,7       58,02    
1996 99,0     99,2     99,1     96,8     95,7     100,1     93,8       61,37    
1997 98,3     98,4     98,4     96,3     95,2     98,4     94,2       64,70    
1998 97,9     98,1     98,0     96,3     95,3     97,5     95,1       69,69    
1999 97,6     97,7     97,7     96,1     95,0     97,3     95,2       70,65    
2000 97,9     98,0     97,9     96,8     95,7     99,5     95,8       76,21    
2001 97,8     97,9     97,8     97,2     96,1     100,2     96,5       75,20    
2002 97,8     97,9     97,7     97,3     96,3     100,0     97,0       80,44    
2003 97,8     98,0     97,7     97,4     96,5     99,6     97,4       99,89    
2004 99,1     99,2     99,1     98,8     98,0     99,6     98,5       103,47    
2005 100        100        100        100        100        100        100          115,80    
2006 101,9     101,9     102,1     102,1     102,3     103,7     101,8       122,85    
2007 108,7     107,1     107,5     107,5     107,9     108,9     106,8       134,29    
2008 111,8     111,6     112,7     112,6     113,6     115,2     111,3       130,04    
2009 112,8     112,6     113,5     113,8     114,9     117,8     113,1       121,98    
2010 113,9     113,7     114,7     115,0     116,0     118,7     114,8       124,05    

1) Einschließlich Umsatzsteuer.– 2) Bis 1965 ohne Berlin (West).– 3) Ohne Schönheitsreparaturen.– 4) Bis 1990 eigene
Umrechnung mit dem unwiderruflichen Euro-Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 DM.
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Verdienste nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Bruttomonatsverdienste1) Tarifverdienste

davon:

darunter:

Früheres Bundesgebiet und Berlin Früheres Bundesgebiet und Berlin-West

1965 18,2      18,3      19,1      17,7      15,0      15,0      18,8      18,1      
1975 40,6      40,5      42,1      40,0      35,4      34,6      39,8      38,3      
1985 67,6      67,6      66,3      66,4      57,5      56,8      62,3      61,0      
1995 98,5      98,4      98,4      98,6      80,4      79,8      80,9      79,9      
1996 . 76,7      . . 83,8      83,5      83,4      83,0      
1998 . 79,1      . . 86,5      86,2      86,0      85,7      
2000 . 83,2      . . 90,7      90,5      90,2      90,0      
2001 . 84,8      . . 92,7      92,5      92,4      92,1      
2002 . 86,3      . . 94,6      94,5      94,4      94,1      
2003 . 88,6      . . 97,0      96,9      96,9      96,7      
2004 . 90,3      . . 98,9      98,8      98,8      98,6      
2005 . 91,5      . . 100         100         100         100         
2006 . 92,8      . . 100,8      101,7      101,0      101,8      
2007 94,2      95,3      95,8      93,4      102,4      104,5      102,6      104,6      
2008 96,7      97,9      98,2      95,8      105,7      107,6      106,0      107,8      
2009 97,2      95,9      99,0      98,1      106,2      108,2      106,7      108,5      
2010 100         100         100         100         106,9      108,9      107,4      109,2      

Neue Bundesländer ohne Berlin Neue Bundesländer mit Berlin-Ost

1996 . 72,2      . . 81,4      82,3      79,1      80,3      
1998 . 76,4      . . 86,8      87,7      83,6      85,4      
2000 . 80,5      . . 90,6      91,2      88,1      89,2      
2002 . 84,8      . . 94,6      94,9      93,2      93,4      
2003 . 87,2      . . 96,8      96,9      96,0      96,1      
2004 . 89,5      . . 98,8      98,8      98,7      98,4      
2005 . 90,6      . . 100         100         100         100         
2006 . 92,4      . . 100,6      101,8      100,8      102,2      
2007 92,5      94,4      94,0      91,4      101,9      104,6      102,1      105,0      
2008 96,1      97,8      98,0      95,1      107,2      108,2      107,4      108,6      
2009 97,6      96,9      99,7      97,9      107,9      109,0      108,2      109,4      
2010 100         100         100         100         108,7      109,8      109,0      110,2      

Deutschland

1996 . 76,3      . . 83,6      83,4      82,8      82,7      
1998 . 79,0      . . 86,5      86,3      85,7      85,7      
2000 . 83,1      . . 90,7      90,5      89,9      89,9      
2002 . 86,2      . . 94,6      94,5      94,2      94,1      
2003 . 88,5      . . 97,0      96,9      96,7      96,6      
2004 . 90,2      . . 98,9      98,8      98,8      98,6      
2005 . 91,4      . . 100         100         100         100         
2006 . 92,8      . . 100,7      101,6      101,0      101,8      
2007 94,0      95,2      95,5      93,1      102,3      104,5      102,6      104,7      
2008 96,6      97,9      98,2      95,7      105,8      107,7      106,2      107,9      
2009 97,3      96,0      99,1      98,0      106,4      108,3      106,9      108,5      
2010 100         100         100         100         107,1      109,0      107,6      109,3      

1) Jahresergebnis errechnet als Durchschnitt aus den vier Erhebungsmonaten.– 2) Einschließlich Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern.– 3) Bis 1995: Oktober 1995 = 100, ab 1996: 2010 = 100.– 4) Bis
1994: 2000 = 100, ab 1995: 2005 = 100
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1960 1970 1980 1990 1991 2000 20101)

Sozialversicherungssysteme3) …………  15 438  40 334  122 773  196 629  252 674  396 714  471 174 
Rentenversicherung ............................  9 975  26 478  72 362  109 253  133 180  217 429  253 742 
Krankenversicherung ...........................  4 840  12 853  45 380  71 635  92 682  132 080  173 965 
Pflegeversicherung .............................. – – – – -  16 668  21 383 
Unfallversicherung ...............................   854  2 023  4 789  6 552  7 640  10 834  11 898 
Arbeitslosenversicherung ....................   521  1 776  10 743  20 368  35 640  49 696  36 182 

Sondersysteme4) …………………………..   115   561  1 879  3 294  3 568  5 733  24 965 

Leistungssysteme des öff. Dienstes …   4 911  12 285  23 687  32 760  35 807  50 106  58 036 
Darunter:

Pensionen ........................................... 3 467 8 092 16 844 22 568 23 287  33 632  42 391 

Leistungssysteme der Arbeitgeber ……  2 445  9 232  22 954  37 657  43 474  53 501  63 523 
Darunter:

Entgeltfortzahlung ................................  1 534  6 473  14 687  20 254  23 344  26 743  29 711 
Betriebliche Altersversorgung ..............   608  1 559  4 443  9 996  12 893  17 520  22 300 

Entschädigungssysteme5) ......……………  4 136  5 981  8 948  8 422  8 736  6 422  3 120 
Darunter:

Soziale Entschädigung ........................  1 990  3 756  6 776  6 528  6 865  4 965  2 155 

Förder- und Fürsorgesysteme …………   1 385  4 739  23 156  37 916  55 566  99 079  147 662 
Darunter:

Kindergeld und
Familienlastenausgleich ...................   468  1 478  8 783  7 414  10 435  31 970  41 575 

Erziehungsgeld und Elterngeld ............ – – –  2 474  3 232  3 732  4 680 
Grundsicherung für Arbeitsuchende .... – – – – – –  46 381 
Arbeitslosenhilfe und

sonstige Arbeitsförderung .................   80   61   924  4 611  9 042  15 094   629 
Sozialhilfe ............................................   538  1 592  6 538  14 158  18 103  25 763  24 911 
Kinder- und Jugendhilfe .......................   254   948  4 274  6 839  10 900  17 328  25 393 

Steuerliche Leistungen ………………….  3 887  11 052  19 751  23 356  27 180  38 064  30 736 

Sozialbudget3) ………………………………  32 306  84 177  222 874  338 329  397 335  606 134  760 596 

Kinder ..................................................   3 540  8 435  20 572  28 139  29 513  58 784  74 891 
Ehegatten ............................................  1 714  7 466  14 370  14 554  3 962  4 750  2 546 
Mutterschaft ........................................   301   656  1 975  2 480  1 444  1 789  2 474 
Krankheit .............................................  6 921  20 794  62 732  95 367  120 420  172 438  235 673 
Invalidität (allgemein) ...........................   2 532  5 422  15 376  26 124  33 454  49 449  58 995 
Arbeitslosigkeit ....................................   619  1 780  8 094  19 322  32 193  43 874  42 314 
Alter .....................................................  9 681  23 497  59 489  97 040  116 385  192 653  240 955 
Hinterbliebene .....................................   4 369  10 908  26 639  36 062  40 224  51 220  51 733 
Wohnen ...............................................    701  1 715  4 900  6 355  3 835  6 570  15 706 
Allgemeine Lebenshilfen .....................    458   367   936  1 447  1 459  3 185  4 455 

Sozialbudget6)………………………………  30 838  81 042  215 081  326 889  382 889  584 712  729 741 

1) Geschätzte Ergebnisse.– 2) Institutionen ohne Verrechnungen.– 3) Sozialversicherungssysteme und Sozialbudget
insgesamt konsolidiert um die Beiträge des Staates.– 4) Ab 2009 einschließlich Privater Kranken- und Pflegeversicher-
ung.– 5) Im Wesentlichen für die Kriegsopferversorgung, den Lastenausgleich und die Wiedergutmachung sowie sons-
tige Entschädigungen.– 6) Ohne Verwaltungs- und sonstige Ausgaben.

Quelle: BMAS

Leistungen nach Institutionen2)

Leistungen nach Funktionen

Früheres Bundesgebiet Deutschland

Mio Euro
Sozialbudget: Leistungen nach Institutionen und Funktionen

Tabelle 47*
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

1960 1970 1980 1990 1991 2000 20102)

Sozialbeiträge .....................................   19 210  51 773  146 802  242 496  296 464  418 000  501 030 
der Versicherten ...........................   6 768 18 701 52 873 95 368 118 246  175 914  230 599 

Arbeitnehmer .............................   6 097 16 666 46 658 78 186 99 859  144 061  175 707 
Selbstständige ...........................   187  537 2 538 4 248 4 684  7 701  13 632 
Eigenbeiträge von Empfäng-
  ern sozialer Leistungen ...........   246  120  282 6 691 8 873  15 717  27 064 
Übrige .......................................   238 1 378 3 394 6 242 4 830  8 435  14 197 

der Arbeitgeber .............................   12 442 33 073 93 929 147 128 178 218  242 086  270 431 
tatsächliche Beiträge .................   8 064 18 436 56 168 92 267 117 572  165 877  187 341 
unterstellte Beiträge3) ...................   4 378  14 637  37 761  54 862  60 646  76 209  83 090 

Zuschüsse des Staates ....................   13 252  32 824  80 110  107 915  110 718  201 972  294 525 
Sonstige Einnahmen ........................   2 624 4 072 6 067 8 967 13 916  14 827  14 428 
Sozialbudget4).....................................   35 087  88 670  232 978  359 378  421 099  634 799  809 983 

 
Sozialbeiträge .....................................  54,8 58,4 63,0 67,5 70,4 65,8 61,9 

der Versicherten ...........................  19,3 21,1 22,7 26,5 28,1 27,7 28,5 
Arbeitnehmer .............................  17,4 18,8 20,0 21,8 23,7 22,7 21,7 
Selbstständige ...........................  0,5 0,6 1,1 1,2 1,1 1,2 1,7 
Eigenbeiträge von Empfäng-
  ern sozialer Leistungen ...........  0,7 0,1 0,1 1,9 2,1 2,5 3,3 
Übrige .......................................  0,7 1,6 1,5 1,7 1,1 1,3 1,8 

der Arbeitgeber .............................  35,5 37,3 40,3 40,9 42,3 38,1 33,4 
tatsächliche Beiträge .................  23,0 20,8 24,1 25,7 27,9 26,1 23,1 
unterstellte Beiträge3) ...................  12,5 16,5 16,2 15,3 14,4 12,0 10,3 

Zuschüsse des Staates ....................  37,8 37,0 34,4 30,0 26,3 31,8 36,4 
Sonstige Einnahmen ........................  7,5 4,6 2,6 2,5 3,3 2,3 1,8 
Sozialbudget .......................................  100   100   100   100   100   100   100   

 
 

Unternehmen ...............................   12 153  29 337  76 526  119 339  147 907  197 104  216 040 
Bund .............................................   8 822 21 143 54 294 69 191 77 108  130 106  196 869 
Länder ..........................................   4 878 11 942 26 773 37 093 33 847  58 215  70 112 
Gemeinden ...................................   1 768 6 044 18 208 30 533 34 383  56 491  77 145 
Sozialversicherung .......................   86  230  743 1 183 1 456  2 755  2 958 
Private Organisationen .................   352  748 2 706 5 116 6 332  10 437  11 699 
Private Haushalte .........................   7 028 19 199 53 667 96 850 119 911  179 239  235 096 
Übrige Welt ..................................  –   27  62  73  156   451  65 

Sozialbudget4).....................................   35 087  88 670  232 978  359 378  421 099  634 799  809 983 

 
Unternehmen ...............................  34,6 33,1 32,8 33,2 35,1 31,0 26,7 
Bund .............................................  25,1 23,8 23,3 19,3 18,3 20,5 24,3 
Länder ..........................................  13,9 13,5 11,5 10,3 8,0 9,2 8,7 
Gemeinden ...................................  5,0 6,8 7,8 8,5 8,2 8,9 9,5 
Sozialversicherung .......................  0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
Private Organisationen .................  1,0 0,8 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 
Private Haushalte .........................  20,0 21,7 23,0 26,9 28,5 28,2 29,0 
Übrige Welt ..................................  –  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0  

Sozialbudget ...................................  100   100   100   100   100   100   100   

1) Konsolidiert.– 2) Geschätzte Ergebnisse.– 3) Für Direktleistungen und Pensionsrückstellungen. Gegenwert für Leis-
tungen, die Arbeitnehmer oder sonstige Berechtigte vom Arbeitgeber direkt erhalten, wenn für gleichartige Leistungen
ein beitragsorientiertes System besteht, so auch beispielsweise für die Finanzierung des beamtenrechtlichen Systems.–
4) Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Beiträge des Staates).

Quelle: BMAS

Anteile in vH

Mio Euro

Anteile in vH

Nach Quellen
Mio Euro

Früheres Bundesgebiet Deutschland

Sozialbudget: Finanzierung nach Arten und Quellen1)

Nach Arten
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416 Statistischer Anhang 

Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 
Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

vH vH DM / Euro DM / Euro

1957 14,0      750     4 281     x     240,90  57,3  x      5 043    
1960 14,0      850     5 072     5,94 / x 270,70  53,2  x      6 101    
1965 14,0     1 200     7 275     9,40 / x 377,90  49,1  x      9 229    
1970 17,0     1 800     10 318     6,35 / x 550,20  49,5  55,2  13 343    
1975 18,0     2 800     16 520     x / 11,10 929,30  48,6  55,2  21 808    
1980 18,0     4 200     21 911     4,00 / x 1 232,50  50,2  57,6  29 485    
1985 18,7/19,2 5 400     27 099     x / 3,00 1 524,40  51,1  57,4  35 286    
1990 18,7     6 300     31 661     x / 3,10 1 781,00  50,2  55,0  41 946    
1995 18,6     7 800      46,23     x / 0,50 2 080,35  49,2  53,9  50 665    
1996 19,2     8 000      46,67     x / 0,95 2 100,15  48,5  53,4  51 678    
1997 20,3     8 200      47,44     x / 1,65 2 134,80  48,7  54,0  52 143    
1998 20,3     8 400      47,65     x / 0,44 2 144,25  48,5  53,6  52 925    
1999 20,3/19,5 8 500      48,29     x / 1,34 2 173,05  48,4  53,3  53 507    
2000 19,3     8 600      48,58     x / 0,60 2 186,10  48,2  52,9  54 256    
2001 19,1     8 700      49,51     x / 1,91 2 227,95  48,0  52,6  55 124    
2002 19,1     4 500      25,86     x / 2,16 1 163,70  48,3  52,9  28 626    
2003 19,5     5 100      26,13     x / 1,04 1 175,85  48,5  53,3  28 938    
2004 19,5     5 150      26,13     x     1 175,85  48,6  53,0  29 060    
2005 19,5     5 200      26,13     x     1 175,85  48,3  52,6  29 202    
2006 19,5     5 250      26,13     x     1 175,85  47,8  52,3  29 494    
2007 19,9     5 250      26,27     x / 0,54 1 182,15  47,2  51,4  29 951    
2008 19,9     5 300      26,56     x / 1,10 1 195,20  46,6  50,5  30 625    
2009 19,9     5 400      27,20     X / 2,41 1 224,00  47,6  52,0  30 506    
2010 19,9     5 500      27,20     X      1 224,00  47,1  51,5  32 003    
2011 19,9     5 500      27,47     X / 0,99 1 236,15  … … 30 268    

1992 17,7     4 800      26,57     11,65 / 12,73 1 195,65  x     x     x    
1993 17,5     5 300      32,17     6,10 / 14,12 1 447,65  x     x     x    
1994 19,2     5 900      34,49     3,64 / 3,45 1 552,05  x     x     x    
1995 18,6     6 400      36,33     2,78 / 2,48 1 634,85  x     x     x    
1996 19,2     6 800      38,38     4,38 / 1,21 1 727,10  x     x     x    
1997 20,3     7 100      40,51     x / 5,55 1 822,95  x     x     x    
1998 20,3     7 000      40,87     x / 0,89 1 839,15  x     x     x    
1999 20,3/19,5 7 200      42,01     x / 2,79 1 890,45  x     x     x    
2000 19,3     7 100      42,26     x / 0,60 1 901,70  x     x     x    
2001 19,1     7 300      43,15     x / 2,11 1 941,45  x     x     x    
2002 19,1     3 750      22,70     x / 2,89 1 021,50  x     x     x    
2003 19,5     4 250      22,97     x / 1,19 1 033,65  x     x     x    
2004 19,5     4 350      22,97     x     1 033,65  x     x     x    
2005 19,5     4 400      22,97     x     1 033,65  x     x     x    
2006 19,5     4 400      22,97     x     1 033,65  x     x     x    
2007 19,9     4 550      23,09     x / 0,54 1 039,65  x     x     x    
2008 19,9     4 500      23,34     x / 1,10 1 050,30  x     x     x    
2009 19,9     4 550      24,13     x / 3,38 1 085,85  x     x     x    
2010 19,9     4 650      24,13     x      1 085,85  x     x     x    
2011 19,9     4 800      24,37     X / 0,99 1 096,85  x     x     x    

1) Früher Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten; ohne Knappschaft.– 2) Ab 1. Januar, für 1983 ab 1. Sep-
tember, für 1985 ab 1. Juni, für 1991/1999 ab 1. April geänderter Beitragssatz.– 3) Ab 1992 aktueller Rentenwert, jeweils
Stand 1. Juli.– 4) Bis 1982 (Ausnahme 1975) jeweils zum 1.1. des Jahres; 1975 und ab 1983 jeweils zum 1.7. des Jahres
vor Abzug des KVdR-Beitrags.– 5) Fiktive Altersrente eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt
nach 45 Versicherungsjahren.– 6) Standardrente am 1. Juli des Jahres, vor 1983 am 1. Januar des Jahres.– 7) Durch-
schnittliche Brutto-/Nettorente gemessen am durchschnittlichen Brutto-/Nettoarbeitsentgelt.– 8) Rentenniveau ab 1970
netto vor Steuern; vgl. §154 (3) SGB VI; RV-Nachhaltigkeitsgesetz.– 9) Nur für früheres Bundesgebiet.– a) Für "Stan-
dardrente“ vorläufige Ergebnisse.

Quellen: Deutsche Rentenversicherung Bund

Früheres Bundesgebiet

Neue Bundesländer und Berlin-Ost

Kenngrößen für die Beitragsbemessung und die Leistungen in der 
Allgemeinen Rentenversicherung1)

Beitrags-    
satz2)Jahr

Beitrags-
bemessungs-

grenze 
(Monat)

Allgemeine 
Bemessungs-

grundlage / 
aktueller 

Rentenwert 
(im Jahr)3)

Durch-
schnittliches 
Bruttojahres-
arbeitsentgelt 

aller Ver-
sicherten9)

DM / Euro vH

Rentenniveau7)

Rentenanpas-
sungs-

sätze4) zum
1. Januar /

1. Juli

Standardrente5)

brutto netto8)

Monatliche 
Rente6)

(brutto)
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

1960 7 872   4 437   3 435  662  152  234   59,2 64,7  56,0  9,9  
1990 15 013   10 369   4 644 1 031  543  291   60,6 63,2  53,4  15,4  
1993 15 828   11 144   4 684 1 162  599  350   60,6 63,3  53,4  15,6  
1995 16 527   11 815   4 712 1 207  651  330   60,3 63,0  52,8  15,7  
1997 17 202   12 473   4 729 1 159  648  308   60,1 62,6  52,3  15,9  
1999 17 782   13 088   4 694 1 177  708  295   60,5 62,5  52,0  16,0  
2001 18 473   13 772   4 701 1 125  675  289   60,5 62,7  51,3  16,2  
2003 18 938   14 225   4 713 1 155  687  330   61,1 63,2  50,2  16,7  
2004 19 181   14 460   4 721 1 113  671  308   61,1 63,3  50,0  16,8  
2005 19 421   14 681   4 740 1 073  643  301   61,2 63,4  50,0  17,2  
2006 19 543   14 807   4 735 1 088  652  310   61,2 63,4  50,1  17,1  
2007 19 697   14 968   4 729 1 020  591  302   61,0 63,3  50,1  17,3  
2008 19 783   15 073   4 709 1 026  596  301   61,0 63,3  50,2  17,9  
2009 19 885   15 195   4 690 1 028  589  303   60,9 63,4  50,3  18,1  
2010 19 995   15 295   4 700 1 014  563  306   61,0 63,8  50,3  18,4  

1993 4 011   2 969   1 043  357  189  111   59,2 62,2  49,4    x
1995 4 534   3 335   1 199  535  350  118   59,6 61,3  49,7  16,0  
1997 4 761   3 555   1 206  340  188  90   57,9 60,7  49,6  16,0  
1999 4 870   3 669   1 201  294  171  79   58,4 60,7  50,0  16,4  
2001 4 992   3 793   1 199  260  144  76   58,6 61,1  49,7  16,7  
2003 5 036   3 846   1 190  255  140  79   59,0 61,5  49,4  17,0  
2004 5 072   3 882   1 190  250  137  78   59,1 61,7  49,3  17,2  
2005 5 063   3 900   1 163  239  131  74   59,3 61,9  49,4  17,5  
2006 5 061   3 912   1 149  212  105  74   59,3 62,3  49,6  17,5  
2007 5 037   3 902   1 135  221  114  73   59,3 62,3  49,6  18,1  
2008 5 021   3 884   1 137  221  114  74   59,5 62,3  49,9  18,4  
2009 5 048   3 915   1 133  220  108  74   59,2 62,3  50,3  18,5  
2010 5 018   3 913   1 105  223  110  74   59,2 62,2  50,5  18,9  

1993 19 840   14 113   5 727 1 520  788  460   60,3 63,0  52,5    x
1995 21 061   15 150   5 911 1 742 1 001  447   60,1 62,4  52,1  15,8  
1997 21 963   16 028   5 935 1 499  837  398   59,6 62,1  51,7  15,9  
1999 22 652   16 757   5 895 1 470  878  374   60,1 62,2  51,6  16,1  
2001 23 465   17 565   5 900 1 384  819  365   60,2 62,4  51,0  16,3  
2003 23 974   18 071   5 903 1 410  827  409   60,7 62,9  50,1  16,8  
2004 24 254   18 343   5 911 1 363  808  385   60,8 63,1  49,8  16,9  
2005 24 484   18 580   5 903 1 312  773  375   60,8 63,2  49,9  17,2  
2006 24 604   18 720   5 884 1 300  757  384   60,9 63,2  50,0  17,2  
2007 24 734   18 870   5 864 1 242  704  376   60,7 63,1  50,0  17,4  
2008 24 804   18 957   5 846 1 247  710  374   60,7 63,2  50,1  18,0  
2009 24 932   19 110   5 823 1 247  697  377   60,6 63,2  50,3  18,2  
2010 25 013   19 208   5 805 1 237  674  380   60,7 63,5  50,4  18,5  

1) Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen, reine KLG-Leistungen, Nullrenten und ohne Renten nach Art. 2 RÜG.– 
2) 1991/1992 Untererfassung aufgrund RRG' 92 und Änderung des Datensatzaufbaus.– 3) Das durchschnittliche Zu-
gangsalter ist für jedes Jahr als Querschnitt berechnet und durch Rechtsänderungen (zum Beispiel: Einführung des
flexiblen Altersruhegeldes 1973, Herabsetzung der Wartezeit für den Bezug einer Regelaltersrente im Jahr 1984 und An-
hebung der Altersgrenzen seit 1997) und durch sich im Zeitablauf ändernde Altersstrukturen beeinflusst, vor 1980 ohne
Knappschaft.– 4) Altersrenten und Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit.– 5) Witwen-/Witwerrenten, Waisen-
und Erziehungsrenten; nicht enthalten: wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhende Renten.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Deutschland

Renten-
bezugs-
dauer2)3) 

der Ver-
sicherten-
renten4)

Alters

vermin-
derter 

Erwerbs-
fähigkeit

Jahre
Früheres Bundesgebiet

Anzahl (1 000)

davon: Renten
wegen

darunter: Renten 
wegen

Alters

Neue Bundesländer und Berlin-Ost

ins-      
gesamt

ins-      
gesamt

davon: 

Struktur der Leistungsempfänger in der Gesetzlichen Rentenversicherung

Rentenbestand1) Rentenneuzugänge1)2) Rentenzugangsalter2)3)

Jahr Ver-
sicherten-
renten4)

Renten 
wegen 
Todes5)

Todes5)

ins-
gesamt
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 
Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Nachrichtlich:

  1957 7,26 4,99 1,74 6,37 5,46 0,29  0,39 0,14  0,89    x
  1970 26,25 21,67 3,66 24,39 19,63 1,05  2,38 0,54  1,86    x
  1980 69,05 56,86 10,80 67,57 55,92 2,19  6,54 1,33  1,48   2,1       
  1990 108,62 89,43 15,18 103,72 89,92 2,79  5,61 1,85  4,90   2,6       
  1991 115,53 93,73 16,74 110,07 95,31 3,08  5,78 2,01  5,45   2,6       
  1992 121,64 98,84 19,79 116,34 100,68 3,41  6,03 2,17  5,31    x
  1993 124,00 100,40 20,77 123,89 106,79 3,82  6,69 2,30  0,11    x
  1994 136,33 110,32 23,99 131,85 113,51 4,07  7,36 2,34  4,48    x
  1995 140,93 115,21 23,91 137,87 118,37 4,22  8,15 2,47  3,05    x
  1996 148,27 120,68 25,18 142,21 122,04 4,37  8,61 2,49  6,06    x
  1997 155,81 127,04 27,45 145,72 126,33 3,27  9,16 2,34  10,08    x
  1998 161,91 127,86 32,79 150,40 130,67 3,08  9,54 2,39  11,50    x
  1999 168,76 134,02 33,45 155,29 134,87 3,16  9,92 2,48  13,47    x
  2000 172,64 137,75 33,33 160,79 139,49 3,52  10,26 2,60  11,85    x
  2001 178,42 139,89 36,20 166,08 144,07 3,69  10,62 2,71  12,35    x
  2002 181,31 141,04 38,78 171,94 149,19 3,82  11,21 2,78  9,37    x
  2003 188,39 144,65 42,39 176,84 153,20 3,87  11,82 2,83  11,56    x

  1991 16,02 13,09 2,88 15,75 13,63 0,11  1,75 0,25  0,26    x
  1992 20,84 16,64 3,96 23,19 20,42 0,20  1,28 0,46  –    2,35    x
  1993 23,30 18,43 4,60 27,34 23,94 0,30  1,45 0,61  –    4,04    x
  1994 27,03 20,91 5,88 32,52 28,14 0,49  1,73 0,69  –    5,49    x
  1995 29,93 22,99 6,53 38,06 32,64 0,68  2,25 0,77  –    8,13    x
  1996 31,28 23,82 7,15 40,95 34,96 0,84  2,50 0,73  –    9,67    x
  1997 33,15 25,02 7,78 42,26 36,06 0,70  2,76 0,69  –    9,11    x
  1998 34,10 24,42 9,30 43,86 37,33 0,81  2,94 0,71  –    9,77    x
  1999 34,78 25,14 9,09 43,37 36,90 0,74  2,93 0,70  –    8,59    x
  2000 33,70 24,41 9,09 44,97 38,26 0,81  3,02 0,74  –  11,27    x
  2001 33,81 23,69 9,81 46,12 39,27 0,85  3,08 0,75  –  12,31    x
  2002 34,19 23,39 10,49 47,69 40,55 0,91  3,19 0,75  –  13,50    x
  2003 35,50 23,73 11,48 49,04 41,67 0,89  3,30 0,81  –  13,55    x

  1991 131,54 106,82 19,62 125,82 108,94 3,20  7,52 2,26    5,72    x
  1992 142,49 115,48 23,75 139,53 121,10 3,61  7,31 2,64    2,96   2,6       
  1993 147,30 118,83 25,37 151,23 130,73 4,12  8,14 2,91  –    3,92   1,9       
  1994 163,35 131,23 29,87 164,37 141,64 4,56  9,10 3,04  –    1,02   1,5       
  1995 170,86 138,20 30,44 175,93 151,00 4,90  10,41 3,24  –    5,08   0,9       
  1996 179,55 144,50 32,33 183,16 157,00 5,21  11,11 3,23  –    3,62   0,6       
  1997 188,96 152,06 35,22 187,99 162,40 3,97  11,92 3,02    0,97   0,6       
  1998 196,00 152,28 42,08 194,27 168,00 3,88  12,48 3,10    1,74   0,7       
  1999 203,55 159,16 42,53 198,67 171,77 3,89  12,85 3,18    4,88   1,0       
  2000 206,34 162,16 42,42 205,76 177,75 4,33  13,28 3,34    0,58   1,0       
  2001 212,23 163,58 46,01 212,20 183,34 4,54  13,70 3,46    0,04   0,9       
  2002 215,51 164,43 49,26 219,63 189,75 4,73  14,40 3,53  –    4,13   0,6       
  2003 223,89 168,39 53,87 225,88 194,86 4,77  15,12 3,63  –    1,99   0,5       
  2004 224,75 168,38 54,37 227,71 197,45 4,65  14,22 3,66  –    2,97   0,3       
  2005 224,18 167,98 54,81 228,11 198,81 4,50  13,40 3,66  –    3,93   0,1       
  2006 235,87 179,48 54,91 228,30 199,42 4,46  13,02 3,55    7,56   0,6       
  2007 231,33 173,77 55,94 230,15 200,66 4,57  13,63 3,45    1,18   0,7       
  2008 237,42 179,09 56,43 233,65 203,16 4,83  14,01 3,46    3,77   1,0       
  2009 239,33 180,65 57,33 239,12 207,64 5,13  14,40 3,49    0,21   1,0       
  2010 244,69 184,40 58,98 242,64 211,04 5,24  14,32 3,41    2,06   1,1       

1) Früher Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten; ohne Knappschaft.– 2) Darunter ab 1999: Beiträge für Kin-
dererziehungszeiten.– 3) Allgemeiner und zusätzlicher Bundeszuschuss (ab 1998).– 4) Ab 1999 ohne gemäß § 291b
SGB VI vom Bund erstattete einigungsbedingte Leistungen.– 5) KVdR: Krankenversicherung der Rentner, PVdR: Pflege-
versicherung der Rentner ab 1995.– 6) Früher Schwankungsreserve; bis 1991 früheres Bundesgebiet, ab 1992
nur für Deutschland insgesamt.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund
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darunter:
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Tabelle 51*
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

1996 1998 2000 2002 2008 2009

Gesundheitsausgaben, insgesamt ……………  195 478 201 805 212 951 228 774 264 506 278 345 
Nach Ausgabenträgern
Davon:

Öffentliche Haushalte  ....................................  18 217 13 420 13 614 14 332 13 416 13 655 
Gesetzliche Krankenversicherung  ..................  116 143 117 734 123 914 132 935 151 465 160 854 
Soziale Pflegeversicherung  ............................  10 930 15 813 16 706 17 319 19 161 20 312 
Gesetzliche Rentenversicherung  ...................  4 431 3 092 3 528 3 729 3 862 4 014 
Gesetzliche Unfallversicherung  ......................  3 426 3 554 3 687 3 852 4 274 4 459 
Private Krankenversicherung2) ……………….  14 618 16 148 17 604 19 453 24 896 25 957 
Arbeitgeber .....................................................  8 086 8 508 8 677 9 447 11 255 11 592 
Private Haushalte / private Organisationen3) …… 19 627 23 535 25 220 27 706 36 176 37 504 

Nach Leistungsarten
Davon:

Prävention / Gesundheitsschutz  ....................  7 470 6 817 7 507 8 244 10 703 11 135 
Ärztliche Leistungen  ......................................  53 100 55 015 57 058 60 363 71 617 75 939 
Pflegerische / therapeutische Leistungen ....... 47 072 49 921 52 203 55 628 61 938 65 674 
Unterkunft / Verpflegung  ................................  15 363 15 256 16 421 16 951 19 114 20 014 
Waren  ............................................................  51 473 52 993 56 715 62 143 73 805 76 788 
Transporte  .....................................................  2 948 3 101 3 423 3 802 4 511 4 835 
Verwaltungsleistungen  ...................................  9 949 10 700 11 332 12 435 13 509 14 311 
Investitionen ................................................... 8 103 8 000 8 292 9 208 9 308 9 650 

Nach Einrichtungen
Davon:

Gesundheitsschutz  ........................................  1 684 1 632 1 806 2 009 1 899 1 899 
Ambulante Einrichtungen  ...............................  93 070 95 690 101 608 110 862 131 740 138 221 
Stationäre / teilstationäre Einrichtungen .......... 71 329 74 480 78 477 82 361 94 678 100 187 
Rettungsdienste ..............................................  1 763 1 884 2 056 2 271 2 837 3 046 
Verwaltung  .....................................................  11 171 11 943 12 649 13 835 15 101 15 969 
Sonstige Einrichtungen / private Haushalte ..... 7 746 7 591 7 427 7 530 7 795 8 113 
Ausland  .........................................................   611  584  634  698 1 147 1 261 
Investitionen ................................................... 8 103 8 000 8 292 9 208 9 308 9 650 

Ausgewählte Kennziffern:
Gesundheitsausgaben, insgesamt 

in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (vH) ... 10,4 10,3 10,3 10,7 10,7 11,6 
je Einwohner (Euro)  ....................................  2 390 2 460 2 590 2 770 3 220 3 400 

Nachrichtlich:
Einkommensleistungen4) …………………………… 65 819 61 888 66 723 67 189 64 844 65 276 

1) Gesundheitsausgaben sowie Ausgaben für den erweiterten Leistungsbereich des Gesundheitswesens. Grundlage ist
die Definition der OECD.– 2) Ab 1995 einschließlich privater Pflege-Pflichtversicherung.– 3) Private Organisationen ohne
Erwerbszweck.– 4) Kranken-, Verletzten- und Übergangsgelder, vorzeitige Renten bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
sowie die Entgeltfortzahlungen bei Krankheit und Mutterschaft.

Gesundheitsausgaben1) in Deutschland
Mio Euro

Tabelle 52*
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 
Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

1970 x  30 646  17 839  4 798   8 009   x  x   x   x   
1980 x  35 395  20 638  4 454   10 303   x  x   x   x   
1990 55 832  38 272  22 807  4 427   11 038   17 560  11 419   4 555   1 586   
1991 56 843  39 011  23 229  4 631   11 150   17 832  11 575   4 687   1 570   
1995 58 749  40 703  23 903  5 065   11 735   18 046  11 983   4 596   1 467   
2000 59 248  41 391  23 661  5 876   11 853   17 858  11 794   4 685   1 379   
2001 59 145  41 422  23 487  6 097   11 839   17 723  11 697   4 819   1 207   
2002 58 888  41 501  23 352  5 118   13 030   17 387  11 499   4 436   1 452   
2003 57 896  40 529  22 957  4 576   12 996   17 367  11 926   4 037   1 405   
2004 58 141  40 695  22 900  4 596   13 199   17 446  12 010   4 057   1 378   
2005 58 100  40 475  22 985  4 331   13 160   17 624  12 577   3 728   1 320   
2006 58 002  40 549  23 045  4 323   13 181   17 453  12 524   3 663   1 265   
2007 58 076  40 848  23 537  4 121   13 189   17 228  12 578   3 432   1 219   
2008 58 108  41 212  23 964  4 063   13 185   16 896  12 417   3 305   1 174   
2009 57 988  41 397  24 197  4 017   13 184   16 590  12 271   3 188   1 132   
2010 57 842  41 565  24 358  4 038   13 169   16 278  12 082   3 101   1 094   

1991 14 440  11 681  8 105  547   3 028   2 759  2 525    208   26   
1995 13 137  10 184  6 316  643   3 225   2 953  2 573    321   59   
2000 12 567  9 811  5 666  687   3 457   2 756  2 374    314   69   
2001 12 113  9 699  5 671  565   3 463   2 414  2 094    247   73   
2002 12 073  9 631  5 603  477   3 552   2 442  2 110    255   77   
2003 12 227  9 844  5 781  453   3 610   2 383  2 082    225   76   
2004 12 139  9 796  5 691  473   3 632   2 343  2 035    232   75   
2005 12 088  9 540  5 433  461   3 647   2 548  2 228    215    105   
2006 12 011  9 512  5 427  453   3 632   2 500  2 188    206    106   
2007 11 946  9 525  5 477  432   3 617   2 421  2 134    187    100   
2008 11 844  9 520  5 494  425   3 601   2 323  2 051    177   94   
2009 11 732  9 484  5 483  415   3 585   2 248  1 989    169   90   
2010 11 631  9 440  5 451  419   3 570   2 191  1 940    167   85   

1991 71 283  50 692  31 334  5 178   14 178   20 591  14 100   4 895   1 596   
1995 71 886  50 888  30 219  5 708   14 960   20 999  14 555   4 918   1 525   
2000 71 815  51 201  29 328  6 564   15 310   20 614  14 167   4 998   1 448   
2001 71 258  51 122  29 158  6 662   15 302   20 136  13 792   5 066   1 279   
2002 70 961  51 133  28 955  5 595   16 583   19 829  13 609   4 691   1 529   
2003 70 124  50 373  28 738  5 029   16 606   19 751  14 008   4 262   1 481   
2004 70 280  50 491  28 592  5 069   16 831   19 789  14 046   4 290   1 453   
2005 70 188  50 016  28 418  4 791   16 806   20 172  14 805   3 943   1 424   
2006 70 013  50 061  28 472  4 776   16 813   19 952  14 712   3 869   1 371   
2007 70 022  50 372  29 014  4 553   16 806   19 650  14 712   3 619   1 319   
2008 69 952  50 733  29 459  4 488   16 786   19 220  14 469   3 483   1 268   
2009 69 719  50 881  29 680  4 432   16 769   18 838  14 260   3 357   1 221   
2010 69 474  51 005  29 809  4 457   16 739   18 469  14 022   3 268   1 179   

1995  32  32   12  3   17   x  x   x   x   
2000  309   216   116  18   82   93  56    17   21   
2001  307   218   115  19   84   89  53    18   19   
2002  307   216   109  19   87   91  52    17   22   
2003  298   210   104  17   89   88  50    16   22   
2004  289   206   96  17   93   83  46    15   22   
2005  289   207   92  18   97   82  44    15   23   
2006  285   209   90  18   101   76  37    15   24   
2007  292   216   91  20   105   76  36    16   24   
2008  292   217   90  19   108   75  36    15   24   
2009  292   219   89  19   111   74  35    14   24   
2010  294   222   88  19   114   72  35    14   24   

1) Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige bis 1985 Jahresdurchschnitte, ab 1996 Stichtag 1. Juli.– 2) Ab 1995
wird Berlin-Ost dem früheren Bundesgebiet zugerechnet.

Tausend Personen

ins-
gesamt

Ins-
gesamt

Versicherte1) in der Gesetzlichen Krankenversicherung

Jahr
freiwillige 
Mitglieder RentnernRentner

ins-
gesamt Pflicht-

mitgliedern

Versicherte mit Wohnsitz im Ausland

Mitglieder Mitversicherte Familienangehörige
davon: davon: von

Deutschland

Neue Bundesländer2)

freiwilligen 
Mitgliedern

Früheres Bundesgebiet2)

Pflicht-
mitglieder
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

darunter:

1970 13,35 12,77  12,87 12,19 2,79 1,30   2,16     3,07  0,63  0,48    
1980 45,22 42,71  45,93 43,95 7,85 6,58   6,43     13,02  1,92  – 0,71    
1990 75,54 72,53  72,43 68,63 12,46 6,65   11,17     22,80  3,72  3,12    
1991 78,85 75,53  81,71 77,53 13,67 7,54   12,52     25,12  4,05  – 2,86    
1995 100,53 96,60  103,07 97,29 16,71 8,90   12,81     34,02  4,95  – 2,61    
1997 104,83 101,61  103,97 98,23 17,51 9,80   13,19     34,98  5,26  0,68    
1998 106,68 103,58  106,08 100,10 17,79 9,00   13,95     36,02  5,58  0,95    
1999 109,84 106,67  109,03 102,68 18,21 9,10   15,09     36,03  5,89  – 0,08    
2000 112,62 109,37  111,46 105,05 18,49 9,31   15,62     36,81  6,02  – 0,51    
2001 114,63 111,07  115,67 108,89 18,89 9,65   17,26     37,11  6,35  – 2,78    
2002 118,18 115,01  118,93 111,79 19,17 9,59   18,98     38,16  6,68  – 3,22    
2003 120,12 117,26  120,48 113,14 19,65 9,87   19,63     38,38  6,86  – 3,32    
2004 122,74 119,10  116,49 108,98 18,46 9,43   17,71     38,98  6,82  2,88    
2005 124,04 119,21  119,24 111,74 18,55 8,30   20,53     40,08  6,86  1,05    
2006 125,75 118,85  122,38 114,79 19,03 8,68   20,88     41,21  6,82  1,42    
2007 130,67 125,42  127,40 119,51 19,68 8,95   22,51     41,57  6,90  1,17    

1991 13,30 13,01  11,88 11,21 1,70 1,42   2,04     4,07  0,66  1,42    
1995 19,81 19,25  20,94 19,70 2,96 1,93   3,25     6,73  1,19  – 0,94    
1997 21,32 20,78  21,33 20,05 2,99 2,12   3,19     7,35  1,19  – 0,12    
1998 21,07 20,70  21,39 20,02 2,99 1,84   3,24     7,56  1,24  – 0,34    
1999 21,37 20,83  21,89 20,52 2,98 1,86   3,44     7,72  1,28  0,00    
2000 21,19 20,68  22,24 20,89 3,02 1,92   3,66     7,73  1,28  0,61    
2001 21,16 20,82  23,14 21,75 3,01 1,96   4,10     7,87  1,29  0,09    
2002 21,52 21,19  24,10 22,54 3,13 1,90   4,47     8,14  1,34  – 0,19    
2003 21,53 21,12  24,62 23,08 3,21 1,94   4,59     8,42  1,35  – 0,13    
2004 21,53 21,01  23,69 22,18 2,97 1,84   4,10     8,61  1,29  1,14    
2005 21,71 21,04  24,57 23,11 2,99 1,63   4,83     8,88  1,29  0,62    
2006 21,87 21,00  25,63 23,89 3,21 1,68   4,95     9,12  1,29  0,21    
2007 22,90 22,06  26,48 24,92 3,37 1,74   5,28     9,28  1,28  0,62    

1991 92,15 88,53  93,59 88,74 15,38 8,96   14,56     29,19  4,71  – 1,44    
1995 120,35 115,85  124,00 116,99 19,67 10,84   16,06     40,75  6,14  – 3,55    
1997 126,15 122,39  125,29 118,29 20,49 11,92   16,38     42,34  6,45  0,55    
1998 127,75 124,28  127,47 120,12 20,78 10,84   17,19     43,58  6,82  0,61    
1999 131,20 127,50  130,92 123,21 21,72 10,97   26,89     43,33  7,17  – 0,08    
2000 133,81 130,05  133,70 125,94 22,01 11,23   28,01     44,16  7,30  0,10    
2001 135,79 131,89  138,81 130,63 22,42 11,60   30,49     44,60  7,64  – 2,69    
2002 139,71 136,21  143,03 134,33 22,80 11,49   32,24     45,79  8,02  – 3,41    
2003 141,05 137,78  145,09 136,22 23,33 11,82   33,52     46,31  8,21  – 3,40    
2004 144,27 140,11  140,18 131,16 21,86 11,26   30,01     47,17  8,11  4,02    
2005 145,74 140,25  143,81 134,85 21,95 9,93   33,57     48,53  8,16  1,68    
2006 149,93 142,18  148,00 138,68 22,69 10,36   34,11     49,93  8,11  1,63    
2007 156,06 149,96  153,93 144,43 23,55 10,69   36,47     50,42  8,20  1,70    
2008 162,52 155,88  160,94 150,90 24,65 10,93   38,25     52,14  8,23  1,43    
2009 172,20 158,59  170,78 160,40 26,39 11,22   40,28     55,41  8,91  1,42    
2010 175,60 … 175,99 164,96 27,09 11,42   40,77     58,13  9,51  – 0,39    

1) Bis 2001 eigene Umrechnung der Grunddaten mit dem unwiderruflichen Euro-Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583
DM.– 2) Einschließlich Beiträge aus geringfügiger Beschäftigung.– 3) Leistungsausgaben, Verwaltungskosten, Vermö-
gensaufwendungen und sonstige Aufwendungen ohne RSA.– 4) Für alle Versicherten: Mitglieder (einschließlich Rent-
ner) und deren Familienangehörigen.– 5) Ohne Dialysesachkosten und Soziotherapie, mit Belegärzten sowie mit Ausga-
ben für ärztliche Behandlung bei Empfägnisverhütung, ab 2004 Ausgabenreduzierung durch Praxisgebühr.– 6) Bis 2008
korrigiert um RSA-Salden einschließlich DMP-Verwaltungskostenpauschale.– 7) Ab 1995 wird Berlin-Ost dem früheren
Bundesgebiet zugerechnet.– a) Unter Berücksichtigung des RSA-West-Ost Transfers in Höhe von 0,61 Mrd Euro.

 Quelle: BMG
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 
Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Mrd Euro2) Mrd Euro2) Euro

1970 8,83      390           x 3,36     420       420               x
1975 20,29      850           x 9,45     981       931               x
1980 28,89     1 151           x 15,06     1 462      1 298               x
1985 33,45     1 307      775        22,13     2 083      1 611      1 047      
1990 40,43     1 501      942        28,21     2 562      1 909      1 305      
1991 45,30     1 642      1 033        32,23     2 898      2 111      1 445      
1995 56,46     1 962      1 245        40,83     3 487      2 545      1 761      
1997 56,44     1 950      1 238        41,80     3 540      2 551      1 769      
1998 57,17     1 980      1 258        42,93     3 631      2 607      1 810      
1999 58,51     2 008      1 281        44,17     3 731      2 661      1 854      
2000 59,58     2 030      1 300        45,47     3 837      2 705      1 891      
2001 61,81     2 101      1 349        47,07     3 972      2 803      1 965      
2002 60,78     2 121      1 358        51,02     4 017      2 876      2 021      
2003 59,98     2 134      1 359        53,17     4 052      2 922      2 053      
2004 56,87     2 039      1 294        52,11     3 937      2 832      1 989      
2005 57,74     2 075      1 307        54,00     4 059      2 899      2 027      
2006 59,64     2 138      1 350        55,00     4 128      2 964      2 082      
2007 62,09     2 208      1 406        57,34     4 298      3 070      2 167      

1991 6,69      785      588        4,52     1 485      1 027       829      
1995 10,84     1 541      1 092        8,86     2 789      2 050      1 590      
1997 10,36     1 535      1 091        9,70     2 895      2 113      1 652      
1998 10,05     1 524      1 089        9,97     2 941      2 142      1 685      
1999 9,97     1 528      1 102        10,55     3 086      2 200      1 745      
2000 9,90     1 553      1 126        10,99     3 185      2 263      1 805      
2001 10,14     1 621      1 182        11,61     3 352      2 381      1 910      
2002 10,14     1 664      1 217        12,40     3 513      2 505      2 020      
2003 10,13     1 699      1 245        12,95     3 635      2 584      2 091      
2004 9,48     1 603      1 177        12,70     3 545      2 494      2 023      
2005 9,57     1 691      1 202        13,54     3 764      2 654      2 107      
2006 9,91     1 746      1 247        13,92     3 890      2 743      2 205      
2007 10,37     1 815      1 310        14,52     4 073      2 838      2 274      

1995 67,30     1 879      1 217        49,69     3 338      2 446      1 729      
1997 66,79     1 871      1 213        51,49     3 398      2 464      1 747      
1999 68,48     1 920      1 252        54,72     3 586      2 571      1 835      
2000 69,48     1 944      1 272        56,46     3 690      2 620      1 876      
2001 71,95     2 017      1 323        58,68     3 832      2 722      1 955      
2002 70,91     2 041      1 336        63,42     3 907      2 806      2 021      
2003 70,11     2 058      1 341        66,12     3 963      2 859      2 059      
2004 66,35     1 963      1 276        64,81     3 854      2 769      1 995      
2005 67,31     2 010      1 291        67,54     3 996      2 854      2 040      
2006 69,55     2 072      1 335        68,93     4 077      2 924      2 102      
2007 72,46     2 137      1 391        71,86     4 266      3 027      2 188      
2008 76,20     2 245      1 464        74,70     4 107      3 172      2 149      
2009 81,52     2 390      1 571        78,88     4 353      3 357      2 291      
2010 84,75     2 473      1 644        80,22     4 792      3 451      2 363      

1) Gesetzliche Krankenversicherung bestehend aus der Allgemeinen Krankenversicherung (AKV) und der Krankenver-
sicherung der Rentner (KVdR).– 2) Bis 2000 eigene Umrechnung der Grunddaten mit dem unwiderruflichen Euro-Um-
rechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 DM.– 3) Für Mitglieder (ohne Rentner) und deren Familienangehörige.– 4) Für Rentner
 ohne deren Familienangehörige.– 5) Leistungsausgaben, Verwaltungskosten, Vermögensaufwendungen und sonstige
Aufwendungen.– 6) Einschließlich Familienangehörige.– 7) Ab 1995 wird Berlin-Ost dem früheren Bundesgebiet zuge-
rechnet.– 8) Aufgrund einer Änderung der Rechtsgrundlage erfolgt ab 2008 keine getrennte regionale Aufstellung der
Ausgaben.

Quelle: BMG
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DM/Euro

1970 8,20  x     x    1 200   10,20 2,57 417   451 321 
1980 11,40  x     x    3 150   35,36 7,35 1 208  1 409 717 
1985 11,80 4,50  x    4 050   45,32 9,34 1 510  1 771 879 
1990 12,50 6,40  x    4 725   59,52 13,01 1 912  2 210 1 182 
1995 13,24 6,60 0,50 5 850   79,63 16,97 2 386  2 767 1 450 
1996 13,47 6,70 0,85 6 000   82,65 17,17 2 454  2 858 1 460 
1997 13,50 6,65 0,85 6 150   83,87 17,74 2 493  2 897 1 503 
1998 13,55 6,80 0,85 6 300   85,28 18,29 2 545  2 954 1 547 
1999 13,54 6,75 0,85 6 375   87,96 18,71 2 603  3 019 1 580 
2000 13,52 6,75 0,85 6 450   90,40 18,97 2 654  3 079 1 601 
2001 13,56 6,75 0,85 x   91,78 19,29 2 691  3 119 1 628 
2002 14,00 7,00 0,85 x   93,17 21,85 2 782  3 252 1 720 
2003 14,35 7,15 0,85 x   93,58 23,69 2 825  3 300 1 806 
2004 14,27 7,15 1,70 x   93,05 26,05 2 855  3 276 1 968 
2005 13,78 7,55 1,70 x   93,13 26,07 2 855  3 283 1 960 
2006 13,38 7,55 1,70 x   94,79 26,20 2 884  3 325 1 966 
2007 13,97 7,85 1,70 x   97,94 27,46 3 024  3 483 2 058 

1991 12,80  x     x    2 550   11,01 2,00 1 125  1 292 656 
1995 12,82 6,40 0,50 4 800   14,72 4,53 1 885  2 093 1 425 
1996 13,53 6,65 0,85 5 100   15,44 4,73 1 989  2 252 1 441 
1997 13,89 6,85 0,85 5 325   15,66 5,12 2 058  2 321 1 530 
1998 13,93 7,00 0,85 5 250   15,36 5,34 2 072  2 328 1 576 
1999 13,88 6,95 0,85 5 400   15,30 5,53 2 094  2 344 1 617 
2000 13,80 6,90 0,85 5 325   15,03 5,65 2 104  2 356 1 639 
2001 13,67 6,75 0,85 x   15,10 5,72 2 142  2 413 1 652 
2002 13,88 7,00 0,85 x   15,18 6,01 2 203  2 492 1 703 
2003 14,12 7,15 0,85 x   14,90 6,22 2 217  2 486 1 747 
2004 14,02 7,15 1,70 x   14,75 6,30 2 197  2 468 1 749 
2005 13,49 7,55 1,70 x   14,79 6,25 2 257  2 586 1 739 
2006 13,01 7,55 1,70 x   14,94 6,26 2 270  2 605 1 748 
2007 13,56 7,70 1,70 x   15,53 6,52 2 377  2 718 1 830 

1991 12,36  x     x    x   73,31 15,23 1 761  2 031 1 075 
1995 13,15  x    0,50 x   94,36 21,50 2 285  2 634 1 444 
1996 13,48  x    0,85 x   98,09 21,90 2 361  2 742 1 456 
1997 13,58  x    0,85 x   99,53 22,86 2 407  2 788 1 509 
1998 13,62  x    0,85 x   100,64 23,64 2 452  2 837 1 554 
1999 13,60  x    0,85 x   103,26 24,24 2 504  2 895 1 588 
2000 13,54  x    0,85 x   105,43 24,63 2 548  2 950 1 609 
2001 13,58 6,75 0,85 6 525   106,88 25,01 2 586  2 995 1 633 
2002 13,98 7,00 0,85 3 375   108,35 27,86 2 672  3 119 1 717 
2003 14,31 7,15 0,85 3 450   108,47 29,91 2 709  3 158 1 793 
2004 14,22 7,15 1,70 3 488   107,80 32,31 2 732  3 135 1 921 
2005 13,73 7,55 1,70 3 525   107,92 32,33 2 745  3 165 1 913 
2006 13,31 7,55 1,70 3 563   107,41 32,46 2 771  3 200 1 920 
2007 13,90 7,70 1,70 3 563   113,47 33,98 2 906  3 353 2 010 
2008 14,00 8,03 1,83 3 600   118,31 34,99 3 009  3 474 2 072 
2009 14,30 8,05 1,95 3 675     …   … 3 104  … … 
2010 14,00 7,90 1,95 3 750   123,38 35,66 3 105  3 589 2 116 

1) Durchschnittlicher Beitragssatz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen mit Entgeltfortzahlungsanspruch für min-
destens sechs Wochen. Beitragssatz im Jahr 2005 unter Berücksichtigung des seit 1. Juli 2005 geltenden zusätzlichen
Beitragssatzes von 0,9 vH für Arbeitnehmer.– 2) Ab 1995 ohne Eigenbeitrag zur Sozialen Pflegeversicherung.– 3) Ab
2005 erhöhter Beitragssatz für kinderlose Rentner von 1,95 vH.– 4) Bis 2002 gleichzeitig Versicherungspflichtgrenze; ab
2003 Versicherungspflichtgrenze abweichend von der Beitragsbemessungsgrenze.– 5) 2007 und 2008 ohne die Beiträge
für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.– 6) Ab 1995 wird Berlin-Ost dem früheren Bundesgebiet zugerechnet.–
7) Aufgrund einer Änderung der Rechtsgrundlage erfolgt ab 2008 keine getrennte regionale Aufstellung der Einnahmen.
a) 1. Halbjahr: 2 250 DM; 2. Halbjahr: 2 550 DM. 

Quelle: BMG
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Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2009 2010

 Einnahmen, insgesamt (Mrd Euro) ..............  8,41 15,94 16,32 16,81 16,86 17,49 21,31 21,78
Beitragseinnahmen  .................................... 8,31 15,77 16,13 16,56 16,61 17,38 21,19 21,64
Davon:

Beiträge an Pflegekassen  ....................... 6,85 13,06 13,32 13,66 13,30 13,98 16,11 16,49
Beiträge an den Ausgleichs-

fonds, insgesamt  ................................. 1,46 2,71 2,80 2,90 3,31 3,40 5,07 5,15
Sonstige Einnahmen  .................................. 0,09 0,17 0,19 0,25 0,25 0,12 0,12 0,14

 Ausgaben, insgesamt (Mrd Euro) .................  4,97 15,14 16,35 16,87 17,56 17,86 20,33 21,45
Leistungsausgaben, insgesamt  ................. 4,42 14,34 15,55 16,03 16,64 16,98 19,33 20,43
Darunter:

Geldleistungen  ........................................ 3,04 4,32 4,24 4,11 4,11 4,05 4,47 4,67
Pflegesachleistungen  .............................. 0,69 1,77 2,13 2,29 2,38 2,40 2,75 2,91
Soziale Sicherung der Pflegepersonen  ... 0,31 1,19 1,13 0,98 0,95 0,90 0,88 0,88
Pflegemittel / technische Hilfen  ............... 0,20 0,33 0,42 0,35 0,36 0,38 0,44 0,44
Vollstationäre Pflege  ............................... x 6,41 7,18 7,75 8,20 8,52 9,29 9,56

Verwaltungsausgaben1) ........................................  0,32 0,56 0,56 0,59 0,65 0,59 0,68 0,71

 Ausgaben, insgesamt (Anteile in vH) ..........  100    100    100    100    100    100    100    100    
Leistungsausgaben, insgesamt  ................. 88,9 94,7 95,1 95,0 94,8 95,1 95,1 95,2 
Darunter:

Geldleistungen  ........................................ 61,2 28,5 25,9 24,4 23,4 22,7 22,0 21,8 
Pflegesachleistungen  .............................. 13,9 11,7 13,0 13,6 13,6 13,4 13,5 13,6 
Soziale Sicherung der Pflegepersonen  ... 6,2 7,9 6,9 5,8 5,4 5,0 4,3 4,1 
Pflegemittel / technische Hilfen  ............... 4,0 2,2 2,6 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 
Vollstationäre Pflege  ...............................  x 42,3 43,9 45,9 46,7 47,7 45,7 44,6 

Verwaltungsausgaben1) ........................................  6,4 3,7 3,4 3,5 3,7 3,3 3,3 3,3 

 Liquidität (Mrd Euro)
Überschuss der Einnahmen  .......................  3,44  0,80  x  x  x  x 0,99  0,34
Überschuss der Ausgaben  .........................  x  x  0,03  0,06  0,69  0,36  x  x
Investitionsdarlehen an den Bund  .............. – 0,56 x x x x  x  x x
Mittelbestand am Jahresende  .................... 2,87 4,86 4,95 4,76 4,24  3,05  4,80 5,13
Durchschnittlicher Mittelbestand in 

Monatsausgaben (Anzahl der Monate)  ... 3,93 3,77 3,61 3,27 2,82  2,01  2,78 2,87

 Insgesamt (Tausend Personen) ....................   71 901  71 693  71 424  70 999  70 485  70 522  70 034  69 785
Nach Geschlecht

Männer  ................................................... 33 674 33 644 33 523 33 326 33 049 33 074  32 928  32 832
Frauen  .................................................... 38 227 38 049 37 901 37 673 37 435 37 448  37 106  36 953

Nach Versichertengruppen
Mitglieder  ................................................ 50 915 51 087 50 863 50 881 50 657 50 277  51 133  51 253
Familienangehörige  ................................ 20 986 20 606 20 561 20 118 19 828 20 244  18 902  18 531

 Insgesamt (Anteile in vH) ...............................  100    100    100    100    100    100    100    100    
Nach Geschlecht

Männer  ................................................... 46,8 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 47,0 47,0 
Frauen  .................................................... 53,2 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,0 53,0 

Nach Versichertengruppen
Mitglieder  ................................................ 70,8 71,3 71,2 71,7 71,9 71,3 73,0 73,4 
Familienangehörige  ................................ 29,2 28,7 28,8 28,3 28,1 28,7 27,0 26,6 

1) 1995 einschließlich Vorlaufskostenerstattung an die Krankenkassen.
Quelle: BMG

Ausgaben, Einnahmen und Versicherte in der Sozialen Pflegeversicherung

Finanzentwicklung

Versicherte 
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 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

1995  1 061   73      116     35    47    68    100    104    200     201     117   
1997  1 660   86      168     52    71    96    142    207    267     349     223   
1999  1 826   94      190     52    83    105    158    257    239     383     267   
2001  1 840   90      194     43    84    109    159    244    290     337     289   
2003  1 895   92      202     43    80    121    158    249    368     267     315   
2005  1 952   92      206     48    69    125    165    256    379     293     320   
2006  1 969   92      209     51    64    125    169    256    369     335     300   
2007  2 029   93      213     54    64    124    179    260    374     384     284   
2008  2 113   93      221     58    67    125    196    269    391     424     269   
2009  2 235   98      231     63    73    132    219    295    424     448     250   
2010  2 288   98      234     65    78    124    225    304    434     456     269   

1995   100 6,9   10,9   3,3   4,4   6,4   9,4   9,8   18,8   19,0   11,0   
1999   100 5,1   10,4   2,8   4,5   5,7   8,6   14,0   13,1   21,0   14,6   
2001   100 4,9   10,6   2,4   4,6   5,9   8,7   13,3   15,8   18,3   15,7   
2003   100 4,9   10,7   2,3   4,2   6,4   8,4   13,1   19,4   14,1   16,6   
2005   100 4,7   10,6   2,5   3,5   6,4   8,4   13,1   19,4   15,0   16,4   
2007   100 4,6   10,5   2,7   3,2   6,1   8,8   12,8   18,4   18,9   14,0   
2009   100 4,4   10,3   2,8   3,3   5,9   9,8   13,2   19,0   20,0   11,2   
2010   100 4,3   10,2   2,9   3,4   5,4   9,8   13,3   19,0   19,9   11,8   

I II III zusammen I II III zusammen I II III

1996   620   670      256    1 162    508    507    146    385    112     163     110   
1998   804   682      251    1 227    617    472    138    511    188     211     113   
2001   917   679      244    1 262    698    437    127    578    219     243     116   
2003   971   679      245    1 281    733    425    123    614    238     254     122   
2005  1 011   688      253    1 310    759    426    125    642    252     263     128   
2006  1 033   683      252    1 310    768    419    123    659    265     264     129   
2007  1 078   693      258    1 358    805    427    127    671    273     266     132   
2008  1 137   713      264    1 433    862    440    131    681    275     273     133   
2009  1 215   744      277    1 538    932    467    138    698    282     277     138   
2010  1 259   751      278    1 578    968    472    138    710    291     279     140   

1996   192   214      77     407    164    184    58    77    28     30     19   
2006   351   225      79     489    270    167    52    166    81     58     27   
2007   368   231      82     508    283    171    54    173    85     60     28   
2008   391   243      85     540    306    178    56    180    85     66     29   
2009   423   257      90     582    334    189    59    188    89     68     31   
2010   439   263      92     601    349    193    59    194    91     70     33   

1996   428   456      179     756    344    323    88    308    84     133     91   
2006   682   458      173     821    498    252    71    493    184     207     102   
2007   710   462      177     850    521    256    73    499    188     206     104   
2008   745   469      180     893    555    262    76    501    190     207     104   
2009   798   486      186     957    601    277    79    513    197     209     107   
2010   820   488      186     977    619    279    79    516    200     209     107   

1996 39,8 44,3   15,9   84,2   34,0   38,1   12,0   15,8   5,7   6,2   3,9   
2007 54,1 33,9   12,0   74,6   41,6   25,1   7,9   25,4   12,4   8,8   4,1   
2008 54,4 33,8   11,8   75,0   42,6   24,7   7,7   25,0   11,8   9,1   4,1   
2009 55,0 33,4   11,7   75,6   43,4   24,5   7,6   24,4   11,6   8,8   4,0   
2010 55,3 33,1   11,6   75,6   43,9   24,3   7,5   24,4   11,4   8,9   4,1   

1996 40,3 42,9   16,9   71,0   32,3   30,4   8,3   29,0   7,9   12,5   8,6   
2007 52,6 34,3   13,1   63,0   38,7   19,0   5,4   37,0   14,0   15,3   7,7   
2008 53,5 33,7   12,9   64,0   39,8   18,8   5,4   36,0   13,6   14,9   7,4   
2009 54,3 33,1   12,6   65,1   40,9   18,9   5,4   34,9   13,4   14,2   7,2   
2010 54,9 32,6   12,5   65,4   41,5   18,7   5,3   34,6   13,4   14,0   7,2   

1) Werte von 2007 bis 2009 gegenüber Vorjahren aus erhebungstechnischen Gründen überzeichnet.

Quelle: BMG
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Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

1996 2000 2002 2004 2009 2010

Versicherte, insgesamt (Tausend Personen)……… 6 977 7 494 7 924 8 259 8 811 …   

Aufwendungen, insgesamt (Mio Euro) ……………… 19 103 24 087 25 191 28 562 35 191 …   
Darunter:

Arztbehandlung ...................................................... 2 519 3 163 3 674 3 947 5 124 …   
Arzneien und Verbandmittel .................................... 873 1 260 1 581 1 701 2 331 …   
Heil- und Hilfsmittel ................................................. 646 842 988 1 113 1 504 …   
Krankenhausleistungen .......................................... . 2 073 2 399 2 454 3 200 …   
Zahnbehandlung ..................................................... 679 792 847 895 1 105 …   
Zahnersatz ............................................................. 940 944 1 129 1 256 1 725 …   
Verwaltungskosten1)………………………………….. . 2 634 2 984 3 087 3 310 …   
Zuführung zu den Rückstellungen für

Beitragsrückerstattungen ..................................... . 2 861 1 660 3 234 2 914 …   
Zuführung zu den Alterungsrückstellungen ............. . 7 410 8 077 8 673 10 945 …   

Einnahmen, insgesamt (Mio Euro) …………………… . 27 443 28 653 32 527 39 696 
Darunter:

Beitragseinnahmen2)………………………………… 17 519 18 703 21 097 24 542 29 394 …   
Kapitalerträge ......................................................... . 4 966 3 832 4 915 6 719 …   

Alterungsrückstellungen, insgesamt (Mio Euro) … 31 923 53 018 66 408 80 855 124 923 …   

Versicherte, insgesamt (Tausend Personen) ……… 7 926 8 303 8 827 9 118 9 534 9 593 
Nach Geschlecht

Frauen .................................................................... 3 251 3 358 3 563 3 685 3 854 3 874 
Männer ................................................................... 4 675 4 946 5 264 5 433 5 680 5 719 
darunter:

Kinder (unter 15 Jahre) ........................................ 1 145 1 123 1 170 1 195 1 256 1 268 

Leistungsempfänger, insgesamt  
(Tausend Personen) ……………………………………… 89 107 114 123  138 143 
Nach Geschlecht

Frauen .................................................................... 56 66 70  74  79 81 
Männer ................................................................... 33 40 44  48  59 62 

Nach Pflegestufen3)

Pflegestufe I ........................................................... 30 44 49  52  61 63 
Pflegestufe II .......................................................... 33 42 45  48  48 49 
Pflegestufe III ......................................................... 24 20 20  21  20 21 

Ausgaben, insgesamt (Mio Euro) …………………… 301 471 497 529  668 …   

Beitragseinnahmen, insgesamt (Mio Euro) ……….. 1 697 2 009 1 985 1 871 2 074 …   

Alterungsrückstellungen, insgesamt (Mio Euro) …  1 357 6 533 9 890 12 957 20 401 …   

Pflegewahrscheinlichkeit (vH)4)

Nach Geschlecht
Frauen .................................................................... 1,7  2,0  2,0  2,0  2,1  2,1  
Männer ................................................................... 0,7  0,8  0,9  0,9  1,0  1,1  

Nach Alter
unter 20 .................................................................. 0,3  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  
20 bis unter 55 ........................................................ 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
55 bis unter 60 ........................................................ 0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  
60 bis unter 65 ........................................................ 0,7  0,7  0,7  0,8  0,7  0,7  
65 bis unter 70 ........................................................ 1,5  1,5  1,5  1,4  1,3  1,3  
70 bis unter 75 ........................................................ 2,9  3,1  3,2  3,1  2,6  2,6  
75 bis unter 80 ........................................................ 6,0  7,0  6,7  6,7  6,4  6,1  
80 bis unter 85 ........................................................ 14,1  14,9  15,4  16,0  14,1  14,0  
85 bis unter 90 ........................................................ 26,7  30,2  32,6  32,2  29,9  29,2  
90 und älter ............................................................ 49,2  56,5  57,9  57,3  56,6  54,7  

1) Einschließlich Abschlussaufwendungen.– 2) Nur Krankenversicherung.– 3) Ohne die Fälle, in denen die Pflegestufe
unbekannt ist.– 4) In der Privaten Pflegeversicherung: Leistungsempfänger im Verhältnis zum Versichertenbestand in der
jeweiligen Altersgruppe.

Quellen: BMG, Deutsche Rentenversicherung Bund, PKV

Private Krankenversicherungen

Private Pflegeversicherungen

Eckdaten für die Privaten Krankenversicherungen
und die Privaten Pflegeversicherungen
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 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

Nachrichtlich
Ausgaben für:

vH

1970 1,3       1,8    1,6       – 2,0    0,3       1,2      0,0         
1980 3,0       9,7    8,9       – 11,1    4,1       4,5      0,2         
1990 4,3       20,7    19,5       0,4        21,2    8,7       9,7      3,9         
1991 6,8       31,3    29,7                 x  21,5    8,1       10,3      3,5         
1993 6,5       37,9    35,2                 x  30,1    15,2       11,2      5,3         
1995 6,5       39,6    36,7                 x  31,4    18,2       9,5      7,5         
1997 6,5       41,3    37,5                 x  32,8    20,1       9,1      10,0         
1999 6,5       41,7    38,9                 x  31,6    16,4       11,0      10,2         
2000 6,5       43,3    40,0                 x  30,9    15,3       11,3      8,1         
2001 6,5       44,4    41,1                 x  33,2    16,4       12,1      7,5         
2002 6,5       44,7    41,2                 x  37,7    19,2       12,7      8,7         
2003 6,5       44,4    41,3                 x  38,4    20,9       12,1      9,3         
2004 6,5       44,2    41,2                 x  37,9    21,2       11,4      11,0         
2005 6,5       46,7    41,0                 x  39,7    19,8       8,9      14,5         
2006 6,5       48,8    44,7                 x  33,3    17,0       7,8      15,5         
2007 4,2       38,5    28,1                 x  27,6    12,7       7,5      14,4         

1991 6,8       4,6    4,6                 x  15,3    4,0       10,8      0,1         
1993 6,5       5,7    5,6                 x  25,9    6,6       18,4      1,9         
1995 6,5       6,5    6,5                 x  18,3    6,5       10,6      2,9         
1997 6,5       6,4    6,3                 x  19,7    10,2       8,4      4,3         
1999 6,5       6,3    6,2                 x  20,1    8,5       10,2      5,4         
2000 6,5       6,4    6,3                 x  19,5    8,3       10,0      5,1         
2001 6,5       6,3    6,2                 x  19,4    8,2       9,8      5,3         
2002 6,5       6,2    6,2                 x  18,8    7,8       9,5      6,1         
2003 6,5       6,2    6,1                 x  18,5    8,1       8,8      7,3         
2004 6,5       6,1    6,0                 x  16,6    7,8       7,3      7,7         
2005 6,5       6,0    5,9                 x  13,4    7,2       4,4      7,8         
2006 6,5       6,6    6,5                 x  10,8    5,9       3,3      7,5         
2007 4,2       4,3    4,2                 x  8,6    4,2       2,9      5,4         

1991 6,8       35,9    34,3       0,5        36,8    12,1       21,1      3,6         
1993 6,5       43,5    40,8       12,5        56,0    21,8       29,5      7,1         
1995 6,5       46,1    43,1       3,5        49,7    24,6       20,1      10,5         
1997 6,5       47,6    43,9       4,9        52,5    30,3       17,5      14,3         
1999 6,5       48,0    45,1       3,7        51,7    24,9       21,3      15,6         
2000 6,5       49,6    46,4       0,9        50,5    23,6       21,2      13,2         
2001 6,5       50,7    47,3       1,9        52,6    24,6       21,9      12,8         
2002 6,5       50,9    47,4       5,6        56,5    27,0       22,1      14,8         
2003 6,5       50,6    47,3       6,2        56,8    29,0       20,9      16,5         
2004 6,5       50,3    47,2       4,2        54,5    29,1       18,7      18,8         
2005 6,5       52,7    47,0       0,4        53,1    27,0       13,4      22,3         
2006 6,5       55,4    51,2       0           44,2    22,9       11,1      23,0         
2007 4,2       42,8    32,3       0           36,2    16,9       10,4      19,8         
2008 3,3       38,3    26,5       0           39,4    15,9       11,5      27,1         
2009 2,8       34,3    22,0       0           48,1    17,3       16,8      19,5         
2010 3,0       37,1    22,6       0           45,2    16,6       15,0      19,5         

1) Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zusammen; Stand zur Jahresmitte.– 2) Ab 1992 bereinigte Einnahmen für die
neuen Bundesländer und das frühere Bundesgebiet.– 3) Bis 2004: Arbeitslosenhilfe; ab 2005: Arbeitslosengeld II und
Sozialgeld einschließlich Restabwicklung der Arbeitslosenhilfe in Höhe von 1,5 Mrd Euro. 

Quelle: BA

Früheres Bundesgebiet

Neue Bundesländer und Berlin

Deutschland

Mrd Euro

Eckdaten zur Arbeitslosenversicherung

Jahr
Beitrags-

satz1)

Einnahmen2)

ins-
gesamt Beitrags-

einnahmen

Arbeitslosen-
geld II / Leis-
tungen zur 
Sicherung

 des Lebens-
unterhalts3)

darunter: darunter:
Ausgaben

Darlehen/
Zuschüsse 
des Bundes

ins-
gesamt

Arbeits-
losen-
geld

aktive 
Arbeits-
markt-
politik

Tabelle 60*
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Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Sozialhilfe: Empfänger, Ausgaben und Einnahmen1)

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2009 2010
 
 

Insgesamt ……………………………… 2 308 2 724 2 903 2 694 2 776 2 926  306  314 319 
 

Nach Alter  
Unter 18 Jahre ...........................  38,0 37,2 37,0 36,9 36,7 38,3 8,0 8,4 8,1 
18 bis unter 65 Jahre .................  54,0 52,3 56,5 55,9 56,2 58,8 63,1 68,5 69,7 
65 Jahre und älter ......................  7,9 6,8 6,5 7,3 7,1 2,9 28,8 23,0 22,2 

 
Nach Art der Unterbringung

Außerhalb von Einrichtungen .....  2 258 2 695 2 879 2 677 2 757 2 910  82  93 98 
In Einrichtungen .........................   51 29 24 16 19 16  224  221 221 

 
 

Insgesamt ……………………………… – – – – – – 682 764 797
 

Nach Alter  
18 bis unter 65 Jahre .................  – – – – – – 45,7 47,7 48,3 
65 Jahre und älter ......................  – – – – – – 54,3 52,3 51,7 

 
Nach Art der Unterbringung  

Außerhalb von Einrichtungen .....  – – – – – –  508  584 616 
In Einrichtungen .........................  – – – – – –  174  180 181 

 
 

Insgesamt ……………………………… 1 306 1 409 1 378 1 459 1 559 1 513 1 087 1 191 …  

Nach Alter
Unter 18 Jahre ........................... 18,6 19,9 21,6 20,6 20,9 20,5 17,8 17,7 …  
18 bis unter 40 Jahre ................. 27,8 29,1 31,4 28,8 28,3 27,3 21,9 21,3 …  
40 bis unter 65 Jahre ................. 20,7 23,2 26,6 27,6 28,6 29,1 28,3 30,2 …  
65 Jahre und älter ...................... 32,9 27,9 20,3 23,0 22,2 23,0 32,0 30,8 …  

Nach Art der Unterbringung
Außerhalb von Einrichtungen .....  663 718 769 796 883 855  400  477 …  
In Einrichtungen .........................  691 754 678 749 770 702  740  790 …  

Ausgaben (brutto) 25,4 25,5 23,0 23,3 24,7 26,3 20,5 23,0 23,9 
Nach Hilfearten

Hilfe zum Lebensunterhalt .........  8,7 9,9 10,5 9,8 9,8 10,0 1,1 1,2 1,2 
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung3) ……………..  – – – – – – 3,2 4,0 4,3 
Leistungen nach dem 

5. bis 9. Kapitel SGB XII4) ........  16,8 15,5 12,5 13,5 14,8 16,4 16,3 17,8 18,5 
Darunter:

Hilfe zur Pflege .......................  9,1 7,1 3,0 2,9 2,9 3,1 3,1 3,3 3,4 
Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen .......... 6,3 7,1 7,9 9,1 10,2 11,5 11,8 13,3 13,8 
Nach Art der Unterbringung5)

Außerhalb von Einrichtungen .....  9,6 10,6 11,7 11,2 11,6 12,1 4,9 6,3 6,7 
In Einrichtungen .........................  15,9 14,8 11,3 12,1 13,0 14,2 14,9 16,1 16,5 

Einnahmen 4,7 4,5 2,7 2,5 2,7 3,4 2,4 2,1 2,2 
Nettoausgaben 20,7 21,0 20,3 20,9 21,9 23,0 18,1 20,9 21,7 

1) Zum 1.1.2005 Ablösung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) durch das Sozialgesetzbuch XII. Werte nur bedingt
vergleichbar.– 2) Deutlicher Rückgang aufgrund des Inkrafttretens des SGB II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zum
1.1.2005.– 3) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden erst ab 2005 in das Sozialgesetzbuch als 4.
Kapitel SGB XII integriert.– 4) Bis Berichtsjahr 2004: Hilfe in besonderen Lebenslagen.– 5) Diese Angaben weichen ab
dem Berichtsjahr 2005 in der Addition von der Summe der Gesamtausgaben ab, da ein Teil des Kapitels 5 (Erstattungen
an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung) nicht nach Art der Unterbringung nachgewiesen werden
kann.– 6) Empfänger am Jahresende.– 7) Empfänger/Aufwand im Laufe des Berichtsjahres.– 8) Mehrfachzählungen sind
nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren.

Deutschland

Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt6) 

Tausend Personen

Tausend Personen

Anteile in vH

Tausend Personen

Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung3)6)

Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII4)7)8)

Mrd Euro
Ausgaben und Einnahmen7)

Tausend Personen

Anteile in vH

Tausend Personen

Tausend Personen

Anteile in vH

Tabelle 61*

2)

2)

 
 



Ausgewählte Daten zur Energie 429 

Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

Primärenergieerzeugung in der Europäischen Union1)

Ins-
gesamt

2009 1998 2009 1998 2009 1998 2009 1998 2009 1998 2009

Mrd ROE

Belgien .......................... 145,5   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  93,0  83,7  7,0  16,3  
Deutschland …………… 127,5   47,8  35,9  2,9  3,6  11,5  8,7  30,7  27,3  7,2  24,5  
Estland .......................... 4,2   84,2  79,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  15,8  20,8  
Finnland ........................ 16,4   3,1  13,3  0,7  0,9  0,0  0,0  41,5  37,1  54,7  48,7  
Frankreich ..................... 128,5   2,7  0,0  1,7  1,0  1,5  0,6  80,6  82,3  13,5  16,2  
Griechenland ................. 10,1   82,4  81,1  3,2  0,8  0,4  0,1  0,0  0,0  14,0  17,9  
Irland ............................. 1,5   33,4  38,2  0,0  0,0  57,2  20,8  0,0  0,0  9,4  41,0  
Italien ............................ 27,3   0,2  0,2  19,4  19,0  51,1  24,0  0,0  0,0  29,3  56,7  
Luxemburg .................... 11,0   . . . . . . . . 100,0  100,0  
Malta ............................. . . . . . . . . . . .
Niederlande ................... 11,4   0,0  0,0  4,3  3,5  91,5  89,2  1,5  1,7  2,7  5,6  
Österreich ...................... 11,4   3,0  0,0  12,1  9,2  15,0  12,6  0,0  0,0  69,8  78,2  
Portugal ......................... 4,9   . . . . . . . . 100,0  100,0  
Slowakei ........................ 5,7   21,4  11,4  1,2  0,3  4,0  1,5  59,2  64,5  14,1  22,2  
Slowenien ...................... 3,5   39,4  32,9  0,0  0,0  0,2  0,1  42,9  42,0  17,5  25,0  
Spanien ......................... 29,6   28,9  12,3  1,7  0,4  0,3  0,0  47,3  46,0  21,9  41,3  
Zypern ........................... 0,1   . . . . . . . . 100,0  100,0  

Euro-Raum3) …………. 448,4   20,5  14,6  3,7  3,3  21,0  17,1  40,0  39,8  14,7  25,2  

Bulgarien ....................... 9,7   49,9  47,0  0,3  0,3  0,2  0,1  42,9  40,8  6,7  11,8  
Dänemark ...................... 23,9   0,0  0,0  57,5  55,4  33,5  31,5  0,0  0,0  8,9  13,1  
Lettland ......................... 2,1   0,8  0,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  99,2  99,7  
Litauen .......................... 4,0   0,4  0,4  6,2  2,9  0,0  0,0  79,7  71,7  13,7  25,0  
Polen ............................. 67,2   90,8  83,5  0,5  1,0  3,7  5,5  0,0  0,0  5,0  10,0  
Rumänien ...................... 28,5   17,7  23,0  23,5  16,4  38,2  31,4  4,7  10,6  15,9  18,6  
Schweden ...................... 29,9   0,7  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  56,7  45,0  42,6  54,3  
Tschechische Republik .. 31,1   82,9  67,0  1,4  1,0  0,5  0,5  10,8  22,6  4,3  8,9  
Ungarn .......................... 11,0   25,3  14,2  15,0  11,0  23,8  20,9  29,0  36,4  6,9  17,5  
Vereinigtes Königreich ... 156,3   8,9  6,4  50,5  44,2  30,2  34,4  9,5  11,4  0,8  3,6  

Europäische Union3) … 812,2   24,8  20,4  18,4  12,8  21,1  18,8  25,4  28,4  10,4  19,6  

1) Als Primärerzeugung wird jede Gewinnung von Energieprodukten aus natürlichen Quellen bezeichnet, als deren Ergeb-
nis diese Produkte in verwendbarer Form vorliegen, so zum Beispiel die Ausbeutung natürlicher Quellen wie Kohleminen,
Rohölfelder, Wasserkraftanlagen.– 2) In Relation zur gesamten Primärenergieerzeugung im jeweiligen Jahr.– 3) Gebiets-
stand: 1.1.2011.

Quelle: EU

Anteil in vH2) 

Land/Ländergruppe

Stein- und 
Braunkohle Rohöl Erdgas Kernenergie Erneuerbare 

Energien

Tabelle 62*
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Bruttoenergieverbrauch in der Europäischen Union1)

Ins-
gesamt

2009 1998 2009 1998 2009 1998 2009 1998 2009 1998 2009

Mrd ROE

Belgien .......................... 58,2   13,8  5,2  42,7  43,1  21,3  26,0  20,4  20,9  1,7  5,1  
Deutschland …………… 326,6   24,3  21,9  40,1  34,7  20,9  23,4  12,0  10,7  2,8  9,6  
Estland .......................... 5,3   57,3  57,7  22,8  18,7  11,0  9,9  0,0  0,0  9,5  13,5  
Finnland ........................ 34,0   16,4  15,7  29,1  27,7  10,4  10,9  15,6  17,3  22,9  23,0  
Frankreich ..................... 262,7   6,8  4,3  36,3  33,7  13,1  14,6  39,2  40,2  6,6  8,0  
Griechenland ................. 30,6   33,3  27,5  58,4  55,5  2,7  9,7  0,0  0,0  5,1  6,1  
Irland ............................. 14,9   22,2  14,5  54,6  51,8  21,4  28,8  0,0  0,0  1,8  4,4  
Italien ............................ 168,9   6,9  7,5  55,5  42,4  30,1  37,8  0,0  0,0  5,5  9,9  
Luxemburg .................... 4,4   2,9  1,5  61,9  62,9  19,4  25,5  0,0  0,0  1,7  3,4  
Malta ............................. . . . . . . . . . . .
Niederlande ................... 81,6   11,4  9,1  36,6  41,2  47,2  43,0  1,3  1,3  2,2  4,8  
Österreich ...................... 32,3   11,1  9,0  45,1  39,6  22,8  22,2  0,0  0,0  21,0  29,0  
Portugal ......................... 25,0   13,3  11,5  67,2  50,5  3,0  16,9  0,0  0,0  16,0  19,5  
Slowakei ........................ 16,8   26,5  23,1  20,3  20,5  32,0  26,3  16,6  21,9  3,9  7,5  
Slowenien ...................... 7,0   22,1  20,4  38,8  37,3  12,7  11,9  20,2  21,2  8,7  13,0  
Spanien ......................... 130,2   15,6  8,1  54,0  48,4  10,3  24,0  13,5  10,5  6,3  9,5  
Zypern ........................... 2,8   0,8  0,5  97,2  95,7  . . . . . .

Euro-Raum3) …………. 242,7   15,3  12,2  43,5  39,0  20,2  24,1  15,2  14,9  5,6  9,7  

Bulgarien ....................... 17,6   37,0  36,4  24,0  25,0  15,5  12,3  21,6  22,5  3,4  6,3  
Dänemark ...................... 19,4   26,9  20,7  45,8  40,3  20,2  20,1  0,0  0,0  8,7  18,7  
Lettland ......................... 4,3   3,8  2,0  38,8  30,1  23,8  28,3  0,0  0,0  32,5  36,2  
Litauen .......................... 8,3   1,7  2,0  40,3  30,4  18,8  26,1  38,2  34,1  6,5  10,5  
Polen ............................. 95,3   66,0  54,0  19,8  26,3  9,9  12,6  0,0  0,0  4,5  7,3  
Rumänien ...................... 35,4   19,5  21,3  29,7  25,8  36,2  29,9  3,3  8,6  11,2  14,9  
Schweden ...................... 45,9   5,1  4,2  30,0  27,5  1,5  2,6  37,1  29,3  27,9  35,4  
Tschechische Republik .. 42,3   50,8  41,4  20,0  22,6  18,4  15,9  8,1  16,7  3,3  6,2  
Ungarn .......................... 25,3   16,4  10,1  28,8  28,4  37,4  36,2  13,8  15,8  3,3  7,6  
Vereinigtes Königreich ... 206,8   17,1  14,3  35,5  36,0  34,7  37,8  11,2  8,6  1,0  3,2  

Europäische Union3) … 1702,8   19,3  15,7  39,4  36,6  21,6  24,5  14,0  13,6  5,6  9,6  

1) Inländischer Bruttoenergieverbrauch: Primärerzeugung + rückgewonnene Energieprodukte + Gesamteinfuhren + Be-
standsveränderungen - Gesamtausfuhren - Bunkerbestände. Dies entspricht der Summe des Endverbrauch, den durch
Verteilvorgänge entstandenen Verlusten und den Umwandlungsverlusten sowie aus den statistischen Abweichungen. 
Bei der Summe der aufgeführten Energieträger es kann aufgrund von Restgrößen zu Abweichungen kommen.– 2) In Re-
lation zum gesamten Bruttoenergieverbrauch im jeweiligen Jahr.– 3) Gebietsstand: 1. Januar 2011.

Quelle: EU

Anteil in vH2) 

Land/Ländergruppe

feste 
Brennstoffe

Rohöl und 
Mineralöl-
prudukte

Naturgas Kernenergie Erneuerbare 
Energien

Tabelle 63*
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Primärenergiegewinnung nach Energiearten in Deutschland

1950 4 633     48     3 699  611     3     166     107    116,7    
1955 5 484     133     4 371  727     10     161     82    102,0    
1960 5 440     235     4 199  770     22     145     69    87,8    
1965 5 428     333     3 970  813     94     153     66    70,0    
1970 5 089     318     3 266  867     408     166     64    51,6    
1975 4 748     242     2 719  976     593     152     65    46,6    
1980 4 733     197     2 586 1 110     590     167     83    41,4    
1981 4 796     190     2 617 1 124     597     175     92    43,7    
1982 4 686     181     2 639 1 079     513     173     101    44,2    
1983 4 493     175     2 439 1 057     546     164     112    42,0    
1984 4 442     173     2 345 1 063     571     161     129    40,3    
1985 4 425     175     2 442 1 010     518     149     131    39,2    
1986 4 236     171     2 394  927     459     158     127    37,4    
1987 4 145     162     2 265  881     533     174     131    36,4    
1988 4 047     168     2 178  892     496     172     141    35,4    
1989 3 977     161     2 129  912     479     156     140    35,4    
1990 3 934     154     2 089  905     488     149     148    34,2    

1990 6 224     156    2 089    3 142     563     196     77    41,8    
1991 5 359     149    1 980    2 462     556     197     16    36,7    
1992 5 014     140    1 957    2 129     564     207     17    35,0    
1993 4 610     131    1 735    1 939     561     228     18    32,2    
1994 4 370     124    1 557    1 830     588     253     17    30,8    
1995 4 328     125    1 595    1 711     607     275     14    30,3    
1996 4 157     121    1 434    1 661     657     270     14    28,2    
1997 4 089     120    1 391    1 573     646     344     14    28,0    
1998 3 865     123    1 234    1 485     631     379     12    26,6    
1999 3 854     116    1 194    1 453     674     403     13    26,9    
2000 3 793     131    1 012    1 528     638     417     68    26,3    
2001 3 714     140     825    1 612     644     432     62    25,3    
2002 3 750     152     790    1 653     642     455     57    26,0    
2003 3 955     158     777    1 641     668     561     151    27,1    
2004 4 040     151     784    1 660     618     650     177    27,7    
2005 4 108     153     756    1 611     597     769     222    28,3    
2006 4 082     151     641    1 591     590     939     171    27,6    
2007 4 251     146     651    1 628     540    1 117     170    30,1    
2008 4 078     131     521    1 576     492    1 147     211    28,7    
2009 3 955     119     415    1 529     460    1 201     231    29,5    
2010 4 025     107     387    1 535     401    1 322     273    28,7    

1) 29,308 Petajoule (PJ) = 1 Mio. t SKE.-  2) Für das Jahr 2010 vorläufige Angaben; Stand: 07/2011.-  3) Bis 1971 ein-
schließlich Pechkohle.-  4) Gruben- und Klärgas, Brennholz, Brenntorf, Klärschlamm und Müll, bezogener Dampf zur
Stromerzeugung.-  5) Berechnungen auf der Basis des Substitutionsprinzips.-  6) Berechnungen auf der Basis des Wirk-
ungsgradansates.-  7) Brennholz, Brenntorf, Wasserkraft; ab 1995 einschließlich Windenergie und Photovoltaik.-  8) Im 
Wesentlichen Grubengas, nicht-erneuerbare Abfälle und Abwärme.

Quelle: AG Energiebilanzen e. V.
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432 Statistischer Anhang 

Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 
Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Primärenergieverbrauch nach Energieträgern in Deutschland

1950 3 970     185    2 892     605     3    .       181     105    
1955 5 374     456    3 854     800     10    .       179     75    
1960 6 198    1 311    3 762     856     22    .       195     53    
1965 7 754    3 173    3 354     880     95     1     198     53    
1970 9 870    5 242    2 838     896     530     61     245     57    
1975 10 192    5 305    1 950    1 009    1 428     207     228     65    
1980 11 435    5 443    2 259    1 148    1 863     420     222     80    
1981 10 964    4 909    2 292    1 167    1 737     517     251     90    
1982 10 596    4 682    2 247    1 124    1 592     613     238     98    
1983 10 689    4 645    2 277    1 122    1 639     633     263     109    
1984 11 021    4 631    2 324    1 124    1 724     892     200     126    
1985 11 284    4 670    2 327    1 057    1 722    1 206     173     128    
1986 11 338    4 912    2 278     970    1 713    1 134     208     124    
1987 11 373    4 785    2 215     914    1 888    1 234     210     127    
1988 11 425    4 793    2 189     925    1 830    1 375     176     137    
1989 11 219    4 489    2 150     952    1 922    1 412     158     137    
1990 11 495    4 708    2 169     940    2 012    1 383     140     144    

1990 14 905    5 217    2 306    3 201    2 293    1 668     196     25    
1991 14 610    5 525    2 330    2 507    2 409    1 609     197     33    
1992 14 319    5 612    2 196    2 176    2 382    1 733     207     13    
1993 14 309    5 731    2 139    1 983    2 520    1 675     228     33    
1994 14 185    5 681    2 140    1 861    2 567    1 650     253     34    
1995 14 269    5 689    2 060    1 734    2 799    1 682     275     31    
1996 14 746    5 808    2 090    1 688    3 132    1 764     270    - 6    
1997 14 614    5 753    2 065    1 595    2 992    1 859     344     5    
1998 14 521    5 775    2 059    1 514    3 019    1 764     379     10    
1999 14 323    5 599    1 967    1 473    3 010    1 855     403     16    
2000 14 401    5 499    2 021    1 550    2 985    1 851     417     78    
2001 14 679    5 577    1 949    1 633    3 148    1 868     432     71    
2002 14 427    5 381    1 927    1 663    3 143    1 798     455     60    
2003 14 600    5 286    2 010    1 639    3 181    1 801     561     122    
2004 14 591    5 214    1 909    1 648    3 198    1 822     650     150    
2005 14 537    5 166    1 808    1 596    3 229    1 779     769     191    
2006 14 786    5 121    1 964    1 576    3 261    1 826     939     100    
2007 14 128    4 626    2 017    1 613    3 122    1 533    1 117     101    
2008 14 216    4 904    1 800    1 554    3 058    1 623    1 147     130    
2009 13 428    4 635    1 496    1 507    2 937    1 472    1 201     180    
2010 14 044    4 678    1 714    1 512    3 075    1 533    1 322     209    

1) 29,308 Petajoule (PJ) = 1 Mio. t SKE.-  2) Für das Jahr 2010 vorläufige Angaben; Stand: 07/2011.-  3) Einschließlich 
Außenhandelssaldo Strom.-  4) Brennholz, Brenntorf, Klärschlamm, Müll und sonstige Gase.-  5) Berechnungen auf der
Basis des Substitutionsprinzips.-  6) Berechnungen auf der Basis des Wirkungsgradansatzes.-  7) Brennholz, Brenntorf, 
Wasserkraft; ab 1995 einschließlich Windenergie und Photovoltaik.-  8) Industrieabfall, nicht-erneuerbare Abfälle und Ab-
wärme sowie Stromaustauschsaldo.

Quelle: AG Energiebilanzen e. V.
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 

 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

Struktur des Energieverbrauchs in Deutschland

1950 3 970    1 354     76    2 540     437    1 164     941    
1955 5 374    1 571     108    3 695     563    1 750    1 383    
1960 6 198    1 726     202    4 270     662    2 072    1 536    
1965 7 754    1 967     390    5 398     885    2 307    2 207    
1970 9 870    2 397     721    6 751    1 158    2 661    2 934    
1975 10 192    2 644     689    6 859    1 354    2 462    3 042    
1980 11 435    3 104     803    7 529    1 665    2 582    3 282    
1981 10 964    3 019     724    7 221    1 609    2 482    3 130    
1982 10 596    3 022     686    6 888    1 618    2 254    3 016    
1983 10 689    3 016     756    6 917    1 650    2 222    3 045    
1984 11 021    3 066     762    7 194    1 703    2 286    3 206    
1985 11 284    3 168     727    7 389    1 712    2 286    3 391    
1986 11 338    3 115     689    7 534    1 805    2 201    3 529    
1987 11 373    3 159     689    7 525    1 870    2 198    3 455    
1988 11 425    3 236     750    7 439    1 949    2 245    3 244    
1989 11 219    3 218     780    7 222    1 990    2 283    2 948    
1990 11 495    3 274     791    7 430    2 090    2 254    3 086    

1990 14 905    4 475     958    9 472    2 977    2 379    4 116    
1991 14 610    4 354     890    9 366    2 694    2 428    4 244    
1992 14 319    4 281     911    9 127    2 560    2 522    4 045    
1993 14 309    4 188     887    9 234    2 432    2 596    4 206    
1994 14 185    4 111     964    9 110    2 463    2 553    4 093    
1995 14 269    3 983     963    9 322    2 474    2 614    4 234    
1996 14 746    4 107     953    9 686    2 424    2 625    4 637    
1997 14 614    4 066    1 012    9 535    2 440    2 643    4 452    
1998 14 521    4 017    1 046    9 458    2 397    2 691    4 370    
1999 14 323    3 988    1 035    9 300    2 384    2 781    4 136    
2000 14 401    4 098    1 068    9 235    2 421    2 751    4 062    
2001 14 679    4 192    1 031    9 455    2 365    2 698    4 392    
2002 14 427    4 156    1 046    9 226    2 322    2 672    4 233    
2003 14 600    4 200    1 025    9 375    2 545    2 601    4 230    
2004 14 591    4 262    1 033    9 297    2 581    2 616    4 100    
2005 14 537    4 252    1 046    9 239    2 610    2 586    4 044    
2006 14 786    4 454    1 038    9 294    2 615    2 615    4 064    
2007 14 128    4 306    1 008    8 814    2 653    2 599    3 562    
2008 14 216    4 121     997    9 098    2 529    2 569    4 001    
2009 13 428    3 799     937    8 692    2 306    2 538    3 848    
2010 14 044    4 002     982    9 060    2 542    2 557    3 962    

1) 29,308 Petajoule (PJ) = 1 Mio. t SKE.-  2) Für das Jahr 2010 vorläufige Angaben; Stand: 07/2011.-  3) Für früheres
Bundesgebiet Endenergieverbrauch der Haushalte und Kleinverbraucher; Für Deutschland von 1990 bis 1994 einschließ-
lich der in den Energiebilanzen ausgewiesenen statistischen Differenzen beim Strom sowie des Energieverbrauchs der
millitärischen Dienststellen.-  4) Berechnungen auf der Basis des Substitutionsprinzips.-  5) Berechnungen auf der Basis
des Wirkungsgradansatzes.

Quelle: AG Energiebilanzen e. V.
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Hinweis: Durchgängige Zeitreihen im Format Microsoft ® Excel siehe: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de 
 
Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12  

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland

1990 549,9   170,9   152,5   140,8   35,9   10,8   19,7   19,7   . . 19,3   
1991 540,2   158,3   147,4   149,8   36,3   14,8   17,5   15,9   0,1   0,3   16,2   
1992 538,2   154,5   158,8   141,9   33,0   13,2   20,5   18,6   0,3   0,3   16,3   
1993 527,1   147,5   153,5   146,2   32,8   10,1   21,2   19,0   0,6   0,4   15,8   
1994 528,5   146,1   151,2   144,6   36,1   10,1   23,0   20,2   0,9   0,6   17,4   
1995 536,8   142,6   154,1   147,1   41,1   9,1   25,1   21,6   1,5   0,7   17,7   
1996 552,6   144,3   161,6   152,7   45,6   8,1   23,0   18,8   2,0   0,8   17,4   
1997 552,3   141,7   170,3   143,1   48,1   7,4   24,2   19,0   3,0   0,9   17,4   
1998 557,3   139,4   161,6   153,4   50,8   6,7   26,3   19,0   4,5   1,1   19,1   
1999 556,3   136,0   170,0   143,1   51,8   6,3   29,1   20,7   5,5   1,2   20,0   
2000 576,5   148,3   169,6   143,1   49,2   5,9   37,8   24,9   9,5   1,6   22,6   
2001 586,4   154,8   171,3   138,4   55,5   6,1   38,9   23,2   10,5   3,3   21,4   
2002 586,7   158,0   164,8   134,6   56,3   8,7   46,1   23,7   15,8   4,5   18,2   
2003 606,7   158,2   165,1   146,5   61,4   9,9   45,4   17,7   18,7   6,5   20,4   
2004 615,3   158,0   167,1   140,8   61,4   10,3   56,5   19,9   25,5   8,4   21,2   
2005 620,6   154,1   163,0   134,1   71,0   11,6   63,2   19,6   27,2   12,0   23,6   
2006 636,9   151,1   167,4   137,9   73,4   10,5   71,4   20,0   30,7   14,5   25,4   
2007 637,2   155,1   140,5   142,0   75,9   9,6   87,5   21,2   39,7   19,1   26,6   
2008 637,1   150,6   148,8   124,6   86,7   9,2   92,4   20,4   40,6   22,3   24,7   
2009 592,4   145,6   134,9   107,9   78,8   9,6   94,1   19,1   38,6   25,5   21,5   
2010 623,9   145,9   140,6   117,4   83,7   8,1   102,3   20,6   36,5   28,4   26,1   

1990 100     31,1   27,7   25,5   6,5   2,0   3,6   3,6   X X 3,5   
1991 100     29,3   27,3   27,7   6,7   2,7   3,2   2,9   0,0   0,1   3,0   
1992 100     28,7   29,5   26,4   6,1   2,5   3,8   3,5   0,1   0,1   3,0   
1993 100     28,0   29,1   27,7   6,2   1,9   4,0   3,6   0,1   0,1   3,0   
1994 100     27,6   28,6   27,4   6,8   1,9   4,4   3,8   0,2   0,1   3,3   
1995 100     26,6   28,7   27,4   7,7   1,7   4,7   4,0   0,3   0,1   3,3   
1996 100     26,1   29,2   27,6   8,3   1,5   4,2   3,4   0,4   0,1   3,1   
1997 100     25,7   30,8   25,9   8,7   1,3   4,4   3,4   0,5   0,2   3,2   
1998 100     25,0   29,0   27,5   9,1   1,2   4,7   3,4   0,8   0,2   3,4   
1999 100     24,4   30,6   25,7   9,3   1,1   5,2   3,7   1,0   0,2   3,6   
2000 100     25,7   29,4   24,8   8,5   1,0   6,6   4,3   1,6   0,3   3,9   
2001 100     26,4   29,2   23,6   9,5   1,0   6,6   4,0   1,8   0,6   3,6   
2002 100     26,9   28,1   22,9   9,6   1,5   7,9   4,0   2,7   0,8   3,1   
2003 100     26,1   27,2   24,1   10,1   1,6   7,5   2,9   3,1   1,1   3,4   
2004 100     25,7   27,2   22,9   10,0   1,7   9,2   3,2   4,1   1,4   3,4   
2005 100     24,8   26,3   21,6   11,4   1,9   10,2   3,2   4,4   1,9   3,8   
2006 100     23,7   26,3   21,7   11,5   1,6   11,2   3,1   4,8   2,3   4,0   
2007 100     24,3   22,0   22,3   11,9   1,5   13,7   3,3   6,2   3,0   4,2   
2008 100     23,6   23,4   19,6   13,6   1,4   14,5   3,2   6,4   3,5   3,9   
2009 100     24,6   22,8   18,2   13,3   1,6   15,9   3,2   6,5   4,3   3,6   
2010 100     23,4   22,5   18,8   13,4   1,3   16,4   3,3   5,9   4,6   4,2   

1) Ab 2009 vorläufige Angaben.-  2) Erzeugung in Lauf- und Speicherwasserkraftwerken sowie Erzeugung aus natür-
lichem Zufluss in Pumpspeicherkraftwerken.-  3) Industrieabfall, nicht-erneuerbare Abfälle und Abwärme sowie Strom-
austauschsaldo.

Quellen: BMWI, BDWE, Statistik für Kohlenwirtschaft e. V., AG Energiebilanzen e. V.
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 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2011/12 

Preisindizes für ausgewählte Energieprodukte in Deutschland

Früheres Bundesgebiet5)

1970 56,3 12,6 16,5 13,9 17,4    . 25,0  . 32,9 16,8 59,1 25,4 31,2 22,5 25,8 13,8 29,8 
1972 56,8 14,9 16,1 17,7 16,3    . 27,3  . 35,0 15,7 64,7 29,0 33,3 25,6 29,0 14,1 33,1 
1974 91,7 48,2 18,8 58,1 47,6    . 30,9  . 50,3 37,8 72,7 37,1 37,0 34,1 37,7 30,5 38,2 
1976 108,0 50,4 39,4 60,7 51,1 108,1 52,4 44,8 51,8 40,8 88,8 45,3 46,3 36,3 40,6 32,3 47,3 
1978 106,0 44,2 53,7 53,7 48,2 117,8 56,9 44,3 50,7 39,4 93,4 48,4 49,2 36,0 40,7 31,5 49,6 
1979 107,9 56,9 58,4 96,1 93,4 122,2 56,8 49,1 62,3 67,5 95,7 51,4 49,7 39,6 46,4 56,2 50,9 
1980 132,7 93,7 75,8 106,5 100,2 141,2 70,8 58,2 71,5 82,0 100,0 59,7 58,3 46,8 54,6 64,4 52,8 
1981 174,1 127,7 112,0 133,1 122,1 160,0 95,4 70,5 80,5 97,9 111,9 66,5 68,7 56,4 60,8 75,4 59,2 
1982 166,7 127,2 134,8 131,5 129,0 171,4 112,9 68,4 84,0 103,6 122,3 70,0 77,7 54,9 62,5 79,7 64,8 
1983 146,4 119,2 123,6 123,0 118,0 176,5 111,3 67,6 80,5 94,8 125,8 71,8 78,3 54,6 60,9 73,3 67,0 
1984 154,6 128,9 145,5 125,1 125,5 182,4 115,9 67,8 82,9 100,1 129,6 73,3 78,1 54,6 62,1 77,6 69,3 
1985 161,6 129,0 158,0 127,0 129,9 184,7 122,7 69,5 85,8 104,2 132,6 75,1 80,6 56,1 63,8 81,3 70,8 
1986 132,6 56,0 112,5 56,3 58,0 185,5 106,2 51,9 61,4 54,3 136,5 76,7 75,3 42,5 47,6 44,4 72,6 
1987 108,8 52,9 63,1 52,6 52,0 187,4 62,5 50,0 57,8 47,5 139,3 76,9 57,6 40,7 44,0 38,0 74,5 
1988 101,4 44,0 54,6 47,9 43,7 190,0 59,4 48,1 54,8 40,1 140,3 76,6 56,1 39,7 42,6 32,8 75,4 
1989 108,9 54,2 56,1 60,7 55,6 193,1 62,4 57,5 59,5 55,9 141,6 76,7 56,8 47,7 45,8 43,9 76,4 
1990 110,3 59,1 66,5 68,3 62,6 195,5 73,6 59,5 62,9 61,9 138,9 77,4 60,7 49,4 49,0 49,2 76,3 

Deutschland

1991 85,3 41,6 51,0 47,0 41,8 124,6 58,6 55,9 51,5 49,1 109,6 79,1 66,2 55,1 51,3 52,1 77,4 
1992 78,4 36,4 40,6 39,3 34,4 131,4 55,6 58,8 50,7 42,3 110,1 85,2 66,6 58,1 51,0 46,4 80,6 
1993 70,9 34,2 40,2 36,3 34,4 132,5 53,1 58,4 51,2 41,9 110,6 87,7 65,9 58,3 52,2 47,3 82,5 
1994 74,2 31,5 37,0 32,2 29,9 133,3 51,7 65,6 53,7 38,1 111,1 88,5 65,4 64,9 54,8 44,0 84,4 
1995 74,7 30,1 37,4 29,8 27,2 133,3 49,1 65,1 52,8 36,2 111,1 89,6 63,3 64,5 54,1 41,9 85,4 
1996 73,9 37,5 40,4 36,0 35,6 54,4 49,8 67,7 56,9 44,5 100,7 90,5 62,1 67,0 58,3 49,4 80,4 
1997 78,4 40,6 48,1 41,6 37,5 60,9 56,2 69,7 57,7 45,3 100,5 91,0 64,5 69,1 59,6 50,5 80,8 
1998 73,6 28,2 42,4 30,9 26,8 58,3 53,7 65,9 52,8 35,8 99,8 91,3 64,6 65,8 54,8 42,0 81,8 
1999 69,3 38,3 35,7 40,1 34,1 53,3 49,7 70,3 58,4 46,0 95,3 91,4 63,1 70,2 59,7 50,1 85,0 
2000 81,3 70,8 64,1 74,9 67,5 63,2 68,2 83,6 75,8 75,3 79,7 92,5 73,9 82,8 75,3 77,0 80,8 
2001 90,8 64,3 87,6 65,7 59,7 79,4 87,6 83,9 77,0 69,0 80,5 93,0 90,1 83,5 77,0 72,4 84,1 
2002 74,2 60,5 72,4 60,8 53,4 71,4 77,9 85,5 77,8 63,4 81,0 94,8 84,8 85,5 78,5 65,8 87,9 
2003 68,3 60,7 76,4 62,6 55,5 63,1 85,7 89,3 82,4 65,3 87,9 95,1 89,3 89,3 83,0 68,3 92,2 
2004 95,3 71,3 72,5 75,6 68,3 82,9 82,8 93,1 87,6 74,7 92,4 96,9 90,3 93,0 88,1 76,0 96,0 
2005 100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    
2006 112,7 119,5 134,9 115,7 113,7 103,2 124,5 105,6 104,9 112,1 116,6 102,3 118,1 105,7 105,0 110,9 103,9 
2007 121,6 124,0 125,2 119,8 114,6 106,0 121,4 109,2 108,2 110,4 116,5 105,2 121,7 109,9 109,6 109,3 111,1 
2008 190,2 155,3 175,7 134,5 153,1 162,3 144,8 114,0 124,1 145,4 131,3 109,8 132,5 115,2 125,0 143,8 118,8 
2009 192,6 104,2 131,4 101,8 90,2 135,0 132,1 104,0 99,5 96,1 123,6 115,8 130,4 105,3 102,0 99,7 126,2 
2010 169,1 143,9 136,8 133,1 120,3 136,8 121,1 115,2 113,1 123,2 125,7  . 118,9 115,8 115,1 122,2 130,2 

2010
1. Vj. 155,4 132,6 122,1 125,8 108,8 124,2 115,1 112,5 107,7 112,1 123,6  . 118,1 113,1 110,0 112,7 128,9 
2. Vj. 172,0 146,3 131,6 139,6 124,7 132,5 117,3 117,4 115,0 127,2 125,8  . 118,4 118,1 116,8 125,4 130,0 
3. Vj. 175,3 144,3 143,8 129,3 119,5 143,7 124,4 114,5 112,9 123,6 127,0  . 118,7 115,1 114,6 122,5 130,7 
4. Vj. 173,9 152,5 149,5 137,7 128,3 146,7 127,7 116,3 116,9 129,7 126,4  . 120,3 116,9 118,9 128,2 131,1 
2011
1. Vj. 189,2 183,5 156,9 159,9 152,6 172,1 130,2 122,9 127,7 149,9 131,7  . 122,1 123,2 129,5 146,6 138,4 
2. Vj. 178,2 192,4 167,8 176,5 158,4 172,5 134,6 129,5 131,6 155,7 135,6  . 122,7 129,7 134,2 151,7 139,9 
3. Vj.  .

1) Preise bei Vertragsabschluss (Effektivpreise), cif. Ohne Zölle, Abschöpfungen, Währungsausgleichsbeträge und Einfuhrumsatzsteuer.–
2) Inlandsabsatz, ohne Mehrwertsteuer.– 3) Wird seit Januar 2010 nicht mehr ausgewiesen.– 4) Normal- und Superbenzin, ab Januar 2010
nur noch Nachweis für Superbenzin.– 5) Einfuhrpreise- und Erzeugerpreise 2000 = 100, Verbraucherpreise 2005 = 100.

Verbraucherpreise

Stein-
kohle3)

Erd-
gas

Einfuhrpreise1)

Stein-
kohle Erdöl

Mo-
toren-
benzin

leich-
tes

Heiz-
öl

Erd-
gas

Zeit-
raum

Diesel-
kraft-
stoff
und

leich-
tes

Heiz-
öl

Stein-
kohle
und

Stein-
kohle-

bri-
ketts

Erzeugerpreise2)

Mo-
toren-
ben-
zin
(un-
ver-
bleit)

2005 = 100

elek-
tri-

scher
Strom

elek-
tri-

scher
Strom

Mo-
toren-
ben-
zin4)

Diesel-
kraft-
stoff

leich-
tes

Heiz-
öl

Erd-
gas

(Ver-
tei-

lung)

Die-
sel-

kraft-
stoff

Tabelle  68* 

 




